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Zum Geleit
Österreich verfolgt seit vielen Jahren eine Politik des „Ausstiegs aus der 
Kernenergie“. In der Bevölkerung und quer durch alle politischen Par-
teien herrscht ein breiter Konsens, dass die Kernenergie eine zu riskan-
te Form der Energiegewinnung ist und dass mit der Nutzung der Kern-
energie nachfolgenden Generationen in Form des nuklearen Abfalls eine 
unzulässige Last aufgebürdet wird. 

 Inzwischen ist als Folge der Dramatik des Klimawandels die Notwendig-
keit die Treibhausgasemissionen einzuschränken offenkundig geworden. 
Auch die absehbare Verknappung von Erdöl und in weiterer Folge von 
Erdgas erzwingt ein Überdenken der Energiepolitik. In folge dessen wer-

de ich in letzter Zeit zunehmend mit der Frage konfrontiert, ob man angesichts dieser Entwick-
lungen noch an der nuklearkritischen Politik festhalten dürfe. Auch die österreichischen Medien 
stellen hin und wieder die Frage, ob die Kernenergie nicht das geringere Übel sei. 

Politik, ebenso wie Wissenschaft, muss manchmal innehalten und ihre Prämissen überprüfen. 
In diesem Sinne habe ich das Forum für Atomfragen, das einschlägige wissenschaftliche Bera-
tungsgremium der Österreichischen Bundesregierung, gebeten, dieser Frage nachzugehen. Hat 
es Fortschritte in Wissenschaft und Technik gegeben, die eine Revision der nuklearkritischen 
Politik im Lichte von Klimawandel und „Peak-Oil“ nahe legen? Kann die Kernenergie mittlerweile 
als nachhaltige Lösung betrachtet werden?

Das Ergebnis der Analyse liegt nun vor, und die Botschaft ist keine bequeme: trotz nomineller Er-
höhung der technischen Sicherheit von Kernkraftwerken belegt eine Vielzahl von „near-misses“, 
dass Unfälle in der Praxis keineswegs ausgeschlossen werden können; gegen Terrorangriffe 
können Kernkraftwerke nur in sehr beschränktem Maße geschützt werden; Weiterverbreitung 
ist weiterhin ein ernstes Thema und eine verantwortbare, nachhaltige Lösung für den hochra-
dioaktiven Abfall ist nicht in Sicht. Aber selbst wenn man all diese Probleme überginge, stünde 
Kernenergie nicht zeitgerecht zur Verfügung, um einen signifikanten Beitrag zur Lösung der Her-
ausforderungen des Klimawandels und der Verknappung von Öl zu liefern. Sie ist nicht einmal 
billig – Energieeffizienz und alternative Energien sind ökologisch und ökonomisch günstiger. Für 
Viele vielleicht überraschend: das spaltbare Uran würde bei einem signifikanten Ausbau der 
Kernenergie in wenigen Jahrzehnten verknappen – genauso, wie das Öl. Der nukleare Ausweg 
wäre die Plutoniumwirtschaft – in diese Richtung gehen die neuen Reaktorkonzepte – mit allen 
damit verbundenen Gefahren und wesentlich erhöhter Risiken der Weiterverbreitung.

Kernenergie ist also keineswegs die überzeugende Lösung, als die sie mancherorts angepriesen 
wird, sie ist offenbar gar keine Lösung. Es besteht somit kein Grund die österreichische Politik 
zu revidieren. Mit unseren Schwerpunkten Energieeffizienz und alternativen Energien sind wir am 
richtigen Weg. Wir sind überzeugt, dass wir damit auch zu jener Bewusstseinsbildung beitragen, 
die Voraussetzung für eine nachhaltige und verantwortungsvollere Energienutzung ist.

Josef Pröll
Umweltminister
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Widmung

Das Forum für Atomfragen widmet das vorliegende Argu-
mentarium seinem langjährigen Mitglied und stellvertre-

tendem Vorsitzenden Univ.- Prof. Dr. Manfred Heindler, 
einem international anerkannten kritischen Experten in 

Fragen der Kernenergienutzung und Kernfusion. Er hat an 
der ersten Fassung des Argumentariums 2000 intensiv 

mitgearbeitet und war auch an der Konzeption der nun vor-
liegenden, wesentlich erweiterten und überarbeiteten Fas-
sung beteiligt, bevor er krankheitsbedingt seine Mitwirkung 
einstellen musste. Den Abschluss der Arbeiten hat er nicht 

mehr erlebt; er ist am 13. Mai 2006 nach schwerer 
Krankheit in Graz verstorben.

Die Mitglieder des Forum für Atomfragen werden Manfred 
Heindler vermissen, seine Energie und seinen Optimismus, 

seine treffende Kritik und seine wertvollen und 
konstruktiven Beiträge. 
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Kurzfassung: Kernenergie, 
Klimaschutz und Nachhaltigkeit
Zusammenfassendes Diskussionspapier
Januar 2007

Abstract

Zwei Herausforderungen haben die Debatte um die Kernenergie in den letzten Jahren neu be-
lebt: die Notwendigkeit Maßnahmen zum Klimaschutz zu setzen und das absehbare Ende der 
Verfügbarkeit billigen Erdöls („Peak Oil“) und die hieraus erwachsenden globalen Implikationen. 
Aus der UN-Rahmenkonvention zur Klimaänderung (UNFCC) und aus der EU Strategie für eine 
Nachhaltige Entwicklung geht hervor, dass politische und gesellschaftliche Antworten auf diese 
beiden gravierenden Probleme nachhaltig und umweltverträglich sein müssen.

Österreich vertritt den Standpunkt, dass Stromproduktion aus Kernenergie weder nachhaltig 
noch umweltverträglich ist und daher keinen geeigneten Beitrag zur Lösung dieser beiden Pro-
bleme leisten kann:

•  Selbst unter Außerachtlassung der Möglichkeit von Unfällen ist die Kernenergiegewinnung 
mit einer Vielzahl von Umweltproblemen und Risiken behaftet, wie möglicherweise gesund-
heitsschädigende Radioaktivitätsfreisetzungen bei Normalbetrieb und der weltweit ungelösten 
Problematik der Lagerung radioaktiven Abfalls.

•  Kosteneinsparungen unter dem Druck der aktuellen Marktliberalisierung haben negative Aus-
wirkungen auf die Sicherheitskultur und die Sicherheitsmargen bei Konstruktion und Betrieb.

•  Investition in Kernenergie behindert bzw. verzögert Investitionen in Effizienzmaßnahmen und 
behindert daher nachhaltige, ressourcenschonende Lösungen.

•  Nicht zuletzt wegen der zunehmenden Weltbevölkerung, der Verknappung der Ressourcen 
und zunehmender Verteilungsungerechtigkeit ist davon auszugehen, dass kriegerische und 
terroristische Auseinandersetzungen zunehmen: dies verbietet die Förderung von Technolo-
gien und Strukturen, welche die Verwundbarkeit erhöhen und gebietet den möglichst raschen 
Abbau derselben und Transformation in dezentrale Technologien und Strukturen mit hoher 
Fehlertoleranz und geringem Gefährdungspotenzial.

Aus heutiger Sicht hat Kernenergie nicht das Potential, einen wesentlichen Beitrag zum Klima-
schutz oder zur Problemlösung von „Peak Oil“ zu leisten:

•  Ausbaupotential und Ausbaugeschwindigkeit, Kapitalverfügbarkeit, und Mangel an geschul-
tem Personal begrenzen die Möglichkeiten selbst bei politischer Forcierung des Kernener-
gieeinsatzes. Im kommenden Jahrzehnt ist eher mit einem Rückgang als einem Anstieg des 
ohnehin bescheidenen Beitrages zu rechnen.
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•  Kernenergie hat bisher im Vergleich zu Energieeffizienz keinen wesentlichen Beitrag zur Min-
derung der Treibhausgasemissionen geleistet; Energieeffizienzmaßnahmen haben sich als 
effektiver und preisgünstiger erwiesen und bergen zudem ein erheblich größeres Potential, 
welches auch kurzfristig rascher erschließbar ist.

•  Einen namhaften Beitrag zur Deckung des Energiebedarfes des rasch wachsenden Verkehrs-
sektors könnte Kernenergie nur über die Erzeugung von Wasserstoff bieten. Ohne Lösung der 
oben angeführten Probleme der Kernenergie ist dieser Weg jedoch allein aufgrund der Zahl 
der Kernkraftwerke, die erforderlich wären, um eine relevante Menge an Wasserstoff erzeugen 
zu können, nicht gangbar.

•  Die neueren, in Diskussion stehenden Kerntechnologien stellen keine Lösung dar, da deren in-
härente Sicherheit weder erwiesen noch umfassend ist und die Entwicklung der 4. Generation 
von Reaktoren derzeit noch mehr Sicherheitsprobleme aufzuwerfen scheint, als zu lösen.

•  Selbst eine Erhöhung der technologischen Sicherheit von Kernanlagen würde die Bedrohung 
durch kriegerische und terroristische Aktivitäten und somit die Verletzlichkeit der Regionen, in 
denen Kernanlagen stehen, nicht mindern.

•  Die Uranvorkommen sind begrenzt. Soll die Kernenergie längerfristig einen Beitrag zur Welt-
energieversorgung leisten, so führt der derzeitig einzig bekannte Weg zum Schnellen Brut-
reaktor und zu einer Plutoniumökonomie, die mit noch viel größeren Sicherheitsproblemen 
und Risiken behaftet ist.

Aus rechtlicher Sicht liegt der Kern der Anwendbarkeit des Nachhaltigkeitsprinzips in der Vertei-
lung der Ressource Umwelt und der dabei entstehenden Lasten zwischen den gegenwärtigen 
und künftigen Generationen. In Analogie zum Verhältnismäßigkeitsgebot des Rechtes der Euro-
päischen Gemeinschaft wäre der Energiebedarf der jetzigen Generation so gering wie möglich 
zu halten und mit möglichst geringem Aufwand an Ressourcen und Eingriffen in die Umwelt zu 
befriedigen. Nach den Grundsätzen der Kostenwahrheit und des Verursacherprinzips sind die 
Lasten der Energiegewinnung ausschließlich von jenen Generationen zu tragen, die sich ihrer 
bedienen. Dies schließt den Einsatz der Kernenergie in der Form der verfügbaren und heute ab-
sehbaren Konzepte aus.

Motivation und Kontext

Zwei Herausforderungen haben die Debatte um die Kernenergie in den letzten Jahren neu be-
lebt: der notwendige Klimaschutz und das absehbare Ende der Verfügbarkeit von billigem Erdöl 
(„Peak Oil“).

Der Wandel des globalen Klimas und der Beitrag des Menschen zu diesem Wandel durch die 
Emission von Treibhausgasen sind als gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse anzusehen. 
Die bereits zu beobachtenden und die weltweit noch zu erwartenden unerwünschten Auswir-
kungen dieses Wandels haben die Staatengemeinschaft veranlasst, Maßnahmen zum Schutz 
des Klimas zu setzen. Die UN-Rahmenkonvention zur Klimaveränderung (UNFCCC) aus dem 
Jahr 1992 definiert als Ziel „...eine Stabilisierung der Treibhausgase in der Atmosphäre auf einem 
Niveau zu erreichen, das gefährliche anthropogene Einmischung in das Klimasystem verhindert. 
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Dieses Niveau soll in einem Zeitraum erreicht werden, der es den Ökosystemen erlaubt, sich 
auf natürliche Weise an die Klimaänderung anzupassen, der sicherstellt, dass die Nahrungs-
mittelproduktion nicht gefährdet wird und der ökonomische Entwicklung in einer nachhaltigen 
Art ermöglicht.“ Die Festlegung der notwendigen Schritte zur Erreichung dieses Zieles und der 
Sanktionen bei nicht erfolgter Umsetzung erfolgt schrittweise in alljährlich stattfindenden Treffen 
der Unterzeichnerstaaten.

Die UN-Rahmenkonvention zur Klimaveränderung (UNFCCC) verpflichtet die Vertragsstaaten 
überdies, nachhaltiges Wirtschaften zu fördern, die Entwicklungsländer beim Erreichen ihrer Ver-
pflichtungen aufgrund der Konvention zu unterstützen und ihnen den Zugang zu umweltverträg-
lichen Technologien und Know-how zu ermöglichen. Das bedeutet, dass Klimaschutz in erster 
Linie mittels nachhaltiger und umweltverträglicher Maßnahmen erzielt werden soll.

Erdöl ist mit einem Anteil von ca. 40 % am Weltenergieverbrauch der wichtigste Energieträger der 
Weltwirtschaft. Erdöl ist auch einer der wichtigsten Rohstoffe der Welt, da viele essentielle Dinge 
des täglichen Lebens aus der stofflichen Nutzung von Erdöl hervorgehen: Chemikalien und Lö-
sungsmittel; Plastik, Farben und Lacke; Verpackungen, Kunstfasern (Kleidung, Teppichböden, 
Gardinen); Körperpflege- und Kosmetikmittel (Seifen, Parfüms, Lippenstifte und Haarsprays); 
Medikamente; Düngemittel und Pestizide und Baumaterialien für Infrastruktur (Straßenbau). Die-
se Liste illustriert, dass Erdöl, seine Verfügbarkeit und sein Preis für die Volkswirtschaften der 
Welt von imminent wichtiger Bedeutung sind.

Nach aktuellen Schätzungen ist etwa die Hälfte des bekannten Ölvorkommens ausgeschöpft. 
Der Produktionsverlauf eines Ölfeldes verläuft gemäß einer Glockenkurve, die exponentiell mit 
steigender Erschließung des Feldes ansteigt. Wenn der Druck im Reservoir abfällt, muss das ver-
bleibende Öl mit zunehmend mehr Aufwand gefördert werden, tendenziell geht die Produktion 
Jahr für Jahr zurück. Die meisten Gebiete außerhalb des Nahen Ostens sind nahe am Produkti-
onsmaximum oder haben dieses bereits überschritten. Die Gewinnung der verbleibenden Hälfte 
ist zunehmend technisch aufwendig und kostspielig und kann mit der steigenden Nachfrage 
voraussichtlich nicht Schritt halten. Alternativen zur erdöldominierten Wirtschaft müssen daher 
innerhalb einer Zeitspanne von wenigen Jahrzehnten gefunden werden.

Kernenergie wird sowohl als geeignetes Mittel zur notwendigen Reduktion der Treibhausgas-
emissionen als auch als wesentlicher Beitrag zur Lösung der bevorstehenden Ölkrise propagiert. 
Als besonderes Hoffungsgebiet für die Kernenergie gilt der Verkehrssektor: Mittels Kernenergie 
soll Wasserstoff erzeugt werden, der das Erdöl als primärer Energieträger im Transportsektor 
(Ölanteil derzeit 97 %) ablösen soll.

Österreich vertritt den Standpunkt, dass Kernenergie weder nachhaltig noch umweltverträglich 
ist und daher nicht geeignet ist, einen Beitrag zur Lösung des Klimaproblems oder zur „Peak Oil“ 
Problematik zu leisten.

Das Grundproblem

So wichtig die CO2-Reduktion und Energiesicherheit auch sind, es geht um mehr: Nachhaltig-
keit ist ein Konzept, das nicht nur einen umfassenden humanökologischen Kontext betrachtet, 
sondern auch einen weiten Zeithorizont. Unter Nachhaltigkeit versteht man nach der Definition 
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der Brundtland-Kommission 1987 eine Wirtschaftsweise, welche die Bedürfnisse der heutigen 
Generation befriedigt, ohne die künftigen Generationen in den Möglichkeiten zu beeinträchtigen, 
ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen.

Um die Forderung der Nachhaltigkeit zu erfüllen, muss Technik den folgenden Kriterien entsprechen:

•  Umwelt- und Sozialverträglichkeit bei gleichzeitiger Wirtschaftlichkeit (im volks-, nicht im be-
triebswirtschaftlichen Sinn)

•  Überschaubarkeit (z.B. weitgehende Einschätzbarkeit in allen möglichen technischen, gesell-
schaftlichen und ökologischen Folgen)

•  Flexibilität und

•  Fehlertoleranz

Das zentrale Bewertungskriterium für jede Technologie muss lauten: Fördert oder behindert eine 
Technik die Entwicklung zur Nachhaltigkeit oder ist sie neutral dazu?

Im konkreten Fall ergibt diese Prüfung, dass Kernenergie

•  die Umwelt belastet (z.B. Niedrigstrahlung im Normalbetrieb, hohes Katastrophenpotential)

•  nicht sozialverträglich ist (z.B. Proliferationsproblematik, nicht den sozio-ökonomischen Struk-
turen und der Kapazitäten in Entwicklungsländern angepasst, Erhöhung der Verletzlichkeit 
gegenüber Terror und Krieg)

•  wegen ihrer Komplexität, ihres Schadens- und Bedrohungspotentials und wegen ihrer in die 
ferne Zukunft reichenden Auswirkungen nicht „überschaubar” ist (z.B. Sicherheitsverlust im 
liberalisierten Energiemarkt, Endlagerproblematik, Entsorgungsproblematik der Anlagen nach 
Nutzungsende)

•  unflexibel ist (z.B. erfordert sie Folgemaßnahmen über Jahrtausende und ist an große Einhei-
ten gebunden, hat eine schwer steuerbare Eigendynamik), und

•  nicht tolerant gegenüber Fehlern ist (die neueren Konzepte möglicherweise noch weniger als 
die bisherigen Anlagen).

Dies wird im Folgenden an einigen Problembereichen aufgezeigt.

Probleme des Normalbetriebes

Jede Stufe des Brennstoffzyklus ist mit Belastungen der Umwelt verbunden, auch wenn alle 
Abläufe plangemäß erfolgen.



10

Kernenergie, Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Der Uranabbau

Beim Uranabbau bleiben Uranreste und die gesamten abgetrennten Zerfallsprodukte zurück und 
werden oberirdisch in Form von Halden oder als Schlamm in einfachen Becken gelagert. Dieser 
Abraum enthält u. a. das Uran-Tochterprodukt Thorium-230 mit einer Halbwertszeit von 77.000 
Jahren und dessen Zerfallsprodukte Radium und gasförmiges Radon. Die Isolations-Zeiträume, 
die bei der Endlagerung dieser Abfälle erzielt werden müssten, sind vergleichbar jenen für Abfälle 
aus dem Betrieb von Kernkraftwerken.

Für jede Tonne Brennstoff werden Tausende oder Zehntausende Tonnen Erz abgebaut. In den 
Abbaugebieten in New Mexico (USA) und Wismut (in der ehemaligen DDR) lagern jeweils mehr 
als 100 Millionen Tonnen radioaktiver Abraum an der Oberfläche der Erde.

Die Wismut-Region ist so stark verstrahlt, dass dort die Bestimmungen der deutschen Strahlen-
schutzverordnung nicht angewandt werden. Der Uranbergbau in Ostdeutschland hat insgesamt 
etwa 8000 Halden und Schlammteiche hinterlassen. Regenwasser wäscht aus den Halden Uran, 
Radium und andere Schadstoffe aus, die ins Grundwasser gelangen. Bei Haldenrutschungen 
kommt es außerdem zur Freisetzung von strahlendem Staub in die Atmosphäre. Die Sanierungs-
arbeiten machen Fortschritte, werden jedoch noch bis 2015 dauern; Überwachungsmaßnahmen 
werden auch nachher noch erforderlich sein.

Die Verhältnisse in anderen Uranabbaugebieten sind vergleichbar. Diese Tatsachen werden von 
der Öffentlichkeit wenig beachtet, insbesondere wenn die Abbaugebiete in Ländern der Dritten 
Welt oder in weniger entwickelten Regionen von Industriestaaten liegen.

Normalbetrieb von Kernkraftwerken und Wiederaufarbeitungsanlagen

Seit vielen Jahren wird die Frage einer erhöhten Krebshäufigkeit in der Nachbarschaft von Kern-
anlagen kontrovers diskutiert. Für die Wiederaufarbeitungsanlagen in La Hague und Sellafield 
gibt es zahlreiche Hinweise, die auf eine erhöhte Krebsrate hindeuten.

Auch bei Kernkraftwerken mehren sich die einschlägigen Befunde für gehäuftes Auftreten von Leu-
kämie, Krebs und Down-Syndrom. Aktuelle Befunde liegen aus Deutschland und den USA vor.

Die Ursache für diese nach gängiger Sichtweise unerwarteten Ergebnisse könnte darin liegen, 
dass die Wirkung radioaktiver Niedrigstrahlung, insbesondere bei Inkorporation, bisher syste-
matisch unterschätzt wurde, oder dass nicht sämtliche Emissionen zuverlässig von der Über-
wachung erfasst werden. Denkbar ist auch eine Kombination dieser beiden Faktoren. Für beide 
Erklärungen gibt es zunehmend schlüssige Hinweise.

Unsicherheit herrscht weiterhin hinsichtlich der Auswirkungen von Niedrigdosen auf das geneti-
sche Material, und damit hinsichtlich der Folgen heutiger Belastungen auf spätere Generationen, 
da die erforderlichen Beobachtungszeiträume viel größer sind. Im Sinne des Vorsorgeprinzips 
können auch aus diesem Grund Niedrigdosen nicht als umweltverträglich angesehen werden.
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Das Sicherheitsproblem

Risiken der Art, wie sie Kernkraftwerke bei schweren Unfällen darstellen, werden von der Sozi-
alwissenschaft primär dem Typ „Damokles” zugeordnet: Geringe Eintritts-wahrscheinlichkeit, 
katastrophale Folgen. Im Fall der Kernenergie sind die Folgen grenzüberschreitend und lang 
anhaltend.

Seit Inbetriebnahme des ersten Kernkraftwerkes mussten die Sicherheitsbestimmungen aufgrund 
unvorhergesehener Unfälle ständig verschärft werden. Ein Gutteil der in Betrieb befindlichen Re-
aktoren erfüllt daher gegenwärtig nicht die von der IAEO empfohlenen Sicherheitskriterien. Aber 
auch die Methoden zur Erhebung des Sicherheitsstatus sind hinsichtlich ihrer Vollständigkeit und 
Zuverlässigkeit unzureichend.

Mit zunehmendem Alter der Kernkraftwerke und Verlust an infrastruktureller Kapazität steigt das 
Unfallrisiko. Die Liberalisierung des Energiemarktes verschlimmert die Lage, da nukleare Sicher-
heit teuer ist und das Streben nach Kostensenkung und höheren Aktienkursen zu Personalabbau 
führt und Investitionen in die Sicherheit gefährdet. In den letzten Jahren gibt es auch Fälle der 
Abschwächung von Sicherheitsnormen.

Eine Folge von Vorkommnissen in Kernkraftwerken in Europa, Amerika und Japan in den letz-
ten Jahren haben zu besorgten Aufrufen der Nuklearindustrie zu mehr Selbstkritik und Sorgfalt 
- kurz verbesserter Sicherheitskultur - geführt. Obwohl es fraglich ist, ob diese Vorfälle schon 
dem Sicherheitsverlust durch die Liberalisierung des Strommarktes und der Alterung der Kern-
kraftwerke zugeschrieben werden können, zeigen sie doch deutlich, dass die Bemühungen um 
Sicherheitskultur und Sicherheitsmaßnahmen verstärkt werden müssen. Es ist schwer vorstell-
bar, wie dies bei den derzeitigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen geschehen soll, wo die 
Kernenergie hinsichtlich Gesamtkosten trotz hoher Öl- und Gaspreise noch über anderen Strom-
erzeugungskosten liegt.

Für die kommende Generation von Reaktoren (Generation III) wurden die Konzepte modifiziert, 
um eine Reihe von vorhersehbaren Unfällen passiv beherrschen zu können („Inhärente Sicher-
heit“) und die Kernschmelzhäufigkeit zu reduzieren. Die „inhärente Sicherheit“ ist jedoch bisher 
weder erwiesen noch umfassend: Sie gilt a priori nur für Auslegungsstörfälle, nicht für exter-
ne Bedrohungen und keinesfalls gegenüber Terror- oder Kriegsakten. Die Liberalisierung des 
Strommarktes und die Kürzung der staatlichen Förderungen der Nuklearindustrie erzwangen 
eine Überarbeitung dieser Konzepte zur Senkung der Kapitalkosten (Generation III+).

International wird an der Konzeptentwicklung für die Generation IV – im Wesentlichen schnelle 
Reaktoren – gearbeitet, mit den erklärten Zielen inhärent sicher, proliferationsresistent, ökono-
misch und frei von langlebigen hochradioaktiven Abfällen zu sein. Schnelle Reaktoren haben je-
doch eine Reihe von Nachteilen, die sie in der Errichtung teuer und im Betrieb schwierig machen. 
An der Erreichbarkeit dieser Ziele werden daher beträchtliche Zweifel geäußert. Die auftretenden 
Sicherheitsprobleme unterscheiden sich stark von den Problemen, die aus den früheren Gene-
rationen bekannt sind. Allerdings ist es sehr schwierig deren Sicherheit heute einzuschätzen, da 
sie sich erst in der Konzeptphase befinden und es nur sehr wenige Studien über Sicherheits-
aspekte gibt.
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Wegen der begrenzten Vorkommen spaltbaren Urans – die Schätzungen liegen je nach Annah-
men hinsichtlich des Ausbaus der Kernenergie und der Uranvorkommen zwischen wenigen Jahr-
zehnten und einem Jahrhundert – muss bei einem substantiellen und langfristigen Einstieg in die 
Kernenergie auf die Anwendung schneller Reaktoren übergegangen werden. Dies brächte einen 
Einstieg in die Plutoniumwirtschaft mit sich.

Katastrophen sind komplexen und gekoppelten Systemen inhärent und daher unvermeidbar, 
wiewohl die Wahrscheinlichkeit ihres Eintretens durch geeignete Sicherheitsmaßnahmen redu-
ziert werden kann. Kernenergieerzeugung erfordert sehr komplexe und gekoppelte Systeme mit 
anspruchsvollen Sicherheitskonzepten, wie etwa Diversität, Redundanz und Mehr-Barrieren-Sy-
stem (defense–in-depth). Letztere tragen aber auch selber zur Erhöhung der Verletzlichkeit bei; 
es geht also um ein schwieriges, nicht befriedigend lösbares Optimierungsproblem. Enorme 
Energien, auf kleinem Raum konzentriert, zusammen mit gefährlichen Substanzen in Mengen, 
die zur Kontamination großer Gebiete mit persistentem radioaktiven Material ausreichen, kön-
nen grundsätzlich weder hinreichend sicher eingeschlossen werden, noch in ihrer Handhabung 
gegen den menschlichen Faktor sicher gemacht werden. Aufgrund zwingender physikalischer 
Gesetze können unfallauslösende Kausalketten durch physische Einschlüsse und technische 
Strukturen nie vollständig beseitigt werden, noch können die evolutionären biologischen Be-
schränkungen der menschlichen Natur durch administrative, rechtliche oder psychologische Si-
cherheitsmaßnahmen aufgehoben werden.

Das Problem der Endlagerung

Das Problem der Endlagerung hoch- und mittelradioaktiver (konzentrierter) Abfälle ist nicht ge-
löst. Drei Konzepte – keines derzeit noch umsetzbar – stehen zur Diskussion:

1.  Die zugängliche Aufbewahrung, bei welcher der Zustand des gelagerten Materials überprüft 
werden kann und ggf. weitere Maßnahmen möglich sind.

2.  Die permanente, nicht kontrollierte Lagerung, die Missbrauch sehr erschwert und keine „Be-
wachung“ erfordert, bei der aber auch nur sehr eingeschränkte Information über die Situation 
im Endlager etc. vorliegt und keine korrigierenden Eingriffe möglich sind.

3.  Die Abtrennung und Transmutation der langlebigen radioaktiven Komponenten zur Reduktion 
der gefährlichen Zeitperiode auf höchstens 1000 Jahre; Lagerung über diesen Zeitraum.

Keine der genannten Optionen für die Endlagerung erfüllt, soweit heute absehbar, die Forderun-
gen nach Sicherheit und sozialer Verträglichkeit.

Bei der geologischen Lagerung stößt die Naturwissenschaft an ihre prognostischen Grenzen. 
Das radioaktive Material könnte zu einem in der fernen Zukunft liegendem Zeitpunkt in die Bio-
sphäre gelangen, in der die Menschheit damit noch weniger umzugehen weiß als heute. Bei der 
kontrollierten Lagerung an oder nahe der Oberfläche werden die Grenzen der Vorhersehbarkeit 
der gesellschaftlichen Entwicklung erreicht. Aufgrund der langen Zeiträume, für die ein Sicher-
heitsnachweis zu führen wäre, erscheint es prinzipiell kaum denkbar, dass so oder so eine aus-
reichende Sicherheit garantiert werden kann.
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Bei der Abtrennung und Transmutation bestehen offene Fragen bezüglich der Sicherheit und 
Umweltbelastung. Hinzu kommen Zweifel an der grundsätzlichen Machbarkeit und auch der Fi-
nanzierbarkeit.

Nach mehreren Jahrzehnten der Kernenergienutzung kann der Industriezweig noch immer kein 
sozial, technisch und ökonomisch akzeptiertes Endlagerkonzept präsentieren. Statt dessen 
wächst die Anzahl der Zwischenlager, wie auch derjenigen Kernanlagen, die vor ihrem Abriss 
stehen. In einer Vielzahl von Betreiberstaaten sind selbst die erforderlichen Kapitalmengen für 
Abriss und Zwischenlagerung nicht ausreichend angespart worden.

Die Frage nach der Rechtfertigung weiterer Produktion von hochradioaktiven Abfällen stellt sich 
daher. Für die bereits vorhandenen radioaktiven Abfälle muss im gesellschaftlichen Konsens jene 
Lösung gefunden werden, die mit den geringsten Nachteilen verbunden ist. Ein Ausstieg aus der 
Kernenergie würde die zur entsorgende Menge an Abfall begrenzen und so zur Minimierung der 
Nachteile beitragen.

Schwach radioaktive Abfälle werden nur zum Teil der Endlagerung zugeführt. Große Mengen 
werden aus Kostengründen einfach freigesetzt. Die resultierenden Niedrigdosis-Belastungen 
stehen in Widerspruch zum Prinzip der Gesundheitsvorsorge. Dieser Weg der „Entsorgung“ von 
Reststoffen, die Strahlung unterhalb von festgelegten Aktivitätsgrenzwerten emittieren, ist nicht 
umweltverträglich.

Auch Transport, Zwischenlagerung und Wiederaufarbeitung radioaktiver Abfälle sind mit erheb-
lichen Gefahren verbunden.

Terror und Kriegsgefahr

In der derzeitigen politischen Situation und aufgrund steigender Weltbevölkerung, schwindender 
Ressourcen, der klimatischen Bedrohung und zunehmender Ungleichverteilung ist mit wachsen-
der militärischer und terroristischer Aktivität zu rechnen. „Kleine“, lang andauernde und regional 
begrenzte Kriege, präemptive Schläge und Interventionskriege gegen Länder von denen eine 
tatsächliche, perzipierte oder behauptete Bedrohung ausgeht, nehmen zu. In sich unterlegen 
fühlenden Staaten kann unter diesen Bedingungen Terrorismus geweckt oder verstärkt werden. 
Anlagen mit großem Katastrophenpotential stellen verlockende – da ergiebige – Ziele für Sa-
botage, terroristische und militärische Angriffe dar. Es gibt keinen verlässlichen Schutz gegen 
derartige Bedrohungen.

Besonders bedroht sind Kernkraftwerke – auch die fortschrittlichsten, künftigen, sogenannten 
„inhärent sicheren“ Reaktoren. Die Wahl eines Kernkraftwerkes als Angriffsziel könnte aus fol-
genden Gründen bzw. aus einer Kombination dieser Gründe erfolgen:

•  Wegen des Symbolcharakters: Kernenergie kann als Inbegriff technologischer Entwicklung, 
als typische „Hightech“ gesehen werden. Zudem handelt es sich bei Kernanlagen um eine 
Technik mit zivil/militärischem Doppelcharakter.
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•  Wegen der langfristigen Wirkung: ein Angriff kann zu weiträumigen radioaktiven Kontamina-
tionen mit langlebigen Radionukliden führen. Die sozialen und volkswirtschaftlichen Folgen für 
betroffene Staaten bzw. Staatengruppen lassen sich kaum ermessen.

•  Wegen der unmittelbaren Wirkung auf die Elektrizitätserzeugung in der betroffenen Region: 
Kernkraftwerke sind, wo immer sie betrieben werden, wichtige Bestandteile der Stromver-
sorgungssysteme und speisen mit hoher Leistung ins Netz ein. Der schlagartige Ausfall einer 
solchen Großanlage kann unter Umständen zu Netzzusammenbrüchen führen.

•  Wegen der psychologischen Auswirkung in anderen Staaten, in denen ebenfalls Kernkraftwer-
ke betrieben werden: ein erfolgreicher Angriff gegen ein Kernkraftwerk hätte möglicherweise 
weitreichende Auswirkungen auf die Nuklearindustrie auch in anderen Staaten.

Ähnliches gilt für Angriffe auf andere kerntechnische Anlagen oder auf Atomtransporte.

Zahlreiche dokumentierte Versuche von Sabotage, terroristischen und militärischen Angriffen 
auf kerntechnische Anlagen belegen bereits eindrucksvoll die Realität dieser Gefährdung.

Die Verwundbarkeit von kerntechnischen Anlagen gegenüber Terror und Krieg kann wie folgt 
zusammengefasst werden:

•  Alle Arten von kerntechnischen Anlagen, sowie Transporte radioaktiver Substanzen sind ge-
genüber Terrorangriffen und Kriegseinwirkungen verwundbar. Schwerwiegende Freisetzungen 
mit katastrophalen Folgen können erzielt werden.

•  Ein Angriff auf ein Kernkraftwerk kann zu radioaktiven Freisetzungen führen, die ein Mehr-
faches jener beim Tschernobyl-Unfall erreichen. Umsiedlungen auf großen Flächen können 
erforderlich werden, die Zahl der Krebstoten kann dramatisch zunehmen.

•  Das Spektrum der Bedrohung ist außerordentlich vielfältig und Schutzmaßnahmen gegen 
Terror-Angriffe und kriegerische Einwirkungen sind nur in sehr begrenztem Maße möglich. 
Teilweise geraten denkbare Maßnahmen in Widerspruch zu den Grundwerten einer offenen, 
demokratischen Gesellschaft.

Auch unter dem Gesichtspunkt der Verwundbarkeit gegenüber terroristischen und kriegerischen 
Angriffen zeigen sich somit klare Nachteile einer zentralisierten, nicht nachhaltigen Technologie 
wie der Kernenergie.

Katastrophenschutz

Die notwendigen Maßnahmen zur Minimierung des Schadens im Falle eines Kernkraftwerksunfal-
les und die unvermeidbaren Folgen eines schweren Unfalles belegen, dass die Kernenergie weder 
umwelt- noch sozialverträglich ist. Diese Problematik hat sich in den letzten Jahren mit der steigen-
den Gefahr von Terroranschlägen und Kriegseinwirkungen auf Kernanlagen noch verschärft.
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Bei einem schweren Unfall kann ein nennenswerter Teil der radioaktiven Komponenten des Re-
aktorkerns in die Atmosphäre gelangen. Die Vorwarnzeit, die für Maßnahmen des Katastrophen-
schutzes zur Verfügung steht, ist eventuell sehr gering.

Die Strahlenbelastung der Bevölkerung kann zu akuten Strahlenschäden führen, jedenfalls ist 
aber davon auszugehen, dass wesentliche Teile der Bevölkerung von den Langzeitwirkungen 
(Krebs und andere Erkrankungen, sowie Veränderungen des Erbgutes) betroffen sind. Evakuie-
rungen und Umsiedlungen können zu weiteren schwerwiegenden Belastungen der betroffenen 
Menschen führen.

Um für den Ernstfall vorbereitet zu sein, ist eine Vielzahl der unterschiedlichsten Maßnahmen 
seitens der öffentlichen Hand erforderlich. Frühwarn- und Alarmsysteme müssen eingerichtet 
und betrieben werden, für Bevorratung und Evakuierung sind Pläne zu erstellen, Vorkehrungen 
für Dekontamination und Behandlung von Strahlenopfern sind zu treffen und vieles andere mehr. 
Dies sind laufende Aufwendungen und Kosten, die in der Regel nicht den Kosten der Kernenergie 
zugerechnet werden.

Sie müssen notgedrungener Maßen auch von Staaten erbracht werden, auf deren Gebiet keine 
Kernkraftwerke oder andere Nuklearanlagen betrieben werden.

In den letzten Jahren gibt es internationale Bemühungen, den Katastrophenschutz zu verbes-
sern. Sie zielen sowohl auf die Entwicklung von Prognosemodellen und anderen Entscheidungs-
hilfen für den Fall schwerer Freisetzungen, als auch auf die Zusammenstellung von allgemein-
gültigen, grundlegenden Anforderungen an Vorausplanung und Reaktion bei einem Nuklearen 
Notfall. Hier hat sich die IAEO verdient gemacht. Diese Anstrengungen gehen zweifellos in die 
richtige Richtung, können jedoch auch keine tragfähige Lösung liefern. Selbst bei optimaler Pla-
nung für den Katastrophenschutz muss man davon ausgehen, dass die rechtzeitige Umsetzung 
vieler Maßnahmen aufgrund der kurzen Vorwarnzeiten und der zu erwartenden Unsicherheit hin-
sichtlich des Unfallverlaufes und –ausmaßes nicht möglich ist. Genauer betrachtet zeigen diese 
Anstrengungen nur die Hilflosigkeit angesichts nuklearer Katastrophen.

Nukleare Proliferation

Der kommerzielle nukleare Brennstoffzyklus bietet zwei primäre Wege zur Proliferation: von Wie-
deraufarbeitungsanlagen über hochangereichertes Uran (HEU) und von abgebrannten Brennele-
menten über reaktortaugliches Plutonium, das grundsätzlich auch waffentauglich ist.

Von frischem, niedrig angereicherten Reaktorbrennstoff (3,5 % Uran 235) kann hochangerei-
chertes Uran (90 %) sehr rasch gewonnen werden, weil bei über 3,5 % Anreicherung etwa 80 % 
des für die Anreicherung erforderlichen Aufwandes bereits getätigt sind.

Waffen aus Reaktorplutonium neigen zu vorzeitiger Detonation sodass sie in der Regel nicht die 
volle Wirkung einer aus Waffenplutonium hergestellten Bombe erreichen können – bis hinunter zur 
sogenannten „Fizzle“ Wirkung. Aber selbst die minimal erwartete „Fizzle“ Wirkung einer Implosi-
onswaffe aus Reaktorplutonium läge in der Größenordnung einer Kilotonne TNT-Äquivalent. Das 
ist 4000 mal mehr als die Explosionskraft einer typischen, konventionellen militärischen 500-Pfund 
Bombe. Im Stadtgebiet zur Explosion gebracht, hätte eine solche Bombe verheerende Folgen.
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Die technischen Fähigkeiten subnationaler Gruppen dürften ausreichen, um Kernwaffen aus 
Reaktorplutonium zu konstruieren. Die Wiederaufarbeitungstechnologie ist in der frei zugängli-
chen Literatur ausführlich beschrieben. Sogar schon Mitte der 80er Jahre war dies ausreichend, 
um drei amerikanischen Hochschulabsolventen die Erarbeitung von Konstruktionsplänen einer 
15-Kilotonnen Implosionswaffe mit dem Aufwand von nur zwei Personenjahren zu ermöglichen. 
Die Mittel, die zur Extraktion der erforderlichen Plutoniummengen aus abgebrannten Brennele-
menten erforderlich sind, sind relativ bescheiden; eine kleine, gut vorbereitete Gruppe von etwa 
6 Personen kann dies in etwa zwei Monaten bewältigen.

Keine andere Technologie zur Strom- oder Prozesswärmeerzeugung (z.B. auf der Grundlage von 
Kohle, Öl, Gas, Wasserkraft, Windenergie, Solarenergie, Biomasse) ist mit derartigen Prolifera-
tionsproblemen verbunden. Das Proliferationspotential des kommerziellen Brennstoffzyklus ist 
unvermeidbar bei der gegenwärtigen, und noch viel ausgeprägter bei den neuen, absehbaren 
Technologien. Selbst im besten Fall beschreiben die Proponenten neuer Technologien diese 
als proliferations-„resistent“, nicht proliferations-„sicher“. Das Risiko kann reduziert, aber nicht 
gänzlich ausgeschlossen werden.

Rechtzeitige Verfügbarkeit der Kernenergie

Jede Option, die zur Erreichung der Kyoto-Ziele einen Beitrag leisten soll, muss spätestens in 
der Zeit zwischen 2008 und 2012 wirksam werden. Für die Zeiträume bis 2020 und 2050 sind 
weitere, noch viel einschneidendere Treibhausgasemissionsreduktionen in Diskussion. Für den 
wachsenden Bedarf an Elektrizität und in Hinblick auf die Verknappung von Erdöl könnten zu-
sätzliche Energiequellen in etwa demselben Zeitraum benötigt werden. Engpässe in mehreren 
Bereichen machen es unwahrscheinlich, dass Kernenergie, selbst wenn sie forciert würde, in der 
Lage wäre, innerhalb dieser Zeitspanne einen wesentlich erhöhten Beitrag zu liefern:

•  Sehr kurzfristig kann die Kernenergie nur durch Verlängerung der Lebensdauer bestehender 
Kernkraftwerke auf den erhöhten Bedarf und die Forderung nach Reduktion der Treibhaus-
gasemissionen reagieren. Damit schafft sie aber keine neuen Kapazitäten sondern verzögert 
lediglich den Verlust vorhandener.

•  Der für den nennenswerten weiteren Ausbau der Kernenergie u. a. notwendige Übergang zu 
so genannten „inhärent sicheren“ Reaktoren ist nicht zeitgerecht möglich; der für die Entwick-
lung und Erprobung anzusetzende Zeitraum beträgt mindestens 12 Jahre.

•  Für einen bedarfsorientierten Ausbau der Kernenergie wird Expertise und Arbeitskraft benö-
tigt, die rechtzeitig und in ausreichendem Umfang nicht bereitgestellt werden können. Schon 
jetzt ist ein Engpass bei geschultem Personal in einigen Betreiberstaaten festzustellen.

•  Selbst wenn diese Hindernisse überwunden werden könnten, setzte die absehbare Verknap-
pung des (billigen) spaltbaren Urans dem Beitrag der Kernenergie Grenzen. Erst die als über-
nächste Generation vorgesehenen schnellen Reaktoren werden von spaltbarem Uran unab-
hängig, führen aber nach derzeitigen Vorstellungen in eine Plutoniumwirtschaft.

•  Notwendige Entwicklungen um der Endlagerung des vermehrt anfallenden hoch radioaktiven Abfalls 
Akzeptanz zu verschaffen und negative Auswirkungen hintan zu halten, sind nicht abzusehen.
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Sollte Kernenergie längerfristig eine nicht vernachlässigbare Rolle bei der Reduktion von CO2-
Emissionen spielen, müsste sie in einem Maß ausgebaut werden, das mindestens dem zu er-
wartenden Anstieg des Verbrauches an fossilen Energieträgern entspricht. Dies würde eine Aus-
baurate erforderlich machen, die wesentlich höher liegt, als dies im „goldenen Zeitalter“ der 
Kernenergie, also in den 70er und 80er Jahren der Fall war. Ein solcher Ausbau wäre auch bei 
unterstellter Akzeptanz nicht zeitgerecht möglich, da die Infrastruktur zur Produktion der Anlagen 
nicht ausreichend verfügbar wäre, die Produktion der Anlagen von den entsprechenden Staaten 
nicht finanziert werden könnte, und die gleichzeitig nötige strukturelle Änderung des Energiever-
brauchs-Mix hin zu elektrischem Strom Änderungsraten erforderlich machten, die deutlich über 
den historischen Veränderungen in diesem Bereich liegen.

Internationaler rechtlicher Rahmen

Viele der dargelegten strukturellen Probleme und Gefahren verlangen förmlich nach internationa-
ler Kooperation, um wenigstens ihre potenziell grenzüberschreitenden Auswirkungen zu reduzie-
ren. Trotz einiger Initiativen und Absichtserklärungen lässt eine Analyse der einschlägigen völker-
rechtlichen und gemeinschaftsrechtlichen Dokumente aber vermuten, dass die Betreiberstaaten 
bemüht sind, konkrete völkerrechtliche und gemeinschaftsrechtliche Verpflichtungen und Kon-
trolleinrichtungen zu verhindern; ihre exklusive Kompetenz in allen Regelungsbereichen bleibt 
daher auch unangetastet. Die Dokumente beschränken sich ganz bewusst auf die Erarbeitung 
von nahezu selbstverständlichen Leitprinzipien und überlassen die Detailregelungen den natio-
nalen Rechtsordnungen. Diese Haltung und Vorgangsweise erweist sich bei näherer Analyse als 
zusätzliche Verstärkung des aufgezeigten Problem- und Gefährdungspotentials.

Energiepolitische Perspektive

Unter alternativen Lösungen versteht man Konzepte, die den Prinzipien der Nachhaltigkeit ent-
sprechen, und daher frei von Katastrophenpotenzial, flexibel, durchschaubar, etc. sind.

•  Alternative Lösungen im engeren Sinne sind solche, welche Energieflüsse nützen statt be-
grenzte Ressourcen zu verbrauchen und die den Kriterien für nachhaltige Technik (s.o.) genü-
gen. Beispiele für derartige Lösungen sind die passive Solarenergie- oder Biomassenutzung.

•  Als alternative Lösungen im weiteren Sinne sind − als Übergangslösung − Techniken zu verste-
hen, welche eine wesentliche Reduktion der Schadwirkungen bzw. Steigerung der Nutzungs-
effizienz bewirken, wie z.B. die Kraft-Wärme Kopplung.

Die Kernenergie zählt nicht zu den alternativen Lösungen in der Energieerzeugung.

Ein wesentlicher Beitrag zur Minderung des Energiebedarfes und damit zur Lösung der Treib-
hausproblematik wird in der Dienstleistungsorientierung der Energiebereitstellung gesehen. Die 
Kernenergie ist nicht dienstleistungsorientiert.

Die Kernenergie erweist sich auch als vergleichsweise teure Maßnahme zur Reduktion von Treib-
hausgasemissionen: Energieeffizienzmaßnahmen, erneuerbare Energien und alternative Lösun-
gen im weiteren Sinn ersetzen jeweils 2,5 bis 10 mal soviel CO2 pro Investitionseinheit.
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Während man zunächst nach alternativen Lösungen in der Energieerzeugung suchte, wird nun 
zunehmend deutlich, dass es vor allem um Alternativen zur Energieerzeugung geht (z.B. Energie-
effizienzsteigerung oder Vermeidung des Bedarfs durch intelligente Planung, z.B. im Gebäude- 
oder Städtebaubereich).

Wäre die Energieintensität der Welt historisch mit etwa 1,2 % statt 1 % pro Jahr gesunken, so 
hätte dies die gesamte Kernenergieproduktion der Welt aufgewogen. Eine Verdopplung der Rate 
auf 2 %, was mittels Einsatz entsprechender energiepolitischer Maßnahmen durchaus machbar 
erscheint, würde den Energieverbrauch der Welt vom weltweiten Wirtschaftswachstum entkop-
peln. Dies könnte durch eine Politik der „wahren Preise” (Internalisierung der externen Kosten) 
statt einer Politik der möglichst billigen Energie erreicht werden.

Die Reduktion der CO2-Emission durch Einsatz von Kernenergie und andere CO2-arme Ener-
giebereitstellungsverfahren war in der Vergangenheit nur ein Bruchteil jener Reduktion an CO2-
Emissionen, die Effizienzsteigerung und Struktureffekte gebracht haben.

Daraus folgt: Kernenergie hat das Potential, die Folgen des mit dem erwünschten Wirtschafts-
wachstum gekoppelten Energieverbrauchszuwachses geringfügig zu dämpfen. Energieeffizienz-
steigerung hat das Potential den Energieverbrauchszuwachs zu vermeiden – und damit eine 
weltweit erfolgreiche Klimapolitik einzuleiten.

Es gibt Studien, die zeigen, dass die Kyoto-Ziele sogar mit Ausstieg aus der Kernenergie er-
reichbar sind, wenn der politische Wille dazu vorhanden ist. Selbst die langfristig von der EU 
angestrebte Stabilisierung der Temperatur auf global +2 °C ist ohne Kernenergie erreichbar. Bei 
diesen Szenarien wird allerdings von der Sequestrierung (Bindung oder Lagerung z.B. in ausge-
förderten Erdgaslagerstätten) nennenswerter Mengen von CO2 oder von einer deutlichen Abfla-
chung der Energienachfrage ausgegangen.

Wirtschaftliche Perspektive

Selbst wenn man nur die Energieaufbringungsseite betrachtet ist der vermehrte Einsatz von Kern-
energie auch vom wirtschaftlichen Standpunkt kein geeignetes Mittel, Klimaschutz zu betreiben:

In einem deregulierten, wirtschaftlich kompetitiven Markt wollen Stromerzeuger in profitable Op-
tionen investieren, deren technische, ökonomische und politische Risiken gering, jedenfalls aber 
relativ gut einschätzbar sind. Kernkraftwerke gelten als riskante Investitionen wegen der anhaf-
tenden politischen Risiken (Akzeptanzprobleme), der technischen Risiken in Zusammenhang mit 
Sicherheit und Endlagerung und der wirtschaftlichen Risiken aufgrund der hohen Fixkosten zu 
Beginn, der langen und schwer abschätzbaren Bauzeiten und Errichtungskosten und der Haf-
tung bei Dekommissionierung und Abbau der Anlagen.

Auf Basis der derzeitigen Kosten (Planung, Bau und Betrieb) ist Strom aus Kernkraftwerken 
verglichen mit dem aus Kohle- und Gaskraftwerken teuer. Erst bei Anhalten der hohen Ölpreise 
(über 30 US$/B) über die Betriebsdauer von 30 bis 40 Jahren oder wenn man für Projektio-
nen beträchtliche, aber nicht unplausible Kostenreduktionen in allen Bereichen der Kernenergie, 
nicht aber bei fossiler Energie unterstellt, dann erreicht nuklearer Strom das Kostenniveau von 
Kohlekraftwerken und Gaskraftwerken, hohe bis mittlere Gaspreise vorausgesetzt. Energieeffi-
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zienzsteigerungen (Senkung der Energieintensität der Bereitstellung von Gütern und Dienstlei-
stungen) sind sowohl kostenmäßig als auch bezüglich ihres CO2-Einsparungspotenials günstiger 
als jede Art der zusätzlichen Bereitstellung von Energie.

Dass der Bau neuer Kernkraftwerke zusätzlicher Anreize bedarf, ersieht man auch aus den weni-
gen in Bau befindlichen oder in Auftrag gegebenen Anlagen in Europa (Finnland) und den USA: 
Staatliche Kreditgarantien, besonders niedrige Prototyppreise, Steuerkredite, Unterstützungs-
rahmen für Kosten aufgrund von Genehmigungsverzögerungen, Unterstützung bei Entsorgungs-
kosten, usw. wurden angeboten.

Externe Kosten und Regulierungsbedarf sind bei der Kernenergie vielfältig und im Vergleich zu 
anderen Energieerzeugungsformen hoch: Auf nationaler Ebene spezielle Genehmigungs- und 
Überwachungsbehörden, kontinuierliches Radioaktivitätsmonitoring und aufwendige Katastro-
phenvorsorge, auf internationaler Ebene insbesondere die Überwachung gegen den Missbrauch 
spaltbaren Materials (z.B. Safeguards, CTBTO). Die Kosten für diese Leistungen, ebenso wie die 
Kosten aus Umweltschäden aus dem Gesamtbrennstoffzyklus sind in den meisten Kostenrech-
nungen für Kernenergie nicht enthalten. Auch die groß angelegte europäische Vergleichstudie 
ExternE berücksichtigt diese externen Kosten bei der Kernenergie nicht. Als Subvention für die 
Kernenergie und daher wettbewerbsverzerrend müssen auch die Regelungen hinsichtlich der 
Kosten für die Dekommissionierung und das Abfallmanagement gelten, und die Tatsache, dass 
die Haftung für Schäden aus Kernkraftwerksunfällen teilweise vom Betreiberstaat, teilweise von 
den Mitgliedsstaaten internationaler Konventionen übernommen wird, und darüber hinaus ge-
deckelt ist. Es wurde z.B. abgeschätzt, dass eine private Versicherung ohne Deckelung der Haf-
tung die Erzeugungskosten in französischen Kernkraftwerken verdreifachen würde.

Wasserstoff ist kein Ausweg

Wasserstoff ist keine primäre Energiequelle – sondern ein Energieträger, der unter Verwendung 
einer anderen primären Energiequelle (Kernenergie, Windenergie, Photovoltaik, Biomasse, usw.) 
hergestellt werden muss. Für die Wasserstoffproduktion und die Komprimierung oder Verflüssi-
gung zum Zweck der Lagerung und der Verteilung ist Energie erforderlich. Die Gesamteffizienz 
dieser zentralisierten Wasserstoffwirtschaft ist niedrig, die Wasserstoffproduktionsverfahren mit 
wenigen Ausnahmen nicht ausgereift.

Eine zentralisierte Wasserstoffproduktion in großem Maßstab, die Lagerung und die Verteilung 
sind mit Risiken schwerer chemischer Unfälle verbunden; eine dezentrale, „verbrauchsnahe“ 
Wasserstoffwirtschaft wird gerade erst erforscht. Die Untersuchung der Sicherheitsimplikatio-
nen und der terroristischen Bedrohung einer Wasserstoffwirtschaft, insbesondere des Wasser-
stofftransportes, haben eben erst begonnen.

Die erforderliche Menge an Wasserstoff für eine Wasserstoffwirtschaft für leichte Personenkraft-
wagen in den 25 EU-Staaten liegt in der Größenordnung von 23 Millionen metrischen Tonnen 
pro Jahr. Das ist etwa die Hälfte der gegenwärtigen Weltproduktion. Die Kosten für Produktion 
dieser Wasserstoffmenge würden im Bereich von 250-500 Milliarden € liegen und z.B. größen-
ordnungsmäßig sechzig EPR-Kernkraftwerke erfordern.
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Die Untersuchungen zu den Umweltproblemen in Zusammenhang mit der Wasserstoffwirtschaft, 
z.B. den Einfluss des in die Atmosphäre freigesetzten gasförmigen Wasserstoffs, laufen gerade 
erst zögerlich an.

Es ist derzeit schwer zu sehen, wie Wasserstoff – nuklear oder nicht-nuklear − einen wesentli-
chen Beitrag zum Klimaschutz oder zur Schließung der entstehenden Energielücke leisten könn-
te; keinesfalls kann er eine rasche Lösung darstellen.

Rechtliche Dimension der Nachhaltigkeit

Der Begriff „Nachhaltigkeit“ nach der Brundtland-Formel ist im völkerrechtlichen Sinn nicht so 
klar definiert, dass er ohne Konkretisierung auf spezifische Problemstellungen angewandt wer-
den könnte. Das heißt, er muss in der konkreten Situation um zusätzliche Wert- und Zielentschei-
dungen angereichert werden.

Ein Kern des Nachhaltigkeitsprinzips liegt in einer erweiterten Verteilungsproblematik, nämlich 
der Verteilung zwischen der gegenwärtigen und zukünftigen Generationen. Auf Kernenergie an-
gewandt heißt dies, dass es um die Verteilung der Ressource Umwelt und der mit der Kernener-
gie verbundenen Lasten zwischen den Generationen geht.

Das Verhältnismäßigkeitsgebot des Rechtes der Europäischen Gemeinschaft könnte für den hier 
interessierenden Themenbereich der Energieversorgung so interpretiert werden, dass der Ener-
giebedarf der gegenwärtigen Generation so gering wie möglich zu halten ist, dass er mit einem 
möglichst geringen Aufwand an Ressourcen und Eingriffen in die Umwelt zu befriedigen ist. 
Nach den Grundsätzen der Kostenwahrheit und des Verursacherprinzips sind die Lasten der 
Energiegewinnung ausschließlich von jenen Generationen zu tragen, die sich ihrer bedienen.

Es gibt im besonderen Völkerrecht (spezifische von völkerrechtlichen Verträgen getragene 
Rechtsbereiche) und auch im Gemeinschaftsrecht viel versprechende Ansätze mit durchaus 
plausiblen Verfahrensstrukturen, das Nachhaltigkeitsprinzip direkt anwendbar zu machen. Aller-
dings bedarf es auch hier der entsprechenden Konkretisierung im Einzelfall, um entsprechende 
Rechtsfolgen zu erzielen.

Das (IAEO-)Übereinkommen über die Nukleare Sicherheit ist zehn Jahre nach Tschernobyl und 
rund 40 Jahre nach der Inbetriebnahme der ersten Kernkraftwerke in Kraft getreten. Konkrete 
Sicherheitskriterien enthält es nicht, das Übereinkommen begnügt sich mit Sicherheitsgrundsät-
zen. Die Rechtssetzungsautonomie der Betreiberstaaten bleibt unangetastet. Eine Kontrolle der 
Einhaltung der Sicherheitsgrundsätze beschränkt sich auf ein System der Berichterstattung an 
eine Tagung der Vertragsparteien, die alle drei Jahre stattfindet.

Die Versuche der EU-Kommission, im Bereich der EAG die Sicherheitserfordernisse gemein-
schaftsweit zu standardisieren, sind bislang gescheitert, obgleich auch sie, wie das (IAEO-) Über-
einkommen nur allgemeine Grundsätze enthielten. In der ersten Version gab es auch noch ein im 
Ansatz erfolgversprechendes Kontrollsystem und Vorkehrungen für die gemeinschaftsweite ge-
ordnete Entsorgung stillzulegender Kernkraftwerke. Der eigentliche Fortschritt dieses Entwurfes 
wäre die Implementierung der Gemeinschaftszuständigkeit für nukleare Sicherheit gewesen.
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Für die Entsorgung still gelegter Kernkraftwerke muss Schätzungen der EU-Kommission zufolge 
mit einem finanziellen Aufwand von etwa 15 % der Gesamtinvestitionskosten oder in absoluten 
Zahlen zwischen 200 Millionen und 1 Mrd. Euro gerechnet werden. Diese Kosten entstehen erst 
nach Stilllegung, das heißt nach Wegfall der Einnahmen. Bei einer angenommenen Betriebs-
dauer eines Kernkraftwerkes von 40 Jahren bedeutet dies, dass die Kosten auf eine Generation 
verlagert werden, die das stillgelegte Kernkraftwerk gar nicht mehr nutzen kann.

Die Sicherung von Endlagerstätten auf die nächsten 10 000 Jahre ist eine Überforderung aller 
erdenklichen gesellschaftlichen Regelungsstrukturen. Die politische Führung der Betreiberstaa-
ten ist gefordert, hoch komplexe, kollektive Willensbildungs- und Entscheidungsstrukturen heute 
über etwa zwei Mal den Bogen der bisherigen Menschheitsgeschichte zu projizieren!

Bei näherem Hinsehen erweist sich aber das 10 000 Jahr-Limit als willkürliche Annahme. Die 
Halbwertszeit von zahlreichen zu deponierenden Elementen liegt weit darüber – die von Jod-129 
liegt z.B. bei 16 Millionen Jahren. Der United States Court of Appeals für den District of Columbia 
Circuit hat mit Urteil vom 9. Juli 2004 die Entscheidung der zuständigen US-Bundesbehörden für 
das Yucca Mountain-Massiv als bundesweites Endlager für Nuklearabfälle aufgehoben, weil das 
10 000 Jahr-Limit zu kurz greift.

Aus rechtlicher Sicht schließt daher das Nachhaltigkeitsprinzip unter Berücksichtigung der 
Grundsätze der Kostenwahrheit und des Verursacherprinzips die Verwendung der Kernenergie 
in der Form der verfügbaren und heute absehbaren Konzepte aus.
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Perspektive der Erdölproduktion

Die Ära des Erdöls

Das Zeitalter des Erdöls ist etwa 100 Jahre alt. Billiges, reichliches Erdöl hat sich in vielen Be-
reichen dramatisch manifestiert: Riesige Siedlungs- und Industrieballungen, gigantische Ver-
kehrssysteme. Billige Energie bedeutet auch billige Materialien wie Kunststoffe, Stahl, Aluminium 
oder Glas. Die Folge war eine zuvor nicht vorstellbare Verschleiß- und Wegwerfwirtschaft. Die 
Industrialisierung der Landwirtschaft hat eine totale Abhängigkeit der Lebensmittelproduktion 
vom Erdöl gebracht.

Die weltweite Erdölproduktion hat derzeit einen Höchstwert erreicht. Man spricht von „Peak 
Oil“. „Wir haben heute die Hälfte dessen, was vorhanden ist, gefördert und kennen 90 % aller 
Erdölvorkommen. Wir produzieren heute 22 Gigabarrel (Gb) pro Jahr, aber finden nur 6 Gb pro 
Jahr. Deshalb können wir sagen, heute finden wir pro vier Barrel, die wir konsumieren, nur noch 
ein Barrel neu. Die gegenwärtige Rate der Erschöpfung der Erdölfelder liegt bei 2 % pro Jahr.“ 
[Campbell 2000]

Das Ende der Ära billigen, reichlichen Erdöls ist absehbar

Die Nachfrage wächst, nicht zuletzt in China, die Förderleistung ist nicht mehr beliebig steiger-
bar. Wenn die Nachfrage die Förderleistung übersteigt – das kann sehr bald der Fall sein – sind 
empfindliche, dauerhafte Preissteigerungen unvermeidlich.

„Die nächsten Jahre bis zum Erreichen des weltweiten Fördermaximums für Erdöl wird es wahr-
scheinlich noch eine Serie von heftigen Preisausschlägen nach oben und nach unten geben. Erst 
nach dem Überschreiten des Fördermaximums wird die Instabilität der Ölpreise wohl beendet 
sein. Der Markt spiegelt dann die langfristigen Knappheiten wieder. Das Ölpreisniveau wird deut-
lich höher sein, als heute.“ [Schindler und Zittel 2000]

Der Erdölpreis zieht den Gaspreis nach. Die Folgen sind hohe Energiekosten der Verbraucher, 
vor allem für Heizung und Elektrizität, aber letztlich werden die meisten Waren teurer.

Die kurzsichtige gesellschaftspolitische Reaktion

Menschen, die den hohen, laufend gesteigerten Energieverbrauch der letzten Jahrzehnte als 
Selbstverständlichkeit betrachten, werden nach Ersatz rufen und möglichst so weitertun wollen, 
wie bisher. Das gleiche gilt für viele Bereiche in der Wirtschaft, die in den letzten Jahrzehnten von 
billiger Energie und billigen Rohstoffen abhängig wurden.
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Die Folge ist eine aufbringungsorientierte Energiepolitik, die nach neuen Energieträgern und neu-
en Kraftwerkskapazitäten ruft.

Um eine hohe Nachfrage nach fossilen Brennstoffen abdecken zu können, sind enorme Investi-
tionen in die weitere Erschließung und Förderung von Erdöl und „nichtkonventionellen“ Energie-
trägern erforderlich. Ölbohren im Meer, Förderung von Ölsanden etc. bedeutet neben Umwelt-
zerstörung und hohen Kosten auch eine schlechte Energiebilanz.

Kernenergie

Wie das Beispiel USA zeigt, werden Investitionen in Rüstung und Propaganda getätigt, um in 
der absehbaren scharfen Konkurrenz um die knapper werdenden Vorräte Konflikte gewalttätig 
(Krieg) austragen zu können.

Mit der Verteuerung von Erdgas verliert die Atomkraft ihre billigere Konkurrenz und wird als wirt-
schaftlich propagiert. Atomkraft wird darüber hinaus wegen ihrer (vermeintlichen) CO2-Freiheit 
als Ausweg aus der Klimaproblematik angepriesen, der sie jedoch aus mehreren Gründen nicht 
sein kann. Selbst wenn man von den unvermeidlichen Gefahren der Atomkraft absieht, kann sie 
keine Alternative zum Öl sein, weil sie von erschöpflichen Uranerzen abhängig ist.

Jan-Willem Storm van Leeuwen and Philip Smith fassen ihre detaillierten Berechnungen zusam-
men: „Am Ende des Weges und unter günstigsten Bedingungen verursacht die Nutzung der 
Atomkraft ungefähr ein Drittel der CO2-Emissionen der gasbefeuerten Elektrizitätsproduktion. 
Die zur Erzielung dieser Reduktion erforderlichen reichen [spaltbaren] Uranerze sind jedoch in 
so begrenzter Menge vorhanden, dass sie – sollte der gesamte gegenwärtige Elektrizitätsbedarf 
durch Kernenergie gedeckt werden – innerhalb von drei Jahren erschöpft wären. Die Nutzung 
der verbleibenden, weniger reichen Uranerze würde mehr CO2-Emissionen verursachen, als fos-
sile Brennstoffe direkt zu verbrennen.“ [Storm van Leeuwen and Smith 2003]

Schon vor mehr als 30 Jahren ausgesprochene Einsichten gewinnen neue Aktualität: „Gelingt 
es, das Umweltproblem an seiner Wurzel, dem unkontrollierten Wachstum des Energiever-
brauchs zu behandeln, so wird sich die Energieverknappung als Scheinproblem erweisen und 
der Aufbau der Kerntechnik künftig paradigmatisch für eine technische Fehlentwicklung stehen.“ 
[Weish und Gruber 1973]

Eine große Gefahr der Kernenergie liegt in der Verschärfung gesellschaftlicher Konflikte und 
der Verzögerung bzw. Verhinderung der Infrastrukturanpassung, wie sie für eine zukunftsfähige 
Energieversorgung notwendig ist. Die Auseinandersetzung um die Atomkraft bindet ein nicht zu 
unterschätzendes kreatives Potential der Gesellschaft, das in der Nachhaltigkeitsstrategie drin-
gend vonnöten wäre.

Wasserstoffökonomie als Ausweg?

Ohne Zweifel ist Wasserstoff ein praktischer, weil speicherbarer, und auf den ersten Blick umwelt-
freundlicher Energieträger, der allerdings unter hohem Energieeinsatz (vorzugsweise mit Strom 
aus Solarzellen) erst z.B. aus Wasser gewonnen werden muss. Der großtechnische Übergang zu 
einer Wasserstoffökonomie erfordert aber einige Jahrzehnte und bringt unausweichlich wesent-
lich höhere Energiekosten als diejenigen, an die die heutige Wirtschaft angepasst ist. Über die 
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ökonomische Sinnhaftigkeit gibt es derzeit eine Kontroverse.1 Kritiker weisen darauf hin, dass es 
energetisch wesentlich effizienter wäre, die zur Erzeugung von Wasserstoff erforderliche Elektri-
zität direkt zu verwenden und überdies den Aufwand für die zusätzliche technische Infrastruktur 
zu sparen.2

Eine groß angelegte Wasserstoff-Ökonomie mit entsprechenden Leckagen erscheint aber auch 
aus ökologischer Sicht nicht unproblematisch [z.B.: Schultz et al. 2003].

Die unausweichliche Krise

Das Kernproblem bleibt jedenfalls bestehen: Das Ende des Erdölzeitalters ist ja nicht erst dann 
erreicht, wenn das letzte Fass Rohöl verkauft ist, sondern wenn billiges reichliches Erdöl nicht 
mehr zur Verfügung steht. Keine der angedachten Alternativen kann jemals so billig sein, wie 
„sprudelnde“ Ölquellen. Aus diesem Grunde ist es absehbar, dass weite Bereiche der Wirtschaft 
wie das gigantische Verkehrssystem oder die industrielle Landwirtschaft nicht aufrecht zu erhal-
ten sind und wenn dies – was zu befürchten ist – versucht wird, sind einschneidende volkswirt-
schaftliche Schäden unvermeidlich. Der Verlust der billigen Energiebasis bedeutet Versorgungs-
krisen und wirtschaftliche Zusammenbrüche, wenn nicht rechtzeitig konsequent gegengesteuert 
wird. Arbeitsplätze gehen verloren, die hohen Energiekosten lassen empfindliche Abstriche von 
Energiedienstleistungen befürchten. Dabei sind überraschende und weitreichende „Dominoef-
fekte“ mit katastrophalen Konsequenzen zu erwarten.

Industrielle Landwirtschaft wird teuer, Nahrungsmittel werden teuer (in der industriellen Lebens-
mittelproduktion erfordert die Erzeugung und Bereitstellung von einem Joule Nahrung nicht sel-
ten 10-20 Joule Erdöl). Die Nahrungsversorgung kann großräumig zusammenbrechen.

Die Folgen für Wirtschaft und Gesellschaft können katastrophale Ausmaße erreichen.

Krise und Chance zugleich

Umdenken setzt ein

Die Einsicht, dass der verschwenderische Umgang mit Energie und Rohstoffen, wie er im „Erdöl-
zeitalter“ möglich war, nicht zukunftsfähig ist und schleunigst Maßnahmen zur Bedarfssenkung 
eingeleitet werden müssen, leitet eine heilsame Wende ein: 3

Verbraucherseitige Energiepolitik, wie sie seit den frühen Siebzigerjahren zwar in vielen Beispie-
len erfolgreich war, aber nicht konsequent betrieben wurde, bekommt endlich Vorrang.

Es werden Investitionen zur Strukturanpassung in Richtung Bedarfssenkung, Dezentralisierung, 
Ausbau erneuerbarer Energiesysteme und Solararchitektur getätigt. „Vergangenheitsorientierte“ 
Investitionen (wie etwa in neue Autobahnen, Schifffahrtsstraßen) werden vermieden. Kurzum, 

1  Siehe Literaturhinweise zur Wasserstoffökonomie
2  Vergleiche Kapitel 11 in diesem Band.
3  Diese Wende wird im folgenden skizziert, um als positive Utopie in Zivilgesellschaft und Politik Motivation und Kraft zu 

mutiger Veränderung zu geben, damit die absehbaren schlimmen Folgen nicht in vollem Umfang Wirklichkeit werden. 
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eine „Energiewende“, wie sie schon Anfang der Siebzigerjahre umfassend angedacht war, wird 
konsequent umgesetzt.

Eine dramatische Bedarfssenkung (Abbau quantitativer und qualitativer 4 Energie- und Rohstoff-
verschwendung) wird als Voraussetzung der ökologisch tragfähigen Versorgung aus erneuerbaren 
Energiequellen vollzogen.

Bei der Nutzung erneuerbarer Energie wird der Entwicklung „sanfter“ Techniken besonderes 
Augenmerk geschenkt. Ein gutes Beispiel ist die dezentrale Biogasgewinnung im Grünland.

So weist etwa das Konzept „Kraftwerk Wiese“ eine Reihe bestechender Vorteile auf: Mit KWK 
Anlagen kann wertvoller Spitzenstrom erzeugt werden, die Energiegewinnung ist CO2-neutral, 
Biogasschlamm als wertvoller Dünger wird wieder im Grünland aufgebracht. Da er wegen seiner 
Pflanzenverträglichkeit auch während der Wachstumsperiode ausgebracht werden kann, gibt 
es keine Grundwassergefährdung durch Auswaschung; die Bodenfruchtbarkeit wird gefördert. 
Lebensmittel- und Biomasseproduktion lassen sich kombinieren, und selbst wenn diese Option 
nicht gewählt wird, kann die so erhaltene agrarische Struktur bei Bedarf jederzeit wieder auf Le-
bensmittelproduktion umgestellt werden.

Die Energiewende führt konsequenterweise zu einer Entspannung der Klimaproblematik.

„Peak Oil“ und die zu erwartenden ökonomischen Konsequenzen sind ein entscheidendes Ar-
gument für die Wirtschaft, im existentiellen Eigeninteresse unverzüglich Maßnahmen zur drasti-
schen Einsparung fossiler Energieträger einzuleiten5. Es liegt ja auf der Hand, dass jede Verzöge-
rung des notwendigen Strukturwandels mit vermeidbar gewesenen Energiekosten bestraft wird 
und daher im schärfer werdenden Konkurrenzkampf existenzbedrohend ist. Wirtschaftlicher Ei-
gennutz wird zum Motor für die Klimapolitik.

Die Umweltsituation könnte teilweise ebenfalls besser werden, da Verschleißproduktion und die 
damit verbundenen Abfälle wegen steigender Energie- und Materialpreise zunehmend unrenta-
bel werden. Langlebige Güter und deren Reparatur haben wieder bessere Chancen, mit Vortei-
len für die Konsumenten und den Arbeitsmarkt.

„Ökosteuern“ und legislative Rahmenbedingungen schaffen sinnvolle Arbeitsplätze

Die in den letzten Jahrzehnten entwickelten und praktizierten lebensfreundlichen Alternativen 
ergänzen einander wechselseitig.

Anstelle großflächiger energieaufwändiger Monokulturen der industriellen Landwirtschaft treten 
kleinräumige Formen von Bioland- und Gartenbau und neue Kultursysteme der Permakultur. Auf 
diese Weise wird eine zukunftssichere Lebensmittelversorgung aufgebaut.

Ganz allgemein wird ein Prozess der Dezentralisierung eingeleitet. Die Orientierung an der Nut-
zung der Sonnenenergie begünstigt kleinräumige, verbrauchernahe Produktion.

4  Ein Beispiel qualitativer Energieverschwendung ist Heizen mit der „Edelenergie“ Elektrizität.
5  Die politische Entscheidung in Schweden, in den nächsten 20 Jahren die Abhängigkeit von Erdöl und Atomkraft zu 

beenden, liegt im längerfristigen Interesse der schwedischen Wirtschaft.
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Die im Erdölzeitalter entstandenen „Megacities“ mit ihren Infrastrukturproblemen beginnen wie-
der „gesund zu schrumpfen.“ Es werden Ökodörfer gegründet, in denen Menschen nicht nur 
sinnvolle „Arbeitsplätze“ finden, sondern sich „Lebensplätze“ schaffen und einen erfüllenden 
zukunftsfähigen Lebensstil, gegründet auf Autonomie und Eigenleistung, entwickeln.

Die umweltzerstörende, energie- und rohstoffverschwendende Verschleißwirtschaft wird von ei-
ner „Reparaturgesellschaft“ abgelöst.

Die absehbare dramatische Verteuerung des Erdöls bietet die Chance für einen relativ frikti-
onsarmen Übergang zu einer zukunftsverträglichen Wirtschaft und Gesellschaft. Die politische 
Herausforderung besteht darin, die erforderlichen legislativen und wirtschaftlichen Rahmenbe-
dingungen für diese Entwicklung zu schaffen.
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1  Wiederbelebung der Kernenergie-
diskussion: Klimawandel und „Peak Oil“

1.1  Motivation

In den letzten Jahren ist die Debatte um den Einsatz der Kernenergie in Folge des sich immer 
deutlicher manifestierenden Klimawandels und des absehbaren Endes der Ära billigen Erdöls 
neu aufgelebt. In Zusammenhang mit dem durch die Auseinandersetzung um den Preis von 
Erdgas zwischen Russland und der Ukraine im Frühjahr 2006 befürchteten Versorgungsengpass 
ist der Ruf nach Versorgungssicherheit, möglichst weitgehender Energieautarkie und einer ge-
meinsamen Energiepolitik in Europa laut geworden. Auch in diesem Zusammenhang wurde die 
Kernenergie wiederholt ins Spiel gebracht.

Das vorliegende Argumentarium des Forum für Atomfragen widmet sich in rund einem Dutzend 
Themenblättern der Frage, ob die Kernenergie ein möglicher, nachhaltiger Beitrag zum Klimaschutz 
sein kann und ob sie Alternativen zu fossilen Lösungen beim früher oder später eintretenden Ende 
billigen Öls („Peak Oil“) bzw. politisch-wirtschaftlich motivierten Engpässen bieten kann.

Diesen Diskussionen vorangestellt ist das vorliegende Papier, das überblicksartig einerseits den 
gegenwärtigen Klimawandel und die erwartete weitere Entwicklung darstellt, andererseits die 
Hintergründe und Anzeichen für das absehbare Eintreten von „Peak Oil“ darlegt.

1.2  Der Klimawandel

1.2.1  Einleitung

Das globale Klima war, soweit der Zustand der Erde zurück verfolgt werden kann, stets in Wan-
del begriffen, bedingt durch eine Reihe verschiedener, sich ändernder Einflussfaktoren, wie etwa 
der Intensität der Sonnenstrahlung, der Geometrie der Erdbewegungen oder der chemischen 
Zusammensetzung der Atmosphäre. In letzter Zeit trägt auch die menschliche Beeinflussung der 
Zusammensetzung der Atmosphäre und der Reflexionseigenschaften der Erdoberfläche zum 
Klimawandel bei. Die Zyklen und Veränderungen, denen die Einflussfaktoren unterliegen, weisen 
unterschiedliche Zeitmaßstäbe auf, die von Jahrmillionen bis zu Dekaden und Jahren reichen.

Änderungen der Erdbahn- und Erdachsenparameter und deren Interaktionen führen z.B. zum 
Wechsel zwischen Eiszeiten und Warmzeiten – Klimazyklen mit Zeitdauern von etwa 100.000 
Jahren, die aus Sedimenten, Eisbohrkernen, etc. rekonstruiert werden können. Es wird vermutet, 
dass Änderungen in der Intensität der Sonnenstrahlung und Vulkaneruptionen z.B. die sogenann-
ten „Kleine Eiszeit“ verursacht haben, die nach dem mittelalterlichen Klimaoptimum in Europa 
etwa 300 Jahre angehalten hat, und aus den Gemälden gefrorener Grachten des Niederländers 
Breughels weithin bekannt ist.

Keiner der natürlichen Einflussfaktoren kann jedoch die rasche globale Erwärmung der letzten 
150 Jahre, und insbesondere der letzten Jahrzehnte erklären. Dynamische Klimamodelle, auf 
mathematischen Gleichungen beruhend, welche die physikalischen Klimaprozesse beschreiben 
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(sogenannte Allgemeine Zirkulationsmodelle oder General Climate Models - GCMs), können die-
se Klimacharakteristika nur reproduzieren, wenn anthropogene Einflüsse berücksichtigt werden. 
Auf Grund dessen kam das Intergovernmental Panel on Climatic Change (IPCC) in seinem im 
Jahr 2001 veröffentlichten Bericht [IPCC 2001] zu dem Schluss, dass es „neue und stärkere 
Belege dafür gibt, dass der Großteil der beobachteten Erwärmung der letzten 50 Jahre mensch-
lichen Aktivitäten zuschreibbar ist.“

Anders als von den Medien transportiert, sind diese Erkenntnisse in der wissenschaftlichen Welt 
nicht mehr umstritten. Auch hinsichtlich der aus dem Klimaverständnis für die Zukunft ableit-
baren Szenarien herrscht weitgehender Konsens, wiewohl die Unsicherheiten hier naturgemäß 
wesentlich größer sind.

1.2.2  Der beobachtete Klimawandel

In den letzten Jahren ist immer deutlicher geworden, dass eine Änderung des Klimas weltweit 
stattfindet. Der Klimawandel kann sowohl aus den meteorologischen Messreihen abgelesen 
werden, als auch aus Beobachtungen der Geo- und Biosphäre. Einige Beispiele sind im Folgen-
den angeführt.

Die Temperatur ist im letzten Jahrhundert im globalen Mittel um etwa 0,6 °C gestiegen ist, wobei 
dieser Anstieg der rascheste der letzten 1000 Jahre ist, und die erreichten Temperaturen die 
höchsten in diesem Zeitraum sind [IPCC 2001]. Der Temperaturanstieg kann bis in 8 km Höhe 
beobachtet werden. Der Anstieg ist bei Nacht größer als bei Tag, so dass die Tagesamplitude 
zurückgeht. Anhand des Verlaufes der Globaltemperatur ist zu erkennen, dass sich die Änderung 
beschleunigt: 0,07 °C pro Dekade zwischen 1901 und 2000, 0,15 °C pro Dekade zwischen 1981 
und 2000 [Schönwiese et al. 2004].

Das globale Phänomen „Klimawandel“ kann regional und lokal starke Modifikationen erfahren: Wäh-
rend das globale Mittel der Temperatur in den letzten 150 Jahren um 0,6°C angestiegen ist, wurde im 
alpinen Raum ein Anstieg von 1,6 °C beobachtet [Auer et al. 2001] und in der Arktis sogar um mehr 
als  4°C [Hassol 2004].

Die beobachteten Veränderungen im Niederschlagsgeschehen sind räumlich differenzierter und 
statistisch signifikante Trends über größere Gebiete können in den verfügbaren Niederschlagsrei-
hen häufig nicht gefunden werden. Die Niederschlagssummen haben global um 0,5 - 1 % / Deka-
de zugenommen − in den Tropen weniger, im Norden Europas hingegen deutlich mehr. Manche 
Regionen, z.B. der Süden Europas, sind trockener geworden. Intensive Niederschläge nehmen zu, 
und auch die Bewölkung [IPCC 2001].

Die sehr kleinräumig unterschiedliche Struktur des Niederschlagsverhaltens sei am Beispiel 
Deutschlands demonstriert: insgesamt ist der Niederschlag in Deutschland von 1971 - 2000 
um 16 % angestiegen, im Winter sogar um 34 %. Besonders hoch ist der Anstieg im Westen 
und Süden Deutschlands, wo er auch mit häufigeren extrem hohen Monats- und Tageswer-
ten verbunden ist. Geringer fällt er im Osten aus, wo im Sommer sogar ein leichter Rückgang 
zu verzeichnen ist und die Gefahr von Dürreperioden steigt. Trends von Überschreitungswahr-
scheinlichkeiten von 180 mm Monatsniederschlag 1901 - 2000 zeigen fast durchwegs positive 
Tendenzen [Schönwiese et al 2004].
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Mit wenigen Ausnahmen (z.B. in Skandinavien und Neuseeland) ziehen sich Gletscher zurück 
und Permafrostgebiete tauen auf, sowohl im Gebirge als auch in der Tundra. Besonders dra-
stisch ist die Abnahme der Dicke des Eises in der Arktis und der Rückgang der vereisten Fläche 
[IPCC 2001, Hassol 2004].

In Europa haben sich phänologische Phasen um ca. zwei Wochen verschoben, das heißt Früh-
jahr und Sommer, gemessen am Austreiben der Pflanzen und Reifen der Früchte, setzen früher 
ein [DWD 2002]. Die Schlüpfzeiten, das Zugverhalten und die Zahl der Bruten verschiedener Vo-
gelarten verändert sich [Bairlein und Winkel 1998]. Der Vergleich mit historischen Aufzeichnun-
gen zeigt die Wanderung von Arten in höhere Regionen. In der Arktis sind die Eisbären aufgrund 
der Eisschmelze bedroht [Hassol 2004].

1.2.3  Zukunftsszenarien

Dieselben Klimamodelle, mit denen das vergangene Klima rekonstruiert werden kann, können 
genutzt werden, um Zukunftsszenarien zu berechnen, wenn Annahmen hinsichtlich der Entwick-
lung der Weltbevölkerung, der Wirtschaft, der Technologie etc. getroffen werden, aus denen sich 
die Treibhausgasemissionen ableiten lassen.

Szenarien für 2100 lassen CO2-Konzentrationen zwischen 550 und 950 ppm erwarten. Je nach-
dem, wie erfolgreich die Reduktionsmaßnahmen für Treibhausgase sind, ist mit einer globalen 
Temperaturerhöhung von 1,4 bis 5,8°C in den nächsten 100 Jahren zu rechnen [IPCC 2001]. 
Die beobachtete Erwärmung wird nach bisherigen Erkenntnissen weit über das 21. Jahrhundert 
hinaus anhalten.

Um lokale und regionale Klimate zu erfassen, müssen die Ergebnisse der globalen Klimamodel-
le, die eine horizontale Auflösung von nur etwa 150 km haben, „regionalisiert“ werden. Obwohl 
die kleinräumigeren Ergebnisse noch mit beträchtlichen Unsicherheiten behaftet sind, leisten sie 
wertvolle Beiträge für das Studium möglicher Auswirkung der Klimaänderungen.

Die globale Temperaturzunahme von 1,4 bis 5,8°C führt in Europe zu einem Temperaturanstieg 
um 0,1 bis 0,4°C pro Dekade, mit etwas geringeren Werten an der Atlantikküste und höheren im 
Süden und Nordosten. Noch raschere Erwärmung wird für das kontinentale Russland im Winter 
erwartet. Im Sommer entwickelt sich ein starker Nord-Süd Gradient aufgrund der fast doppelt so 
raschen Erwärmung im Süden wie im Norden. [Prudence 2006]

Derartige regionale Szenarienberechnungen lassen im noch kleineren Maßstab für Deutschland 
z.B. folgende Änderungen erwarten: Für Hessen und den Norden Deutschlands ergeben sich bis 
2040/2050 bis zu 60  % Niederschlagszunahme. Besonders im Süden und Nordosten Deutsch-
lands lassen Modellberechnungen eine deutliche Verringerung der Niederschläge bis zu 30 % 
erwarten. Die Sommer werden eher trockener, im Winter ist weiterhin mit Niederschlagszunah-
men zu rechnen [Enke et al. 2004]. Lokale und regionale Extremniederschläge sind überall mög-
lich [Schönwiese et al. 2004].

Infolge der Erwärmung der Meere und des Abschmelzens von polarem und alpinem Eis kommt 
es zu einem Ansteigen des Meeresspiegels, der bis zum Ende des Jahrhunderts nach IPCC 
2001 zwischen 55 und 88 cm liegen wird. Neuere Arbeiten kommen zu dem Ergebnis, dass der 
Anstieg auch beträchtlich höher, bei etwa 4 m liegen könnte [Overpeck et al. 2006].
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Verbunden mit den Änderungen der Temperatur und des Niederschlages sind Veränderungen zahl-
reicher anderer meteorologischer Größen, die hier nicht im Einzelnen diskutiert werden können.

1.2.4  Extreme Wetterereignisse

Es gibt Hinweise, dass mit dem Übergang zu einem wärmeren Klima auch Extremereignisse, wie 
Starkniederschläge, Stürme, aber auch Dürre und Hitzeperioden zunehmen. Wiewohl es keinen 
strengen wissenschaftlichen Nachweis gibt, dass einzelne, konkrete Ereignisse eine Folge des 
Klimawandels sind, muss doch aufgrund statistischer Betrachtungen ein Zusammenhang zwi-
schen Klimawandel und der Zunahme von extremen Wetterereignissen als wahrscheinlich gel-
ten. Mit der Verschiebung der mittleren Temperaturverhältnisse werden z.B. auch extrem hohe 
Temperaturen häufiger. Steigt gleichzeitig mit der Verschiebung des Temperaturmittels auch die 
Varianz der Temperaturverteilung, so wird der Effekt verstärkt und es kann die Häufigkeit hoher 
Temperaturen noch weiter ansteigen und die Maximaltemperaturen können neue Rekordwerte 
erreichen. Berechnungen für die Schweiz haben z.B. ergeben, dass der europäische Ausnahme-
Sommer 2003, für den zur Zeit eine Wiederkehrwahrscheinlichkeit von über 1000 Jahren ange-
geben wird, in den Jahren 2070 – 2100 wegen der zunehmenden Varianz schon eher als normal 
zu betrachten sein könnte [Schär et al. 2004].

Auch physikalische Überlegungen, z.B. zur Anheizung des Wasserkreislaufes in einer wärmeren At-
mosphäre, lassen Veränderungen hinsichtlich der extremen Wetterereignisse, z.B. intensiver Nieder-
schläge, erwarten.

1.2.5  Folgen des Klimawandels

Klimaänderungen betreffen weltweit jeden Einzelnen und praktisch alle Wirtschaftssektoren di-
rekt oder indirekt. Manche kleine Inselstaaten sind auf Grund des steigenden Meeresspiegels in 
ihrer physischen Existenz bedroht. In anderen, zum Teil sehr bevölkerungsreichen Ländern, wie 
Ägypten oder Bangladesch, verlieren Millionen von Menschen ihre Heimat und Lebensgrundlage 
mit der Überflutung des Landes durch das Meer. Die Analysen des IPCC haben ergeben, dass 
Entwicklungsländer wegen der geringeren Anpassungsmöglichkeiten besonders verletzlich ge-
genüber dem Klimawandel sind: Verschärfte Wasserknappheit und signifikante Ertragseinbußen 
z.B. bei Getreide lassen Hungersnöte und Völkerwanderungen erwarten. Insgesamt muss man 
von einer Destabilisierung der Welt und von zunehmendem Konfliktpotential ausgehen [IPCC 
2001, Schwartz et al. 2003, WBGU 2003].

1.2.6  Klimaschutzabkommen und Reduktionsziele

Die erste globale politische Reaktion auf den Klimawandel, die 1992 in Rio de Janeiro von 154 
Staaten unterzeichnete Klimaschutzkonvention, sieht in ihrer Zielformulierung vor: „...eine Stabi-
lisierung der Treibhausgase in der Atmosphäre auf einem Niveau zu erreichen, das gefährliche 
anthropogene Einmischung in das Klimasystem verhindert. Dieses Niveau soll in einem Zeitraum 
erreicht werden, der den Ökosystemen erlaubt sich auf natürliche Weise an die Klimaänderung 
zu adaptieren, der sicherstellt, dass die Nahrungsmittel produktion nicht gefährdet wird und der 
ökonomische Entwicklung in einer nachhaltigen Art ermöglicht.“ Aus der Konvention lassen sich 
nicht unmittelbar konkrete Maßnahmen ableiten, die von den einzelnen Unterzeichnerstaaten 
umzusetzen wären. Es wird jedoch eine Linie vorgegeben, entlang welcher die weitere Entwick-
lung erfolgen soll. Die Festlegung der notwendigen Schritte zur Erreichung dieses Zieles und 
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der Sanktionen bei Nicht-Umsetzung erfolgt schrittweise in alljährlich stattfindenden Treffen der 
Unterzeichnerstaaten (Conference of the Parties, COP).

Bei der COP 1997 in Kyoto, Japan, wurden für jeden Unterzeichnerstaat Reduktionsziele für 
CO2 und andere Treibhausgase vereinbart, die insgesamt gegenüber den Emissionen der Indu-
striestaaten von 1990 eine Reduktion um 5 % ergeben. Diese Maßnahme bleibt weit hinter dem 
zurück, was aus wissenschaftlicher Sicht nötig ist, um auch nur eine Stabilisierung der Treib-
hausgaskonzentrationen in der Atmosphäre zu erreichen. Dennoch kommt diesem sogenannten 
„Kyoto-Protokoll“ große Bedeutung zu, weil es – mit seinem Inkrafttreten 2005 – die ersten völ-
kerrechtlich verbindlichen Emissionsreduktionen festlegt.

Inzwischen wird schon über den Kyoto-Zeitraum (2008 - 2012) hinaus gedacht: Von europä-
ischer Seite werden Emissionsreduktionen vorgeschlagen, die den globalen Temperaturanstieg 
gegenüber der vorindustriellen Zeit mit 2 °C begrenzen sollen. Bei Überschreiten dieses Tem-
peraturgrenzwertes wird mit nicht verantwortbaren Folgen gerechnet und mit einem unzulässi-
gen Anstieg der Wahrscheinlichkeit für nicht beherrschbare große Umwälzungen, wie etwa dem 
Absterben der Thermohalinen Zirkulation1. Um das 2°-Ziel zu erreichen, müssen die Treibhaus-
gassemissionen bis zum Jahr 2050 weltweit um ca. 50 % gegenüber 1990 gesenkt werden, in 
den Industriestaaten um etwa 80 %. Dies könnte auf verschiedenen Wegen erreicht werden, von 
denen manche den Ausbau des Beitrages der Kernenergie und/oder Sequestrierung von CO2 
vorsehen, während andere ohne beide auskommen. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Frage, 
wann „Peak Oil“ eintritt und wie weit bis dahin die Energieeffizienzsteigerung und der großflächi-
ge Einsatz von alternativen Energien entwickelt sind. [WBGU 2003]

1.2.7  Mögliche Auswirkungen auf den Einsatz kerntechnischer Anlagen

Der Klimawandel erfordert Maßnahmen zur Minderung der Treibhausgasemissionen ebenso wie 
zur Anpassung an die geänderten Klimabedingungen. Beide Kategorien von Maßnahmen kön-
nen Auswirkungen auf den Einsatz kerntechnischer Anlagen haben.

Der mögliche Beitrag der Kernenergie zur Minderung der Treibhausgasemissionen wird in ande-
ren Beiträgen des Argumentariums aus verschiedenen Blickwinkeln ausführlich diskutiert. Die 
Quintessenz der Aussagen ist, dass auf der Basis bestehender und absehbarer Technologien 
kein wesentlicher Beitrag in den im Rahmen der UNFCCC angesprochenen Zeiträumen zu er-
warten ist. Dies schließt die von vielen als Hoffnungsgebiet angesehene nukleare Produktion von 
Wasserstoff zur Reduktion der Treibhausgasemissionen aus dem Verkehrssektor mit ein.

Als Beispiel für Anpassungsmaßnahmen sei die Verschiebung der Nachfrage nach Energie vom 
Winter (Heizung) auf den Sommer (Kühlung) in mittleren und höheren Breiten angeführt. Wäh-
rend Elektroheizungen nur einen kleinen Teil der winterlichen Heizleistung abdecken, erfolgt die 
Kühlung in den Industriestaaten derzeit noch zu einem wesentlichen Teil elektrisch. Während der 
Bedarfsrückgang im Winter sich daher nur wenig auf den Strombedarf auswirken wird, ist ein 
klimabedingter Anstieg der Nachfrage im Sommer zu erwarten. Dies könnte einen Anreiz für den 
weiteren Ausbau der Kernenergie darstellen. Technologische Entwicklungen, die vom Strom zur 
Kühlung wegführen, zeichnen sich jedoch bereits ab.

1  Häufig auch als Erliegen des Golfstromes bezeichnet.
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Schließlich hat der Klimawandel auch Auswirkungen auf die Sicherheit von nuklearen Anlagen. 
Dieses Thema wird im Rahmen der Diskussion um die Sicherheit von Kernkraftwerken behandelt.

1.3  „Peak Oil”

1.3.1  Einleitung

„Die konventionelle Weisheit der vorherrschenden ökonomischen Theorien gründet auf dem Axi-
om, dass weltweites Wirtschaftswachstum, das eine ständige Zunahme der Erzeugung und des 
Verbrauches von Energie verzehrenden Waren impliziert, über unbegrenzte Zeit anhalten kann. 
Dass Kräfte des Marktes sicherstellen werden, dass neue Ressourcen und neue Technologien 
stets verfügbar sein werden, wenn der Zugang zu Ressourcen von denen die Gesellschaft ab-
hängt, schwierig wird und gegenwärtige Technologien daher obsolet werden.

Die Geschichte zeigt, dass die Menschheit sich bisher das Leben erfolgreich durch neue Energie-
quellen und Technologien erleichtert hat. Von der Kraft des Menschen zur Kraft des Pferdes. Von 
der Pferdestärke zur kohlengefeuerten Dampfmaschine. Von Dampfmaschinen zu Ölmaschinen. 
Die wirtschaftliche Entwicklung war dieserart sozusagen ein Abstieg mit dem Wind im Rücken. 
Aber es ist nichts in Sicht, das so leicht und einfach zu gewinnen, handhaben, speichern und 
verwenden ist in Kraftfahrzeugen, Bussen, Lastkraftwagen, Traktoren, Schiffen und Flugzeugen, 
wie Öl aus Ölquellen. Deshalb stehen wir vor einem anstrengenden Aufstieg mit Gegenwind, 
wenn eines Tages die Vorräte an billigem, konventionellem Öl knapp werden – sofern nicht etwas 
derzeit nicht Bekanntes auftaucht oder unsere auf Öl beruhende Konsumentenkultur eine Wende 
hin zu weniger ölabhängigen Aktivitäten macht.

Die Geschichte könnte zeigen, dass das vorherrschende Axiom des nachhaltigen Wachstums 
eine theoretische Ableitung der Billig-Öl-Era ist. Öl-Geologen haben – im Gegensatz zur ökono-
mischen Theorie – Sorge hinsichtlich des künftigen Öl-Angebots geäußert.“ [Illum. 2004 ]

1.3.2  Die Rolle von Erdöl

Erdöl ist mit einem Anteil von rund 40 % am Weltenergieverbrauch nach wie vor der wichtigste 
Energieträger der Weltwirtschaft. Von allen Wirtschaftssektoren spielt es im Bereich der Mobi-
lität die größte Rolle: 50-60 % des Öls werden im Verkehr verbraucht und 90 % der Energie im 
Bereich des Verkehrs stammt aus Erdöl und Erdgas.

Erdöl ist auch einer der wichtigsten Rohstoffe der Welt, viele essentielle Dinge des täglichen 
Lebens werden daraus hergestellt:

•  Chemikalien und Lösungsmittel

•  Plastik

•  Farben und Lacke

•  Verpackungen, Folien und Plastikhüllen
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•  Kunstfasern (Teppichböden, Kleidung, Gardinen)

•  Körperpflege und Kosmetik (Seifen, Parfüms, Lippenstifte und Haarsprays)

•  Ausbau der Infrastruktur (Straßenbau)

•  Medikamente

•  Düngemittel und Pestizide

Diese knappe Liste illustriert, dass Erdöl, seine Verfügbarkeit und sein Preis für die Volkswirt-
schaften der Welt von eminent wichtiger Bedeutung sind.

1.3.3  Produktionsverlauf von Ölfeldern

Die Produktion eines Ölfeldes verläuft gemäß einer Glockenkurve, die mit steigender Erschlie-
ßung des Feldes ansteigt und nach Förderung etwa der Hälfte des Vorkommens wieder abfällt 
(Abbildung 1-1). Wenn der Druck im Reservoir abfällt, muss das verbleibende Öl mit zunehmend 
mehr Aufwand gefördert werden. In geringem Maße kann man den Druck künstlich wieder er-
höhen (z.B. durch Injektion von Gas oder Wasser) oder die Viskosität des Öls durch Additive 
reduzieren. Diese Maßnahmen können jedoch den Abfall (und damit die Produktionsrate) nur 
innerhalb bestimmter Grenzen beeinflussen. Befindet sich die Förderung eines Ölfeldes vor dem 
Produktionsmaximum, so kann die Produktionsrate durch Zubau neuer Förderanlagen gestei-
gert werden. Befindet sie sich jedoch bereits jenseits des Produktionsmaximums, so kann der 
Rückgang der Produktion mit technischem und finanziellem Aufwand aus ökonomischen Erwä-
gungen verlangsamt werden, tendenziell geht die Produktionsrate jedoch unweigerlich Jahr für 
Jahr zurück. [Cambell et al. 2003]

Etwas anders ist die Situation bei Off-Shore-Förderung: Während an Land auch eine langsam 
zurückgehende Förderung mit mehreren Prozent pro Jahr Rückgang über viele Jahre hinweg 
sinnvoll ist, da die getätigten Investitionen die laufenden Betriebsausgaben bei weitem über-
steigen, versucht man, Off-Shore-Ölfelder so schnell wie möglich auf möglichst hohem Niveau 
auszubeuten. Fällt die Produktion unter eine bestimmte Rate zurück, so lohnen die hohen Be-
triebskosten der Off-Shore-Plattformen nicht mehr. Da die europäische Ölförderung weitgehend 
off-shore stattfindet, erwarten Experten einen sehr schnellen Abfall der Produktion am Ende des 
Produktionsplateaus der großen älteren Felder [Cambell et al. 2003].
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Zahlreiche Beispiele belegen den typischen Verlauf der Ölförderung: 1991 fand man in Cruz 
Beana in Kolumbien das größte Vorkommen in der westlichen Hemisphäre seit 1970. Die Förder-
menge fiel von 500.000 Barrel pro Tag zum Zeitpunkt der Maximalproduktion auf 200.000 Barrel 
pro Tag im Jahr 2002. Mitte der 80er Jahre wurden im Forty Field in der Nordsee 500.000 Barrel 
pro Tag gefördert - heute sind es nur noch 50.000. Eines der größten Ölvorkommen der letzten 
40 Jahre, Prudhoe Bay, brachte fast 12 Jahre lang, bis 1989, 1,5 Millionen Barrel pro Tag. Heute 
sind es nur noch 350.000 Barrel täglich. Das riesige russische Samotlor-Feld brachte zu Spitzen-
zeiten eine Höchstfördermenge von 3,5 Millionen Barrel pro Tag, heute liegt sie bei 350.000. In 
jedem dieser Ölfelder wurde die Förderung dadurch verstärkt, dass man Gas oder Wasser von 
oben in die ölhaltige Schicht pumpte, damit der Förderdruck im Ölfeld aufrechterhalten werden 
kann. Das größte Ölfeld der Welt, Ghawar in Saudi-Arabien, liefert derzeit fast 60 % des sau-
diarabischen Öls, ungefähr 4,5 Millionen Barrel2 täglich. Vor Jahren sprudelte das Öl von allein 
aus dem Boden. Um diese Menge heute zu erzielen, müssen nach Angaben von Geologen 7 
Millionen Barrel Salzwasser pro Tag hineingepumpt werden, ein Signal für den bevorstehenden 
Rückgang der Förderung des größten Ölreiches der Welt.

Da die meisten Gebiete außerhalb des Nahen Ostens nahe am Produktionsmaximum sind oder 
dieses bereits überschritten haben, ist eine Produktionssteigerung in diesen Gebieten nicht zu 
erwarten, tendenziell wird hier die Förderung Jahr für Jahr zurückgehen: Die USA, der ehemals 
wichtigste Ölproduzent, hat ihr Produktionsmaximum schon vor 30 Jahren überschritten und för-
dert heute nur noch 60  % der damaligen Ölmengen. Aus ökonomischen Gründen versucht man, 

2  Ein Barrel entspricht 159 Liter.
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den Abfall der Produktion jenseits des Maximums zu verzögern. Die europäische Ölförderung 
wird spätestens innerhalb weniger Jahre das Produktionsmaximum überschreiten.

1.3.4  Verfügbarkeit von Erdöl

Die Debatte um die Verfügbarkeit von Erdöl nährt sich also nicht nur aus den in den letzten Jahren 
aufgetretenen deutlichen Erhöhungen der internationalen Erdölpreise. Beim Verfolg dieser Diskus-
sion ist Vorsicht geboten, da „Verfügbarkeit“ in unterschiedlicher Bedeutung verwendet wird:

•  Verfügbarkeit in Bezug auf die grundsätzlich noch förderbaren Mengen, d.h. Reserven,

•  Verfügbarkeit in Bezug auf die Befriedigung der steigenden Nachfrage gemessen an den täg-
lichen Fördermöglichkeiten,

•  Verfügbarkeit in Bezug auf die Sicherung der Quellen bzw. der Transportwege und

•  Verfügbarkeit unter Berücksichtigung der Preisentwicklung.

Als „Peak Oil“ wird der Zeitpunkt bezeichnet, zu dem die maximale Förderleistung global erreicht 
wird. Nach „Peak Oil“ geht die Förderleistung zurück, selbst bei Inkaufnahme höherer Förderko-
sten. „Peak Oil“ markiert also nicht die Erschöpfung der Ölreserven; es markiert den Zeitpunkt, 
ab welchem die Verfügbarkeit aufgrund der rückläufigen täglichen Fördermenge bei gleichblei-
bender oder wachsender Nachfrage stetig schlechter wird und folglich der Preis ansteigt.

„Der wesentliche Aspekt ist der, dass ab dem Moment, ab dem ein Feld sein Fördermaximum 
überschritten hat, die genaue Höhe der Reserven für die Höhe der künftigen Produktionsraten 
keine Rolle mehr spielt. Wie auch immer sich am Ende der Produktion die insgesamt förderbare 
Menge darstellen mag (im Vergleich zu den anfänglichen Schätzungen), die Förderraten werden 
nur noch zurückgehen. [....] Entscheidend für strukturelle Änderungen der Energieversorgung ist 
nicht die (statische oder dynamische) Reichweite der Reserven, also wie lange reicht das gefun-
dene Öl bei vorgegebener jährlicher Förderquote?, sondern die Frage: Ab welchem Zeitpunkt 
kann die Ölproduktion aus geologischen, technischen und ökonomischen Gründen nicht mehr 
erhöht werden, sondern nimmt tendenziell nur noch ab?“ [Campell et al. 2003]. Diese Tatsache 
erleichtert die nachfolgende Diskussion um „Peak Oil“ insofern, als die Zahlen, die zur Größe der 
Ölreserven angegeben werden, stark divergieren und auch mitunter dramatischen Korrekturen unter-
worfen werden, das heißt, dass sie großen Unsicherheiten unterliegen. Demgegenüber sind jene der 
jährlichen Förderung viel besser bekannt. Nachträglich ist der Zeitpunkt des Produktionsmaximums 
jedenfalls gut zu bestimmen; er liegt beim Großteil aller Ölquellen bereits in der Vergangenheit.

1.3.5  Wann wird „Peak Oil“ erreicht?

Die weltweite Erdölproduktion hat derzeit einen Höchstwert erreicht. „Wir haben heute die Hälfte 
dessen, was vorhanden ist, gefördert, und kennen 90 % aller Erdölvorkommen. Wir produzieren 
heute 22 Gb pro Jahr, aber finden nur 6 Gb pro Jahr. Deshalb können wir sagen, heute finden 
wir pro vier Barrel, die wir konsumieren, nur noch ein Barrel neu. Die gegenwärtige Rate der Er-
schöpfung der Erdölfelder liegt bei 2 % pro Jahr“ [Campbell 2000].
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In dem Jahrzehnt von 1990 bis 2000 wurden 42 Milliarden Barrel an neuen Ölreserven entdeckt. 
In der gleichen Zeit war ein weltweiter Verbrauch von 250 Milliarden Barrel zu verzeichnen. In den 
letzten zwei Jahrzehnten sind nur drei riesige Felder mit jeweils einer Milliarde Barrel entdeckt 
worden, in Norwegen, in Kolumbien und in Brasilien. Auf jedem Feld werden nur 200.000 Barrel 
täglich gefördert. Der Gipfelpunkt der Ölfunde trat schon Mitte der 60er Jahre auf, große Lager 
wurden seit den frühen 90er Jahren nicht mehr gefunden. [Petroconsultants 1995]

Die Hoffnung auf neu zu findende große Lager konventionellen Öls ist bei den Fachleuten gering, 
da zur Entstehung von Erdöl bestimmte naturräumliche Voraussetzungen erforderlich sind.

Die Menge des bereits gefundenen Öls und seine regionale Verteilung werden daher verstärkt 
den Produktionsverlauf in den nächsten Jahren bestimmen. 90 % der gegenwärtigen Ölpro-
duktion kommen aus Feldern, die älter als 20 Jahre sind und 70 % aus Feldern, die älter als 30 
Jahre sind. Dem kürzlich veröffentlichten Bericht über „Die weltgrößten Ölfelder“ zufolge, erstellt 
von der Colorado School of Mines, „liefern die 120 größten Ölfelder der Welt an die 33 Millionen 
Barrel täglich, dies sind fast 50 % des weltweiten enormen Ölbedarfs. Die 14 größten liefern über 
20 %, ihr Durchschnittsalter liegt bei 43,5 Jahren“ [Simmons, 2002].

Kompetenten Schätzungen international angesehener Geologen zufolge, beispielsweise des 
French Petroleum Institute, der Colorado School of Mines, der Uppsala University und von Pe-
troconsultants in Genf, werden die Auswirkungen der rückläufigen Ölreserven bzw. Ölförderung 
bis zum Ende dieses Jahrzehnts oder sogar früher drastisch zu spüren sein.

Gegenteilige Meinungen werden interessanter Weise vor allem von Ökonomen vertreten, wie 
z.B. dem BP-Chefökonomen Peter Davies, die glauben, dass der Markt die Verfügbarkeit von Öl 
regeln werde: Bei Verknappung steigen die Ölpreise und machen die Ausbeutung weniger leicht 
zugänglicher Lager (z.B. unkonventionelle Reserven) lohnend, so dass wieder mehr Öl verfügbar 
würde. Das mag zwar im Prinzip stimmen, es wird aber dabei übersehen, dass der entscheiden-
de Faktor die Förderrate, d.h. die Produktion pro Tag oder Jahr, nicht die Fördermenge ist, und 
die erzielbaren Förderraten der meisten unkonventionellen Reserven wesentlich niedriger liegen, 
als die der Ölquellen.

Pessimistische Stimmen [vgl. z.B. Savinar 2006] halten „Peak Oil“ für den Wendepunkt in der 
Geschichte der industrialisierten Welt, da diese in allen Bereichen von ausreichend billigem Öl 
abhängig ist. Dies gilt u.a. auch für die industrialisierte Landwirtschaft, welche nur unter Ver-
wendung von fossiler Energie (Kohle, Öl) und Produkten aus Öl (Düngemittel, Pestizide) zu der 
heutigen Leistungsfähigkeit gelangen konnte. „Peak Oil“ sei deshalb von zentraler Bedeutung, 
weil damit zu rechnen ist, dass mit dessen Erreichen der Preis überproportional ansteigen wird 
und eine weitreichende Ölkrise auslöst. Nicht mehr primär die Nachfrage wird dann den Preis auf 
dem Markt regulieren, sondern das immer knappere Angebot (sog. „sellers market“).

Von jenen Experten, die hinsichtlich „Peak Oil“ besorgt sind, meinen einige, dass „Peak Oil“ au-
ßerhalb des Gebietes der OPEC schon im Jahre 2000 überschritten wurde, andere gehen etwa 
vom Jahre 2010 aus [z.B. Campbell et al. 2003, Simmons 2002]. In jedem Fall hätte die Über-
schreitung von „Peak Oil“ zur Konsequenz, dass die Bedeutung der OPEC wieder stärker zu-
nehmen wird. Die OPEC-Länder können die Förderquote und damit auch den Preis bestimmen 
und so einen wachsenden politischen Druck auf die Industrienationen ausüben. Insbesondere 
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Saudi Arabien, Irak und Iran, die jeweils große Reserven auszuweisen haben, gewinnen weiter 
an geopolitischer Bedeutung.

1.3.6  Erdgas

Erdgas ist leichter zu fördern als Erdöl und die Förderrate richtet sich stärker nach dem Markt 
als die von Erdöl. Die Förderrate ist oft über viele Jahre konstant. Sehr häufig erfolgt jedoch der 
Abfall am Ende wesentlich rascher als bei Erdöl.

Auch die Verfügbarkeit von Erdgas hat sich in manchen Weltregionen bereits deutlich verringert. 
Die amerikanische Gasproduktion hat ihr Maximum mehr oder weniger erreicht und es könnte 
schon bald zu einer Gasversorgungskrise kommen. In Europa wird die Situation in wenigen Jah-
ren ähnlich sein. Wird in dem Ausmaß, in dem weltweit die zur Verteilung des Erdgases erfor-
derliche Infrastruktur ausgebaut wird, Gas verbraucht, so könnte das Maximum der weltweiten 
Gasförderung um das Jahr 2020 oder schon früher erreicht werden. [Campbell et al 2003]
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1.4  Schlussfolgerungen

Sowohl die Maßnahmen, die zum Schutz des Klimas erforderlich sind, als auch die absehbare 
Verknappung von Erdöl und Erdgas legen die Suche nach neuen Wegen, den Energiebedarf 
abzudecken, nahe.

Auf der einen Seite wird die Erhöhung der Energieeffizienz und der Ausbau erneuerbarer Ener-
gien gefordert, auf der anderen wird die verstärkte Nutzung nuklearer Technologien in Diskussion 
gebracht. Dabei ist nicht nur an den Einsatz von Kernkraftwerken zur Stromerzeugung gedacht, 
sondern auch zur Erzeugung von Wasserstoff. Wie Elektrizität ist Wasserstoff ein Energieträger, 
keine Energiequelle, und er muss daher unter Aufwendung von Energie erzeugt werden.

Im Sinne einer langfristigen, zukunftsorientierten Lösung muss die Antwort auf den Klimawandel 
und auf die Verknappung von Erdöl und Erdgas nachhaltig sein – ökologisch, ökonomisch und 
sozial. Der Frage, ob nukleare Technologien dieses Kriterium erfüllen können, d.h. einen nennens-
werten und nachhaltigen Beitrag liefern können, gehen die 11 Fachbeiträge dieses Bandes nach.
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2  Umweltbelastung durch den 
Kernenergiezyklus bei „Normalbetrieb”

2.1 Einleitung

Um Kernkraftwerke zu betreiben, bedarf es eines umfangreichen Systems von technischen Anla-
gen und Einrichtungen – vom Abbau des Urans bis zur Endlagerung der radioaktiven Abfälle.

Jede Stufe dieses Systems ist mit Belastungen der Umwelt verbunden, auch wenn keine Unfälle 
eintreten und alle Abläufe plangemäß erfolgen. Bei manchen Anlagen ist allerdings die Abgren-
zung zwischen Normalbetrieb und Störungen nicht immer eindeutig, wie unter anderem die häu-
figen Störfälle bei der Wiederaufarbeitung von abgebranntem Kernbrennstoff belegen.

Die Umweltauswirkungen bei der so genannten Entsorgung werden bereits an anderer Stelle 
behandelt, ebenso die Auswirkungen schwerer Unfälle in Kernkraftwerken. Hier sollen Bereiche 
aufgegriffen werden, die bei der Behandlung der Probleme der Atomenergie häufig übersehen 
werden: Die Brennstoffversorgung, insbesondere der Uranabbau, sowie die Emissionen von 
Kernkraftwerken und Wiederaufarbeitungsanlagen im unfallfreien Betrieb.

2.2  Das verdrängte Problem - Uranabbau

Uran ist ein Element, das an vielen Orten in der Natur in Form verschiedener Mineralien vor-
kommt. Das bedeutet nicht, dass Uran ungefährlich ist. Beim Abbau wird Uran aus Lagerstätten 
entfernt, die im Allgemeinen in geochemischer Hinsicht stabil sind. Das Erz wird zerkleinert und 
das Uran in chemischen Verfahren extrahiert.

Uranreste und die gesamten abgetrennten Zerfallsprodukte bleiben zurück und werden ober-
irdisch in Form von Halden oder als Schlamm in einfachen Becken gelagert. Die Abfallpro-
dukte der Urangewinnung enthalten so gefährliche Bestandteile wie das Uran-Tochterprodukt 
Thorium-230 mit einer Halbwertszeit von 77.000 Jahren – das ist rund das Dreifache der Halb-
wertszeit von Plutonium-239. Aus Thorium entstehen weitere Zerfallsprodukte wie Radium und 
das gasförmige Radon.

Die Isolations-Zeiträume, die bei der Endlagerung dieser Abfälle gewährleistet werden müssten, 
sind durchaus vergleichbar jenen für Abfälle aus dem Betrieb von Kernkraftwerken. Von geologi-
scher Tieflagerung ist hier – wegen der großen Mengen – jedoch keine Rede.

Je nach dem Urangehalt des Erzes müssen für jede Tonne Brennstoff, wie er in Leichtwasserre-
aktoren eingesetzt wird, Tausende oder Zehntausende Tonnen Erz abgebaut werden. Die Men-
gen an radioaktiven Rückständen, die in Abbaugebieten zurückbleiben, sind dementsprechend 
groß. Beispielsweise lagern in den entsprechenden Regionen in New Mexico (USA) und Wismut 
(in der ehemaligen DDR) jeweils mehr als 100 Millionen Tonnen radioaktiver Abfälle aus der Uran-
gewinnung auf der Oberfläche der Erde.
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Die Wismut-Region war so stark verstrahlt, dass dort die Bestimmungen der deutschen Strah-
lenschutzverordnung nicht angewandt werden konnten. Der Uranbergbau in Ostdeutschland hat 
insgesamt etwa 8000 Halden und Schlammteiche hinterlassen. Regenwasser wäscht aus den 
Halden Uran, Radium und andere Schadstoffe aus, die ins Grundwasser gelangen. Wenn die 
Halden zusammenrutschen, kommt es außerdem zur Freisetzung von strahlendem Staub in die 
Atmosphäre. Uran geht viele Verbindungen ein, die in Abhängigkeit von ihrer Löslichkeit che-
misch toxisch sind.

Die Sanierung dieser Region stellt ein gewaltiges und teures Vorhaben dar, das sich über Jahr-
zehnte hinzieht. Im Jahre 1990 hat die deutsche Bundesregierung die Verantwortung für die 
Sanierung übernommen. Bis Ende 2004 hatte das Bundesunternehmen Wismut GmbH rund 
4,4 Milliarden Euro ausgegeben. Die Sanierungsarbeiten sind zu über zwei Drittel abgeschlos-
sen. Die Arbeiten müssen jedoch noch für viele Jahre fortgesetzt werden. Mit ihrem Abschluss 
wird 2015 gerechnet. Langzeitmaßnahmen wie die Behandlung von Wässern und Überwachung 
der Umwelt werden auch danach noch erforderlich sein [BMVBW 2005].

Die Verhältnisse in anderen Uranabbaugebieten sind dem Zustand der Wismut-Region vor der 
Sanierung vergleichbar. Da sie häufig in Ländern der Dritten Welt oder in Gegenden von Indu-
striestaaten liegen, die von Ureinwohnern besiedelt sind, werden sie jedoch von einer kritischen 
Öffentlichkeit nicht in dem Maße beachtet, wie das in Deutschland der Fall ist, und auch nicht 
mit großem Aufwand saniert.

2.3  Normalbetrieb von Atomanlagen

2.3.1  Wirkung von Strahlung auf den Menschen

Die zunehmende radioaktive Kontamination der Biosphäre, als Folge radioaktiver Emissionen aus 
dem Routinebetrieb kerntechnischer Anlagen sowie nach Unfällen verursacht eine wachsende 
Strahlenbelastung auch des Menschen. Da es für die Auslösung von Strahlenspätschäden keine 
unschädliche Dosis gibt, ist jede Erhöhung der Strahlenbelastung grundsätzlich bedenklich.

Der Mensch steht im Mittelpunkt der folgenden Ausführungen, weil er zu den strahlenempfind-
lichsten Organismen gehört. Dabei darf jedoch nicht vergessen werden, dass u. U. auch andere 
Lebewesen von Strahlenfolgen stark betroffen sein können.

Die Wirkung ionisierender Strahlung auf lebende Zellen ist am ehesten einem Hagel winziger 
Geschosse vergleichbar, die dort, wo sie auftreffen, Biomoleküle oder Zellstrukturen verändern. 
Das Verständnis strahlenbiologischer Vorgänge wurde dementsprechend wesentlich durch Ein-
führung des so genannten Trefferprinzips gefördert, das die diskontinuierliche Natur der Wech-
selwirkung ionisierender Strahlung mit der Materie widerspiegelt [Timofeeff-Ressovsky und 
Zimmer 1947]. Das Ausmaß des Strahlenschadens in einer Zelle hängt entscheidend von der 
absorbierten Dosis (der Zahl der Treffer) und darüber hinaus davon ab, welche Strukturen oder 
Biomoleküle verändert wurden (Ort der Treffer). Daneben gibt es auch indirekte Strahlenschä-
den, die von strahlenchemisch gebildeten Zellgiften wie Wasserstoffperoxid oder Radikalen ver-
ursacht werden. Die Bestrahlung des ganzen Körpers mit Dosen von einigen hundert Rem (bzw. 
einigen Sievert, der neueren Einheit der Äquivalenzdosis) schädigt empfindliche Organsysteme 
wie etwa das Darmepithel oder das rote Knochenmark durch Störung der Teilungsfähigkeit oder 
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Abtöten von Zellen so stark, dass infolge des Ausfalls von Zellen nach Tagen bis Wochen der 
Tod eintritt. Die Energiemenge, die dabei wirksam wird, ist vergleichsweise gering. Eine tödliche 
Strahlendosis überträgt auf den Körper weniger Energie, als etwa eine Tasse Tee (1 rad = 2,388 
* 10-6 cal/g. Eine tödliche Dosis von 1000 rad (10 Gray) bei einem Menschen mit 70 kg Körper-
gewicht ergibt daher eine übertra gene Energie von 1000 x 70 000 x 2,388 x 10-6 = 167 cal. Das 
bedeutet eine Erwärmung des Körpers um 0,0024 °C). Hohe Dosen rufen die akute Strahlen-
krankheit mit typischen Symptomen hervor, die unterhalb bestimmter Schwellenwerte der Dosis 
nicht in Erscheinung treten.

Folgenschwer kann sich die Schädigung des Erbmaterials einer Zelle auswirken. Die Desoxyri-
bonukleinsäure (DNS) des Zellkerns, deren arttypische Struktur die Erbinformation beinhaltet, 
kann schon durch eine einzige Ionisation chemisch verändert werden. Dies kann sich dann bei 
der, jeder Zellteilung vorangehenden DNS-Biosynthese, wobei die Struktur des vorhandenen 
Moleküls als Matrize für das neu aufzubauende dient, als „Druckfehler“ in der Erbinformation 
manifestieren. Wird der Organismus niedrigen Dosen ionisierender Strahlung ausgesetzt, so sind 
keine Symptome der akuten Strahlenkrankheit zu beobachten. Es werden nur sehr wenige Zellen 
abgetötet, was für den Körper praktisch ohne Bedeutung ist. Es können jedoch strahlengeschä-
digte Zellen überleben, die bei ihrer Teilung einen Defekt weitervererben und auf diese Weise 
„biologisch verstärken“. Die Wirkung selbst tritt erst nach vielen Zellengenerationen in Form von 
Missbildungen, Krebs, Leukämie oder Erbkrankheiten in Erscheinung. Man spricht deshalb von 
Strahlenspätschäden. Der zeitliche Abstand zwischen Strahlenereignis und sichtbarem Schaden 
(die Latenzzeit) beträgt bei verschiedenen Krebsformen bis zu vielen Jahren, bei Erbschäden 
sogar bis zu vielen Generationen.

Der bewährte Grundsatz des Paracelsus: „Nur die Dosis macht das Gift“ verliert also bei ener-
giereicher Strahlung (und zwar im niedrigen Dosisbereich) seine Gültigkeit. Aufgrund von Expe-
rimenten und theoretischen Überlegungen sowie der Auswertung medizinischer Statistiken über 
die Wirkung von Niedrigstrahlung ist nach dem Stand der Wissenschaft kein Dosis-Schwellen-
wert ionisierender Strahlung in Hinblick auf somatische Spätschäden (Krebs, Leukämie), Miss-
bildungen und genetische Effekte anzunehmen. Es gibt keine unschädliche Dosis.1 Der Vorgang, 
der eine normale Zelle in eine potentielle Krebszelle bzw. in die Vorstufe einer mutierten Keimzelle 
verwandelt, kann als „Eintreffer-Ereignis“ aufgefasst werden. Die Frage: „Welche Dosis ist unge-
fährlich?“ ist ebenso wenig sinnvoll wie: „Welche Intensität von Beschuss mit Gewehrkugeln ist 
ungefährlich?“ Das Auftreten von Treffern ist in beiden Fällen eine Frage der Statistik. Bei Nied-
rigstrahlung ist die Strahlung nicht schwächer, sondern der „Hagel winziger Geschosse“ ist nur 
weniger dicht. Die Treffer ereignen sich zwar seltener, die Trefferwahrscheinlichkeit pro Geschoß 
ist jedoch unverändert. Das versteht man unter linearer Dosis-Wirkungs-Beziehung. Verdünnung 
von Radioaktivität und Verteilung der resultierenden Strahlenbelastung auf eine größere Zahl von 
Individuen - etwa durch hohe Abluftkamine kerntechnischer Anlagen - verringert zwar das indi-
viduelle Risiko eines Strahlenspätschadens mit Krankheits- oder Todesfolge, die Risikogruppe 
wird jedoch größer und die Ge samtzahl der Gesundheitsschäden bleibt gleich.

2.3.2  Natürliche Strahlung

In der Auseinandersetzung um die Kernenergie wird häufig auf die Tatsache verwiesen, dass 
die Menschheit seit jeher einer regional unterschiedlichen Strahlenbelastung aus natürlichen 

1  Zu diesem Thema existiert eine reichhaltige Literatur. Siehe etwa UNSCEAR Reports oder Gofman (1981) oder 
Weish et. al (1986).
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Quellen ausgesetzt war. Diese natürliche Strahlung habe offensichtlich nicht geschadet und sei 
daher ein brauchbarer Maßstab für eine akzeptable zusätzliche Strahlenbelastung aus der Kern-
industrie. Dem ist entgegen zu halten, dass eine Vielzahl eingehender Untersuchungen eine Be-
ziehung zwischen hoher natürlicher Strahlenbelastung und vermehrtem Auftreten verschiedener 
Gesundheitsschäden aufgezeigt hat. Natürliche Strahlung ist demnach nicht unschädlich, ihr ist 
ein Teil der „spontan“ auftretenden Krebs- und Leukämiefälle sowie Erbkrankheiten zuzuschrei-
ben. Sie ist aber auch insofern kein tauglicher Maßstab zur Rechtfertigung zusätzlicher Bela-
stung, als wir für ihre Folgen keine Verantwortung tragen. Aus dem Vorhandensein von Gefahren 
kann nicht die Rechtfertigung ihrer Vermehrung abgeleitet werden.

2.3.3  Krebserkrankungen im Nahbereich von Kernkraftwerken 
und Wiederaufarbeitungsanlagen

Die Frage einer erhöhten Krebshäufigkeit in der Nachbarschaft von Atomanlagen wird seit vielen 
Jahren kontrovers diskutiert. Nach wie vor führen wissenschaftliche Untersuchungen zu den 
unterschiedlichsten Ergebnissen. Seit den frühen 90er Jahren mehren sich jedoch bei Kernkraft-
werken die Hinweise, die auf erhöhte Krebsraten hindeuten.

2.3.3.1  Erkenntnisse in Deutschland

So zeigte etwa eine Studie des Institutes für Medizinische Statistik in Mainz aus dem Jahr 1997, 
dass die Häufigkeit von Leukämieerkrankungen bei Kindern in der Umgebung deutscher Kern-
kraftwerke signifikant erhöht ist [BMU 1998]. Ein besonders drastisches Beispiel dafür ist das 
Kernkraftwerk Krümmel, in dessen Umgebung seit 1990 17 Fälle von Leukämie bei Kindern und 
Jugendlichen auftraten.

Ein derartiges Zusammentreffen stellt einen wichtigen Hinweis dar, belegt jedoch nicht definitiv, 
dass ein kausaler Zusammenhang zwischen Atomanlage und Krankheitsfällen besteht.

Die Strahlenbelastungen, die aus den offiziellen Ergebnissen der Emissions- und Immissionsüber-
wachung abgeleitet werden können, wären viel zu niedrig, um diese Erkrankungen zu erklären. An-
dererseits ist es jedoch möglich, dass radioaktive Aerosole unbemerkt durch den Kamin abgege-
ben wurden und werden, da die Überwachung des Abluftstromes derartige Partikel nicht zuverläs-
sig erfasst. Diese Schwachstelle könnte prinzipiell auch bei anderen Kernkraftwerken bestehen.

In der gleichen Region befindet sich ein großes Kernforschungszentrum (GKSS), das ebenfalls 
die Quelle von nicht erfassten radioaktiven Emissionen, die Leukämie verursachen, sein könnte.

Auch umfassende Untersuchungen, die im Auftrag der Landesregierungen von Schleswig-Hol-
stein und Niedersachsen durchgeführt wurden, konnten die Frage nicht definitiv klären, ob ein 
kausaler Zusammenhang zwischen den Emissionen von Krümmel und/oder GKSS und den 
Krebsfällen in der Umgebung besteht [Strahlentelex 2003]. In den letzten Jahren konzentrierte 
sich die Diskussion mehr auf das Forschungszentrum und insbesondere auf einen Unfall, der 
sich dort, wie ExpertInnen berichten, 1986 zugetragen haben soll. Gleichzeitig treten immer wie-
der neue Fälle von Leukämie auf. Der letzte der 17 oben erwähnten Fälle wurde im Februar 2006 
bekannt [Strahlentelex 2006].
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Erst vor kurzem bestätigte das deutsche Bundesamt für Strahlenschutz Ergebnisse des Um-
weltinstitutes München, dass in der Umgebung der bayrischen Atomkraftwerke vermehrt 
Krebserkrankungen bei Kindern auftreten. Für den Zeitraum von 1983 bis 1998 wurde in den, 
den Atomkraftwerken benachbarten Landkreisen eine Erhöhung aller kindlichen Krebserkran-
kungen um 20 % festgestellt. Das Bundesamt für Strahlenschutz lässt die Frage möglicher Häu-
fungen von Krebserkrankungen nun bundesweit untersuchen, im Rahmen einer umfassenden 
Fall-Kontroll-Studie. Der Auftrag dazu wurde 2002 erteilt. Die Studie soll in der zweiten Hälfte 
2006 abgeschlossen werden [Grosche et al. 2002; Krebsregister 2006; Umweltinstitut 2006].

2.3.3.2  Befunde aus anderen Ländern

In den USA wurde 2001 von einem deutlichen Rückgang der Säuglingssterblichkeit in der Nähe 
von fünf Atomreaktoren berichtet, nachdem diese stillgelegt worden waren [Strahlentelex 2002]. 
Eine Untersuchung der Krebsraten bei Kindern in der Umgebung (48 km-Umkreis) von 14 Stand-
orten mit insgesamt 24 Reaktoren zeigte eine Erhöhung um 12,4 % gegenüber dem Durch-
schnittswert. Auch die AutorInnen dieser Studie heben die Notwendigkeit weiterer Untersuchun-
gen hervor, betonen jedoch, dass ihre Ergebnisse bereits deutliche Hinweise („strong evidence“) 
darstellen [Mangano et al. 2002].

Mitte der 90er Jahre wurde auch aus Japan über erhöhte Leukämiehäufigkeit in der Umge-
bung von Kernkraftwerken berichtet. Anfang der 90er Jahre wurden in der Umgebung eines 
kanadischen Kernkraftwerkes (Pickering/Ontario) gehäufte Fälle des Down-Syndrom (früher als 
Mongolismus bezeichnet) beobachtet, einige Jahre vorher vermehrtes Auftreten von Krebs bei 
Kindern und Jugendlichen in der Nähe der schottischen Atomanlagen in Dounreay2.

Eine kürzlich abgeschlossene Studie von Krebsfällen in der Nachbarschaft des Kernkraftwerkes 
Trawsfynydd in Wales zeigt einen deutlichen Anstieg von Brustkrebs bei Frauen, Prostatakrebs 
bei Männern, Leukämie und anderen Krebsarten [Busby 2006].

2.3.3.3  Krebserkrankungen in der Umgebung von Sellafield und La Hague

Eine im Auftrag des Europäischen Parlamentes erstellte Studie stellte 2001 fest, dass in der Um-
gebung der britischen Wiederaufarbeitungsanlage Sellafield, insbesondere in Seascale, definitiv 
eine Erhöhung der Zahl der kindlichen Krebsfälle gegeben ist. Bisherige Untersuchungen waren 
nicht in der Lage, die Ursache zu klären und insbesondere den Zusammenhang mit der Atoman-
lage definitiv zu bestätigen oder zu widerlegen. Weitere Untersuchungen werden für erforderlich 
gehalten [Schneider et al. 2001].

Anfang 2004 wurden weitere Beobachtungen erhöhter Krebshäufigkeit in der Umgebung von 
Sellafield veröffentlicht. Es handelt sich um die Küstenstadt Caernarfon und deren Umgebung 
an der Irischen See, südwestlich von Liverpool gelegen. Die dort festgestellte Leukämierate liegt 
noch über jener von Seascale [Strahlentelex 2004].

In der Umgebung der französischen Wiederaufarbeitungsanlage La Hague (Gebiet Beaumont-
Hague) wurde Mitte der 90er Jahre ein erhöhtes Auftreten von Leukämie in der Altersgruppe 
von 0 bis 24 Jahren festgestellt. Eine Untersuchung möglicher Ursachen zeigte eine positive 
Korrelation des Risikos, an Leukämie zu erkranken, mit häufigen Aufenthalten der Kinder bzw. 

2  Zur Situation in Großbritannien siehe auch: Busby, Ch. (1995)
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deren Mütter (während der Schwangerschaft) an lokalen Stränden sowie mit der Konsumption 
von Fisch und Muscheln aus der Gegend. 1997 zogen die Autoren dieser Untersuchung den 
Schluss, dass es überzeugende Hinweise auf Strahlung als Ursache der erhöhten Leukämierate 
gäbe [Pobel et al. 1997].

Eine von der französischen Regierung in Auftrag gegebene Studie [GRNC 1991] bestätigte diese 
Ergebnisse nicht. Die Aussagekraft dieser Studie war allerdings sehr begrenzt, da eine Reihe von 
wichtigen Belastungspfaden nicht berücksichtigt wurde. Im Sommer 2001 wurde schließlich eine 
neue epidemiologische Studie veröffentlicht, die von verschiedenen staatlichen Stellen (darunter 
die Direction Générale de la Santé) gefördert worden war und die Aussagen von 1997 bestätigte. 
Weitere Untersuchungen wurden gefordert3. In den letzten Jahren wurden allerdings keine neuen 
Berichte zu diesem Thema veröffentlicht. Es bleiben offene Fragen.

Die Liste solcher Beispiele könnte noch fortgesetzt werden. Sie deuten allesamt darauf hin, dass 
auch im störungsfreien Betrieb die radioaktiven Emissionen von Kernkraftwerken und anderen 
Atomanlagen eine nicht zu vernachlässigende Zahl von Gesundheitsschäden verursachen – selbst 
wenn allem Anschein nach die gültigen Grenzwerte für die Emissionen eingehalten werden.

Die Ursache könnte darin liegen, dass die Wirkung radioaktiver Niedrigstrahlung bisher syste-
matisch unterschätzt wurde, oder dass nicht sämtliche Emissionen zuverlässig von der Überwa-
chung erfasst werden. Denkbar ist auch eine Kombination dieser beiden Faktoren.

2.3.4  Spätfolgen

Während Krebs oder Leukämie (somatische Strahlenschäden) mit dem Individuum absterben, 
akkumulieren erbliche Defekte in der menschlichen Population. Insbesondere im Zivilisationsmi-
lieu kommt es zu einer Zunahme der genetischen Bürde.

Geht ein Organismus aus mutierten Keimzellen hervor, so trägt er den Erbschaden in allen Zel-
len seines Körpers und gibt ihn auch an seine Nachkommen weiter. Durch Behandlung können 
die Symptome von Erbkrankheiten zwar in vielen Fällen gelindert oder unterdrückt werden, eine 
Heilung ist aber mit Sicherheit auszuschließen.

Die strahlenbiologische Forschung hat Mechanismen entdeckt, die Defekte in der DNS reparie-
ren können. Unter Hinweis auf diese Reparaturmechanismen wird gelegentlich die Behauptung 
aufgestellt, Niedrigstrahlung sei für den Menschen genetisch unbedenklich. Diese These ist aus 
mehreren Gründen unhaltbar:

•  Die Reparaturmechanismen arbeiten nicht mit hundertprozentigem Wirkungsgrad. Von Gen-
schäden bleibt jedenfalls ein nicht reparierter Anteil bestehen. Das haben nicht nur Experi-
mente ergeben,4 sondern das geht allein schon aus der Existenz der spontanen Mutationsrate 
hervor und aus dem Vorhandensein von Erbkrankheiten.

3  Zur genaueren Darstellung der in diesem Absatz gegebenen Abläufe siehe Schneider et al. (2001), 
Kapitel 6.5.2.3 u. 6.5.2.4

4  Siehe etwa Timofeeff-Ressovsky, N. V., Ivanov, V. I., Korogodin, V. J. (1972)



54

Kernenergie, Klimaschutz und Nachhaltigkeit

•  In vielfältigen strahlengenetischen Experimenten wurde nachgewiesen, dass die Zahl der 
(nicht reparierten) Mutationen der Strahlendosis ohne Schwellenwert proportional ist.5 Selbst 
die Reparatur der DNS muss nicht fehlerlos sein. Einer der bekannten Reparaturmechanis-
men, der DNS-Strangbrüche zusammenflickt, wird deshalb auch als „error prone“ bezeichnet 
[Calkins 1977]. Reparatur bewirkt daher in manchen Fällen, dass Zellen, die wegen eines DNS-
Schadens aus der Keimbahn ausgeschieden wären, überlebens- und teilungsfähig werden 
und leistet daher auf diese Weise sogar einen Beitrag zur Erhöhung der Mutationsrate.

Wegen der biochemischen und molekularbiologischen Ähnlichkeit der Organismen sind aus 
zahlreichen strahlengenetischen Untersuchungen an Mikroorganismen, Pflanzen und Tieren 
zwar einerseits viele allgemeine strahlengenetische Gesetzmäßigkeiten bekannt, anderseits ist 
aber eine quantitative Abschätzung der mutationsauslösenden Wirkung von Strahlung auf den 
Menschen unter anderem aus folgenden Gründen schwer bis unmöglich:

•  Auffallende dominante6 Erbkrankheiten sind relativ selten. Sie stellen nur die „Spitze eines 
Eisbergs“ dar.

•  Weitaus häufiger sind rezessive Mutationen, die vom gesunden entsprechenden Gen des an-
deren Elternteils überdeckt werden. Rezessive Mutationen treten dann in Erscheinung, wenn 
die defekten Gene von beiden Eltern an einen Nachkommen vererbt wurden.7 Rezessive Mu-
tationen lassen sich in Kreuzungsexperimenten an Oganismen mit kurzer Generationsdauer 
nachweisen. Beim Menschen ist ihr Nachweis nur ausnahmsweise möglich.

•  Daher bleiben die meisten Erbschäden viele Generationen lang unerkannt, bis sie einmal ho-
mozygot auftreten.

•  Die lange Generationsdauer des Menschen erschwert Beobachtungen.

•  Da die meisten Krankheiten genetische Komponenten haben, wird eine erhöhte Mutationsrate 
beim Menschen nicht nur die Zunahme einiger seltenen Erbkrankheiten verursachen, sondern 
einen Anstieg sehr vieler „normaler“ Krankheiten.

•  Während ein von Strahlung induzierter Krebsfall „nur“ einen einzelnen Menschen betrifft - so 
tragisch dies auch sein mag - kann eine einzige strahleninduzierte Mutation für viele, in künfti-
gen Generationen lebende Menschen unheilbare Krankheit oder Behinderung bedeuten.

•  In einer wachsenden Population entfalten langfristig gerade wenig einschneidende Erbdefek-
te, die die Fortpflanzungswahrscheinlichkeit nicht verringern, eine insgesamt größere negative 
Wirkung, da sie nicht aus geschieden werden, wie genetische Letalfaktoren.

5  Dieser Effekt wurde von Hermann Joseph Muller entdeckt, der dafür 1946 den Nobelpreis erhielt: Muller, H. J. (1927).
6  Als dominant werden Erbanlagen bezeichnet, die auch dann in Erscheinung treten, wenn sie nur von einem Elternteil 

vererbt wurden. Sie überdecken die Erbanlage des anderen Elternteils, die man dann rezessiv nennt.
7  Die medizinische Forschung hat die genetische Natur vieler Stoffwechselkrankheiten aufgeklärt. Ein gutes Beispiel 

ist die Sichelzellenanämie, die erste Erbkrankheit, deren biochemische Ursache genau erforscht wurde. In der Beta-
Polypeptidkette des Hämoglobin A, die aus einer Abfolge von 146 Aminosäuren besteht, ist in Position 6 statt 
Glutaminsäure Valin vorhanden. Ein minimaler „Druckfehler“ in der Erbinformation, ein einziger „falscher Buchstabe”, 
ist somit Ursache einer schweren, unheil baren Krankheit, wenn beide Eltern den gleichen Gen-Defekt an einen 
Nachkommen vererben.
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Aus diesen Gründen haben Genetiker schon vor geraumer Zeit vor einer zunehmenden Strahlen-
belastung des Menschen gewarnt.

„Genetiker werden oft gefragt, welche Strahlendosis toleriert werden könnte. Die Antworten sind 
unterschiedlich und werden meist nur widerstrebend gegeben, denn es gibt auf diese Frage 
keine Antwort. Abgesehen von der Tatsache, daß das heute vorliegende Versuchsmaterial zwar 
eindeutig Erzeugung schädlicher Mutationen durch Strahlung beweist, aber für quantitative Aus-
sagen den Menschen betreffend noch recht unvollkommen ist, müßte für eine solche Antwort 
festgelegt sein, ob wir eine Verdopplung, Verzehnfachung oder Verhundertfachung der heute 
durch Spontanmutationen bedingten Fehlgeburten, Mißbildungen und Erbkrankheiten für „trag-
bar“ halten. Entscheidend in unserer Verantwortung für spätere Generationen ist die Tatsache, 
daß erst nach genügender Verbreitung der rezessiven Defekte durch weitere Fortpflanzung der 
heutigen Menschheit die Katastrophe über unsere Enkel und Urenkel hereinbrechen kann, auch 
wenn wir heute den Eindruck einer normalen Situation haben.“ [Bresch 1970].

Leider sind die Zusammenhänge zwischen Niedrigstrahlung und genetischen Schäden zwar un-
strittig gegeben, jedoch sehr komplexer Natur und im Einzelfall nicht nachzuweisen.

Sowohl im Hinblick auf Krebserkrankungen, als auch auf genetische Spätfolgen bleibt es kom-
plex und schwierig, kausale Verbindungen zwischen dem Normalbetrieb von Atomanlagen und 
Erkrankungen direkt nachzuweisen. Insgesamt lässt sich jedoch feststellen, dass die Belege für 
einen solchen Zusammenhang im Laufe der Jahre immer deutlicher geworden sind.
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3  Nukleare Sicherheit

3.1  Motivation

Der Unfall im Tschernobyl-Reaktor 1986 zeigte, dass die wirtschaftlichen, ökologischen, gesund-
heitlichen, etc. Folgen eines Kernkraftwerksunfalls sehr schwerwiegend sein und große Gebiete für 
lange Zeit belasten können. Die Ausgaben z.B. Weißrusslands zur Bekämpfung der Auswirkungen 
von Tschernobyl machten sogar 10 Jahre nach dem Unfall mehr als 10 % des Staatshaushalts aus 
[Rolevich et al. 1996].

Auch der Generaldirektor der IAEO [El Baradei, 1999] hat eingeräumt, dass die Konsequenzen 
schwerer Reaktorunfälle grenzüberschreitend sind: „Atomunfälle respektieren keine Staatsgren-
zen, eine Tatsache, auf welche die internationale Gemeinschaft durch den Unfall von Tschernobyl 
aufmerksam gemacht wurde.“

Die Schätzungen für die Häufigkeit eines schweren Unfalles mit großer Radioaktivitätsfreisetzung 
in die Umwelt liegen zwischen ein Mal in 100.000 (oder 10-5) bis ein Mal in 10.000.000 (oder 10-7) 
Jahren, je nach Reaktortyp, Wartung, Standortcharakteristika, und anderen Einflussfaktoren. 
Noch vor wenigen Jahren wurden auch Zahlen im Bereich von 10-3 und 10-4 genannt. In all die-
sen Zahlen sind nicht alle möglichen Auslöser für derartige Unfälle berücksichtigt, insbesondere 
schließen sie gezielte Angriffe nicht mit ein. Es besteht eine generelle Übereinstimmung, dass es 
unmöglich ist, Terror- und Sabotageakte in probabilistischen Risikoanalysen zu berücksichtigen, 
da es keine sinnvolle quantitative Einschätzung zu deren Wahrscheinlichkeit gibt. Dasselbe gilt 
selbstverständlich für Kriegshandlungen. 

Angesichts der Folgen schwerer Reaktorunfälle mit großen radioaktiven Freisetzungen in die 
Umwelt, muss jede Bewertung des nuklearen Risikos den gesamten Kraftwerkspark von etwa 
440 weltweit betriebenen Kernkraftwerken einbeziehen, im Falle einer beachtlichen Renaissance 
der Kernenergie den dann noch größeren Kernkraftwerkspark.

Eine relativ geringe Eintrittswahrscheinlichkeit und katastrophale Konsequenzen charakterisieren 
also das Risiko schwerer Unfälle, das von Kernkraftwerken (KKW) ausgeht. In der systematischen 
Kategorisierung von Risikotypen der Sozialwissenschaft [Renn et al. 1998], fällt dieses Risiko in die 
Kategorie „Damokles“ [WBGU 1998]. Auch andere nukleare Anlagen, die mit der Kernenergienut-
zung zusammenhängen, wie etwa Wiederaufbereitungs anlagen und Lagerstätten für radioaktive 
Abfälle, werden zu demselben Risikotyp gezählt. 

Vielfältige Risiken - nicht in diesem Bericht behandelt - umfassen den gesamten Brennstoff-
zyklus kommerzieller und militärischer Reaktoren, sowie von Forschungsreaktoren (Erzabbau, 
Uranerzaufbereitung und -konversion, Anreicherung, Wiederaufarbeitung, Management radio-
aktiven Abfalls und abgebrannter Brennelemente) beginnend beim Uranabbau bis zum endgülti-
gen Ausstieg aus der Kernenergie. Aber selbst danach werden die Risiken, die mit der Lagerung 
von nuklearem Abfall zusammenhängen, als Langzeitverpflichtung über Zeiträume geologischer 
Dimension erhalten bleiben. Die militärische Nutzung von Kernenergie bringt zusätzliche Aspek-
te mit sich, wie z.B. die Sicherheits und Nicht-Weiterverbreitungsfragen, die auch Auswirkungen 
auf die zivilen nuklearen Anlagen haben. Einige dieser Fragen werden in anderen Beiträgen die-
ser Publikation behandelt.
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Ziel des vorliegenden Berichtes ist es, einen Überblick über den aktuellen Stand der Sicherheit 
ausschließlich von zivil genutzten Kernkraftwerken zu geben.

3.2  Kernkraftwerkskonzepte und deren 
wichtigste generische Schwachstellen 
hinsichtlich schwerer Unfälle

3.2.1  Überblick

Im April 2006 waren weltweit 443 Reaktoren zur Stromproduktion in Betrieb und 27 Reaktor-
blöcke in Bau (IAEA Power Reactor Information System, PRIS, data). Diese 443 Reaktoren ver-
fügten insgesamt über die elektrische Kapazität von 370 GW und erzeugten 16 % der weltweit 
insgesamt produzierten Strommenge. In acht Ländern werden mehr als 40 % der gesamten 
Stromproduktion nuklear erzeugt, wobei alle acht europäische Länder sind (Belgien, Bulgarien, 
Frankreich, Litauen, Schweden, Schweiz, Slowakische Republik und Ukraine). Von den sech-
zehn Ländern, die mehr als 25 % Nuklearstromanteil haben, sind dreizehn in Europa.

Die Reaktoren, die zur Zeit betrieben werden, unterteilen sich grob in sechs Typen1:

•  Druckwasserreaktoren (DWR und WWER);

•  Siedewasserreaktoren (SWR);

•  Leichtwassergekühlte, graphitmoderierte Druckröhren-Siedewasserreaktoren (mit vertikalen 
Druckröhren, RBMK);

•  Schwerwasser-moderierte Druckwasserreaktoren (mit horizontalen Druckröhren, SMDWR); 

•  gasgekühlte Reaktoren (MAGNOX und AGR); und 

•  Schnelle Natrium-gekühlte Brüter.

Eine Abfolge von „Generationen“ spiegelt die Entwicklung der Reaktorkonzepte wieder: 

Generation I: Einige frühe Kernkraftwerke der Generation I sind noch im Betrieb, doch der Groß-
teil soll in der nächsten Zukunft stillgelegt werden. Die erste Generation von Kernreaktoren wa-
ren Experimentalreaktoren mit geringer Leistung, mit deren Hilfe Erfahrungen für die Errichtung 
der ersten Serien von Kernreaktoren der folgenden Generation gewonnen werden sollten.

Generation II: Abgesehen von einigen Ausnahmen wird der Großteil der zur Zeit betriebenen 
Reaktoren korrekterweise als Generation II klassifiziert, obwohl sie unterschiedliche Sicherheits-
niveaus erreichen. Die Unfälle in Kernkraftwerken dieser Generation - Three Mile Island (TMI-2) 
und Tschernobyl (Tschernobyl-4) - unterstreichen die Bedeutung der Sicherheit. 

1  Die 204 in Europa in Betrieb befindlichen Blöcke sind 92 DWR, 56 WWER, 19 SWR, 12 RBMK, 1 Schwerwasserreaktor, 
22 gasgekühlte Reaktoren und 2 Schnelle Brüterreaktoren.
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Generation III: Die Reaktorkonzepte der Generation II wurden modifiziert, um eine Reihe von 
vorhersehbaren Unfällen passiv beherrschen zu können und die Kernschmelzhäufigkeit (CDF 
– Core Damage Frequency) auf Werte von bis zu 1,7 x 10-7 (AP-600, siehe [NRC-1]) zu reduzie-
ren. Vier Reaktorblöcke der Generation III sind in Japan in Betrieb, wobei alle „Fortgeschrittene 
Siedewasserreaktoren“ (ABWR – Advanced Boiling Water Reactors) sind. Ein Reaktor der Gene-
ration III (EPR) wird in Olkiluoto in Finnland errichtet und ein EPR ist für den Standort Flamanville 
in Frankreich vorgesehen. 

Generation III+: Die Liberalisierung des Strommarktes und die Kürzung der staatlichen Förde-
rungen der Nuklearindustrie erzwangen eine Überarbeitung der Kraftwerkskonzepte. Kernkraft-
werke müssen jetzt am Markt wettbewerbsfähig sein; die Konzeption wurde überdacht, um die 
Kapitalkosten zu senken (Generation III+). Fünfzig Jahre Erfahrung, Best-Practice und Ingeni-
eurswissen von Leichtwasserreaktoren sollen in den Kraftwerksauslegungen der Generation 
III+ ihren Niederschlag finden. Angeregt durch ein großzügiges Förderangebot der Regierungen 
wurden in den USA in den letzten Monaten Pläne angekündigt, mehr als ein Dutzend Reaktoren 
der Generation III und der Generation III+ zu errichten. 

Generation IV: International wird an der Konzeptentwicklung gearbeitet. Die Errichtung eines 
Demonstrationsreaktors der Generation IV ist nächster Zukunft in Südafrika geplant. Dabei han-
delt es sich um einen Kugelhaufenreaktor in Modulbauweise, den PBMR (pebble bed modular 
gas-cooled reactor). 

Tabelle 3-1 zeigt die verschiedenen Kernkraftwerksreaktortypen (mit Beispielen) und gibt an, zu 
welcher „Generation“ sie gehören.
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Da der Großteil der zur Zeit betriebenen KKW zur Generation II gehört, dominieren deren Si-
cherheitsmerkmale die heutige nukleare Sicherheit. Kernkraftwerke der Generation III sind 
noch selten. Wenn sich der Anteil der Nuklearenergie an der gesamten Energieproduktion in 
Zukunft erhöhen sollte, so wird die nukleare Sicherheit längerfristig durch die Sicherheitsmerk-
male der Generation III oder III+ und – noch wahrscheinlicher – der Generation IV bestimmt 
(vgl. Abschnitt 3.2.3).

3.2.2  Wichtige generische Schwachstellen hinsichtlich schwerer Unfälle 
aktuell betriebener Kernkraftwerke (Generationen I und II)

3.2.2.1  DWR & WWER

Bei DWR und WWER wird Leichtwasser unter Druck zur Kühlung und zur Neutronenmoderation 
eingesetzt. Mit der Ausnahme des WWER-440/230 und des WWER-440/213 verfügen DWR 
über Volldruckcontainments. Die WWER-440/230 und die 440/213 Blöcke wurden ursprünglich 
mit großen Niederdruck-Confinements, entweder mit Entlastungsventilen (230) oder mit Bubb-
ler-Condensern als Druckabbau-System (213), hergestellt. Containements und Confinements 
stellen die letzte physische Barriere eines gestaffelten Barrierenkonzeptes („defense-in-depth”) 
zur Verhinderung von großen Freisetzungen von Radioaktivität in die Umwelt dar. 

In erster Näherung können Druckwasserreaktoren verletzlich gegenüber Unfällen mit Umgehung 
des Sicherheitsbehälters (Containment-Bypass) bei Abriss eines Dampferzeugerrohrs, oder ge-
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genüber Containment/Confinement-Versagen aufgrund von „interfacing LOCAs“, „direkter Con-
tainmentüberhitzung“ oder Wasserstoffverbrennung (besonders Wasserstoffexplosion) sein.

Viele DWR in Europa wurden mit Filtersystemen nachgerüstet, um ein Containment-Versagen 
bei schweren Unfällen zu verhindern und um den Quellterm bei schweren Unfällen zu reduzieren. 
Zusätzlich wurden viele DWR in Europa nachträglich mit „verbunkerten Sicherheitssystemen“ 
ausgestattet, um einige Sicherheitsfunktionen zu gewährleisten, wenn die ursprünglich dafür 
vorgesehenen Sicherheitssysteme ausfallen sollten. 

Containments und Confinements sind in der Regel nicht so ausgelegt, dass sie einem Bersten 
des Reaktordruckbehälters (RDB) standhalten könnten. Deshalb muss das Bersten des RDB 
– selber eine sehr wichtige innere Barriere des gestaffelten Barrierenkonzeptes –durch geeignete 
Vorsorgemaßnahmen, wie passendes RDB-Konzept und sorgfältige Materialauswahl und exten-
sive vorbetriebliche und betriebliche Prüfungen, einschließlich Sprödbruchanalysen und Proben 
verhindert werden. Strahlungsbedingte Versprödung stellt bei Thermoschock unter Druck (PTS) 
eine ernste Gefährdung für viele Reaktoren dar (vgl. Abschnitt 3.7.1).

3.2.2.2  SWR

SWR sind Reaktoren bei denen das siedende Wasser vom Primärsystem Dampf produziert, der 
direkt zur Stromerzeugung auf die Turbine geleitet wird. Siedewasserreaktoren haben ein Voll-
druckcontainment mit Druckabbausystemen, die bei Dampffreisetzungen innerhalb des Con-
tainments Druck abbauen. 

Allgemein sind für Siedewasserreaktoren jene Containmentversagen gefährlich, die durch Was-
serstoffverbrennung oder Überdruck entstehen, wenn die Wärmeabfuhr über eine längere Zeit-
dauer ausfällt. Schwere Unfälle können auch nach einem Reaktordruckbehälterversagen durch 
den direkten Kontakt von Trümmern des Reaktorkerns mit der Containmentwand entstehen, 
wodurch es zu einer frühen und großen Freisetzung von radioaktivem Material über das Reak-
torgebäude in die Umwelt kommt (siehe auch 3.2.2.1 oben, Bersten des Reaktordruckbehälters). 
Der Großteil der SWR in Europa wurde mit gefilterter Druckentlastung oder zusätzlichen verbun-
kerten Sicherheitssystemen nachgerüstet. 

3.2.2.3  RBMK

RBMK sind Siedewasserreaktoren, bei denen sich der Kern in vertikalen Druckröhren befindet 
und Graphit als Moderator verwendet wird. (Die PRIS- Datenbank der IAEO bezeichnet diese 
Reaktoren als LWGR, d.h. light water-cooled graphite-moderated.) Diese Reaktoren sind im Ver-
gleich zu DWR und SWR groß dimensioniert. RBMK haben kein Containment im üblichen Sinne; 
einige der Blöcke verfügen über Druckabbausysteme, die sich unter dem Reaktorkernbereich 
befinden, und eine geringe Anzahl von gleichzeitigem Druckröhrenversagen (von insgesamt etwa 
1600 Röhren) bewältigen können [IAEO 1999]. 

Die prinzipielle Schwäche der RBMK liegt (ungeachtet der Veränderungen, die in Folge des 
Tschernobyl-Unfalls durchgeführt wurden) darin, dass sich jeder Unfall mit einem größeren Kern-
schaden sehr wahrscheinlich zu einem Unfall mit einer großer Freisetzung weiterentwickelt, da 
kein Containment vorhanden ist und das Druckabbausystem (wo es eines gibt) nur über be-
schränkte Kapazitäten zur Verminderung der Druckröhrenversagen verfügt.
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3.2.2.4  Schwerwasser-moderierte Druckwasserreaktoren

Der Schwerwasser-moderierte Druckwasserreaktor vom Typ CANDU® (Pressurized Heavy Wa-
ter Reactor – PWHR) wird mit Schwerwasser (Deuterium) gekühlt und moderiert. Die Reaktoren 
verwenden Natururan als Brennstoff und dieser wird on-line, also bei Reaktorbetrieb, mit spezi-
ellen Maschinen beladen. Der CANDU-Reaktor in Cernavoda hat einen Spannbetonsicherheits-
behälter mit einem passiv anspringenden Sprühsystem zum Druckabbau. 

Bei den CANDU Reaktoren entwickeln sich schwere Unfälle (im Vergleich zu den DWR) relativ 
langsam weiter, da die Brennstoffröhren von Moderatortanks (Calandria) umgeben sind. Prin-
zipiell schnellere Szenarien gibt es bei einem vollständigen Ausfall der Wärmeabfuhr oder bei 
Transienten ohne Reaktorschnellabschaltung, bei denen die positive Reaktivität des Kerns in 
Kernzerstörung und einem frühen Containmentversagen resultieren kann [IAEA 2002]. 

3.2.2.5  Gasgekühlte Reaktoren

MAGNOX – Reaktoren verwenden Natururanmetall als Brennstoff, Kohlendioxid zur Kühlung und 
Graphit als Moderator. Sechs MAGNOX-Kraftwerke wurden von 1988 und 2004 zur Dekommis-
sionierung geschlossen. Für die übrigen vier MAGNOX-Reaktoren sind Abschaltdaten in den 
Jahre zwischen 2006 und 2010 vorgesehen [HSE 2004].

Der AGR, der zweite gasgekühlte Reaktor, der in Europa betrieben wird, besteht aus einem 
Spannbeton-Reaktordruckbehälter (mit einer Stahlauskleidung) der den stahlumhüllten Brenn-
stoff aus angereichertem Uran einschließt. Die Reaktoren sind graphit-moderiert und mit Hoch-
druck-Kohlendioxidgas gekühlt. Die Reaktoren werden online, d. h. während des Reaktorbe-
triebs, mit Brennstoff beladen. 

Es gibt für MAGNOX und AGR Anlagen kaum detaillierte Information über Verhalten und Schwach-
stellen im Hinblick auf schwere Unfälle. Prinzipiell gilt für die Verwendung von Gas als Kühlmittel, 
dass es keine Phasenveränderung unter Unfallbedingungen gibt, wie das bei wassergekühlten 
Reaktoren der Fall ist. Zusätzlich bedeutet die große Graphitmasse im Kern (mehr als 1000 t) eine 
hohe thermische Trägheit und ein dementsprechend langsam ansteigendes Temperaturprofil 
unter Unfallbedingungen. Das Risiko eines schweren Unfalls besteht mutmaßlich bei Szenarien, 
bei denen durch Einwirkungen von außen ein so großes Loch gerissen wird, dass der Graphit-
moderator zu brennen beginnt. 

3.2.2.6  Schnelle Reaktoren 

Es sind nur zwei Schnelle Brüter in Europa in Betrieb (Phénix, Frankreich und der BN-600 in der 
Russischen Föderation), wobei einer nur experimentell verwendet wird und die Stromproduktion 
nur als Nebenprodukt der Testprogramme anfällt. 

Die Geschichte der Brüter ist bisher eine eher traurige, bei der nur einer von sieben dieser Reak-
toren einen Zustand erreichte, der sich der wirtschaftlichen Rentabilität auch nur annäherte.

Die größten Schwachstellen im Hinblick auf schwere Unfälle ist bei Brütern der sogenannte „hypo-
thetical core disruptive accident“ (HCDA), der in einer Zerstörung des Kerns bei einer Reaktivitätsex-
kursion mündet. 
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3.2.3  Allgemeine Betrachtungen zur Sicherheit der Kraftwerke der 
Generation III und IV (Fortgeschrittene Reaktoren)

Die wenigen Reaktoren der Generation III, die bereits in Betrieb sind, und die wenigen weiteren 
Anlagen die in Bau sind oder deren Errichtung im nächsten Jahrzehnt geplant ist, sind in Tabelle 
3-1 aufgelistet. Ob Generation IV Anlagen je in nennenswerter Anzahl in Betrieb gehen werden, 
oder ob, im Gegenteil, die Generation III Anlagen „übersprungen“ werden und der künftige Zu-
wachs an Kernenergie von Generation IV Anlagen geliefert wird, ist umstritten.

Das Argument gegen die Genartion III Variante ist, dass die mit vernünftigem Aufwand zugäng-
lichen Ressourcen an spaltbarem U235 zum Betrieb der Reaktoren dieser Generation auf ein 
paar Jahrzehnte - je nach Annahmen - beschränkt ist (Zittel et al. 2006 oder Sholly, St. „Nuklear 
erzeugter Wasserstoff – eine nachhaltige Option?“ in dieser Publikation). Wenn Kernenergie bei 
der Überbrückung der Energielücke, die durch den Wegfall der fossilen Brennstoffe wahrschein-
lich entstehen wird, eine signifikante Rolle spielen soll, dann müssten Isotope genutzt werden, 
die reichlich vorhanden sind. Dies setzt verschiedene, noch sehr hypothetische Reaktorkonzepte 
voraus, die auf der Nutzung von Pu239 oder U233 beruhen, die aus U238 und Th232 erbrütet werden. 
Praktisch alle Konzepte sind schnelle Plutonium Reaktoren bis auf einen thermischen Brütertyp 
mit Thoriumbrennstoff. Sehr optimistische Schätzungen gehen vom Einsatz der ersten Reakto-
ren zwischen 2015 und 2025 aus [DOE-1] (vgl. auch Weimann et al. „Zeitgerechtheit der Kernen-
ergieoption“ in dieser Publikation).

Die Sicherheitsprobleme der Reaktoren der Generation IV unterscheiden sich stark von den Pro-
blemen, die aus den früheren Generationen bekannt sind. Allerdings ist es sehr schwierig deren 
Sicherheit heute einzuschätzen, da sie sich erst in der Konzeptphase befinden und es nur sehr 
wenige Studien über Sicherheitsaspekte gibt. 

Bei der Diskussion um die Konzepte der Generationen III, III+ und IV stößt man oft auf den 
Ausdruck „inhärent sicher“. Bei „inhärent sicheren“ Reaktoren sollen alle Sicherheitsfunktionen 
(Reaktorabschaltung, Notkühlwassereinspritzung, Zerfallswärmeabfuhr, Containment-Kühlung) 
passiv gewährleistet sein, d.h. ohne aktive Systeme und ohne Eingriffe des Operators (letztere 
sollen erst nach langer Verzögerung, zwischen drei Tagen und einer Woche oder mehr nötig 
sein). Der Ausdruck „inhärent sicher“ bezieht sich nur auf Auslegungsstörfälle. Verglichen mit 
den Generation I und II Anlagen sind Generation III Anlagen besser gegen externe Gefahren aus-
gestattet (z.B. erhöhte Erdbebensicherheit, reduzierte Brand- und Überflutungsrisiken, besserer 
Schutz gegen Flugzeugabstürze). Ohne die Bedeutung dieses quantitativ erhöhten Sicherheits-
niveaus zu unterschätzen, muss festgestellt werden, dass die neue Qualität „inhärenter Sicher-
heit“ im wahren Wortsinn noch immer nicht erreicht wird, selbst wenn man mutwillige Gefähr-
dungsakte ausschließt. 

Wie bereits erwähnt, befinden sich alle Konzepte der Generation IV (Tabelle 3-1) noch in der 
Planungsphase, sodass deren wirkliches Sicherheitsniveau schwer einzuschätzen ist. Schnelle 
Reaktoren haben jedenfalls eine Reihe von Nachteilen, die sie in der Errichtung teuer und im 
Betrieb schwierig machen. Einige dieser Probleme sind: 

Geringe durchschnittliche Lebensdauer der schnellen Neutronen: Im Vergleich zu den ther-
mischen Reaktoren ist es bei Schnellen Reaktoren schwierig die Kontrolle aufrechtzuerhalten 
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und eine „prompte Kritikalität“ zu verhindern, die sofort zu einem immensen Leistungsanstieg 
führt und dabei innerhalb von Sekunden große Teile des Reaktorkerns zerstören kann. 

Ungünstige Eigenschaften des Kühlmittels im Primärkreislauf: Im Gegensatz zu Leicht-
wasserreaktoren sind die Kühlmittel der Schnellen Reaktoren im besten Falle neutral gegenüber 
Neutronen (Helium) meist jedoch Neutronengifte (Natrium, Blei). Daher senken schnelle Reak-
toren bei einem LOCA-Unfall keineswegs die Reaktivität, sondern sie können die Reaktivität 
erhöhen (positiver Dampfblasenkoeffizient). Bei einer angenommenen Reaktivitätsexkursion bei 
einem möglichen Röhrenreaktortyp des Schnellen Reaktors mit Natrium wurde eine 80 %ige 
Kernzerstörung innerhalb von 2 Sekunden berechnet [Tobita et al. 2006]. Dazu kommt, dass im 
Gegensatz zum Leichtwasserreaktor, der einmal zerstörte (geschmolzene) Kern seine Reaktivität 
bei Fehlen des Primärkreiskühlmittels nicht verliert, da Schnelle Reaktoren keinen Moderator be-
nötigen. Der geschmolzene Kern bleibt wahrscheinlich kritisch und produziert weiterhin Energie. 

Diese Beispiele demonstrieren die Unterschiede zwischen den Sicherheitsstandards, die für 
LWR und Schnelle Reaktoren erforderlich sind. Während die Reaktoren der Generation III+ je-
den Unfall bis zu drei Tage lang ohne Eingriff des Operators bewältigen sollen, könnte bei einem 
Schnellen Reaktor schon wenige Sekunden nach Unfallbeginn der Kern zu 80 % geschmolzen 
und herausgeschleudert sein. Das scheint eine gewagte Verallgemeinerung zu sein, aber sie ba-
siert auf zwei intrinsischen Prinzipien, die bei allen Schnellen Reaktorkonzepten der Generation 
IV zu finden sind: Zum Ersten schreitet die Leistungs – und Reaktivitätsexkursion viel schneller 
voran als bei thermischen Reaktoren sobald der Anteil der verzögerten Neutronen geringer wird. 
Zum Zweiten fehlt der günstige Effekt des Moderators, der den Reaktor automatisch subkritisch 
macht, sobald das Kühlmittel verdampft ist. Es wurden bisher keine ausführlichen Analysen jener 
auslösenden Ereignisse gemacht, die zu Reaktivitätsexkursionen führen, da nur sehr wenige Organi-
sationen dazu die Werkzeuge haben. Aber es wäre keine Überraschung, wenn mehrere auslösende 
Ereignisse zu Reaktivitätsexkursionen wie der genannten führen könnten [Tobita et al. 2006].

Aktivierung des Primärkühlmittels ist ein Problem bei den metallgekühlten Schnellen Brut-
reaktoren. Die Halbwertszeit von Na22 ist mit 2,6 Jahren relativ lang, und es wird mit großen 
Aktivitäten gerechnet. Isotope mit kürzerer Halbwertszeit emittieren die Strahlung mit höherer 
Energie, sind ein Sicherheitsrisiko und sind ein Zeichen, dass beim Konzept des Kraftwerks mit 
besonderer Vorsicht vorzugehen ist [Guerrini et al. 1999]. Blei oder Blei-Wismuth-Eutektikum als 
Kühlmittel weisen ähnliche Aktivierungsketten auf. 

Die Reaktion von Natrium mit Wasser und Luft ist ein weiteres für die Sicherheit bedeutendes 
Thema bei einem Schnellen Natriumgekühlten Reaktor (SNR) [Guerrini et al. 1999]. Wenn es hier 
zu einem sekundären oder tertiären Leck kommt, muss mit einem Brand gerechnet werden. Das 
könnte ein Hindernis für den Einsatz von Schnellen Reaktoren sein, vor allem weil eine hohe Ak-
tivität des Primärkühlmittels angenommen werden muss. Evgenji Adamov, der sich sehr stark für 
den Einsatz von Schnellen Reaktoren einsetzt, sagte (zur Entwicklung der Schnellen Reaktoren 
in Russland) „...im Natriumkühlmittel haben wir etwa 50 Millionen Curie Radioaktivität, wir brau-
chen somit keine Brennstoffschmelze um einen Unfall wie in Tschernobyl zu haben, ein Brand 
reicht aus...“ [Adamov 1999]. 
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Zum GFR (gascooled fast reactor) ist zu sagen, dass Helium eine geringe Wärmekapazität hat 
und daher ein LOCA bei diesem gasgekühlten Reaktor dazu führen kann, dass die Wärmeabfuhr 
aus dem Kern sofort ausfällt. 

Aufgrund seiner Ähnlichkeiten zum „erprobten“ Konzept der Leichtwasserreaktoren wird der su-
perkritische Reaktor manchmal als der sicherste Schnelle Reaktor der Generation IV bezeichnet. 

Für alle Schnellen Reaktoren gilt, dass ihr Einsatz zu einer sogenannten Plutonium-Wirtschaft mit 
all ihren negativen Auswirkungen führt [Broda 1973].

Vom Standpunkt der Sicherheit wäre die auf Thorium gründende Alternative infolge der ungünsti-
gen radiotoxischen Eigenschaften von U233 und begleitender Isotope ähnlich der Pu239 Alternative.

Während der thermische Leichtwasserreaktor eine erprobte Technologie darstellt, ist der Schnelle 
Reaktor großteils unbekanntes Land. Für den Leichtwasserreaktor gibt es mehr als 10.000 Jahre 
Betriebserfahrung. Das Konzept machte eine evolutionäre Entwicklung durch, die Reaktoren sind 
so ausgelegt, dass sie eine große Bandbreite von Unfällen bereits als Auslegungsunfall beherr-
schen, die Sicherheitssysteme werden so einfach wie möglich gehalten und sollen passiv eingrei-
fen - damit werden Verlässlichkeit erhöht und Kosten reduziert. Es gibt ein ganzes Arsenal von 
rechnerbasierten Instrumenten, von denen jedes durch eine große Anzahl von gesonderten und 
von integrierten Tests validiert wurde. Die Anwender wissen was ihre Codes können und was sie 
nicht können. Es besteht dabei eine gewisse Unabhängigkeit der Aufsichtsbehörden von der Indu-
strie, da genügend Codes zur Verfügung stehen um behauptete Sicherheitsmargen berechnen und 
überprüfen zu können. Sogar unabhängige Institutionen wie Universitäten können die Behauptun-
gen von Kraftwerksentwicklern über die angebliche Sicherheit von Kraftwerken überprüfen. Trotz 
dieser Vorteile besteht keine Einigkeit hinsichtlich der erreichten Sicherheitsniveaus.

Bei den schnellen Reaktoren ist die Situation vollkommen anders. Eine großzügige Berechnung2 
ergibt eine Betriebserfahrung von rund 120 Jahren. Die Erfahrung mit den existierenden Reakto-
ren gibt nicht viel Hoffnung auf einen reibungslosen Einsatz von Schnellen Reaktoren. Die einge-
setzten Materialien sind andere und auch die Sicherheitskonzepte werden andere sein. Darüber 
hinaus ist der Betrieb der Schnellen Reaktoren aufgrund der genannten immanenten Mecha-
nismen schwierig. Vom Gesamtbudget für die Entwicklung der Reaktoren der Generation IV ist 
nur ein geringer Teil der Sicherheitsforschung gewidmet. Man kann nicht davon ausgehen, dass 
dasselbe Wissen und dasselbe Bewusstsein für Sicherheitsfragen zum Zeitpunkt des geplan-
ten Einsatzes der Schnellen Reaktoren vorhanden sein wird wie bei den Leichtwasserreaktoren 
heute. Es gibt nur sehr wenige Codes für die Berechnung der Auswirkungen von auslösenden 
Ereignissen bei Schnellen Reaktoren und noch keine extensiven Validierungsmatrizen für diese 
Codes. Weil die Verknappung der Rohstoffe für Leichtwasserreaktoren Druck in Richtung auf 
einen frühen Einsatz von Schnellen Reaktoren ausüben könnte, wäre eine enorme finanzielle 
Anstrengung notwendig um die Standards für die Werkzeuge zur Sicherheitsanalyse auf das 
Niveau derer für LWR zu heben; es gibt jedoch keine Anzeichen, dass dies geschehen wird.

Die oben angeführten Schwierigkeiten stehen in krassem Widerspruch zu den erklärten Zielen 
der Generation IV Reaktoren: „inhärent sicher“, proliferationsresistent, ökonomisch und frei von 
langlebigen hochradioaktiven Abfällen. An der Erreichbarkeit dieser Ziele werden beträchtliche 

2  Auf der Basis von Betriebsdaten aus PRIS und der Nuclear News World List of Nuclear Power Plants March 2001, 
mit Zusatzinformationenvon allgemeineren Quellen. 
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Zweifel geäußert: „Wir haben nicht gefunden, und halten es - auf der Basis heutigen Wissens 
- für nicht realistisch zu erwarten, dass es neue Reaktor- und Brennstoffzyklentechnologien gibt, 
die zugleich die Probleme der Kosten, der Sicherheit, des Abfalls und der Proliferation lösen.“ 
[MIT 2003].

3.2.4  Zwischenbilanz

Dieser Überblick über die häufigsten Reaktor Typen aller Generationen zeigt auf, dass sie alle ge-
nerische Schwachstellen gegenüber schweren Unfällen haben, die zu großen Freisetzungen von 
Radioaktivität in die Umwelt führen können. Dies, trotz aller Bemühungen solche Schwachstellen 
zu eliminieren und trotz aller Fortschritte, die zweifellos erzielt wurden. 

3.3  Gefahren

3.3.1  Anlageninterne Ereignisse

Einige Typen von Ereignissen und Versagen in Kernkraftwerken laufen unter der großen Über-
schrift „anlageninterne Ereignisse“. Viele Arten von anlageninternen Ereignissen sind einer Reihe 
von Reaktortypen gemein, während andere mehr oder weniger spezifisch bei einem bestimm-
ten Konzept auftreten. Einige der anlageninternen Ereignisse sind ihrer Art nach Ausfälle von 
technischen Systemen. Beispiele für Unfallauslöser, die zu Situationen führen, bei denen die 
Sicherheitssysteme gefordert sind, sind Ausfall des Speisewassers, verschiedene Größen von 
Rohrbrüchen (führt zu einem Kühlmittelverlust-Unfall oder LOCA), Ausfall der externen Stromver-
sorgung und Ausfall des Technisch-Wassers.

Zu den typischen Arten von anlageninternen Ereignissen, die in Probabilistischen Sicherheits-
analysen untersucht werden (s. Abschnitt 3.5) gehören: 

•  Kühlmittelverlust (LOCA – Loss of coolant accident) mit Ausfall der Kernnotkühlsysteme (ECCS) 
oder der Nachwärmeabfuhrsysteme.

•  Transienten mit Speisewasserverlust oder Verlust des Nachwärmeabfuhrsystems (einschließ-
lich Verlusts des ständig verfügbaren Technisch-Wassers).

•  Verlust der Fremdstromeinspeisung mit Versagen der Notdieselgeneratoren (resultiert in ei-
nem „station blackout“, dem kompletten Ausfall der Stromversorgung des KKW).

•  Transientenereignisse, die von einem Versagen der automatischen Reaktorabschaltung beglei-
tet sind, der sogenannte unkontrollierte Leistungsanstieg ohne Schnellabschaltung (ATWS).

•  Interne Flutung des Kraftwerks, verursacht durch den Abriss eines Kühlwasserrohres (von 
einem System wie etwa des ständig verfügbaren Technisch-Wassers oder dem Hauptkühl-
wassersystem), oder Auslösung eines Wasser basierten Feuerlöschsystems.

Viele der schwerwiegendsten Systemversagen bei der Reaktion auf ein anlageninternes auslö-
sendes Ereignis beruhen auf einzelnen Faktoren, die mehrere Stränge desselben Systems be-
treffen – ein sogenanntes „common cause“ Versagen. Ein Beispiel für ein solches Versagen wäre 
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ein Wartungsteam, das alle drei Pumpen eines Systems schmiert und systematisch das falsche 
Schmiermittel in die Lager der Pumpen einbringt. Wenn das Pumpsystem dann gebraucht wird, 
fressen sich die Lager fest und alle drei Stränge versagen auf Grund derselben Ursache.

Auch die Eingriffe der Operatoren bei der Reaktion auf ein auslösendes Ereignis können einen 
Systemausfall verursachen. So führte z. B. die vorzeitige Beendigung der Hochdruck einspritzung 
durch die Operatoren während des Unfalls in Three Mile Island Block 2 zu einem Kernschaden. 
Seit dem Unfall in Three Mile Island haben die Kernkraftwerke auf der ganzen Welt von Ereig-
nis-orientierten Betriebsvorschriften für den Notfall (emergency operation procedures = EOP) 
auf Symptom-orientierte EOP umgestellt. Diese letztere Art der EOP erfordert vom Operator 
keine Unfalldiagnose während der stressbeladenen Zeit in der auf den Unfall reagiert werden 
soll. Stattdessen sollen die Operatoren die Unfallsymptome behandeln. Davon verspricht man 
sich, dass die Wahrscheinlichkeit von Fehlern der Operatoren, die zu Systemversagen führen, 
reduziert wird. Andererseits gibt es zumindest einen Fall, bei dem ein schwerer Unfall verhindert 
wurde weil die Operatoren versäumten aktiv einzugreifen3.

Eine systemdurchdringende und potentiell schwerwiegendere Art der Interaktion, die Risiken in-
terner Ereignisse hervorrufen oder verschlimmern kann, sind Schwachstellen bei der sogenann-
ten „Sicherheitskultur“ eines Kernkraftwerks. Sicherheitskultur ist definiert als „jene Gesamtheit 
von Charakteristika und Einstellungen von Organisationen und Einzelnen, die als übergeordnetes 
Ziel festlegt, dass die Sicherheitsfragen eines Kernkraftwerks die ihnen aufgrund ihrer Wichtigkeit 
zustehende Aufmerksamkeit bekommen“ [INSAG 1991]. Es besteht weitgehende Einigkeit darin, 
dass Fragen der Sicherheitskultur beim Unfall im Reaktor 4 von Tschernobyl eine bedeutende 
Rolle gespielt haben. Ein anderes Beispiel für ein Problem mit der Sicherheitskultur ist das KKW 
Peach Bottom in den USA, 1987, wo diensthabende Operatoren bei der Arbeit schlafend ange-
troffen wurden [NRC 1987]. Die amerikanische Aufsichtsbehörde NRC ließ das KKW schließen 
und verhängte eine Strafzahlung von über einer Million Dollar (damals die größte je verhängte 
zivilrechtliche Strafzahlung). Das Kernkraftwerk blieb zwei Jahre außer Betrieb. 

3.3.2  Gefährdung durch externe Ereignisse 

Externe Ereignisse sind die Gefährdungen, die nicht durch das Konzept der Kraftwerksanlagen 
entstehen4. Gefährdungen aus externen Ereignissen entstehen entweder durch Risiken aus Na-
turphänomenen oder aus menschgemachten Phänomenen; sie sind zahlreich und sehr unter-
schiedlich (Tabelle 3-2). Im Allgemeinen liegt das Risiko der externen Ereignisse darin, dass die 
gleiche Ursache den Ausfall mehrerer Systeme auslösen können (Common cause failures). 

Externe Gefahren, die an einem bestimmten Standort auftreten, sollten bei der Kraftwerksaus-
legung berücksichtigt und während des Genehmigungsprozesses behandelt werden. Allerdings 
können externe Gefahren sich in der Realität oder in der Beurteilung während der Betriebszeit 
des KKW verändern. Beispiele dafür sind Veränderungen bei Ausmaß und Häufigkeit von Über-
schwemmungen aufgrund des Klimawandels, wie sie in jüngster Zeit immer häufiger vorkommen. 
Weitere Beispiele sind neue Bewertungen des seismischen Risikos aufgrund verbesserter Unter-

3  Hätten die Operatoren beim Brand in Browns Ferry 1974 tatsächlich, wie vorgesehen, nach der 
Reaktorschnellabschaltung die Kontrollstäbe wieder in die Ausgangsstellung zurückgefahren, dann hätte das 
Hydrauliksystem des Kontrollstabantriebs – das einzige System das Wasser heranführte und so den Kern bedeckt 
hielt – die Fließrate halbiert und der Kern wäre – weil nicht ausreichend mit Wasser bedeckt - beschädigt worden.

4  Obwohl Brände, die im Kraftwerk entstehen, als „internes“ Ereignis angesehen werden könnten, werden sie generell 
als externes Ereignis behandelt. 
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suchungsmethoden, die Entwicklung immer größerer, schwererer und schnellerer ziviler Flugzeu-
ge. Dies sollte zu einer Neubewertung der Sicherheit von KKW gegenüber externen Risiken führen. 
Die angeführten Beispiele werden später noch detaillierter erläutert. 

3.3.2.1  Externe Naturgefahren

Es gibt eine Reihe von Naturgefahren (vgl. Tabelle 3-2), die eine Ereignisabfolge auslösen kön-
nen, die in einem Unfall im Kernkraftwerk endet. In vielen Fällen werden externe Ereignisse 
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(einschließlich Naturgefahren) bei der Durchführung von Probabilistischen Sicherheitsanalysen 
(PSA) berücksichtigt.

3.3.2.2  Externe anthropogene Gefahren

Ebenso wie Naturgefahren können auch anthropogene Gefahren (vgl. Tabelle 3-2 ) ein Risiko für 
einen Kernkraftwerkunfall darstellen. Viele von diesen sind sehr standortspezifisch, z.B. als Fol-
ge nahegelegener gefährlicher Anlagen, und sie können sich im Laufe der Zeit verändern wenn 
sich die Infrastruktur oder die Umwelt um das Kraftwerk ändern.

3.3.3  Feindliche Handlungen 

Eine weitere Kategorie für das Auslösen von Unfällen in Kernkraftwerken stellt die große Gruppe 
der „Feindlichen Handlungen“ dar. Die internen und externen auslösenden Ereignisse, die oben 
diskutiert wurden, sind zufällige Ereignisse, die mit einer mehr oder weniger vorhersehbaren 
 Häufigkeit eintreten. Feindliche Handlungen unterscheiden sich in diesem Punkt – es sind absichtliche 
Handlungen, die sich gegen nukleare Anlagen richten, um direkte oder wirtschaftliche (z.B. indem eine 
verlängerte Schließung verursacht wird) Schäden, Energieengpässe, oder Freisetzungen von Radioak-
tivität in die Umwelt zu verursachen.

Vier Kategorien von feindlichen Handlungen können unterschieden werden –in der Reihenfolge 
aufsteigender Bedrohung: Vandalismus, Sabotage, Terrorismus und Kriegshandlungen. 

Die Geschichte der Kernenergieprogramme hat eine Reihe von Beispielen von Vandalenakten ge-
gen Kernkraftwerke gesehen. Die meisten Länder informieren die Öffentlichkeit darüber nicht. Die 
USA haben eine Safeguards Summary Event List (SSEL) publiziert, die diese Ereignisse detailliert 
(wenn auch nicht völlig uneingeschränkt) auflistet, möglicherweise nur bis zum Jahr 2000. 

Solche Handlungen bewegen sich zwischen harmlos bis zu unerwartet gefährlich. Immer schwingt 
bei Vandalismus die Gefahr mit, dass eine Handlung gesetzt wird, bei der der Täter nicht klar 
erkennt, dass er damit eventuell einen Ereignisablauf auslöst, der in einen Unfall münden kann. 

Sabotageakte werden in der Regel von zwei Tätertypen durchgeführt. Die erste Gruppe bilden 
Personen, die autorisierten Zugang zu Nuklearanlagen haben. Die zweite Gruppe sind Täter, die 
die Sicherheitsvorkehrungen der KKW überwinden um es zu beschädigen. Absichtlich oder unab-
sichtlich - diese Handlungen, die mit der Absicht gesetzt werden, um das KKW zu beschädigen, 
können unter gewissen Umständen eine Ereignisabfolge lostreten, die in einen Unfall mündet. 

Ohne zu sehr ins Detail zu gehen sei auf Berichte verwiesen, dass bei Kernkraftwerken: (a) Ventile 
geschlossen wurden um Sicherheitssysteme nicht anspringen zu lassen; (b) Fremdsubstanzen in 
Anlagen des Kraftwerks gegeben wurden, offensichtlich um ein Komponenten– oder Systemver-
sagen hervorzurufen, sobald sich die Anlage als Reaktion auf ein auslösendes Ereignis einschaltet; 
und (c) Treibstoffvorräte für Notfallhilfseinrichtungen manipuliert wurden, offenbar um bei einem 
Ereignis mit Verlust der externen Stromversorgung ein Versagen hervorzurufen. Diese Sabota-
geversuche wurden offensichtlich von Personen mit autorisiertem Zugang zu der Anlage unter-
nommen – Handlungen, die man als „Sabotage von innen“ bezeichnet. Es gibt mindestens einen 
dokumentierten Fall, bei offensichtlich versucht wurde einen Ausfall der externen Stromversorgung 
eines KKW herbeizuführen; dies ist ein Beispiel für Sabotage von außen. 
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Seit den Terrorangriffen auf die USA im September 2001 und den später in der ganzen Welt 
verübten Terrorangriffen besteht offenbar die Sorge, dass Terrorangriffe auch gegen Nuklearan-
lagen gerichtet werden könnten. Der Möglichkeit, dass Flugzeuge entführt und gezielt in Kern-
kraftwerke geflogen werden könnten, wird seit den Angriffen auf das ehemalige World Trade 
Center in New York und das Pentagon viel Aufmerksamkeit gewidmet, ebenso wie dem Potential 
für Terrorangriffe auf Nuklearanlagen allgemein [EPRI 2002; POST 2004; SKI 2003]. Das deut-
sche Umweltministerium (BMU) gab bei der Gesellschaft für Reaktorsicherheit (GRS) eine Studie 
über Flugzeugabstürze auf Kernkraftwerke in Auftrag (die Studie unterliegt formell der Geheim-
haltung, wurde aber dennoch in den Medien breit diskutiert). Allerdings gibt es kaum Hinweise 
darauf, dass die größten zivilen Flugzeuge, die in Betrieb sind oder kurz davor stehen, bei diesen 
Erwägungen berücksichtigt wurden. Zur Orientierung: Das größte von ihnen, der Airbus A380, 
hat im Vergleich zu den im September 2001 verwendeten Flugzeugen die etwa 4-fache Masse5 
bei Abflug.

Es gibt Beispiele im historischen Archiv für Bombenangriffe auf einen Bauplatz für ein Kernkraft-
werk (Busher im Iran wurde während des Iran-Irak Krieges mehrfach bombardiert). Während 
der verschiedenen Konflikte beim Zusammenbruch Jugoslawiens flogen Militärflugzeuge über 
das KKW Krško in Slowenien. (Nuklearanlagen, jedoch keine KKW, wurden mit Militärschlägen 
durch die USA und Israel zerstört.) Weitere Beispiele sind im Beitrag von Hirsch, H. „Terror und 
Kriegsgefahr“ in dieser Publikation zu finden. 

Kernkraftwerke sind nicht so ausgelegt, dass sie gegen militärische Angriffe geschützt wären. 
Theoretisch soll das Militär jenes Staates, in dem sich das Kraftwerk befindet, Schutz gegen 
solche Gefahren gewähren. Die Atomgesetze der USA verbieten sogar die Berücksichtigung von 
militärischen Angriffen im Genehmigungsverfahren für Kernkraftwerke. 

Die Folgen militärischer oder terroristischer Angriffe auf Kernkraftwerke können große Freiset-
zungen von Radioaktivität in die Umwelt sein.

5  http://www.airbus.com
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3.4  Unfälle in Kernkraftwerken und „Beinahe-Unfälle“

3.4.1  Schwere Unfälle in Kernkraftwerken

Es gab zwei schwere Unfälle in Kernkraftwerken. Im Reaktor von Block 2 des KKW Three Mile 
Island (DWR, gebaut von Babcock & Wilcox, jetzt im Eigentum von Framatome ANP) in den USA 
kam es im März 1979 zu einer teilweisen Kernschmelze. Ursache war Kühlmittelverlust, da ein 
Entlastungsventil offen blieb und zusätzlich das Abschalten des Kernnotkühlsystems durch Ope-
rator-Eingriff. Trotz Schmelzen eines Teiles des Kernes blieben durch spätes Wiedereinsetzen 
der Kühlung Reaktordruckbehälter und Containment intakt, wodurch größere Freisetzungen von 
Radioaktivität an die Umwelt verhindert wurden. 

Im April 1986 wurde der Reaktor in Block 4 des KKW in Tschernobyl (ein RBMK) durch eine Re-
aktivitätsexplosion zerstört [Steinberg et al. 1991]. Die Folgen waren die Freisetzung großer Men-
gen radioaktiver Substanzen in die Umwelt und die Evakuierung und anschließend permanente 
Aussiedelung aller Einwohner aus einer 30-km Zone rund um das Kraftwerk. Der letzte der vier 
Reaktoren in Tschernobyl (Block 3) wurde im Dezember 2000 geschlossen. 

3.4.2  Chronologie der jüngeren Ereignisse

Einige Arten von Ereignissen sind, auch wenn sie nicht direkt in einem Unfall enden, so nah dar-
an, dass sie als Vorläuferereignisse eines schweren Unfalles betrachtet werden. Volkstümlicher 
werden derartige Ereignisse, insbesondere wenn die bedingte Wahrscheinlichkeit für Schaden 
am Kern groß war, als „near-miss“ oder „Beinahe-Unfall“ bezeichnet. Eine Chronologie ausge-
wählter Ereignisse findet sich in Tabelle 3-3.
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In den letzten Jahren kam es zu einer Reihe von schwerwiegenden Ereignissen, wie etwa dem 
Leck am Reaktordruckbehälterverschluss in Sizewell-B (UK), fehlerhafter Borsäure konzentration 
in Philippsburg (Deutschland), bisher nie da gewesene Brennstoffbeschädigung in Cattenom-3 
(Frankreich), ein Rohrbruch im Sprühsystem des Reaktordeckels in Brunsbüttel (Deutschland), 
Korrosion des Reaktordruckbehälterdeckels in Davis-Besse (US), starke Brennstoffbeschädi-
gung (von Brennstäben aus dem ehemaligen Kern) bei der Reinigung im Block 3 des KKW Paks 
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(Ungarn), Datenfälschung in Sellafield (UK) und TEPCO (Japan) und Bruch einer Primärleitung in 
Kozloduj (Bulgarien). 

Ereignisse, wie die obigen, selbst wenn kein Austritt von Radioaktivität in die Umwelt stattfin-
det, können in Folge von Schäden an der Anlage, Produktionsstillständen und Strafzahlungen 
beträchtliche finanzielle Auswirkungen haben. Die Kosten der Schäden in Philippsburg, Paks 
und Davis-Besse alleine, inklusive Ersatzstrom, haben bis Oktober 2003 über 570 Millionen Euro 
betragen. Neben der finanziellen Katastrophe zeigt sich nicht selten bei den folgenden Untersu-
chungen, dass es auch um die Sicherheitsorganisation der Betreiber schlecht bestellt ist. 

In Forsmark in Schweden kam es zu einem der jüngsten Ereignisse, bei dem von 4 Notfalldie-
selgeneratoren nur zwei ansprangen. Danach wurden Forsmark und 4 weitere Reaktoren vor-
übergehend geschlossen. Bis Ende 2006 lag noch keine schlüssige Erklärung dafür vor, warum 
zwei Gneratoren angesprungen sind und zwei nicht. Das Ereignis zeigte, dass Redundanz, die 
für ausreichend angesehen wurde, keineswegs zufrieden stellend ist. Das zeigt, dass die berech-
neten Wahrscheinlichkeiten für Versagen, wie sie etwa in der PSA bestimmt werden, offenbar 
nicht das ganze Bild zeigen und Überraschungen nie ausgeschlossen werden können. Die Un-
tersuchungen im Anschluss an das Ereignis brachten Defizite in der Sicherheitskultur im KKW 
Forsmark zu Tage, die der Aufsichtsbehörde so schwerwiegend erschienen, dass gerichtliche 
Schritte eingeleitet wurden. 

3.4.3  Gemachte und noch nicht gemachte Hausaufgaben 

Vor dem Unfall in Three Mile Island Block 2 im Jahre 1979 war der Schätzwert für die Wahrschein-
lichkeit eines schweren Unfalls in einem Reaktor seitens der Nuklearexperten typischerweise in 
der Größenordnung von einmal in einer Million Jahren (10-6/a), ungeachtet der Tatsache, dass die 
Pionier-PSA [WASH-1400] damals eine wesentlich höhere Wahrscheinlichkeit als Resultat ergab 
(einmal in 17.000 Jahren oder etwa 6×10-5/a). 

Der Eintritt des Unfalls in Three Mile Island nach weniger als 1000 Reaktorjahren Betriebser-
fahrung mit Kernkraftwerken war ein Weckruf für die Nuklearindustrie. Im darauf folgenden 
Jahrzehnt wurden zahlreiche Verbesserungen beim Faktor Mensch im KKW Betrieb, bei den 
Vorschriften,und beim Training gemacht. Zu einem geringeren Teil wurden auch Veränderungen 
im Kraftwerkskonzept durchgeführt. 

Für Europa wiederum war es der Unfall in Tschernobyl 1986 der eine durchgreifende Überprüfung 
der Nuklearen Sicherheit einleitete und bei Vielen die Erkenntnis brachte, dass das dicht besiedel-
ten Europa sich eine große Radioaktivitätsfreisetzung nicht leisten könne. So wurden beachtliche 
Sicherheitsverbesserungen in der Zeit nach Three Mile Island 2 und Tschernobyl 4 bei europä-
ischen Kernkraftwerken durchgeführt. 

Es kam zu einer intensiveren Nutzung von Betriebserfahrungsanalysen und -rückmeldungen, 
auch unterstützt von der World Association of Nuclear Operators (WANO), der IAEO und ande-
ren. Zusätzlich haben WANO und die IAEO eine Reihe verschiedenartiger „peer reviews“ durch-
geführt (z.B. zu Konzept, Betrieb, Atommüllmanagement, Aufsichtsbehörden, Sicherheitskultur, 
Unfallmanagement, Strahlenschutz, etc.).
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Aber seither haben eine Reihe von Anlassfällen wieder Mängel in der Dokumentation, System-
konzepten und Sicherheitskultur aufgezeigt. Sogar führende Personen in der Nuklearindustrie 
sind zu dem Schluss gekommen, dass Selbstgefälligkeit, übergroßes Vertrauen, Selbstzufrie-
denheit und Nachlässigkeit, die sich in einigen Anlassfällen zeigten, die gesamte Nuklearindu-
strie bedrohten.

Ein Unfall oder ein schwerwiegendes Sicherheitsereignis würden die Nuklearindustrie schwer 
beschädigen, sagte der Generaldirektor der IAEO, Mohammed El Baradei in einer Videopräsen-
tation beim Meeting der American Nuclear Society in New Orleans im November 2003. „Wir kön-
nen uns einen weiteren Unfall nicht leisten“ fügte er hinzu. El Baradei sagte, dass es im Bereich der 
Sicherheit noch viel zu tun gäbe, vor allem bei der einheitlichen Anwendung von Sicherheitsstandards 
und Sicherheitskultur in der gesamten Industrie. 

Bei dem alle zwei Jahre stattfindenden Treffen der WANO am 13. und 14. Oktober 2003 in Berlin 
wurden Vertreter der Energieversorger gewarnt, dass die Nuklearindustrie weltweit in Gefahr 
sei, bedroht durch Nachlässigkeit und Selbstzufriedenheit, die allein in den letzten Jahren zu 
mehreren „schwerwiegenden Ereignissen“ in Kernkraftwerken in Europa, den USA und Japan 
geführt hat. Diese Warnungen wurden von leitenden WANO-Beamten vorgetragen, doch wurde 
die Botschaft noch deutlicher von Vertretern jener Organisationen vorgetragen, die frühere Zei-
chen nicht beachtet hatten, und in vielen Fällen immer noch unter den finanziellen, sozialen und 
politischen Folgen leiden. 

Der WANO-Vorsitzende Hajimu Maeda warnte, dass „eine furchtbare Krankheit“ die Kernkraft-
werksbetreibenden Organisationen von innen bedrohe. Es beginnt wie er sagte mit „Verlust der 
Motivation von anderen zu lernen...überhöhtem Selbstvertrauen... (und)Nachlässigkeit bei der 
Pflege der Sicherheitskultur angesichts des starken Drucks des liberalisierten Energiemarkts die 
Kosten zu reduzieren.“ Wenn diese Probleme ignoriert werden, dann sind sie „wie eine furchtba-
re Krankheit, die innerhalb der Organisation entsteht“ und wenn sie nicht entdeckt wird, zu einem 
„großen Unfall“ führen könne, der „die gesamte Organisation vernichten wird. Wir müssen den 
Fallen der Selbstzufriedenheit ausweichen, die uns zu zerstören drohen.“

„Selbst ein kleinerer Unfall könnte eine Katastrophe sein“ hallte es von Bruno Lescoeur, dem 
geschäftsführenden Vize-Presidenten für Produktion und Handel bei Eléctricité de France wider, 
„da er die Akzeptanz für die Kernenergie in Frankreich, vielleicht in der ganzen Welt in Frage 
stellen würde.“ 

Armen Abagyan von Rosenergoatom sagte zur gleichen Zeit, dass die geringe Aufmerksamkeit, 
die den Betriebsereignissen geschenkt würde – er nannte Ereignisse in Russland, Frankreich 
und den USA – „zu einem neuen Ausbruch von antinuklearer Opposition führen und sich sowohl 
auf die russische als auch die Nuklearindustrie in der ganzen Welt negativ auswirken könne.“

Die Serie der Ereignisse, die auftraten, und der Defizite in der Sicherheitskultur, die sichtbar wur-
den nachdem diese Warnungen ausgesprochen wurden, zeigt, dass sie nicht oder nicht ausrei-
chend beachtet wurden. In der Tat sagte Brychanov, Direktor des Kernkraftwerkes Tschernobyl 
zum Zeitpunkt des Unfalles, in einem Interview im Jahre 2006, anlässlich des 20. Jahrestages 
des Unfalles: „Tschernobyl hat niemanden irgendetwas gelehrt“. 
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3.5  PSA, deren Ergebnisse und Implikationen 

PSA (Probabilistische Sicherheitsanalysen) werden heutzutage fast universell zur Identifikation 
jener Ereignisabfolgen verwendet, die am stärksten zur Wahrscheinlichkeit eines schweren Un-
falls und, bei Level 2 Analysen, zur Wahrscheinlichkeit großer Radioaktivitätsfreisetzungen in die 
Umwelt beitragen. Zwei Maßzahlen von Interesse sind die Kernschadenshäufigkeit (CDF – core 
damage frequency) und die Häufigkeit für große Freisetzungen (LRF – large release frequency). 
Die CDF bietet einen Anhaltspunkt dafür, wie erfolgreich die Auslegung Unfälle vermeiden kann. 
Die LRF bietet einen Anhaltspunkt dafür wie gut eine Kraftwerksauslegung dennoch eintretende 
Unfälle in ihren Auswirkungen mildern kann. 

Eine PSA auf dem Stand-der-Technik des Jahres 2006 umfasst die folgenden Aspekte:

•  Analyse der internen Ereignisse im Leistungsbetrieb und bei abgeschaltetem Reaktor (ein-
schließlich Brennstoffbeladung und anderen Aktivitäten bei Revisionsstillstand). 

•  Analyse der externen Ereignisse im Leistungsbetrieb und bei Reaktorstillstand, einschließlich 
Naturereignisse und anthropogene Gefahren.

•  Vollständige Analyse im Sinne einer besten Schätzung der strukturellen Leistungsfähigkeit des 
Containments und der Auswirkungen von sich entwickelnden Unfällen auf die Containmentintegri-
tät (Level 2 PSA).

•  Unsicherheits – und Sensitivitätsanalyse.

Moderne PSA werden als „lebende PSA“ betrieben, d.h. dass Änderungen am Konzept, der Aus-
führung und den Abläufen und die wachsende Erfahrung mit der Anlage regelmäßig in den PSAs 
nachgeführt werden. 

Dennoch muss klar sein, dass eine PSA nie formal als „vollständig“ betrachtet werden kann: es 
ist fraglich, ob die Sicherheits – und Risikoforschung auf dem Stand-der-Technik wirklich alle 
möglichen auslösenden Ereignisse für Unfälle in KKW [Sholly et al. 2000] abdecken kann; es gibt 
Unsicherheiten auch bei jenen Faktoren, die zu Unfällen beitragen, und in den PSA-Modellen 
berücksichtigt sind; einige Quellen der Unsicherheit haben eine große Bandbreite, die auf Mit-
telwerten beruhende Vergleiche schwierig machen; einige Faktoren, die zu Unfällen beitragen, 
können nur mit Schwierigkeit probabilistisch modelliert werden und sind daher meist von Sicher-
heits- und Risikobewertungen ausgeschlossen, z.B:

•  Unabhängigkeit der Aufsichtsbehörde und der Technischen Support-Organisationen.

•  Einfluss der Sicherheitskultur.

•  die Frage, ob ausreichend finanzielle Mittel für die Erforschung von Problemen des Betriebs 
und der Sicherheit zur Verfügung stehen.

•  ausreichende Zahl an qualifiziertem Personal in der gesamten nuklearen Infrastruktur.

•  wirtschaftliche Stabilität des gesamten Sektors Energiewirtschaft.
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•  Sabotage und Terrorismus, etc.. 

Zu diesen theoretischen Schwachpunkten der PSA kommt noch dazu, dass in der Praxis sehr 
wenige PSA auf dem Stand-der-Technik existieren. Die meisten PSA decken nicht die volle Band-
breite der oben aufgelisteten Aspekte ab. 

PSA-Ergebnisse für europäische KKW sind – so sie zur Verfügung stehen – in der Tabelle 3-4 
aufgelistet. Zumindest Level 1 PSA und in Europa oft auch Level 2 PSA wurden für fast alle Kern-
kraftwerke gemacht. In manchen Fällen gibt es Einschränkungen beim Umfang, d.h. dass nicht 
alle PSA externe Ereignisse berücksichtigen und wenn sie berücksichtigt werden, sind seismi-
sche Ereignisse oft ausgeklammert, aus Gründen, die selten genannt werden. Die PSA für die 
französischen Kernkraftwerke werden nicht für die einzelnen KKW, sondern für ganze Klassen 
von Kernkraftwerken durchgeführt. Es wird argumentiert, dass sich die Kraftwerke so ähnlich 
seien, dass eine generische PSA alle Blöcke einer Serie adäquat repräsentieren kann6.

Bei der nachfolgenden Auflistung geht es nicht um den Vergleich von Kraftwerken – solche Ver-
gleiche sind schwierig und aufgrund der Unterschiede der Methoden, der Daten, des Umfangs, 
der Annahmen etc. mit Unsicherheiten belastet. Die Ergebnisse der PSA werden hier gezeigt um 
einen Eindruck davon zu vermitteln, welche Bandbreite von Resultaten bei den Kernkraftwerken 
in Europa auftritt. 

6  Dieses Argument ist schwer nachvollziehbar, denn selbst wenn die Kraftwerke, ihre Vorschriften, ihre Operatoren 
(und deren Ausbildung) und ihr Management absolut identisch wären (was natürlich nicht der Fall ist), so bleiben 
immer noch die externen Ereignisse, die bei jedem Standort anders sind.
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Die zur Verfügung stehenden PSA zeigen, dass die Konzepte von Generation III und III+ durch-
schnittliche Kernschadenshäufigkeiten haben, die um den Faktor 5 bis 10 unter dem besten 
Reaktorkonzept der Generation II liegen, während die durchschnittlichen Häufigkeiten für große 
Freisetzungen um den Faktor 10 bis 100 unter dem besten Reaktorkonzept der Generation II 
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angegeben werden. Allerdings gibt es wenig oder keine Betriebserfahrung mit der Generation III 
und III+, bei den meisten PSA-Studien handelt es sich um Konzept-Studien, für die Parameter 
angenommen werden, von denen die Hersteller erklären, dass sie die meisten Standortbedin-
gungen abdecken.

Die PSA-Ergebnisse für die Generation III und Generation III+ spiegeln eine Kombination von 
ausdrücklicher Berücksichtigung von Unfallvorbeugung und Folgenabfederung beim Entwickeln 
des Konzepts, Optimierung des System- und Strukturkonzepts und den traditionellen Sicher-
heitsfaktoren eines Kernkraftwerkkonzepts wider. Bei Generation III und III+ Konzepten werden 
in der Regel manche wichtige Sicherheitsfunktionen „passiv“ erfüllt. 

Es besteht eine Spannung zwischen Risiko- und Kostenerwägungen bei allen Kernkraftwerks-
konzepten. Wo immer die Linie zwischen Auslegungsstörfall und Unfällen, die den Auslegungs-
störfall überschreiten, gezogen wird, gibt es immer extreme Situationen mit der Möglichkeit, den 
Reaktorkern und das Containment zu schädigen, und daher die Freisetzung großer Mengen an 
Radioaktivität zu verursachen. Das Maß an Sicherheit oder Risiko bestimmt daher, was alles 
geschehen muss, befor ein derartiger Unfall auftritt.

3.6  Sicherheitsstandards

3.6.1  Frühe Entwicklung der Sicherheitsstandards

Seit die ersten Kernkraftwerke in den 1950er Jahren und 1960er Jahren in Betrieb gingen, wur-
den die Sicherheitscodes und Sicherheitsstandards kontinuierlich erhöht aufgrund von Unfällen 
wie Three Mile Island (USA 1979), Tschernobyl (UdSSR 1986), von schwerwiegenden Ereigissen 
(z.B. Brand im Reaktor Brownsferry in den USA), von wachsender Betriebserfahrung, fortge-
schrittenen Methoden in der Sicherheitsforschung und schließlich auch aufgrund einer immer 
kritischeren öffentlichen Haltung gegenüber der Nuklearindustrie. 

Die angehobenen Sicherheitsstandards führten oft zu Programmen zur Sicherheitsverbesse-
rung bei älteren Kernkraftwerken, doch konnten diese Nachrüstungsprogramme nicht immer 
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die Konzeptmängel beseitigen, die sich unter dem Aspekt des aktuellen Standes-der-Technik 
zeigten. Laut Govaerts et al [Govaerts et al, 1998]: „wurden damals, in den 50er und 60er Jahren, 
die Kraftwerke meist sehr konservativ ausgelegt, mit Sicherheitsmargen, die das unzureichende 
Wissen über Materialwiderstandfähigkeit, die thermo-hydraulischen Aspekte und das langfristige 
Verhalten von Strukturen, Systemen und Komponenten wettmachen sollten. Die Unfallbedingun-
gen, die bei der Auslegung in Betracht gezogen wurden, waren wesentlich weniger drastisch als 
bei den heutigen Kraftwerksdesigns z.B. Bruch ausschließlich von Rohrleitungen mit geringem 
Durchmesser, keine anthropogenen oder Naturgefahren, nur wenige Systeme wurden als sicher-
heitsrelevant angesehen mit dazugehöriger Forderung nach Redundanz und physischer Tren-
nung. Für die erneute Bewertung der Sicherheit dieser Kraftwerke ist das erste Hindernis den 
genauen Status des Kraftwerks zu ermitteln. Daten über das Originalkonzept fehlen vielleicht, die 
Anlagenqualifizierung ist nicht vollständig oder unbekannt, vom ursprünglichen Hersteller kön-
nen keine Informationen mehr eingeholt werden. Darüber hinaus scheint es in manchen Ländern 
keine detaillierten Vorschriften dafür zu geben, dass die Sicherheitsdokumentation aktualisiert 
werden muss, wenn während des Kraftwerksbetriebs Modifikationen durchgeführt werden.“

Dem Bericht der IAEA International Nuclear Safety Advisory Group INSAG-8 [INSAG-8, 1995] 
zufolge werden sich die Standards auch weiterhin erhöhen: 

„1. Die Sicherheitsstandards für Kernkraftwerke haben sich seit die ersten Kraftwerke in den 
1950ern entworfen wurden weiterentwickelt. Es ist zu zahlreichen Veränderungen mit dem Her-
anreifen der Nuklearindustrie gekommen und es wird zu weiteren kommen, als Folge des Wach-
sens von Wissen und Erfahrung sowohl mit dem Design als auch dem Betrieb und weil die An-
sprüche an Sicherheit und Zuverlässigkeit größer werden.

2. Die meisten Kraftwerke haben eine geplante Designlebensdauer von 30 bis 40 Jahren und 
es ist daher unvermeidlich, dass alle Kraftwerke irgendwann von den sich weiter entwickelnden 
Technologien und Standards überholt werden.“ 

3.6.2  Aktuelle Sicherheitsstandards, -ziele und -vorgaben

Die Arbeitsgruppe International Nuclear Safety Advisory Group (INSAG), die nach dem Un-
fall in Tschernobyl eingerichtet wurde, hat minimale Sicherheitsstandards für aktuell laufende 
KKW und für künftige KKW definiert. Diese Sicherheitsziele lauten im Prinzip folgendermaßen 
[INSAG-3, 1988]:

•  Für in Betrieb befindliche KKW gilt eine Kernschadenshäufigkeit (CDF) von unter 10-4/a, und 
eine Häufigkeit für große Freisetzungen (LRF) von unter 10-5/a.

•  Für künftige KKW gilt eine CDF von unter 10-5/a und eine LRF von unter 10-6/a.

Diese Werte wurden bei der ersten Revision von INSAG-3 im Jahre 1999 [INSAG-12, 1999] nicht 
verändert. 

Manche Länder haben für ihre KKW eigene Sicherheitsziele aufgestellt oder die der IAEO genau-
er ausgeführt. Schweden z.B. hat keine ausdrücklichen Anforderungen der Aufsichtsbehörden 
an die maximale Kernschadenshäufigkeit, aber die Energieversorger haben probabilistische Zie-
le zur internen Verwendung festgelegt. Sicherheitsmaßnahmen sind prioritär zu behandeln, wenn 
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der Wert der Kernschadenshäufigkeit (CDF) 10-5/a mit hoher Zuverlässigkeit überschreitet oder 
die Wahrscheinlichkeit der Freisetzung von mehr als 0,1 % des Kerninventars (unter Ausschluss 
der Edelgase) über 10-7/a [CNS-Bericht Schweden, 1998]. Strengere Sicherheitsziele wurden 
auch in den Niederlanden eingeführt, wo eine Freisetzungshäufigkeit für LRF von unter 10-6/a 
verlangt wird.

Allgemein gültige Vorschriften über den Sicherheitsnachweis von Kernkraftwerken (OPB-88) 
wurden in Russland 1990 eingeführt und sind für alle Projekte anzuwenden, die nicht vor der 
Einführung von OPB-88 kommissioniert wurden. Diese Ziele sind um eine Größenordnung stren-
ger als die von INSAG 3: „Um die Notwendigkeit einer Evakuierung der Bevölkerung in der Nähe 
von Kernkraftwerken zu vermeiden, soll als Ziel die Unfallhäufigkeit von 10-7/Reaktor und Jahr für 
große Radioaktivitätsfreisetzungen nicht überschritten werden“ [OPB-88, Kapitel 1.2.17].

In den letzten Jahren hat die Europäische Kommission einen Vorschlag für gemeinsame Si-
cherheitsstandards in der EU und eine Revisionen dazu veröffentlicht (EC 2003/2004). Trotz 
beträchtlicher Bemühungen konnte jedoch keine Zustimmung dazu bei den Mitgliedstaaten er-
zielt werden (siehe auch die Ausführungen von M. Rotter in „Nachhaltigkeit der Gewinnung von 
elektrischer Energie aus Nuklearenergie - Die rechtliche Dimension“ in dieser Publikation). 

3.6.3  Einhaltung der Sicherheitsziele und Sicherheitsstandards

Wie die folgenden Beispiele zeigen halten nicht alle Kernkraftwerke die IAEO-Mindeststandards 
für in Betrieb befindliche Kernkraftwerke ein. Die US Atomaufsichtsbehörde NRC forderte im 
November 1988 in ihrem Generic Letter (GL) 88-20 alle Lizenzinhaber auf, eine Individuelle Kraft-
werksuntersuchung (Individual Plant Examination - IPE) durchzuführen, spezifische Verletzlich-
keiten ihres Kraftwerkes für schwere Unfällen festzustellen und die Ergebnisse zu melden. Die 
folgenden Ergebnisse wurden auf der Grundlage einer IPE-Datenbank der NRC vom April 1997 
[NRC, 1997] zusammengestellt: 

Anzahl von KKW in der Datenbank 91 100 %
Anzahl von KKW am oder über dem INSAG-3 Sicherheitsziel 
für Kernschadenshäufigkeit CDF (10-4/a)  12 13 %
Anzahl von KKW am oder über dem INSAG-3 Sicherheitsziel 
für große Freisetzungen (10-5/a)  24  26 %

Das bedeutet, dass in der betrachteten Periode ungefähr ein Viertel aller in der Statistik erfaßten Kern-
kraftwerke die INSAG Sicherheitsziele für große Freisetzungen nicht erreicht hat, und mehr als ein 
Zehntel nicht einmal jene für Kernschmelze (CDF). Leider sind keine aktualisierten Zahlen verfügbar.

Die Vereinigung der Westeuropäischen Aufsichtsbehörden WENRA (Western European Nuclear 
Regulators Association) hat im Rahmen ihrer Initiative zur Harmonisierung der Sicherheitsstan-
dards in Europa nationale Bewertungen7 zur Erfüllung der WENRA Safety Reference Levels ver-
öffentlicht. Das erlaubt einige Schlussfolgerungen über die Einhaltung der (nicht-quantitativen) 
Sicherheitsstandards der IAEO: 

7  Bei diesen Bewertungen handelt es sich um Selbstbewertungen der einzelnen nationalen Aufsichtsbehörden; sie 
sind teilweise erstaunlich optimistisch.
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•  In einigen Ländern Europas sind die formellen rechtlichen Anforderungen an die nukleare Si-
cherheit nicht in Übereinstimmung mit den IAEO Sicherheitsstandards.

•  Es gibt einige wenige europäische Länder, in denen die IAEO Sicherheitsstandards nicht voll-
ständig in allen in Betrieb befindlichen KKW umgesetzt sind. 

Diese Schlussfolgerungen sind bemerkenswert angesichts des anscheinend universellen Kon-
senses, dass die Sicherheitsstandards der IAEO im Prinzip in jedem Land eingehalten werden 
müssen. Auch abgesehen davon macht die Anstrengung der WENRA klar, dass es notwendig 
ist, die Sicherheitsstandards in den KKW der EU zu erhöhen. 

Reaktoren sowjetischen Konzepts werden spezifische Sicherheitsprobleme zugeschrieben 
und im Westen besteht allgemeiner Konsens, dass die Sicherheitsniveaus einiger sowjetischer 
Reaktoren dringend angehoben werden müssen. 

Die IAEO hat spezielle extra-budgetäre Programme zur Verbesserung der Sicherheit in den Nu-
klearanlagen der osteuropäischen Länder mit sowjetischen Reaktoren (WWER und RBMK) ent-
wickelt [IAEA,1999]: „Ziel dieses Programmes ist die Stärkung der nuklearen Sicherheit in den 
Ländern in dieser Region, und insbesondere die Verbesserung der technischen Fähigkeiten der 
Aufsichtsbehörden und der Technischen Support-Organisationen, der Sicherheitsinfrastruktur 
und der Entwicklung der Humanressourcen“ da „Trotz der bereits erzielten Fortschritte im Si-
cherheitsbereich noch viel bei einzelnen KKW gemacht werden muss, im speziellen bei den 
WWER und RBMK der ersten Generation.“

Die US-amerikanische Behörde GAO (General Accounting Offices), die in etwa dem österreichi-
schen Rechnungshof entspricht, schreibt in ihrem Bericht über die Sicherheit der Reaktoren 
sowjetischen Konzepts: „Die Reaktoren sowjetischen Konzepts weisen meist Mängel auf, wie 
etwa unzureichenden Brandschutz, Materialien und Konstruktionen von geringer Qualität und 
unzureichende Trennung und Redundanz der Sicherheitssysteme. Außerdem befinden sich viele 
dieser Reaktoren in Ländern wie Russland und der Ukraine, die über keine unabhängige oder 
effektive Aufsichtsbehörde verfügen zur Kontrolle der nuklearen Sicherheit. Besonders beunru-
higend sind die 25 der gesamt 59 Reaktoren, von denen westliche Sicherheitsexperten überein-
stimmend sagen, dass sie weit unter den international akzeptierten Sicherheitsstandards liegen 
und zu wirtschaftlichen Bedingungen nicht nachgerüstet werden können.“[GAO,2000]

Die Europäische Kommission kam 1993 zu folgender Schlussfolgerung: „Obwohl es offensicht-
lich ist, dass die Nuklearanlagen sowjetischen Konzepts generell Sicherheitsprobleme aufweisen, 
so ist die Situation doch von Reaktor zu Reaktor verschieden, auch in der Art wie sie betrieben 
werden und in welchem Land sie sich befinden: 

•  die Reaktoren vom Typ WWER-230 und RBMK haben prinzipielle Konzeptmängel, die nicht voll-
ständig behoben werden können, während der WWER-213 und der WWER-320 deutlich nach-
gerüstet werden können, trotz des fragwürdigen Konzepts einiger Kraftwerkskomponenten; 

•  das regulatorische, technische und industrielle Umfeld sowie die Ingenieurskultur sind von 
Land zu Land unterschiedlich.“[EC,1993] 
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Die Bedeutung der gesellschaftlspolitischen und sozio-ökonomischen Faktoren wurde in der 
Unfallanalyse von Three Mile Island [Kemeny, 1979] ebenso wie in der Analyse der Unfallsituation 
in Tschernobyl [Steinberg et al. 1991] hervorgehoben. 

3.7  Künftiges Sicherheitsniveau von Kernkraftwerken 
und sich abzeichnende Probleme

Diese Kapitel behandelt kurz sich abzeichnende Probleme, deren Art und Wichtigkeit in Entwik-
kelung begriffen sind.

3.7.1  Alterung von Kernkraftwerken

Die Alterung erhöht das Risiko eines Versagens einzelner Komponenten oder des Systems als 
Ganzes. Alterung von Materialien ist ein unvermeidbares qualitätsbeeinträchtigendes Phänomen, 
das durch verschiedene Arten von Belastungen im Betrieb entsteht. Mechanische Eigenschaften 
(z.B. Stärke, Festigkeit, Elastizität) von sehr verschiedenen Materialien wie Druckbehälterstahl, 
Brennstoffhülsen, oder sogar Stahlbeton können betroffen sein. Qualitätsverlust durch Alterung 
betrifft auch elektrische, elektronische, opto-elektronische und magnetische Eigenschaften, z.B. 
von Teilen in elektronischen Anlagen. Die Belastungen dieser Materialien können mechanischer, 
thermischer, chemischer oder radiologischer Natur sein. Wenn sie gleichzeitig auftreten, können 
Belastungen unterschiedlicher Natur zu synergistischer Verstärkung ihrer qualitätsmindernden 
Wirkungen führen. Versprödung des Druckbehälterstahls im Bereich des Reaktorkernes, der 
gleichzeitig dem Neutronenbeschuss, chemischen Angriffen (z.B. Korrosion durch Wasserstoff-
diffusion) und Ermüdung durch mechanische Wechselbelastungen ausgesetzt ist, ist ein wichti-
ges Beispiel für Alterung. Mit zunehmender Alterung kann eine zusätzliche thermo-mechanische 
Belastungstransiente (Thermischer Schock), z.B. unter Notfallsbetriebsbedingungen, zum Bruch 
der gealterten Stahlkomponente führen. 

Obwohl Kraftwerke, die in den 1970er und 1980er Jahren genehmigt wurden, im allgemeinen für 
eine Lebensdauer von 30-40 Jahren [INSAG-14, 1999] konstruiert wurden, blieben viele der frü-
heren Anlagen nicht länger als 20 oder 25 Jahre am Netz. Die übrigen erreichen nun ein Stadium, 
in dem sich das Risiko systematisch erhöht. 

Aufgrund der Schwierigkeiten und Investitionen, die mit der Genehmigung neuer Kernkraftwerke 
einhergehen, untersuchen nun einige Betreibergesellschaften die Möglichkeit einer Lebensdau-
erverlängerung auf 45, 50 oder sogar 60 Jahre. Das kann allerdings, wie die IAEO betont, zusätz-
liche Risiken bedeuten: „Die Alterung von Kernkraftwerken kann, wenn damit nicht richtig um-
gegangen wird, zu einem Absinken des Sicherheitsniveaus unter das Referenzsicherheitsniveau 
führen, das durch das Konzept und die Konstruktion des Kraftwerks bestimmt ist und vor der 
Inbetriebnahme des Kraftwerks von der Aufsichtsbehörde akzeptiert wurde.“ [INSAG-14, 1999] 

3.7.2  Verringerung des Know-how und der Infrastrukturkapazitäten 

Die ursprünglichen Hoffnungen in die Kernenergie als unbegrenzte Energiequelle führten zu ei-
nem Aufblühen der Nuklearindustrie, das zahlreiche qualifizierte Wissenschaftler, Ingenieure und 
Techniker anzog. Der dramatische Rückgang bei Bestellungen und Bau von Kernkraftwerken in 
den Ländern des Westens in den letzten Jahrzehnten veränderte die Situation: es besteht ein 
Mangel an ausgebildetem Personal, ein Rückgang an Technischen Support-Organisationen, ein 
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zunehmender Mangel an Ersatzteilen in Nuklearqualität, etc. „Dem Betrieb von Kernkraftwerken 
zugrundliegend sind die „host activities“ − zusammen Infrastruktur genannt – bei Konzept, Kon-
struktion, Aufsicht, Ausbildung und Forschung. Während all diese Aktivitäten zur Sicherstellung 
einer sicheren und wirtschaftlichen Stromproduktion beitragen, erleben sie in vielen OECD-Län-
dern einen Rückgang.“ [NEA, 1996]

Die Nuklearindustrie macht die Erfahrungen jeder rückläufigen Industrie, doch im Falle der Nu-
klearindustrie bedeutet dies eine Erhöhung des Risikos zu einer Zeit da die Alterung der Anlagen 
zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen erfordern würde. 

3.7.3  Liberalisierung des Strommarktes / Senkung der Sicherheitsfaktoren

Die Liberalisierung des Strommarktes hat einen verstärkten Wettbewerb bewirkt und wird diesen 
noch verstärken, in dem Maße in dem die Konsumenten den Umgang mit dem deregulierten 
Markt lernen. Das gibt Anlass zu Befürchtungen, dass die Aufrechterhaltung der Sicherheit und 
ihre Erhöhung durch Nachrüstungen gefährdet sein könnten: „Die Aufsichtsbehörden berichten 
als wichtigstes Sicherheitsproblem Anzeichen von Arbeitsüberlastung bei den Kernkraftwerksor-
ganisationen und starke Konkurrenz um qualifizierte Spezialisten, während gleichzeitig der wirt-
schaftliche Wettbewerb auf dem deregulierten Markt härter wird.“ [CNS Bericht von Schweden 
1998]. Praktische Beispiele für die Folgen des Kostendruckes sind die Verringerung der Mitar-
beiteranzahl (in Grohnde in Deutschland z.B. wurden die Mitarbeiter zwischen 1990 und 2004 
von 340 auf 300 reduziert, wobei 90 % der Reduktion Techniker betraf), und Generalrevisionen 
von Turbinen, die nun alle 12 Jahre statt wie bisher all 6 Jahre durchgeführt werden, d.h. eine 
Verdoppelung des Inspektionsintervalls [Bruns 2004].

Ein anderes besorgniserregendes Beispiel ist die Absenkung von IAEA Richtlinien und natio-
nalen Standards und Vorschriften. So wurden z.B. in den neuen IAEA Empfehlungen 2006 für 
WWER-PTS Analysen (vgl. Abschnitt 3.2.2.1) die strukturellen Sicherheitsfaktoren im Vergleich 
zu den früheren Empfehlungen deutlich abgesenkt. Diese neue Ausgabe [IAEA 2006] wurde par-
allel mit dem Genehmigungsverfahren des Kernkraftwerkes Temelin entwickelt und sie wurden 
sofort in das Tschechische Gesetz übernommen. Zur Zeit der Inbetriebnahme waren die alten 
IAEA Empfehlungen [IAEA 1997] Teil des tschechischen Gesetzes. Der Nachweis der strukturel-
len Integrität des Reaktordruckbehälters von Temelin über die gesamte projektierte Lebenszeit 
wäre nach den alten IAEA Empfehlungen nicht möglich gewesen [Batishchev 2005, Austrian 
Expert Team 2001]. 

In anderen Fällen werden Standards und Vorschriften zugunsten von sogenannten Expertenur-
teilen („expert judgement”) außer Kraft gesetzt8, eine heikle Angelegenheit angesichts der gerin-
gen Zahl von Nuklearexperten, von denen die meisten von der Nuklearindustrie abhängig sind. 

In Deutschland hat eine Arbeitsgruppe des Deutschen Ministeriums für Wirtschaft und Tech-
nologie die Notwendigkeit aufgezeigt, die Auswirkungen der Änderungen in den Management– 
und Organisationsstrukturen im Energiemarkt als Folge der Fusionen von Energieversorgern 
vor allem auf die Sicherheit der Kernkraftwerke und deren Sicherheitskultur zu untersuchen 
[BMWi Arbeitsgruppe 2000]. 

8 Vgl. z:B. IAEA Experts Meeting 1998 zusammen mit Hofer et al. 2001
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Während es fraglich ist, ob die schwerwiegenden nuklearen Ereignisse der letzten Jahre bereits 
eine Folge der Bemühungen um Kostenreduktion im liberalisierten Markt sind, zeigen sie doch 
deutlich auf, dass mehr Anstrengungen bei der Sicherheitskultur und bei Sicherheitsmaßnahmen 
notwendig sind. Es ist allerdings schwer vorstellbar, wie diese Anstrengungen gemacht werden 
sollen, angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Einschränkungen (vgl. auch Frogatt, H. „Nukle-
are Energie – Die Wirtschaftliche Frage“ in dieser Publikation).

Die Nuklearindustrie erlebte in den letzten rund 15 Jahren eine bemerkenswerte Konsolidie-
rungsphase. Heute gibt es weniger und größere Organisationen, die Kernkraftwerke weltweit 
betreiben. Viele dieser Organisationen verzeichnen Jahr für Jahr Rekordgewinne, und dennoch 
klagen dieselben Unternehmen über einen Mangel an Absolventen aus einschlägigen Studien-
richtungen und Kürzungen der staatlichen Mittel bei Forschung und Entwicklung. 

Der folgende Text, den der Vorsitzende von INSAG (und Ex-Vorsitzender der US-amerikanischen 
Aufsichtsbehörde NRC) im März 2006 geschrieben hat, dient als Beipiel [Meserve 2006]: „Die 
Verlangsamung in der Nuklearindustrie in den letzten beiden Dekaden führte zu einem geringeren 
Kader an hoch qualifizierten Experten, weniger Kerntechnik- Absolventen und weniger weltweite 
Finanzierung für Sicherheitsforschung als noch vor 20 Jahren. Außerdem dürfte das nukleare 
Know-how in Betreibergesellschaften und bei Aufsichtsbehörden in manchen Fällen dünn wer-
den. Dieses Problem wird noch von dem Trend in manchen Unternehmen mit Verantwortung für 
den Betrieb von Kernkraftwerken verstärkt sich immer stärker auf Manager mit Erfahrungen im 
Finanzbereich zu verlassen, auf Kosten von solchen mit kerntechnischem Wissen. Eine gezielte 
Anstrengung zum Wiederaufbau der nuklearen Infrastruktur sollte hohe Priorität haben, aber die 
Fortschritte sind bisher nur sehr langsam.“ 

Dieselbe Industrie, die einsieht, dass „ein Unfall irgendwo, ein Unfall überall ist“, scheint nicht zu 
verstehen, dass im freien Markt manche Regierungen aufgehört haben die Nuklearindustrie mit 
Subventionen zu unterstützen. (Wobei es natürlich Ausnahmen gibt). Paradoxerweise werden 
immer wieder die Regierungen aufgerufen Programme zu finanzieren, die so offensichtlich im 
Interesse der Industrie liegen, dass es oft unerklärlich ist, warum die Industrie diese nicht schon 
längst selbst finanziert. So lautete zum Beispiel eine Empfehlung einer MIT – Studie [MIT 2003], 
dass das US-amerikanische Energieministerium über fünf Jahre 50 Millionen USD (etwa 42 Mil-
lionen Euro) jährlich für eine globale Schätzung der Uranerzressourcen zur Verfügung stellen soll. 
Solch eine Schätzung wird vielleicht gebraucht (vor allem wenn die Industrie auf eine Ausweitung 
in den nächsten Jahrzehnten hofft), aber es gibt keinen Grund warum es die Verantwortung des 
Staates sein soll, dies zu finanzieren. Wenn die Nuklearindustrie als etablierte Industrie, die 16% 
der weltweiten Elektrizität produziert, nicht erkennt, dass das Wissen um ihre eigene Brennstoff-
basis in ihrem ureigenen Interesse liegt, warum sollten dann die Regierungen diese Branche vor 
ihrer eigenen Kurzsichtigkeit retten? Ein freier Markt wird solche Fehler mit der für ihn typischen 
Härte korrigieren. 

3.7.4  Wissensmanagement

Mit der Alterung der Kernkraftwerke (und deren Mitarbeiter) und dem näherrückenden Ende der 
Betriebsdauer der Kernkraftwerke, ist anzunehmen dass erfahrenes Personal der Industrie in 
Pension gehen oder seine Chancen in anderen Unternehmen ergreifen wird, da der Kampf um 
erfahrenes Personal härter wird. Unter diesen Bedingungen müssen die Kernkraftwerksbetreiber 
auf Wissensmanagement setzen – d.h. sicherstellen, dass unter allen Umständen das Wissen 
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über den sicheren Betrieb der Anlagen (einschließlich der Wartung der Kraftwerke, der Sicher-
heitsnachrüstungen, dem Management von abgebranntem Brennstoff und radioaktivem Abfall 
und schließlich der Dekommissionierung der Kraftwerke) dem Unternehmen erhalten bleibt. 

Wissensmanagement ist eine wichtige Überlegung für Nukleare Aufsichtsbehörden, technische 
Support-Organisationen, Hersteller und Betreibergesellschaften. (Die Nuklearindustrie steht al-
lein vor dem Problem des Wissensmanagements. Ähnliche Erwägungen gibt es auch bei ande-
ren Industriebranchen und Funktionen, z.B. bei der Aufrechterhaltung von Sicherheit und Zu-
verlässigkeit von Kernwaffen und Weltraumtransportsystemen). Wissensmanagement wird ein 
zunehmend wichtiger Faktor auch für Länder, die den Ausstieg aus der zivilen Kernkraftnutzung 
beschlossen haben. 

Im IAEA-Sicherheitsbericht (Nuclear Safety Review) von 2005 (für die Situation im Jahre 2004) 
wird das Problem prägnant formuliert [IAEA 2005b]: Es besteht allgemeine Übereinstimmung, 
dass das bestehende Sicherheitswissen nicht völlig extrahiert und analysiert wurde um die ge-
machten Erfahrungen miteinander zu teilen und im Wissen und Verhalten von Nuklearorganisa-
tionen einzubetten. In seinen abschließenden Worten sagte der Vorsitzende der Wissensma-
nagement-Konferenz in Saclay in Frankreich im September 2004, dass „das Wissensmanage-
ment das Herz der Sicherheitskultur darstellt und dass die Entwicklung des Einzelnen im Prozess 
des Wissensmanagements zentral ist. ... Eine der entscheidenden Herausforderungen ist es, 
nicht nur explizites Wissen, wie etwa Datenbanken, Dokumente oder Prozesse, zu managen, 
sondern auch implizites Wissen, wie etwa persönliches Wissen, Fähigkeiten und Eignungen. Um 
langfristig bestehen zu können ist es essentiell eine Unternehmenskultur, wo die Weitergabe von 
Sicherheits-Know-How eine Priorität ist, zu fördern.“ 

3.7.5  Seismische Gefährdung 

Viele Kernkraftwerke sind einer höheren Erdbebengefährdung ausgesetzt als man zunächst an-
genommen hat. Einerseits wurde die Erdbebengefährdung oft entweder vernachlässigt oder man 
ging davon aus, dass das Auftreten starker Beben zumindestens während der Lebensdauer der 
Kraftwerke sehr unwahrscheinlich sei. Obwohl die Reaktorgebäude selbst so dimensioniert sein 
mögen, dass sie einem Erdbeben standhalten könnten, wurde die Verletzbarkeit von Nebeneinrich-
tungen, wie Tanks, Stromleitungen, etc., nicht beachtet; dies kann katastrophale Folgen haben. 

Andererseits wurden die wissenschaftlichen Methoden, die in den vergangenen 20 Jahren ent-
wickelt und in die Empfehlungen der IAEO aufgenommen wurden, noch nicht von allen Mit-
gliedsstaaten umgesetzt. Möglicherweise sind die hohen Kosten für die wissenschaftlichen Un-
tersuchungen oder die noch wesentlich höheren Kosten für die in Folge eventuell notwendigen 
Nachrüstungen eines Kraftwerks der Umsetzung der neuen Verfahren nicht förderlich. Bisher 
wurde jenes Erdbeben ausgewählt, das als das bisher stärkste Erdbeben angesehen wurde, 
oder ein starkes Erdbeben in der näheren oder weiteren Umgebung, an oder nahe einer bekann-
ten seismischen Verwerfung, und eine Intensitätsabnahme mit der Distanz zwischen Epizentrum 
oder Bruchlinie und Kernkraftwerksstandort angesetzt. Durch das Hinzufügen eines Wertes von 
0,5 oder 1 zu der reduzierten Intensität und wurde der Wert für das maximale Auslegungsbeben 
(safe shutdown earthquake - SSE) bestimmt. Es versteht sich von selbst, dass das stärkste hi-
storische Erdbeben nicht notwendigerweise das an einer bestimmten Bruchlinie maximal mögli-
che ist, welches das Kraftwerk betreffen könnte. Es ist nämlich unmöglich das größte anzuneh-
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mende Beben (maximum credible earthquake MCE) anhand historischer Daten zu bestimmen, 
wenn diese kaum mehr als 500 Jahre zurückreichen. 

Aber die mögliche Existenz von solchen seltenen starken Beben in der Vergangenheit kann mit 
Hilfe moderner seismo-tektonischer Methoden (Paläoseismologie, Neotektonik, Geomorpholo-
gie) nachgewiesen werden. Die Wiederkehrfrequenz seltener starker Beben muss daher aus 
geologischen und paläoseismologischen Belegen abgeleitet werden, die Informationen liefern 
können über Ereignisse, die im Verzeichnis historischer Beben unterrepräsentiert sind. Erdbeben 
von sehr hoher Intensität aber sehr geringer Wahrscheinlichkeit können in den Archiven der Se-
dimente gefunden und deren Alter, Datum und Größe errechnet werden. Diese Resultate sollten 
dann bei Standortgenehmigungen für neue Kraftwerke und bei der seismischen Evaluierung 
existierender Kraftwerke berücksichtigt werden. Paläoseismologische Methoden (geomorpho-
logische und neotektonische Studien, Grabungen, Datierung des Alters der jüngsten Bewegun-
gen an Bruchlinien) und die Berücksichtigung langer Wiederkehrintervalle von starken Erdbeben 
wurden im IAEA Safety Guide S1, 1st revision, 1991 und NS-G-3.3, 2002 empfohlen.

3.7.6  Klimawandel

Wie die geographische Verteilung der Kernkraftwerksstandorte zwischen rund 35° südlicher 
Breite bis rund 70° nördlicher Breite zeigt, wurden Kernkraftwerke in vielen verschiedenen Kli-
mazonen errichtet und betrieben. Daher ist nicht anzunehmen, dass der aktuelle Klimawandel 
die Energieerzeugung in Kernkraftwerken unmöglich machen könnte. Allerdings sind viele der 
externen Gefährdungen, die eine Bedrohung für Kernkraftwerke darstellen können (Tabelle 3-
2) direkt oder indirekt vom Wetter oder Klima abhängig. Das gilt für Naturphänomene, deren 
Ausmaß, Intensität und Eintrittshäufigkeit, aber auch für Gefährdungen aus Aktivitäten von Men-
schen, die häufig mit Versagen von Systemen oder benachbarten Anlagen, die keine KKW sind, 
zusammenhängen. In einem weiteren Sinn könnte man auch argumentieren, dass Krieg und Ter-
rorismus auf Probleme zurückzuführen sind, die teilweise mit dem Klimawandel und inadäquaten 
nationalen und internationalen Maßnamen zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawan-
del zusammenhängen. Da die Auslegung der Kernkraftwerke und die Sicherheitsmaßnahmen für 
jedes KKW auf bestimmten Annahmen über externe Gefährdungen beruhen, muss sichergestellt 
werden, dass die Sicherheitsstandards unter Berücksichtigung des bereits eingetretenen und des 
in nächster Zukunft erwarteten Klimawandels über die gesamte Lebensdauer jedes Kraftwerks 
aufrecht erhalten werden können. 

Extreme Hitze kann zu einer Überschreitung der Temperaturgrenzwerte innerhalb der KKW füh-
ren, die zum Schutz der Instrumente dienen, die den Reaktor steuern und die bei Funktionsfehlern 
auch potentiell schwerwiegende Gefährdungen eindämmen [Schwartz 2003]. Hitze kann auch die 
Wirksamkeit der letzten Wärmesenke und daher die Ausbeute thermischer Kraftwerke verringern. 

Häufigeres Auftreten von schweren Niederschlägen sowie häufigere und längere Dürreperioden 
wurden gleichzeitig beobachtet und werden mit dem sich verändernden Klima weiterhin eintreten. 
Dürre ist oft auch von geringer Wasserführung in Flüssen und Strömen begleitet. Im Rekordsom-
mer von 2003 mussten viele Kraftwerke, auch Kernkraftwerke, geschlossen werden: extrem hei-
ßes Wetter und Regenmangel führten zu einem niedrigen Wasserstand in den Flüssen, das dann 
auch nicht die für die Kühlung erforderlichen niedrigen Temperaturen aufwies [Schwartz 2003]. Die 
vermehrten starken Niederschläge werden vermutlich zu mehr Hochwassern führen, sofern nicht 
durch Renaturalisierung von Einzugsgebieten, Flüssen und Ufern ein verbessertes Rückhaltepo-
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tential erreicht wird. Die Behörden in Frankreich reagierten im Jahre 2000 auf die Überflutung des 
KKW Le Blayais indem sie eine Aktualisierung der Risikobewertung für Hochwasser verlangten, 
bevor das KKW wieder in Betrieb genommen werden durfte [NE 2000].

Unter speziellen Umständen können Schneefall, Hagel und Graupel relevant werden. Erdrutsche 
sind häufig eine Konsequenz dieser Ereignisse. Die tiefere Ursache sind oft die Bodenbearbei-
tungsmethoden, Bauarbeiten oder, in alpinen Gebieten, Auftauen von Permafrost. So blockierte 
im Jahr 2002 ein riesiger Erdrutsch von 400.000 m3 einen Fluss und setzte somit das nukleare Ab-
falllager in der Nähe von Maylisu im Süden von Kirgistan der Gefahr der Überflutung aus [NE 2000].

Auch die geographischen Verhaltensmuster von tropischen Stürmen (Hurrikane), außertropi-
schen Stürmen und Tornados, wie auch deren Häufigkeit und Intensität verändern sich. Das 
könnte bei einigen Kernkraftwerken Anpassungen notwendig machen. Im Jahre 1998 fegte ein 
Tornado über das KKW Davis-Besse und der Kontrollraum wurde kurze Zeit finster, mit der Aus-
nahme der Instrumentation und der Notbeleuchtung, dann schaltete sich der Reaktor automa-
tisch ab. Da die Telekommunikationsleitungen von dem Tornado zerstört worden waren, war ein 
Informationsaustausch sehr schwierig. Die Notsituation dauerte etwa 40 Stunden an [NE 2000].

Die Szenarien für die Erhöhung der Meeresspiegel haben sich aufgrund verbesserten Verständ-
nisses der Eisschmelze in den Polarregionen in letzter Zeit stark verändert. Erhöhungen über 1 m 
innerhalb der nächsten 100 Jahre scheinen nicht mehr ausgeschlossen. Das wird einige KKW an 
Küsten betreffen.

3.7.7  Zunehmende soziale und politische Instabilität

Weltweite Entwicklungen, wie das schnellen Bevölkerungswachstum bei schrumpfenden natür-
lichen Ressourcen und wachsender Unfähigkeit der Gesellschaft, Ressourcen und Wohlstand 
gerechter zu verteilten, erhöhen das Risiko von „feindlichen Handlungen“, vor allem von Terroris-
mus und Krieg [Bouthoul 1972, Heinsohn 2003]. 

Jede Anlage oder Struktur mit einem hohen Katastrophenpotential (z.B. große Mengen aufge-
stauten Wassers, hohe Konzentrationen von toxischem Material oder Energie auf engem Raum) 
muss als attraktives Ziel für solche Angriffe betrachtet werden. De facto können sie aber nicht 
zuverlässig geschützt werden. Das gilt im Besonderen für Kernkraftwerke, die - wie bereits be-
schrieben - ohnehin gegenüber verschiedenen internen und externen Gefährdungen anfällig 
sind. Auch die fortgeschrittensten künftigen „inhärent sicheren“ Kraftwerke werden gegenüber 
gezielten Attacken verwundbar sein.

3.8  Zusammenfassung und Schlussfolgerungen

Der Unfall im Reaktor von Tschernobyl 1986 hat in dramatischer Weise vor Augen geführt, dass 
trotz der extrem geringen Wahrscheinlichkeit von schweren Unfällen in Kernkraftwerken solche 
dennoch vorkommen und dass deren Folgen (für Gesundheit, Umwelt, Wirtschaft, usw.) äußerst 
ernst sein und große Gebiete über lange Zeiträume betreffen können. Mit 443 in Betrieb befindli-
chen Kernkraftwerken und Projektionen großer Zuwächse – wie immer die Umsetzungsmöglich-
keiten auch eingeschätzt werden – ist und bleibt offenbar die nukleare Sicherheit ein Thema. 
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Probleme der nuklearen Sicherheit sind nicht auf Kernkraftwerke beschränkt. Die vielfachen Ri-
siken, die in diesem Beitrag nicht behandelt werden, umspannen den ganzen Brennstoffzyklus 
von der erstmaligen Urangewinnung bis zum künftigen weltweiten Ausstieg aus der Kernenergie. 
Aber selbst danach werden die Risiken der Lagerung von radioaktivem Abfall als Langzeitbela-
stung über geologische Zeiträume bestehen bleiben. 

Eine Abfolge von „Generationen“ spiegelt die Evolution der Reaktorkonzepte wieder, mit un-
terschiedlichen Herangehensweisen an Energiegewinnung und Reaktorsicherheit. Der Großteil 
der zur Zeit in Betrieb befindlichen Kernkraftwerke zählt zur Generation II, sodass deren Sicher-
heitscharakteristika die nukleare Sicherheit derzeit bestimmen. Es gibt gegenwärtig sehr wenige 
Reaktoren der Generation III, und die Generation IV befindet sich erst im Entwicklungsstadium. 

Für die kommende Generation von Reaktoren (Generation III) wurden die Konzepte modifiziert, 
um eine Reihe von vorhersehbaren Unfällen passiv beherrschen zu können („inhärente Sicher-
heit“) und die Kernschmelzhäufigkeit zu reduzieren. Die „inhärente Sicherheit“ ist jedoch bisher 
weder erwiesen noch umfassend: Sie gilt a priori nur für Auslegungsstörfälle, nicht für exter-
ne Bedrohungen und keinesfalls gegenüber Terror- oder Kriegsakten. Die Liberalisierung des 
Strommarktes und die Kürzung der staatlichen Förderungen der Nuklearindustrie erzwangen 
eine Überarbeitung dieser Konzepte zur Senkung der Kapitalkosten (Generation III+). 

Die erklärten Ziele für die Generation IV – im Wesentlichen schnelle Reaktoren – sind, „inhärent 
sicher“, proliferationsresistent, wirtschaftlich und frei von langlebigen hochradioaktiven Abfällen 
zu sein. Schnelle Reaktoren haben jedoch eine Reihe von Nachteilen, die sie in der Errichtung 
teuer und im Betrieb schwierig machen. An der gleichzeitigen Erreichbarkeit dieser Ziele werden 
daher beträchtliche Zweifel geäußert. Die auftretenden Sicherheitsprobleme unterscheiden sich 
stark von den Problemen, die aus den früheren Generationen bekannt sind. Allerdings ist es sehr 
schwierig deren Sicherheit heute einzuschätzen, da sie sich erst in der Konzeptphase befinden 
und es nur sehr wenige Studien über Sicherheitsaspekte gibt. 

Soll der Beitrag der Kernenergie zur Gesamtenergieerzeugung in Zukunft in einem Umfeld zu-
nehmenden Energiebedarfes wachsen, so wird das nukleare Risiko von den Sicherheitscha-
rakteristika der Anlagen der Generation III oder III+ und längerfristig – aufgrund der begrenzten 
Verfügbakeit von spaltbarem Uran – jener der Anlagen der Generation IV geprägt. 

Ein Überblick über die Verwundbarkeiten der häufigsten Reaktortypen und der vier Generationen 
zeigt, dass sie alle Schwachstellen haben, die zu schweren Unfällen mit Freisetzung großer Men-
gen von Radioaktivität in die Umwelt führen können, trotz der Bemühungen, solche Schwach-
stellen zu eliminieren und trotz unbestrittener Fortschritte, die erzielt wurden. 

Es besteht immer eine Spannung zwischen Sicherheits- und Kostenüberlegungen bei Kernkraft-
werkskonzepten und Betrieb. Sicherheitsrichtlinien und Standards wurden zwar wiederholt angeho-
ben, jedoch die Nachrüstung bereits in Betrieb befindlicher Anlagen hat häufig mit dieser Entwick-
lung nicht Schritt gehalten. 

Die US NRC hat 1997 festgestellt, dass etwa ein Viertel der Kernkraftwerke die INSAG-Grenzen 
der Freisetzungswahrscheinlichkeit großer Radioaktivitätsmengen, und immer noch ein Zehntel 
jene der Kernschmelzewahrscheinlichkeit nicht erfüllt haben. Die WENRA hat kürzlich gefunden, 
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dass nicht in allen Ländern Europas die IAEA Sicherheitsstandards vollständig eingehalten wer-
den – obwohl die Einhaltung dieser Anforderungen als allgemeiner Konsens gilt. 

Dies, zusammen mit den Unfällen von Three Mile Island und Tschernobyl, einer Serie von Ereig-
nissen, Vorläufern, „near-misses“, Fällen krasser Defizite in der Sicherheitskultur, etc. zeigt, dass 
gegenwärtig die Sicherheitsproblematik keinesfalls als gelöst zu betrachten ist. Diese Situation 
wird durch aktuelle Entwicklungen noch verschärft:

•  Alterung von Material und Komponenten erhöht das Unfallrisiko

•  Die angestrebten Lebensdauererstreckungen für Kernkraftwerke verschärfen die Alterungs-
problematik und erhöhen inhärente Risiken.

•  Infolge ihrer Stagnation erleidet die Nuklearindustrie Mangel an geschultem Personal, Verlust 
Technischer Support-Organisationen, zunehmender Verknappung nuklear tauglicher Ersatz-
teile, etc.., d.h. an all jenem, an dem infolge der Alterung sogar erhöhter Bedarf besteht.

•  Die Liberalisierung des Strommarktes verschärft Wettbewerb und erhöht Kostendruck. Das 
gibt Anlass zu Befürchtungen, dass dies zu Lasten von Investitionen in die Sicherheit geht. Ak-
tuelle Beispiele sind Abbau technischer Mitarbeiter und Zunahme von Inspektionsintervallen. 

•  Die Minderung der Anforderungen in IAEA Richtlinien und nationalen Standards und Vorschrif-
ten kann am Beispiel der Sprödbruchanalyse für WWER Reaktoren durch Vergleich der Si-
cherheitsfaktoren in der früheren (1997) und in der jetzigen (2006) IAEA Richtlinie nachverfolgt 
werden. Die entschärften Richtlinien wurden in die tschechische Gesetzgebung übernommen; 
nach den alten Bestimmungen wäre der Nachweis der strukturellen Integrität des Reaktor-
druckbehälters von Temelin über die gesamte projektierte Lebenszeit nicht möglich gewesen. 
In anderen Fällen werden Standards und Vorschriften durch sogenannte „Expert Judgements“ 
außer Kraft gesetzt, eine heikle Angelegenheit angesichts der geringen Zahl von Nuklearex-
perten, die zum Großteil von der Nuklearindustrie abhängig sind.

•  Viele Kernkraftwerke unterliegen einem größeren seismischen Risiko als ursprünglich ange-
nommen. Neue Untersuchungsmethoden, die bereits in die IAEA Empfehlungen Eingang ge-
funden haben, werden in der Praxis noch nicht von allen Aufsichtbehörden eingefordert. 

•  Die bei der Genehmigung der Anlagen getroffenen spezifischen Annahmen über wetterbeeinflusste 
externe Gefahren müssen angesichts des beobachteten und noch zu erwartenden Klimawandels 
überprüft werden. 

•  Eine wahrscheinliche Folge wachsender Weltbevölkerung, schwindender natürlichen Ressour-
cen und zunehmender ungerechter Verteilung ist erhöhte soziale und politische Instabilität. 
Kernkraftwerke stellen attraktive Ziele für Sabotage, Terrorangriffe und bewaffnete Konflikte 
dar und können praktisch nicht verlässlich geschützt werden. Das könnte mit Zunahme der 
Anzahl von Konflikten - vermehrt auf dem Gebiet industrialisierter Staaten ausgetragen – zu 
einem ernsten Probelm werden. 

Katastrophen sind komplexen und gekoppelten Systemen inherent und daher unvermeidbar 
[Perrow 1999], wiewohl die Wahrscheinlichkeit ihres Eintretens durch geeignete Sicherheits-
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maßnahmen reduziert werden kann. Kernenergieerzeugung erfordert sehr komplexe und ge-
koppelte Systeme mit anspruchsvollen Sicherheitskonzepten, wie etwa Diversität, Redundanz 
und Mehr-Barrieren-System (defense–in-depth). Letztere tragen aber auch selber zur Erhöhung 
der Verletzlichkeit bei [e.g. Sagan 2004]; es geht also um ein schwieriges, nicht befriedigend 
lösbares Optimierungsproblem. Enorme Energien, auf kleinem Raum konzentriert, zusammen 
mit gefährlichen Substanzen in Mengen, die zur Kontamination großer Gebiete mit persistentem 
radioaktiven Material ausreichen, können grundsätzlich weder hinreichend sicher eingeschlos-
sen werden, noch in ihrer Handhabung gegen den menschlichen Faktor sicher gemacht werden. 
Aufgrund zwingender physikalischer Gesetze können unfallauslösende Kausalketten durch phy-
sische Einschlüsse und technische Strukturen nie vollständig beseitigt werden, noch können 
die evolutionären biologischen Beschränkungen der menschlichen Natur durch administrative, 
rechtliche oder psychologische Sicherheitsmaßnahmen aufgehoben werden.
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4  Radioaktive Abfälle

4.1  Einführung

Radioaktive Abfälle aus der zivilen Nutzung der Atomenergie stellen über sehr lange Zeiträume 
eine Gefahr dar. Ihre Radiotoxizität ist vor allem auf Nuklide zurückzuführen, die in der Natur nicht 
oder nur in Spuren auftreten (beispielsweise Plutonium-Isotope, Neptunium-237).

Die Mengen an radioaktiven Abfällen nehmen zurzeit kontinuierlich zu. Die Atomkraftwerke der 
Welt produzieren pro Jahr etwa 10.000 Tonnen hochradioaktiver, abgebrannter Brennelemente.

Daneben entstehen bei der zivilen Nutzung der Atomenergie zahlreiche andere Ströme radioak-
tiver Abfälle. Der Löwenanteil der Radionuklide ist dabei im abgebrannten Brennstoff enthalten. 
Auch andere Abfallarten können problematisch sein.

Die größten Abfallmengen entstehen beim Abbau und den ersten Verarbeitungsschritten des 
Urans. Beispielsweise wurden bei Wismut in der ehemaligen DDR bis 1989 95.000 t Uran-Kon-
zentrat (Yellow Cake) gewonnen. Dafür mussten 124 Millionen Tonnen Erz abgebaut werden 
[Lowson und Browon 1995]. Dies entspricht einer Menge von 1.300 t Erz pro Tonne Uran-Kon-
zentrat, bzw. ca. 10.000 t Erz pro Tonne Brennstoff für Leichtwasserreaktoren. 

Weitere Abfälle entstehen bei der Anreicherung, Brennelemente-Fertigung, als Sekundärabfälle 
beim Betrieb der Reaktoren, in relativ geringen Mengen bei der Lagerung von Brennstoff und 
in großen Mengen bei der Wiederaufarbeitung. Auch radioaktive Abfälle, die bei der unmittel-
bar Atomenergie-bezogenen Forschung und Entwicklung entstehen, sind zu erwähnen (z.B. aus 
dem Betrieb von Materialtest-Reaktoren oder Versuchsanlagen zu Abfallbehandlung).

Da der Großteil der Gesamt-Toxizität der radioaktiven Abfälle, wie erwähnt, auf die abgebrannten 
Brennelemente entfällt, stehen diese in den weiteren Ausführungen im Mittelpunkt.

4.2  Transport, Zwischenlagerung und Wiederaufarbeitung

Der Transport radioaktiver Abfälle, insbesondere von abgebrannten Brennelementen, ist mit er-
heblichen Gefahren verbunden.

Die eingesetzten Behälter sind zwar sehr widerstandsfähig, jedoch nicht völlig katastrophen-
sicher. Bei schweren Unfällen beim Bahn-, Straßen- oder Schiffstransport können sie undicht 
werden, vor allem bei lang anhaltenden Bränden oder heftigen mechanischen Einwirkungen. Sie 
sind auch gegenüber Terror-Angriffen (z.B. Beschuss mit panzerbrechenden Waffen) verwund-
bar. Beträchtliche radioaktive Freisetzungen können die Folge sein. Bei ungünstigen Witterungs-
bedingungen kann noch in über 5 km Entfernung vom Unfallort Umsiedlung der Bevölkerung 
erforderlich sein [Deppe et al. 1992].

Weitere Gefahrenmomente sind mögliche radioaktive Kontaminationen an der Außenseite der 
Transportbehälter oder am Transportfahrzeug, die sich ablösen und durch Inhalation, Ingestion 
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oder Hautkontakt zur Strahlenbelastung von Menschen führen können. Auch die Direktstrahlung 
aus dem Behälter darf als Risikofaktor nicht vernachlässigt werden.

Bei der Zwischenlagerung radioaktiver Abfälle bestehen ebenfalls Sicherheitsprobleme.

Bei einer Lagerung mit Zwangskühlung, insbesondere in Wasserbecken, kann Kühlungsausfall 
zu schweren radioaktiven Freisetzungen führen. Das Inventar eines Lagerbeckens an langlebi-
gen radioaktiven Stoffen kann das Mehrfache dessen sein, was ein Reaktor enthält. Bei vielen 
Kernkraftwerken (z.B. den meisten Anlagen in den USA, aber auch mehreren im EU-Raum) sind 
die Lagerbecken schlechter gegen Einwirkungen von Außen (somit auch Terror-Angriffe) ge-
schützt als der Reaktor selbst, da sie sich außerhalb des Reaktorgebäudes, oder in einem Teil 
des Reaktorgebäudes befinden, der durch eine dünnwandigere Betonstruktur eingeschlossen 
ist als der Reaktor.

Bei dem zunehmend bevorzugten Verfahren der Trockenlagerung mit Naturzug können Einwir-
kungen von Außen schwere Unfälle auslösen. Die Lagerung in modifizierten Transportbehältern 
ist überdies mit dem Problem verbunden, die Dichtigkeit der Behälter und die spätere Hantier-
barkeit des gelagerten Brennstoffes über lange Zeiträume zu garantieren.

Die Wiederaufarbeitung von abgebranntem Kernbrennstoff bedeutet die Abtrennung des über-
wiegenden Teils des Urans und Plutoniums, gleichzeitig aber die Verteilung der verbliebenen 
Nuklide über ein großes Abfallvolumen. Aus einer Tonne Brennstoff mit einem Volumen von rd. 
einem halben Kubikmeter entstehen in Sellafield und La Hague rund 10 Kubikmeter radioaktive 
Abfälle [COGEMA und BNFL 1990].

Außerdem ist die Wiederaufarbeitung störanfällig und mit einem hohen Gefahrenpotential ver-
bunden, beispielsweise was die Lagerung flüssiger hochaktiver Abfälle in Tanks betrifft. Schon im 
Normalbetrieb ist sie mit nennenswerten radioaktiven Abgaben verbunden. Dementsprechend 
stellte die OSPAR Kommission auf ihrer Sitzung im Juni 2000 fest:

„... that nuclear reprocessing facilities in the North-East Atlantic area are the dominant sources 
of discharges, emissions and losses of radioactive substances and that implementing the non-
reprocessing option for spent nuclear fuel would, therefore, produce substantial reductions of 
discharges, emissions and losses of radioactive substances into the North-East Atlantic...”

Die Kommission forderte eine Überprüfung der bestehenden Emissionen aus Wiederaufarbei-
tungsanlagen mit dem Ziel, u.a. die Option, nicht wiederaufzuarbeiten, zu implementieren und 
Maßnahmen zur Minimierung der Unfallrisiken zu treffen [OSPAR 2000].

Insgesamt sollen die radioaktiven Emissionen aus den beiden Wiederaufarbeitungsanlagen La 
Hague und Sellafield bis zum Jahr 2020 auf nahezu Null („close to zero“) reduziert werden. Im 
Juni 2003 legten die bei OSPAR mitwirkenden 15 Staaten, darunter auch Frankreich und Groß-
britannien, das Vorgehen genauer fest. Um eine Einigung zu erzielen, waren weitgehende Kom-
promisse erforderlich. Die Reduktionen bei den Emissionen werden nur sehr langsam erfolgen, 
und es sind Ausnahmeklauseln bei bestimmten Nukliden vorgesehen, um den Betreibern mehr 
Flexibilität zu gewährleisten. Insgesamt erscheint es zurzeit fraglich, ob das Ziel von „close to 
zero“ tatsächlich bis 2020 erreicht werden kann [Nuclear Fuel 2003].



106

Kernenergie, Klimaschutz und Nachhaltigkeit

4.3  Endlagerung radioaktiver Abfälle

4.3.1  Das Gefährdungspotential der Abfälle

Die radioaktiven Abfälle, die bei der zivilen Nutzung der Atomenergie entstehen, weisen ein 
außerordentliches Langzeit-Gefährdungspotential auf. Es kann über Millionen Jahre nicht ver-
nachlässigt werden und ist in der Industriegesellschaft einzigartig.

Es ist festzuhalten, dass sich diese Aussage ausschließlich auf den kommerziellen Einsatz der 
Atomenergie bezieht. Sie trifft in dieser Form nicht notwendig auf Abfälle aus der Nutzung radio-
aktiver Stoffe in Medizin, Forschung und Industrie zu.

Einige Zahlen können diese einzigartige Langzeit-Gefährdung belegen: Dabei soll eine Menge von 
400.000 t abgebrannten Kernbrennstoffs betrachtet werden, entsprechend dem Vierzigfachen der 
derzeitigen weltweiten Jahresproduktion von etwa 10.000 t [Fukada et al. 2003]. (Für Atomkraft-
werke wird im Allgemeinen eine Gesamt-Betriebsdauer im Bereich von 40 Jahren angenommen.)

Zur Illustration der Gefährdung wird jene Wassermenge ermittelt, die erforderlich wäre, um diese 
Abfallmenge so zu verdünnen, dass bei ausschließlichem Verbrauch des Wassers als Trinkwas-
ser die entsprechenden Grenzwerte eingehalten werden. (Die Einhaltung von Grenzwerten be-
deutet nicht, dass keine Gesundheitsschäden zu befürchten wären.)

Bezugsgrundlage bei der Ermittlung der Wassermenge ist dabei die Euratom-Richtlinie 96/29. Die 
nationalen Vorschriften, die in der EU Gültigkeit haben, sind z.T. strenger als diese Richtlinie. Auf der 
Basis der deutschen Strahlenschutzverordnung beispielsweise würden erheblich größere Verdün-
nungsmengen resultieren.

Für zwei Zeitpunkte, 1000 bzw. 1 Million Jahre nach Einlagerung werden die entsprechenden 
Verdünnungsmengen für die beiden jeweils dominierenden Stoffe (Plutonium bzw. Neptunium) in 
Tabelle 4-1 angeführt. Die tatsächliche Radiotoxizität des Radionuklidgemisches ist insofern also 
jedenfalls höher als hier angegeben.

Zum Vergleich: Das Gesamtvolumen allen Grundwassers auf der Erde wird auf ca. 4 Millionen 
Kubik-Kilometer geschätzt. Der Atlantische Ozean umfasst ca. 350 Millionen Kubik-Kilometer, 
die Ostsee etwa 23.000 Kubik-Kilometer.
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Von Interesse ist auch ein Vergleich mit chemotoxischen Abfällen. Auch hier soll zur Vereinfa-
chung lediglich ein Stoff betrachtet werden – Cadmium, eines der giftigsten Schwermetalle. Um 
die gleiche Menge (400.000 Tonnen) Cadmium bis auf den Grenzwert der deutschen Trinkwas-
serverordnung zu verdünnen, werden ca. 80.000 Kubik-Kilometer Wasser benötigt.

Daraus ergibt sich grob folgendes Bild: Für Zehntausende von Jahren ist die Toxizität radioakti-
ver Abfälle weitaus höher als jene chemotoxischer Abfälle und stellt, wie gesagt, ein einzigarti-
ges Problem dar. Danach tritt eine Annäherung ein. Langfristig betrachtet, d.h. für Zeiträume ab 
einigen Hunderttausenden bis einer Million Jahre, unterscheidet sich eine Deponie radioaktiver 
Abfälle von der Toxizität her immer weniger von einer Schwermetall-Deponie. Dies gilt auch von 
der Art der eingelagerten Abfälle her gesehen (langfristige Dominanz von Uran und anderen auch 
chemotoxischen Metallen; außerdem können in einem Endlager auch nichtradioaktive Schwer-
metalle wie Blei aus Abschirmungen vorhanden sein).

Diese Betrachtung macht im Übrigen deutlich, dass auch die Endlagerung rein chemotoxischer Ab-
fälle äußerst problematisch ist und das Aufkommen dieser Abfälle stark reduziert werden müsste.

4.3.2  Optionen für die Endlagerung und ihre Bewertung

Grundsätzlich bestehen drei verschiedene Optionen für die Endlagerung, wobei unter Endlage-
rung hier die Verbringung der Abfälle an einen Ort, mit der Absicht, sie ohne zeitliche Begrenzung 
dort zu belassen, verstanden wird:

1.  Lagerung im tiefen geologischen Untergrund mit Kontrolle und Korrekturmöglichkeit allenfalls 
für einen sehr begrenzten Zeitraum (etwa 100 Jahre). Als Variante besteht hier auch die Option 
einer geologischen Tiefenlagerung mit der zumindest grundsätzlichen Möglichkeit einer spä-
teren Rückholbarkeit.

2.  Lagerung an bzw. nahe der Erdoberfläche mit zeitlich unbegrenzter Kontrolle und Korrektur-
möglichkeit (Rückholbarkeit).

3.  Abtrennung und Transmutation langlebiger Stoffe mit Begrenzung des Gefährdungszeitrau-
mes auf höchstens 1000 Jahre; Lagerung für diesen Zeitraum.

Verschiedene, auch als „exotisch“ betrachtete Varianten lassen sich entweder einer der genann-
ten Optionen zuordnen, wie beispielsweise die Lagerung im Meeresboden, im arktischen Eis 
oder in sehr tiefen Bohrlöchern zu der ersten (geologische Endlagerung), oder sind als relativ 
weit hergeholt einzustufen wie die Pläne, radioaktive Abfälle ins Weltall zu schießen.

4.3.2.1  Geologische Endlagerung

Die geologische Endlagerung ist die weltweit favorisierte Variante, die auch in den meisten EU-
Staaten an erster Stelle steht.

Das Hauptproblem dieser Option besteht darin, dass es nicht möglich ist, einen belastbaren Si-
cherheitsnachweis für die erforderlichen langen Zeiträume (Millionen von Jahren) zu führen. Die 
Naturwissenschaft stößt hier an die Grenzen ihrer Vorhersagefähigkeit.
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In diesem Punkt besteht ein weitgehender Konsens bei allen beteiligten Wissenschaftlern.

„Wegen der langen zu betrachtenden Zeiträume kann weder die Richtigkeit der Beweisführung 
belegt noch eine Fehleinschätzung korrigiert werden.“ [Endlager-Hearing 1998]

„Wenn auch die für die Sicherheitsanalyse bedeutsamen Ereignisabläufe noch nicht alle im Detail 
aufgeklärt und verstanden, die Eingangsdaten für Modellrechnungen mit Unsicherheiten behaf-
tet und folglich auch die zum Einsatz gelangenden Modelle noch nicht vollständig entwickelt 
sind, so herrscht international doch Einigkeit darüber, daß der Nachweis der Sicherheit eines 
Endlagers über einen Zeitraum bis zu 10.000 Jahren auf analytische Weise erbracht werden 
kann.“ [FZK 1998]

„Allerdings setzt sich zunehmend die Erkenntnis durch, daß eine Modellvalidierung [beim Nach-
weis der Langzeitsicherheit] im strengen Sinn nicht durchführbar ist.“ [FZK 1998]

„In the context of geological disposal, because of the long timescales involved, it is not possib-
le to demonstrate safety directly and recourse must be made to other, less direct, evidence.“ 
[Pather 2005]

Schwierigkeiten bestehen schon dabei, eine geeignete Messlatte für die Langzeitsicherheit zu 
finden. Es kann in Frage gestellt werden, ob die durch Freisetzungen aus dem Endlager hervor-
gerufene maximale Individualdosis von Menschen als einziges bzw. zentrales Kriterium für die 
Sicherheit geeignet ist. Unter anderem wurde über zusätzliche Anforderungen zum Schutz der 
belebten Umwelt und der Umweltmedien, insbesondere des Grundwassers, diskutiert [Endla-
ger-Hearing 1993]. Dieser Aspekt wurde allerdings in den letzten Jahren relativ wenig beachtet. 
Die neuesten Sicherheitsanforderungen (Safety Requirements) der IAEO für geologische Tiefen-
lagerung diskutieren zwar neben dem Schutz der menschlichen Gesundheit auch den Schutz 
der Umwelt, jedoch nur in eher marginaler Form [IAEA 2006].

Konkreter wird gefordert, den Gebrauch der Dosis als Kriterium auf eine rationalere Basis zu 
stellen und weitere Langzeit-Indikatoren für die Sicherheit zu definieren.

„... radiation doses are not assessable with any certainty for periods of time longer than a few 
hundred years ... we appear to be unable to find a suitable indicator to demonstrate the long-term 
safety of waste disposal ...“ [Gonzalez 1998]

In Detailfragen bestehen darüber hinaus noch zahlreiche ungelöste Probleme, die Langzeit-Vor-
hersagen weiter erschweren, beispielsweise im Hinblick auf die Entstehung von Gasen in einem 
geologischen Endlager und die Rolle von Kolloiden im Grundwasser beim Transport von Radio-
nukliden:

„Die Beherrschbarkeit der Gasbildung in dichtem Salzgestein in Folge von Korrosion und Zersetzung 
der Abfälle stellt ein besonderes Problem dar.“ [Erklärung der Deutschen Bundesregierung 2000]

„Although the three projects [EU-Projekte HUMICS, CARESS und TRANCOM] have significant-
ly improved our understanding of colloid facilitated radionuclide transport, further research is 
required if long-term predictions of the performance of a waste repository are to be made.“ 
[Warwick et al. 1999]
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Ein 2004 erschienener Bericht der Kernenergieagentur (NEA) der OECD zur Sicherheit der geo-
logischen Endlagerung in der Schweiz zeigt deutlich, dass es noch eine Unzahl von offenen 
Detailproblemen gibt [OECD 2004]. Es wurde empfohlen, Arbeiten zur Verringerung der beste-
henden Ungewissheiten fortzuführen. Klärungsbedarf wird beispielsweise im Zusammenhang 
mit dem Verhalten des in der Schweiz vorgesehenen Verfüllmaterials (Bentonit) und dessen 
Wechselwirkung mit anderen Komponenten des Endlagers gesehen, sowie auch bei Fragen der 
geochemischen Rückhaltung, der Stichhaltigkeit der Verwendung von natürlichen Analoga, der 
Diffusionsprozesse im Ton – kurz, bei zahlreichen Punkten, die für die Sicherheit der Endlagerung 
von großer Bedeutung sind. Weiterhin wird betont, dass die durch Modellierung ermittelten Do-
sisraten lediglich Indikatoren sind, aber nicht als Langzeitprognosen angesehen werden dürfen. 
Eine Bewertung der schweizerischen Endlagerpläne durch österreichische ExpertInnen stimmte 
den meisten Ergebnissen der NEA zu. Diese Bewertung kam auch zu dem Schluss, dass weite-
re entscheidende Fragen wie die möglichen Auswirkungen von Erosion durch Schmelzwasser in 
einer künftige Eiszeit und die Homogenität der Tonformation, die als Wirtsgestein vorgesehen ist, 
der Klärung bedürfen [HIRSCH 2005]. Die in der Schweiz bisher durchgeführten Arbeiten wurden 
Mitte 2006 vom Schweizer Bundesrat als Entsorgungsnachweis akzeptiert [BFE 2006]. Die offenen 
Fragen bleiben allerdings bestehen.

Auf der internationalen Endlager-Tagung DisTec im April 2004 wurde weiterhin aus anderen Staa-
ten über ungelöste Probleme der Endlagerung berichtet, beispielsweise aus Belgien, Frankreich 
und Deutschland [DisTec 2004]. Deutlich wurde dabei auch, dass eine umfassende Datenbasis 
zur Beschreibung der in einem Endlager im Salz (also in einem der bevorzugten Endlagermedien) 
ablaufenden Reaktionen bisher noch nicht existiert.

Auch ein vor wenigen Jahren erschienener technischer Bericht der IAEO zur geologischen End-
lagerung listet in seiner Zusammenfassung 13 Bereiche auf, in denen noch Defizite bestehen 
und weitere Arbeit als erforderlich angesehen wird, um die wissenschaftliche und technische 
Basis der Endlagerung zu vergrößern [IAEA 2003]. Dies betrifft grundlegende Punkte wie bei-
spielsweise Methoden zur Auswertung von Standortdaten, den Umgang mit Ungenauigkeiten 
und Unsicherheiten bei der Standortbewertung, Mechanismen von Radiolyse an Kanistern mit 
abgebranntem Brennstoff sowie Fragen des Gastransportes im geologischen Medium.

Es kann angesichts dieser Probleme und offenen Fragen nicht verwundern, dass es weltweit 
noch kein Endlager für hochradioaktive, wärmeentwickelnde Abfälle aus der zivilen Nutzung der 
Atomenergie gibt.

4.3.2.2  Rückholbarkeit bei der geologischen Endlagerung

Die bei der geologischen Endlagerung bestehenden Unsicherheiten und der zunehmend als Nach-
teil empfundene Mangel an Kontrolle und Eingriffsmöglichkeiten bei der „klassischen“ Endlagerung 
spiegeln sich darin wider, dass mehr und mehr Staaten die Option der Rückholbarkeit untersuchen.

In der Zeit zwischen 1985 und 1999 haben fast alle EU-Staaten mit Atomprogrammen, sowie 
auch die Schweiz, begonnen, sich aktiv mit Rückholbarkeit zu beschäftigen [Vrijen 1999].

Dennoch wird immer noch die Forderung laut, die entsprechenden Untersuchungen zu intensi-
vieren: „Why isn’t the option of retrievable disposal explored more carefully?“ [Gonzalez 2004]
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In den letzten Jahren hat sich der Trend zur Berücksichtigung der Rückholbarkeit eher noch 
verstärkt. In einem Land der EU, den Niederlanden, gilt die Forderung, dass radioaktive Abfälle 
– sofern sie überhaupt geologisch endgelagert werden – rückholbar gelagert werden müssen. 
Die Zeitdauer, für die dies als machbar erachtet wird, wird allerdings als „restricted to a maxi-
mum of a couple of hundred years“ angesehen [JC/NL 2006].

In Frankreich wird der Reversibilität (die ein ähnliches, aber weiter gehendes Konzept darstellt 
als die Rückholbarkeit) ebenfalls ein hoher Stellenwert zugeordnet. Die in Frankreich für Endla-
gerung zuständige Behörde ANDRA schätzt die Dauer der Reversibilität mit 200 bis 300 Jahren 
ab. [JC/FRA 2006]. In dem neuen französischen Gesetz zur Endlagerung, das im Juni 2006 ver-
abschiedet wurde, wird Reversibilität für mindestens 100 Jahre gefordert [Nuclear Fuel 2006b].

Dabei sind einer gezielten Anwendung und dem Nutzen der Rückholbarkeit bei der geologischen 
Tieflagerung zur Erhöhung der Sicherheit enge Grenzen gesetzt.

Rückholung der Abfälle ist bei einem geologischen Endlagerbergwerk, das sich typischerweise 
in einer Tiefe von einigen hundert bis tausend Metern befindet, prinzipiell immer möglich, solan-
ge dessen Ort bekannt ist und der dabei betriebene Aufwand keine Rolle spielt.

Das Problem besteht darin, dass bei einem verfüllten Endlagerbergwerk keine Informationen 
über den Zustand des Endlagers und seiner Umgebung mehr zugänglich sind. Es ist daher nicht 
möglich, die Abfälle gezielt und rechtzeitig zurückzuholen, sobald unvorhergesehene Abläufe 
eingetreten sind, die die Sicherheit beeinträchtigen.

Eine Rückholung zu einem Zeitpunkt, zu dem bereits Radionuklide im oberflächennahen Grund-
wasser nachgewiesen wurden, eine Ausbreitung also bereits für Jahrhunderte oder Jahrtausen-
de stattgefunden hat, erscheint kaum mehr zielführend.

Weiterhin wird jeder Versuch einer Rückholung dadurch erschwert, dass nicht bekannt ist, wel-
che Verhältnisse in der Tiefe zu erwarten sind.

Dieses grundsätzliche Problem kann auch durch eine „rückholungsfreundliche“ Auslegung des 
Bergwerkes nicht beseitigt werden.

Maßnahmen wie Verrohrung von Bohrlöchern, in denen radioaktive Abfälle eingelagert sind, oder 
Färbung des Versatzes, um das Wieder-Auffinden zu erleichtern, sind nicht prohibitiv teuer und 
werden die Sicherheit des Endlagers nicht negativ beeinflussen, ändern aber nichts an dem 
Mangel an Informationen über den Zustand des Endlagers. Verlorene Sensoren, mit denen Tem-
peratur, Spannung, Feuchtigkeit u.ä. im Bereich des Endlagers überwacht werden könnten, sind 
in ihrer Lebensdauer zu begrenzt, um auch nur über mehrere Jahrhunderte belastbare Informa-
tionen zu liefern.

Eine andere Möglichkeit wäre es, das Endlagerbergwerk oder Teile desselben geöffnet zu lassen, um 
den Zugang zu den Abfällen zu ermöglichen. Dies bringt jedoch zusätzliche Risiken mit sich, etwa eine 
erhöhte Gefahr des Absaufens der Grube, mögliche Probleme mit der Stabilität des Gesteins sowie die 
Gefahr, dass das Bergwerk schließlich ohne sachgerechte Verfüllung aufgegeben wird.
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„Such implications could increase uncertainty in the initial conditions for the safety assessment 
by the long-term period.“ [Vrijen 1999]

Bei der Lagerung an oder nahe der Oberfläche ist Rückholbarkeit über lange Zeiträume gege-
ben. Diese Option unterscheidet sich grundlegend von der geologischen Endlagerung und wird 
getrennt behandelt.

4.3.2.3  Kontrollierte Lagerung an oder nahe der Oberfläche

Die kontrollierte Lagerung radioaktiver Abfälle als Endlagerung, d.h. mit unbegrenztem Zeithori-
zont (im Gegensatz zur zeitlich begrenzten Zwischenlagerung) wird innerhalb der „nuclear com-
munity“ nur in geringem Maße als Konzept vertreten.

In Frankreich wurde die Langzeitlagerung an der Oberfläche in dem Gesetz zur Endlagerung 
von 1991 als eine von mehreren möglichen Optionen, die untersucht werden sollen, ausgewählt 
[van den Berg and Damveld 2000]. Das neue Endlager-Gesetz von 2006 legt fest, dass eine Ein-
richtung zur Langzeitlagerung von langlebigen hochaktiven Abfällen bis 2015 errichtet werden 
soll. Im gleichen Jahr soll ein geologisches Endlager betriebsbereit sein [Nuclear Fuel 2006b]. 
Die geologische Tiefenlagerung stellt in Frankreich die bevorzugte Option dar. Die parallele Ent-
wicklung der kontrollierten Langzeitlagerung zeigt aber deutlich, dass eine Reserve-Option als 
erforderlich angesehen wird.

In den Niederlanden legt der Regierungsbeschluss vom Mai 1993 fest, dass die Endlagerung ra-
dioaktiver Abfälle nach den Grundsätzen von „Isolation, Management und Kontrolle“ zu erfolgen 
hat [van den Berg and Damveld 2000]. Daher wird, wie oben erwähnt, im Falle der geologischen 
Endlagerung die Rückholbarkeit vorgeschrieben. Zurzeit ist jedoch konkret nur kontrollierte La-
gerung an der Oberfläche geplant. Diese soll in Gebäuden zunächst für einen Zeitraum von min-
destens 100 Jahren erfolgen [JC/NL 2006].

Auch seitens verschiedener Nichtregierungsorganisationen (NGO), Umweltverbänden und -grup-
pen, sowie von universitärer Seite in Westeuropa und USA wird für kontrollierte Langzeitlagerung 
eingetreten, verbunden mit der Forderung nach Institutionalisierung entsprechender Langzei-
tüberwachung („Nuclear Guardianship“, [Macy 2005] sowie [Kromp und Lahodynsky 2006]). 
Dabei beschränken sich die Überlegungen nicht auf Gebäude an der Oberfläche. Verschiedene 
Anlagenkonzepte unter Tage, nahe der Oberfläche, sind vorstellbar, die auch einen gewissen 
Schutz gegen unbefugten Zugriff oder Naturereignisse bieten können.

Eine kontrollierte Lagerung über die erforderlichen Zeiträume kann jedoch letztlich auch nicht als 
realistische Perspektive erscheinen. So wie bei der geologischen Endlagerung die Naturwissen-
schaft an ihre prognostischen Grenzen stößt, scheitert die unbefristete kontrollierte Lagerung an 
der Unmöglichkeit, die gesellschaftliche Entwicklung auch nur über Jahrhunderte, geschweige 
denn Jahrmillionen, vorherzusehen.

Erhebliche radioaktive Freisetzungen innerhalb kurzer Zeit sind bei allen Konzepten der Endla-
gerung denkbar, auch bei der geologischen Tiefenlagerung. Die Wahrscheinlichkeit für derartige 
Freisetzungen ist jedoch bei der Lagerung an oder nahe der Oberfläche sehr viel größer, da sich 
das gesamte radioaktive Inventar bereits inmitten bzw. jedenfalls nahe der Biosphäre befindet.
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4.3.2.4  Abtrennung und Transmutation

Diese Option findet, ebenso wie die Rückholbarkeit, in den letzten Jahren verstärkte Aufmerksamkeit.

Die Probleme, die mit ihrer großtechnischen Einführung verbunden wären, sind dabei zurzeit im 
Detail überhaupt nicht absehbar. Allerdings ist es mehr als wahrscheinlich, dass die zu erwarten-
den Probleme folgende Punkte einschließen würden: Potenzial für Unfälle, Umweltverschmut-
zung durch Wiederaufarbeitung, Proliferationsgefahren und sehr hohe Kosten [NAS 1996].

Erforderlich wäre eine praktisch vollständige Abtrennung sämtlicher langlebigen Nuklide, um si-
cherzustellen, dass die verbleibenden Abfälle nur für kurze Zeiträume sicher gelagert werden müs-
sen. Die derzeit bei der Wiederaufarbeitung erreichten Abtrennungsgrade von ca. 99 % sind dafür 
bei weitem unzureichend.

Es müsste also eine Technik der „Super-Wiederaufarbeitung“ entwickelt werden (Abtrennung 
aller Aktiniden und langlebigen Spaltprodukte mit einer Effizienz von 99,99 % und mehr), die 
außerdem im Gegensatz zur jetzigen Praxis der Wiederaufarbeitung die Umwelt nicht belasten 
und kein Katastrophenpotential haben dürfte.

Weiterhin existieren die eigentlichen Transmutationsverfahren – sei es auf Basis von Neutronen-
quellen oder speziellen Reaktoren - heute praktisch erst im Labormaßstab.

Allgemein wird damit gerechnet, dass entsprechende Verfahren für Wiederaufarbeitung und 
Transmutation, wenn überhaupt, erst in mehreren Jahrzehnten zur Verfügung stehen [Kacsóh 
1999]. Dies bedeutet u.a., dass sie auf keinen Fall eine Lösung für den bereits existierenden bzw. 
in der nächsten Zeit produzierten radioaktiven Abfall darstellen können.

Dies ist auch die Einschätzung der Experten, die auf der Konferenz „Euradwaste 1999“ der Eu-
ropäischen Kommission an der Podiumsdiskussion über Abtrennung und Transmutation teilge-
nommen haben:

„It will require a few decades to install partitioning facilities capable of separating the most hazardous 
radionuclides from conventional reprocessing waste streams and to gradually introduce in an indu-
strial power production reactor park fast neutron reactors or accelerator driven systems to transmute 
these radionuclides.

Once the installations for partition and transmutation have been introduced, the balances bet-
ween the production and destruction of plutonium and of the hazardous radioanuclides will only 
be reached after several decades due to the long time span of the nuclear fuel cycle.

It is therefore necessary, and whatever the scenario, to have operational geological repositories 
to safely dispose of existing and future conditioned high level and medium level nuclear waste, 
which cannot be transmuted.“ [Warwick et al. 1999]

Die Experten des Podiums wiesen dementsprechend auch darauf hin, dass die Einführung von 
Abtrennung und Transmutation nur in Frage kommt, wenn Atomenergie über lange Zeiträume 
genutzt wird.
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Festzuhalten ist aber auch, dass die Machbarkeit dieser Option aus heutiger Sicht grundsätzlich 
in Frage steht und somit offen ist, ob die Anstrengungen zu ihrer Entwicklung auch nach Aufwen-
dung von Jahrzehnten und Milliarden von Euros überhaupt zum Erfolg führen.

„Solange jedoch nur Laborexperimente zur Machbarkeit der Transmutation durchgeführt werden 
– und hier steht die Forschung momentan –, kann das große theoretischen Potential dieser Tech-
nik nur mit gesunder Skepsis betrachtet werden.“ [Kacsóh 1999]

Diese Einschätzung wurde kürzlich durch einen Vertreter der Kernenergieagentur der OECD auf 
der Tagung DisTec 2004 bestätigt, der auf die noch offenen Fragen hinwies und außerdem betonte, 
auch nach Transmutation würde noch ein Endlager gebraucht, wenn auch für kleinere Abfallmen-
gen [Shimomura 2004].

4.4  Die internationale Entwicklung in den letzten Jahren

Die internationale Entwicklung der letzten Jahre ist durch Rückschritte und Probleme in vielen 
Staaten gekennzeichnet.

In Deutschland ist es zu einem Stillstand bei der Endlagerung gekommen. Die frühere (rot/grüne) 
Bundesregierung ließ ein neues Verfahren zur Standortauswahl mit Öffentlichkeitsbeteiligung 
entwickeln, das ohne Vorentscheidungen mit einer „weißen Landkarte“ beginnen soll. Gleichzei-
tig wurden aber die alten, politisch umstrittenen und fachlich fragwürdigen, Projekte Gorleben 
und Konrad nicht aufgegeben. Das neue Verfahren wurde durch diesen Widerspruch, sowie auch 
den Widerstand der Abfallproduzenten (Kernkraftwerks-Betreiber) von Anfang an blockiert.

Der Bundesumweltminister der früheren Regierung hatte eine neue gesetzliche Regelung er-
wogen, mit der die Verantwortung für die Endlagerung vom Bund auf eine Körperschaft der 
Betreiber übergehen sollte. Der früheren Regierung gelang es jedoch nicht, die Endlagersuche 
aus ihrer Stagnation zu befreien [Nies 2004]. Seit dem Regierungswechsel in Deutschland im 
Jahr 2005 baut sich zunehmend Druck auf, das neue Verfahren zur Standortauswahl komplett 
zu verwerfen und zu den Projekten Konrad und Gorleben als einzigen Optionen zurückzukehren. 
Andererseits war es bisher das Konzept des derzeitigen Umweltministers, einen neuen Prozess 
der Standortsuche zu initiieren und neue Standorte mit Gorleben und Konrad zu vergleichen. 
Zurzeit (September 2006) ist die Frage des weiteren Vorgehens ungelöst.

In den USA halten sich fachliche Zweifel an dem Endlagerprojekt Yucca Mountain. In den letzten 
Jahren wurde in Frage gestellt, ob die Qualitätskontrolle bei den wissenschaftlichen Arbeiten zur 
Standortuntersuchung ausreichend war. Noch nicht ausreichend untersuchte Probleme betref-
fen u.a. die Möglichkeit des Eindringens von Grundwasser und die Auswirkung von Erdbeben.

Dazu kommt eine schwerwiegende Änderung in den grundlegenden Vorgaben für das Projekt. 
Im Juli 2004 hob der U.S. Appeals Court (Washington) den bisher für Yucca Mountain angenom-
menen Einschlusszeitraum von 10.000 Jahren auf und verlangte, in Anlehnung an eine Empfeh-
lung der U.S. National Academy of Sciences, einen längeren Isolationszeitraum (bis zu 1 Million 
Jahre) [Platts 2004]. Als Reaktion haben die U.S. Environmental Protection Agency und die U.S. 
Nuclear Regulatory Commission beide Änderungen der Sicherheitsstandards vorgeschlagen. 
Diesen Vorschlägen zufolge soll sich der in Sicherheitsanalysen betrachtete Zeitraum bis zum 
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Zeitpunkt der maximalen Dosis erstrecken, aber jedenfalls nicht länger als eine Million Jahre. Für 
die ersten 10.000 Jahre soll der Grenzwert für Individuen bei 0,15 mSv/a liegen; für den Rest der 
betrachteten Zeit bei 3,5 mSv/a [NWTRB 2006]. Die letztere Zahl ist deutlich höher als der in den 
IAEA Sicherheitsanforderungen (Safety Requirements) gesetzte Wert von 0,3 mSv/a [IAEA 2006].

Im letzten Bericht des U.S. Nuclear Waste Technical Review Boards wird weiterhin darauf hinge-
wiesen, dass weitere Arbeiten zu Rückhaltefähigkeit der natürlichen Barrieren erforderlich sind 
– Arbeiten, die Phänomene und Prozesse betreffen, die die Rate des Radionuklidtransportes 
deutlich beeinflussen können. Obwohl bereits sieben modellhafte Untersuchungen der Barrie-
ren (performance assessments) durchgeführt wurden, gibt es beim grundsätzlichen Verständnis 
immer noch Lücken. Diese sollen durch konservatives Herangehen überbrückt werden. Es ist 
aber oft schwierig, zu beurteilen, wie konservativ ein Ansatz tatsächlich ist [NWTRB 2006]. Der 
Genehmigungsantrag für Yucca Mountain wird nun vorbereitet; viele offene Fragen bleiben.

In vielen Staaten, darunter auch Japan, wird die Endlagersuche neben fachlichen Problemen 
auch von mangelnder Akzeptanz der Bevölkerung behindert. In Finnland, das gelegentlich als 
positives Beispiel für Fortschritte bei der Endlagerung genannt wird, konnte ein Standort ledig-
lich durchgesetzt werden, weil sich dieser direkt neben einem Kernkraftwerk befindet. In der 
betroffenen Region war über Jahrzehnte hindurch intensive Werbung für die Atomanlagen be-
trieben worden [Ryhänen 2004].

Das Inkrafttreten der Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safe-
ty of Radioactive Waste Management am 18. Juni 2001 stellt zweifellos einen Fortschritt bei der 
internationalen Entwicklung dar. Es handelt sich dabei um das erste Instrument, das Fragen der 
Endlagerung auf der internationalen Bühne regelt und Grundsätze im Hinblick auf den erforderli-
chen rechtlichen und aufsichtlichen Rahmen sowie zur Gewährleistung der Sicherheit festlegt.

Im Zusammenhang mit dieser Konvention bestehen jedoch noch deutliche Probleme. Zur Zeit der 
ersten Review Conference im November 2003 waren ihr wichtige Staaten wie beispielsweise Rus-
sland oder China noch nicht beigetreten. Außerdem merkte ein Vertreter der IAEO kritisch an, die 
Berichte und Diskussionen auf der ersten Überprüfungskonferenz im November 2003 hätten noch 
zu wünschen übrig gelassen. Bei der Berichterstattung wäre die wünschenswerte Offenheit nicht 
immer gegeben [Metcalf 2004].

Zum Zeitpunkt der zweiten Review Conference im Mai 2006 waren positive Entwicklungen zu ver-
zeichnen. Es gab Fortschritte bei der Mitgliedschaft und, nach den Aussagen von Teilnehmern, 
eine Verbesserung der Qualität der nationalen Berichte. Die Joint Convention schließt nun, mit 
Ausnahme Indiens, sämtliche Staaten mit großen Atomprogrammen ein. Allerdings war es nicht 
möglich, auf der Conference einen Konsens über Sicherheitsstandards bei der Endlagerung zu 
erzielen. Bei diesem entscheidenden Thema wurde von Auseinandersetzungen mit „Zähnen und 
Klauen“ („tooth-and-nails“) berichtet. Während viele Länder den Empfehlungen der IAEO folgen, 
weigerten sich andere – insbesondere die USA –, IAEO-Dokumente als Standards oder Maßstab 
anzuerkennen [Nuclear Fuel 2006a].

Ein wichtiges Ergebnis der zweiten Review Conference war, dass die Suche und Festlegung von 
Standorten für Endlager, besonders für geologische Tiefenlager, weltweit auf große Schwierig-
keiten stößt und nur geringe Fortschritte zu verzeichnen sind [JC 2006].
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4.5  Fazit

Schon die „vorbereitenden“ Schritte beim Umgang mit radioaktiven Abfällen – Transport, Zwi-
schenlagerung, Wiederaufarbeitung – führen zu erheblichen Umweltbelastungen und sind mit Un-
fallrisiken verbunden.

Die schwersten und in ihrer Art einzigartigen Probleme treten bei der Endlagerung auf.

Keine der Optionen für die Endlagerung erfüllt, soweit heute absehbar, die Forderungen nach 
Sicherheit und sozialer Verträglichkeit auch nur annähernd.

•  Bei der Transmutation bestehen offene Fragen bezüglich der Sicherheit der damit verbundenen 
Wiederaufarbeitung sowie des Betriebes der erforderlichen Reaktor- bzw. Beschleunigersyste-
me. Hinzu kommen Zweifel an der grundsätzlichen Machbarkeit und auch der Bezahlbarkeit.

•  Für die beiden anderen Optionen (geologische Tiefenlagerung und zeitlich unbefristete kon-
trollierte Lagerung an der Oberfläche) gilt: Aufgrund der langen Zeiträume, für die ein Sicher-
heitsnachweis zu führen wäre, erscheint es kaum denkbar, dass eine ausreichende Sicherheit 
garantiert werden kann.

•  Bei der geologischen Endlagerung stößt die Naturwissenschaft an ihre prognostischen Grenzen, 
angesichts der Tatsache, dass Analysen viele Tausend, und sogar Millionen Jahre abdecken 
müssen. Bei der unbefristeten kontrollierten Lagerung an oder nahe der Oberfläche dagegen 
werden schon nach relativ kurzen Zeiträumen die Grenzen der Vorhersehbarkeit der gesell-
schaftlichen Entwicklung erreicht.

Daher ist die weitere Produktion von hochradioaktiven Abfällen nicht verantwortbar und sollte 
weltweit schnellstmöglich beendet werden.

Langfristig gesehen besteht eine Konvergenz der Problematik radioaktiver Abfälle mit jener toxi-
scher Schwermetalle. In beiden Fällen ist das Gefährdungspotential auch nach Millionen Jahren 
noch sehr hoch. Das bedeutet, dass die Endlagerung chemotoxischer Abfälle ebenfalls äußerst 
problematisch ist und das Aufkommen dieser Abfälle stark reduziert werden muss.

Für die bereits vorhandenen radioaktiven Abfälle muss im gesellschaftlichen Konsens jene Lö-
sung gefunden werden, die mit den geringsten Nachteilen verbunden ist. Der Ausstieg aus der 
Atomenergie begünstigt diese Minimierung der Nachteile. Die Begrenzung der produzierten Ab-
fallmengen lässt u.U. Möglichkeiten noch zu, die bei einem weiteren andauernden Anwachsen 
der Volumina nicht mehr in Frage kommen (beispielsweise geologische Endlagerung in wenigen 
Bergwerken, die jeweils regional nach den günstigsten geologischen Verhältnissen ausgewählt 
werden, aber begrenzte Kapazität haben; oder grundsätzlich Konzepte, die bei größeren Men-
gen nicht mehr bezahlbar sind).

Die Begrenzung der Mengen verringert weiterhin den Zeitdruck, da jene Mengen, die transpor-
tiert und zwischengelagert werden müssen, geringer sind und somit auch die Risiken von Zwi-
schenlagerung und Transport reduziert werden.
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5  Terror und Kriegsgefahr*

5.1  Einführung

Im Verlauf des 20. Jahrhunderts gab es zahlreiche Beispiele für vorsätzliche Akte des Terrorismus, 
auch schon lange vor dem 11. September 2001. Vielfach haben Terrorgruppen ihre Entschlossen-
heit und Fähigkeit demonstriert, Anschläge auf exponierte Ziele auszuführen. Ein Beispiel dafür ist 
der Anschlag der Hisbollah auf eine US-Kaserne in Beirut am 23. Oktober 1983 durch ein Selbst-
mordkommando. Eine technisch hoch entwickelte Autobombe explodierte, die das Gebäude zer-
störte und 241 Soldaten tötete. Ein von den Liberation Tigers of Tamil Eelam am 21. Juni 1991 in 
Colombo, Sri Lanka, mit einer Autobombe verübter Anschlag verursachte eine große Zahl von 
Verletzten und 51 Tote. Die Liste lässt sich fortsetzen.

Aufgrund der gegebenen globalen Situation erscheint die Terror-Gefährdung zu Beginn des 21. 
Jahrhunderts als besonders groß. Diese, durch wirtschaftliche, militärische, ideologische und 
politische Gegebenheiten bestimmte Gesamtsituation soll hier nicht diskutiert und bewertet wer-
den. Ein Hinweis erscheint allerdings wichtig: Obgleich zurzeit vor allem die Bedrohung aus 
einer bestimmten Richtung (islamistischer Fundamentalismus) im Mittelpunkt des öffentlichen 
Interesses steht, gibt es weltweit gesehen eine Vielzahl von unterschiedlichen weltanschaulichen 
Richtungen und Organisationen, aus denen sich potenzielle Tätergruppen rekrutieren können. Bei-
spielsweise wurde das Bombenattentat auf ein Gebäude der US-Bundesregierung in Oklahoma, 
bei dem am 19. April 1995 169 Menschen getötet und über 500 verletzt wurden, von Rechtsextre-
misten aus den USA verübt [Thompson 1995]. Die Bombenanschläge der ETA in Spanien in den 
letzten Jahren sind ein weiteres Beispiel für die Vielfältigkeit der terroristischen Bedrohung.

Es gibt zahlreiche potenzielle Ziele für terroristische Angriffe. Industrieanlagen, Bürohochhäuser 
in Stadtkernen oder auch gefüllte Sportstadien könnten „attraktiv“ erscheinen, wenn eine Ter-
rorgruppe die Tötung möglichst vieler Menschen auf einen Schlag beabsichtigt. Die Wahl eines 
Kernkraftwerkes als Angriffsziel könnte jedoch aus folgenden Gründen bzw. aus einer Kombina-
tion dieser Gründe erfolgen:

•  Wegen des Symbolcharakters – Kernenergie kann als Inbegriff technologischer Entwicklung, 
als typische „Hightech“ gesehen werden. Dabei handelt es sich darüber hinaus um eine Tech-
nik mit zivil/militärischem Doppelcharakter. Diese wird von vielen Menschen (zu Recht) als 
potenziell besonders gefährlich angesehen. Daher können Angriffe eine besonders hohe psy-
chologische Wirkung haben.

•  Wegen der langfristigen Wirkung – ein Angriff kann zu weiträumigen radioaktiven Kontaminationen 
mit langlebigen Radionukliden führen. Der angegriffenen Region wird damit sozusagen langfristig 
ein Stempel der Vernichtung aufgedrückt und darüber hinaus über Jahrzehnte ein wirtschaftlicher 
Schaden zugefügt.

•  Wegen der unmittelbaren Wirkung auf die Elektrizitätserzeugung in der betroffenen Region 
– Kernkraftwerke sind, wo immer sie betrieben werden, wichtige Bestandteile der Stromver-
sorgungssysteme und speisen mit hoher Leistung ins Netz ein. Der schlagartige Ausfall einer 
solchen Großanlage kann unter Umständen zu Netzzusammenbrüchen führen.

*  Gekürzte Fassung eines Berichtes an die Österreichische Bundesregierung
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•  Wegen der möglichen länger andauernden Wirkung auf die Elektrizitätserzeugung nicht nur 
in der betroffenen Region, sondern auch in anderen Regionen (möglicherweise sogar allen 
Staaten, in denen Kernkraftwerke betrieben werden) – ein erfolgreicher Angriff gegen ein 
Kernkraftwerk in einem Land ist gleichzeitig ein Angriff gegen alle Kernkraftwerke in der Welt 
[Braun et al. 2002]. Nachdem ein solcher Angriff die Verwundbarkeit eines KKW demonstriert 
hat, werden u. U. vorsorgliche Abschaltungen von KKW im betroffenen Land, aber auch an-
derswo erfolgen. Damit wird eine große weltweite Aufmerksamkeit erreicht.

Bei Angriffen auf andere Atomanlagen oder auf Atomtransporte wird eine Wirkung auf die Elek-
trizitätserzeugung, jedenfalls direkt, nicht eintreten. Der Symbolcharakter sowie auch die Mög-
lichkeit langfristiger Kontamination von Land sind jedoch ebenfalls gegeben.

Terror-Angriffe auf kerntechnische Anlagen sind mit den verschiedensten Mitteln möglich. Eine 
Vollständigkeit bei der Aufzählung der denkbaren Szenarien kann prinzipiell nicht erzielt werden, 
weil es schlechthin nicht möglich ist, alle Produkte menschlicher Fantasie vorherzusehen.

Grundsätzlich können Angriffe variieren im Hinblick auf die Mittel der Einwirkung, das konkrete 
Angriffsziel, Organisation, Anzahl und Aufwand der Angreifer und andere Faktoren. Für jede die-
ser Variablen gibt es viele Möglichkeiten der Realisierung. Der Versuch, auch nur das Vorherseh-
bare vollständig zu erfassen, würde also schon zu einer Matrix mit unzähligen unterschiedlichen 
Szenarien führen.

Terroristische Angriffe auf Nuklearanlagen stellen kein hypothetisches Risiko dar. In der Ver-
gangenheit wurden bereits mehrmals Anschläge durchgeführt. Dabei kam es glücklicherweise 
bisher noch nicht zu einer Katastrophe mit schweren radioaktiven Freisetzungen.

Zum Beispiel bahnte sich ein Mann im Februar 1993 mit seinem Wagen einen Weg durch die 
Haupteinfahrt bis zur Turbinenhalle des Atomkraftwerkes Three Mile Island 1 in den Vereinigten 
Staaten [Thompson 1995, USNRC 1993]. Im November 1994 gab es eine Bombendrohung gegen 
das Atomkraftwerk Ignalina in Litauen. Glücklicherweise lief das Ultimatum ab, ohne dass es zur 
Explosion kam; es wurde auch keine Bombe im Kraftwerk gefunden [Nucleonics Week 1994]. Im 
Dezember 1995 warnte die US Regierung die Russische Föderation und die anderen Mitglieder 
der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten vor der Möglichkeit von tschetschenischen Terrorangrif-
fen auf Atomkraftwerke auf ihrem Territorium. Die Warnung beruhte auf einem Psychogramm des 
Tschetschenischen Führers Dzhokar Dudayev [Nucleonics Week 1995].

Eine weitere Bedrohung, die in der derzeitigen Weltlage besondere Beachtung verdient, stellen 
Kriegseinwirkungen auf Atomanlagen dar, obwohl das 1. Protokoll zur Genfer Konvention Angriffe 
auf Kernanlagen verbietet. Seit dem Fall des Eisernen Vorhanges kommt es häufiger zu „kleinen“, 
lang andauernden und regional begrenzten Kriegen. Diese können mit dem Zerfall einer größe-
ren staatlichen Einheit verbunden sein, oder auch mit Bestrebungen von Bevölkerungsgruppen, 
die Unabhängigkeit von einer solchen Einheit zu erreichen [Münkler 2003]. Die oben für Terror-
angriffe genannten Gründe könnten bei einem solchen Krieg eine der Parteien dazu motivieren, 
eine Atomanlage anzugreifen.

Eine andere Form kriegerischer Auseinandersetzung, zu der es u. a. auch als Folge eines solchen 
langwierigen, regionalen Krieges kommen kann, stellen Interventionskriege dar. Solche Kriege 
sind dadurch charakterisiert, dass westliche Industriestaaten ein Land angreifen, von dem eine 
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tatsächliche oder behauptete Bedrohung ausgeht. Eigeninteressen der angreifenden Staaten 
spielen dabei oft eine wichtige Rolle. Wenn das angegriffene Land über Atomanlagen verfügt, 
besteht die Gefahr, dass diese bei Kriegshandlungen unbeabsichtigt beschädigt werden. Wei-
terhin könnte eine intervenierende Macht Kraftwerke angreifen, um die Stromversorgung des 
feindlichen Landes lahm zu legen. Dabei würde wahrscheinlich angestrebt werden, radioaktive 
Freisetzungen zu vermeiden; solche Angriffe würden sich auf konventionelle Teile eines Kern-
kraftwerkes (Turbinenhalle, Umspannwerk) konzentrieren. Wegen der kompakten Anordnung der 
einzelnen Gebäude auf dem Gelände besteht dennoch die Gefahr, dass sicherheitsrelevante 
Anlagen in Mitleidenschaft gezogen werden. Es ist auch in Betracht zu ziehen, dass Zerstörun-
gen am konventionellen Teil der Anlage, etwa durch Ausfall der Wärmeabfuhr oder der Netz-
anbindung, zu radioaktiven Freisetzungen führen. Überdies kann in Zeiten kriegerischer Aus-
einandersetzungen die Elektrizitätsversorgung zusammenbrechen. In Kombination mit weiteren 
Zerstörungen an der Infrastruktur kann auch dies in letzter Konsequenz bei Kernkraftwerken zu 
Störfällen und Unfällen mit Auswirkungen auf die Umgebung führen.

Ebenso ist denkbar, dass Atomanlagen, die militärischen Zwecken dienen oder bei denen dies 
befürchtet wird, gezielt zerstört werden. In solchen Fällen mag die Freisetzung von radiaktivem 
Material vom Angreifer nicht beabsichtigt sein, aber das Risiko wird in kauf genommen. Der Is-
raelische Luftangriff am 7. Juni 1981, bei dem der Forschungsreaktor in Tuwaitha im Irak zerstört 
wurde, kann als Beispiel für derartige Angriffe gelten. Der Reaktor war noch nicht in Betrieb und es 
wurde keine Radioaktivität freigesetzt. Dennoch zeigt dieses Beispiel, dass derartige Überlegun-
gen keineswegs nur theoretischer Natur sind [Thompson 1995].

Bedrohungen durch Kriegshandlungen können auch in Europa nicht ausgeschlossen werden. 
Während der kriegerischen Auseinandersetzungen auf dem Balkan in den frühen 90er Jahren 
war das Kernkraftwerk Krško in Slowenien mehrmals gefährdet. Im Juni 1991 wurde es von drei 
Jagdbombern der Jugoslawischen Luftwaffe überflogen. Es erfolgte kein Angriff, der Überflug 
hatte jedoch eindeutig den Charakter einer Warnung. Im September 1991 näherte sich der Krieg 
erneut der slowenischen Grenze. In der Umgebung von Zagreb fanden Kampfhandlungen statt, 
die sich leicht auf slowenisches Gebiet hätten ausweiten können [Hirsch et al. 1997].

Terror-Angriffe sind, wenn es zu einer kriegerischen Auseinandersetzung kommt, auch in Kom-
bination mit Kriegshandlungen denkbar.

Insbesondere ist dies im Falle eines asymmetrischen Krieges zu befürchten – das heißt, beim 
Angriff eines Gegners auf ein militärisch sehr viel schwächeres Land, zum Beispiel im Rahmen 
eines Interventionskrieges. Bei dem Angegriffenen könnten die Hemmungen gegenüber Aktio-
nen, die in erster Linie die Zivilbevölkerung des Gegners treffen, drastisch herabgesetzt werden, 
wenn er keine anderen Möglichkeiten des Zurückschlagens gegen den übermächtigen Gegner 
sieht, und/oder selbst bereits große Verluste bei der Zivilbevölkerung zu beklagen hatte.

Nicht behandelt wird in diesem Bericht der Einsatz von Massenvernichtungswaffen, insbesonde-
re Kernwaffen, gegen Kernkraftwerke – sei es durch Terroristen oder bei Kriegshandlungen.
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5.2  Angriffsziele und deren Verwundbarkeit

Von allen kommerziellen Atomanlagen stellen wohl in erster Linie Kernkraftwerke „attraktive“ 
Ziele für terroristische oder kriegerische Angriffe dar. Sie sind am weitesten verbreitet, enthalten ein 
erhebliches radioaktives Inventar und sind, wie schon erwähnt, wichtige Komponenten der Strom-
versorgung. Darüber hinaus handelt es sich um große Bauwerke mit einer markanten, auch über grö-
ßere Entfernungen deutlich wahrnehmbaren Struktur. Deshalb liegt der Schwerpunkt dieser Studie 
auf Atomkraftwerken als mögliche Angriffsziele.

Das Gelände eines Kernkraftwerkes umfasst mehrere Zehntausend Quadratmeter. Das Herz-
stück der Bauwerke auf dieser Fläche ist das Reaktorgebäude, das, wie der Name sagt, den 
Reaktor mit dem hochradioaktiven Kernbrennstoff (Größenordnung: 100 Tonnen) sowie wichtige 
Kühl- und Sicherheitseinrichtungen enthält.

Es ist anzunehmen, dass dieses Gebäude bei einem Angriff das primäre Ziel darstellen würde. 
Ist der Reaktor in Betrieb, wenn der Angriff erfolgt, und kommt es zu einer Unterbrechung der 
Kühlung, kann eine Kernschmelze in sehr kurzer Zeit (Größenordnung eine Stunde) eintreten. 
Auch bei abgeschaltetem Reaktor ist die Nachzerfallswärme erheblich, so dass der Brennstoff, 
wenn auch langsamer, zum Schmelzen kommen kann.

Zerstörung des Reaktorgebäudes mit Ausfall der Kühlsysteme würde den denkbar gefährlichsten 
Reakorunfall nach sich ziehen: Rasche Kernschmelze bei offenem Containment. Die Folge sind 
radioaktive Freisetzungen, die besonders frühzeitig und in besonders hohem Ausmaße erfolgen.

Eine weitere verwundbare Stelle mit erheblichem radioaktivem Inventar stellt das Brennelement-
Lagerbecken dar. Es kann bei manchen Anlagen mehr Brennstoff, und damit mehr langlebige 
radioaktive Stoffe, enthalten als der Reaktor selbst. In manchen Kernkraftwerken befindet sich die-
ses Lager innerhalb des Containments und ist mit einer Betonhülle gegen Einwirkungen von außen 
geschützt (z. B. deutsche Druckwasserreaktoren). Bei vielen Kraftwerken ist es in einem eigenen 
Gebäude mit geringerem Schutz angeordnet.

Neben dem Reaktorgebäude und ggf. dem Gebäude mit dem Brennelement-Lagerbecken gibt es 
weitere Bauwerke und Einrichtungen von unterschiedlicher sicherheitstechnischer Bedeutung.

Soweit bisher bei Kernkraftwerken eine Auslegung gegen zivilisationsbedingte Einwirkungen von 
außen (z. B. Flugzeugabsturz) realisiert wurde, was keineswegs bei allen Anlagen der Fall ist, 
wurde von einer punktuellen Einwirkung ausgegangen (etwa durch Absturz einer relativ kleinen 
Militärmaschine und nicht eines großen Verkehrsflugzeuges). Als wichtigste Gegenmaßnahme 
wurden die für die Sicherheit wichtigen Einrichtungen räumlich getrennt. Damit sollte erreicht 
werden, dass jeweils nur eine einzige für die Sicherheit wichtige Einrichtung zerstört werden 
kann – und damit andere Systeme verfügbar bleiben.

So kann beispielsweise bei Ausfall der Elektrizitäts-Eigenbedarfsversorgung über den entspre-
chenden Transformator die Notstromversorgung mit Dieselgeneratoren einspringen. Bei Zerstö-
rung der Warte mit den wichtigen Leit- und Kontrolleinrichtungen sollten die Einrichtungen des 
Notspeisegebäudes bzw. des Notstandsgebäudes in der Lage sein, die minimal erforderlichen 
Sicherheitsfunktionen (Wärmeabfuhr aus dem Reaktor) zu gewährleisten.
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Bleibt bei einem Angriff das Reaktorgebäude intakt, so ist in der Folge eine nicht beherrschbare Si-
tuation dennoch wahrscheinlich, wenn mehr als eine andere sicherheitsrelevante Einrichtung auf dem 
Gelände zerstört wird. Dies kann auch bei räumlicher Trennung wichtiger Anlagenteile geschehen.

Neben Kernkraftwerken könnten andere „interessante“ Ziele für Angriffe, die weiträumige ra-
dioaktive Kontaminationen bewirken sollen, vor allem jene Atomanlagen sein, in denen große 
radioaktive Inventare gelagert werden. Dabei ist vor allem an Zwischenlager jeder Art zu denken, 
die sich auch am gleichen Standort mit anderen Anlagen (insb. Kraftwerken oder Wiederaufar-
beitungsanlagen) befinden können.

Eine Analyse der relativen Wahrscheinlichkeit von Angriffen auf Atomkraftwerke einerseits und an-
dere Atomanlagen andererseits kann hier nicht durchgeführt werden. Es wird nur das technische 
Potenzial diskutiert.

Am Standort von Wiederaufarbeitungsanlagen werden hochaktive, flüssige und andere radiolo-
gisch relevante und langlebige Abfälle gelagert: radioaktives Material, das jenes im Reaktorkern 
eines Druckwasserreaktors bei weitem übersteigt [z.B. Thompson 2003].

Auch Standort-Zwischenlager für abgebrannten Brennstoff in kombinierten Transport- und 
Lagerbehältern können Kapazitäten von über 1.500 t aufweisen. Das Potenzial für große Frei-
setzungen ist bei derartigen Lagern geringer als bei Nasslagern, aber immer noch erheblich 
[Meister et al. 2002].

Im Bereich der Brennstoffversorgung sind vor allem Lager von Uranhexafluorid potenziell ge-
fährdet. Uran muss zur Anreicherung in diese chemische Form gebracht werden. Das anfallende 
abgereicherte Uran, das nicht zur Fertigung von Brennelementen verwendet wird, aber für etwa-
igen späteren Gebrauch aufbewahrt wird, wird in der Regel als Hexafluorid gelagert.

Uranhexafluorid ist ein flüchtiger Stoff, der bei Freisetzung mit der Luftfeuchtigkeit reagiert und 
u. a. hochtoxische Flusssäure (HF) bildet.

In den USA werden zurzeit beispielsweise an drei verschiedenen Standorten insgesamt rd. 57.000 
Stahlbehälter mit insgesamt knapp 700.000 t abgereichertem Uranhexafluorid gelagert1.

Ein weiteres potenzielles Angriffsziel für Terroristen sind radioaktive Stoffe während eines Trans-
ports. In erster Linie ist dabei zu denken an:

1.  Abgebrannte Brennelemente und hochaktive Abfälle aus der Wiederaufarbeitung (hohes spe-
zifisches Inventar an radioaktiven Stoffen)

2.  Plutonium (hohe Toxizität, insbesondere bei Freisetzung als Aerosol)

3.  Uranhexafluorid (hohe chemische Toxizität der freigesetzten Stoffe, dadurch sofortige schädi-
gende Wirkungen (Lungenschädigung))

Da die transportierten Mengen im Bereich von maximal einigen Tonnen liegen, sind die zu erwar-
tenden Freisetzungen selbst bei weitgehender Zerstörung der Behälter um Größenordnungen 

1  http://web.ead.anl.gov/uranium/faq/storage/faq16.cfm, eingesehen am 15.06.2004
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geringer als jene, die bei Angriffen auf Lager erzielt werden können. Andererseits ist der Ort der 
Freisetzung nicht vorhersehbar, da Angriffe im Prinzip überall längs der Transportrouten erfolgen 
können (z.B. während der Ladung/Entladung in Häfen oder während des Transportes durch gro-
ße Städte). Freisetzungen können also auch in städtischen Bereichen erfolgen und so bei relativ 
geringer betroffener Fläche viele Menschen schwer schädigen.

5.3  Mögliche Angriffsszenarien

Seit dem 11. September 2001 konzentriert sich die öffentliche Diskussion weitgehend auf Selbstmord-
angriffe mit einem Verkehrsflugzeug. In Wahrheit ist die Bedrohung jedoch erheblich vielfältiger.

In der Folge werden verschiedene Möglichkeiten für Terror-Angriffsszenarien beispielhaft aufge-
listet. Fast alle davon könnten auch zu Kriegszeiten von eingesickerten Kommandotruppen oder 
einer fünften Kolonne durchgeführt werden. Einige der Szenarien können praktisch in unverän-
derter Form auch im Rahmen von Kriegseinwirkungen realisiert werden.

Angriffsszenarien für ortsfeste Atomanlagen (Kernkraftwerke und andere Anlagen) können um-
fassen [Hirsch et al. 2005]:

•  Angriff aus der Luft

•  Beschuss von außerhalb des Anlagengeländes

•  Eindringen auf das Gelände

•  Angriffe von bzw. unter Mitwirkung von Innentätern

•  Angriffe auf außen gelegene Anlagenteile

Auch Transporte radioaktiver Stoffe, insbesondere solche mit hohem radioaktivem Inventar, ho-
her Radiotoxizität und/oder hoher chemischer Toxizität könnten Ziel eines Angriffes werden.

Atomanlagen bzw. Atomtransporte sind nicht in gleichem Maße gegenüber allen diesen Szena-
rien verwundbar. Die meisten angeführten Angriffsmöglichkeiten können im schlimmsten Falle 
zu sehr schweren Freisetzungen führen, manche werden eher beschränkte Wirkungen haben. 
Unterschiedliche Anlagenteile können gegenüber verschiedenen Angriffsarten in unterschiedli-
chem Maße verwundbar sein.

5.4  Folgen von Terror- oder kriegerischen Angriffen 
auf Atomanlagen oder Transporte

Als Beispiele werden hier aus der langen Liste der denkbaren Szenarien drei betrachtet – Be-
schuss eines Kernkraftwerkes, Bombenabwurf auf ein Zwischenlager mit abgebranntem Brenn-
stoff und Angriff auf einen Transport von Uranhexafluorid. Diese Beispiele sollen die große Band-
breite möglicher Angriffsziele und Szenarien veranschaulichen.
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5.4.1  Beschuss eines Kernkraftwerkes

Angriffe auf ein Kernkraftwerk können einen Reaktorunfall der schwersten Kategorie auslösen: 
Eine Kernschmelze bei frühzeitigem Versagen des Containments.

Ein mögliches Szenario wäre der Beschuss mit einer gezogenen 15,5 cm-Haubitze, wie sie heu-
te zur Standard-Bewaffnung fast aller Armeen gehört, im Rahmen von Kriegshandlungen oder 
auch als terroristischer Angriff. Waffen dieser Art sind bei den Armeen der Welt sehr verbreitet 
und könnten auch von Terroristen beschafft werden.

Bei Einsatz von Hochexplosiv-Geschossen, die Standardmunition der Haubitzen sind, ist mit 
Zerstörung des Gebäudes und großen Schäden in seinem Inneren zu rechnen. Ein großer Teil 
des Anlagenpersonals wird getötet oder verletzt werden. Auf dem Anlagengelände kann es durch 
nicht genau im Ziel liegende Schüsse zu weiteren Schäden kommen. All dies macht es außeror-
dentlich schwer, rasch und effektiv Gegenmaßnahmen durchzuführen.

Innerhalb weniger Stunden kommt es zur Kernschmelze und zu massiven Freisetzungen von 
Radioaktivität. Die freigesetzte Menge kann im Bereich von 50 – 90 % des radioaktiven Inventars 
des Reaktors an flüchtigeren Stoffen wie Jod oder Cäsium liegen, dazu kommen weitere Nukli-
de wie Strontium-90, von denen ein Anteil von einigen Prozent des Inventars in die Atmosphäre 
gelangt. Dies entspricht bei einem Kernkraftwerk der 1000 MW-Klasse beispielsweise einigen 
100.000 Tera-Becquerel (TBq) an Cäsium-137. Zum Vergleich: Bei dem Unfall in Tschernobyl 
wurden etwa 85.000 TBq Cs-137 frei [OECD Nuclear Energy Agency 1996]. Nach einer Analyse 
von L. Hahn, zu diesem Zeitpunkt Vorsitzender der Deutschen Reaktor Sicherheitskommission 
(RSK), würden die Folgen einer nationalen Katastrophe entsprechen [Hahn 1999]. Bis zu 10.000 
km2 müssten kurzfristig evakuiert werden, es wäre mit bis zu 15.000 akuten Strahlentoten und 
bis zu 1 Million Krebstoten zu rechnen; dazu kämen unzählige Erbschäden. Die Flächen, die 
langfristig so verseucht wären, dass die Bevölkerung umgesiedelt werden muss, könnten sich 
auf bis zu 100.000 km2 belaufen. Dies ist mehr als die Fläche von Portugal. Die wirtschaftlichen 
Folgen sind mit rd. 6 Billionen Euro abgeschätzt worden.

Bei vielen Reaktoren ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass auch das Brennelement-Lager-
becken bei dem Angriff zerstört oder schwer beschädigt wird. Die Freisetzungen können ein 
Mehrfaches der oben angegebenen erreichen, mit entsprechend schlimmeren Folgen.

5.4.2  Bombenangriff auf ein Zwischenlager

Ein derartiger Angriff wäre primär als Kriegshandlung denkbar. Es ist jedoch auch nicht auszu-
schließen, dass eine terroristische Organisation sich eines bewaffneten Kampfflugzeuges be-
mächtigt oder einen Piloten einer Luftwaffe durch Bestechung, Erpressung oder ideologische 
Überzeugung dazu bringt, einen solchen Angriff durchzuführen.

In dem hier betrachteten Beispiel wird davon ausgegangen, dass es sich um ein Behälter-Trok-
kenlager handelt. Diese Form der Lagerung ist insbesondere in Deutschland sowie einigen neu-
en EU-Mitgliedsstaaten zunehmend gebräuchlich und ist weniger verwundbar gegenüber An-
griffen als die Lagerung in Becken, die weltweit zurzeit erheblich weiter verbreitet ist (z. B. gibt es 
Lagerbecken mit sehr großem Inventar in La Hague, Frankreich).
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Eingesetzt werden könnte z. B. eine Bombe vom Typ BLU-109 (908 kg), die bei den Luftwaffen 
weit verbreitet ist. Es ist davon auszugehen, dass bei einem gezielten Abwurf das Dach der 
Lagerhalle durchschlagen wird; ein getroffener Behälter wird schwer beschädigt. Luft kann ins 
Innere des Behälters eindringen. Das Hüllrohr-Material der abgebrannten Brennelemente (eine 
Legierung auf Zirkonbasis) wird teilweise fragmentiert und fängt Feuer. Aus einem Behälter kön-
nen, wenn es sich z. B. um einen modernen deutschen CASTOR V/19 handelt, etwa 10.000 TBq 
Cäsium-137 freigesetzt werden, bei Zerstörung bzw. schwerer Beschädigung von mehreren Be-
hältern entsprechend mehr.

Eine derartige Freisetzung kann noch in Entfernungen bis zu 10 km langfristige Umsiedlungen 
erforderlich machen. Bis zu noch größeren Entfernungen hin resultieren erhebliche radioaktive 
Bodenkontaminationen, die drastische Einschränkungen bei der landwirtschaftlichen Nutzung 
bedeuten. Mit akuten Strahlentoten ist nicht zu rechnen; die Zahl der strahleninduzierten Krebs-
fälle hängt von der Bevölkerungsdichte sowie der Schnelligkeit und Effizienz der Maßnahmen 
des Katastrophenschutzes ab.

5.4.3  Angriff auf einen Transport von Uranhexafluorid

Uranhexafluorid wird, wenn es sich um noch anzureicherndes Material oder abgereichertes Uran 
(„tails“) handelt, in Behältern vom Typ 48“Y transportiert, die maximal 12,5 t UF6 aufnehmen 
können. Die Behälter sind aus Stahl, ihre Wandstärke beträgt lediglich 16 mm. Es wird jeweils 
ein Behälter auf einem LKW transportiert, bei Bahntransport bis zu drei mit einem Waggon 
[URENCO 2001].

Bei einem Terror-Angriff auf einen derartigen Transport auf der Straße könnte ein Tankwagen, 
z. B. mit Benzin oder Flüssiggas, als „Waffe“ eingesetzt werden. Nach einem heftigen Zusam-
menprall mit dem Uranhexafluorid-Transport ist von schwerer Beschädigung des Tankwagens 
auszugehen. Ein mehrstündiges, heißes Feuer am Unfallort resultiert.

Bei einem Behälter vom Typ 48“Y kommt es bereits nach ca. 50 Minuten in einem Feuer mit Flam-
mentemperatur 800 °C zum Versagen. Bei höheren Flammentemperaturen (1000 °C und mehr kön-
nen durchaus erreicht werden) tritt das Versagen früher ein. Der Stahlzylinder birst, ein Teil des UF6 
wird hoch in die Luft geschleudert, der Rest brockenweise in die nähere Umgebung geworfen. Durch 
Reaktion mit dem Wassergehalt der Luft entsteht u. a. HF (Flusssäure). Flusssäure ist sowohl ein 
schweres Atem-, als auch Kontaktgift.

In unmittelbarer Umgebung des Unfallortes (bis zu ca. 100 m Entfernung) besteht akute Lebens-
gefahr. In bis zu 500 m Entfernung werden Menschen schweren Vergiftungen und Verätzungen 
durch HF ausgesetzt sein. Bei längerem Aufenthalt besteht auch in diesem Bereich noch Le-
bensgefahr. Noch in Entfernungen von über 1 km besteht für empfindliche Menschen das Risiko 
gesundheitlicher Schädigung [Albrecht et al. 1988].

Die kurzfristigen gesundheitlichen und teilweise tödlichen Folgen eines Anschlages auf einen der-
artigen Transport, besonders während dieser durch einen Ballungsraum fährt, können also allein 
durch die Freisetzung von Flusssäure drastisch sein. Tausende Tote und Verletzte sind möglich. 
Dazu kommt die Kontamination der Unfallumgebung durch Uran, einem relativ schwach radioak-
tiven, aber chemisch toxischem Schwermetall. Handelt es sich um Uran, das bei der Wiederaufar-
beitung gewonnen wurde, kann es weiterhin durch andere Radionuklide verunreinigt sein.
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Bei einem Anschlag in einer ländlichen Gegend ist im Übrigen mit schweren Schäden bei der 
betroffenen Tier- und Pflanzenwelt zu rechnen.

5.5  Gegen- und Schutzmaßnahmen und 
ihre Probleme und Grenzen

Verschiedene Maßnahmen sind denkbar, die möglicherweise bei Atomanlagen einen gewissen 
Schutz gegen Kriegsweinwirkungen und Terrorangriffe bewirken können. Diese Maßnahmen 
werden (im Hinblick auf Terrorangriffe) bereits von Betreibern und zuständigen Behörden ge-
prüft; manche wurden bereits umgesetzt bzw. konkret geplant.

Die wichtigsten Punkte, mit denen sich teilweise auch die öffentliche Diskussion im Zusammen-
hang mit Terrorangriffen beschäftigt, sind:

1.  Vorbeugendes Abschalten von Atomkraftwerken

2.  Strukturelle Nachrüstung gegen gezielten Flugzeugabsturz und andere Gefahren

3.  Vernebelung als Schutz gegen gezielte Flugzeugabstürze

4.  Aufstockung von Personal (und Einrichtungen) zur Bekämpfung der Folgen eines Angriffes

5.  Verstärkung der Wachmannschaft

6.  Realisierung zusätzlicher Maßnahmen des anlageninternen Notfallschutzes

Die Punkte 2 bis 5 beziehen sich auf alle Arten von Atomanlagen.

Die erwähnten Schutzmaßnahmen gelten in der Regel nicht einem bestimmten Angriffsszenari-
um; sie könnten potentiell in unterschiedlichen Fällen Wirkung entfalten.

Alle diese Maßnahmen kommen potenziell auch in Frage, um den Schutz gegen Kriegseinwirkun-
gen zu erhöhen. Vernebelung könnte auch gegen „klassische“ militärische Luftangriffe erwogen 
werden, nicht nur gegen Selbstmord-Attacken mit Zivilflugzeugen. Eine Verstärkung der Wach-
mannschaft wird allerdings gegen einen mit militärischen Mitteln einschl. schwerer Waffen vorge-
tragenen Angriff wenig Nutzen bringen.

Im Zusammenhang mit dem Schutz gegen Terror-Angriffe sind außerdem verschiedene Maß-
nahmen im Gespräch, die dem militärischen, polizeilichen oder administrativen Bereich zuzuord-
nen sind.
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5.5.1  Vorbeugendes Abschalten

Das vorbeugende Abschalten eines Atomkraftwerks, wenn eine Bedrohung besteht, kann bei 
Angriffen aller Art Sicherheitsmargen erhöhen und insbesondere die Zeitspanne verlängern, die 
nach dem Angriff für Gegenmaßnahmen zur Verfügung steht.

Die thermische Leistung der Brennelemente (Zerfallswärme) nimmt jedoch im abgeschalteten 
Reaktor relativ langsam ab. Um einen nennenswerten Sicherheitsgewinn zu erzielen und im 
Ernstfall (bei Intaktbleiben des Einschlusses des Brennstoffs) Interventionszeiten von ca. einem 
Tag zur Verfügung zu haben, muss ein Atomkraftwerk (Siede- oder Druckwasserreaktor) späte-
stens einige Monate bis ein halbes Jahr vor dem Angriff abgeschaltet werden.

Für den Fall, dass Reaktordruckbehälter und/oder Kühlkreislauf beschädigt werden und Kühlmit-
telverlust eintritt, kann auch vorbeugendes Abschalten keine angemessen langen Interventionszei-
ten gewährleisten. Allerdings bestehen auch in diesem Falle gewisse Vorteile; die Kernschmelze 
wird etwas später eintreten.

Sämtliche potenziellen Vorteile des Abschaltens können allerdings stark relativiert werden, wenn 
sich, wie bei vielen Kraftwerken, das Brennelement-Lagerbecken in exponierter Lage im Reaktor-
gebäude befindet.

5.5.2  Strukturelle Nachrüstung gegen Flugzeugangriff und andere Gefahren

Gegen Angriffe aus der Luft jeder Art, aber auch gegen Beschuss und Einsatz von Sprengmitteln, 
wären als Schutzmaßnahmen grundsätzlich strukturelle Nachrüstungen denkbar. Insbesondere 
käme dabei in Frage:

•  Verstärkung der baulichen Strukturen gegen alle Arten von Einwirkungen

•  Spezielle Schutzbauten gegen Angriffe aus der Luft (z. B. Türme)

•  Spezielle Hindernisse auf dem Gelände gegen Angriffe mit Autobomben

Eine Verstärkung der baulichen Strukturen der Atomanlage selbst stößt allerdings an Grenzen 
der Machbarkeit und steht bisher nicht ernsthaft zur Diskussion.

Ernsthaft erwogen wurde dagegen die Errichtung von Bauwerken um die Reaktorgebäude, um 
einen Angriff aus der Luft auf diese zu verhindern. In Deutschland wurde dabei zunächst an 
Turmbauwerke gedacht [BMU 2002], sowie an die Errichtung von Schutzwällen aus Stahlbeton, 
um die „Erfolg“ versprechenden Einflugschneisen zu versperren [Financial Times Deutschland 
2004]. Diese Konzepte spielen in der öffentlichen Diskussion allerdings keine große Rolle mehr.

Das Prinzip der Schutzbauwerke wäre, egal welches Konzept umgesetzt würde, mit schwer-
wiegenden Problemen verbunden: Werden die Bauwerke in einem größeren Abstand um die 
Reaktorgebäude aufgestellt, so wären sehr ausgedehnte und hohe Bauten erforderlich. Bei Ab-
ständen von über 200 m können Höhen von 200 m und mehr erforderlich werden. Die Bauten 
sind damit weithin sichtbar. Es kann nicht ausgeschlos sen werden, dass sie bei Angriffen an-
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derer Art (Beschuss) als Orientierungshilfe dienen. Werden die Bauwerke dagegen nahe an den 
Reaktorgebäuden aufgestellt, ergibt sich das Problem des Platzbedarfes.

Bei der Errichtung massiver Stahlbeton-Strukturen tritt überdies ein neues Sicherheitsproblem auf: Die 
Zerstörung einer solchen Struktur, ob Wall oder Turm, bei einem Flugzeugangriff wird zur Bildung von 
schweren Betontrümmern führen, die auf dem Anlagen gelände Schaden bewirken können.

Derartige Bauwerke wären als Schutz also allenfalls bei niedrigen Gebäuden, z. B. verbunkerten 
Atommüll- oder Plutoniumlagern, denkbar. Dabei wären keine so großen Höhen erforderlich.

Etwas anders stellt sich die Problematik im Hinblick auf Hindernisse gegen das Eindringen von An-
greifern mit Fahrzeugen dar. Durch die Verhinderung der Benutzung von Fahrzeugen auf dem Anla-
gengelände werden die Aktionsmöglichkeiten von Terroristen begrenzt. Insbesondere kann bei wirk-
samen Absperrungen der Einsatz von Autobomben in der Umgebung einer kerntechnischen Anlage 
verhindert werden. Auch ein militärischer Angreifer kann durch solche Sperren behindert werden. 
Weiters ist davon auszugehen, dass die Kosten für die Errichtung derartiger Hindernisse gering sind. 
Jedoch sind durch das relativ hohe Verkehrsaufkommen in der Umgebung solcher Anlagen und teil-
weise auch auf dem Anlagengelände selbst dieser Schutzmaßnahme Grenzen gesetzt.

Maßnahmen wie die Verstärkung des Zaunes, der das Eindringen von Angreifern verhindern soll, 
können auch zu einem Sicherheitsgewinn bei geringen Kosten führen.

5.5.3  Vernebelung als Schutz gegen gezielte Flugzeugabstürze und andere Gefahren

Konzepte zur Tarnung von Kernkraftwerken durch Vernebelung, insbesondere zum Schutz ge-
gen gezielten Flugzeugabsturz sind zurzeit in Deutschland besonders intensiv in Diskussion. 
Die Vernebelung stellt dort das zentrale Element des Schutzkonzeptes dar, entsprechend ei-
ner Übereinkunft zwischen den Atomkraftwerksbetreibern und der deutschen Regierung. Diese 
Maßnahme soll durch die Störung des Navigationssystems GPS (global positioning system) in 
der Umgebung des betreffenden Atomkraftwerkes ergänzt werden. Es soll zunächst, als Pilot-
projekt, beim Atomkraftwerk Grohnde in Niedersachsen umgesetzt werden [BMU 2005]. Al-
lerdings war die Bewertung dieses Konzeptes im April 2006 immer noch nicht abgeschlossen 
[Deutsche Bundesregierung 2006].

Dabei ist die Adaptation eines militärischen Konzeptes geplant. Dies ist problematisch, da bei der 
militärischen Vernebelung die Voraussetzungen völlig andere sind als beim Schutz eines Kernkraft-
werkes. Eine militärische Nebelhaube soll beispielsweise ein Kriegsschiff kurzfristig vor dem Angriff 
mit automatisch zielsuchenden Flugkörpern schützen, worauf das Schiff im Schutz des Nebels das 
Weite sucht. Im Falle des Angriffes auf ein KKW dagegen handelt es sich um ein ortsfestes Ziel; 
das Flugzeug wird von einem Menschen gesteuert, der länger über dem Ziel kreisen kann, da vom 
Ziel her kein Gegenangriff zu befürchten ist. Zudem wird ein menschlicher Pilot nicht so leicht zu 
täuschen sein wie ein automatisches System.

Ein weiteres Problem liegt in der rechtzeitigen Auslösung der Maßnahme. Im dicht besiedelten 
Europa liegen praktisch alle Kernkraftwerke in der Nähe von Großflughäfen und Luftverkehrs-
straßen. Eine Angriffsabsicht wird also u. U. erst sehr spät erkennbar. Weiterhin ist es auch bei 
erfolgreicher Vernebelung relativ einfach, mit verschiedenen technischen Mitteln dennoch das 
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bekannte Ziel zu orten, etwa mit Hilfe von Leuchtsignalen, die durch Komplizen auf dem Boden 
ausgelöst werden.

Völlig wirkungslos ist das Vernebelungssystem, wenn zu Friedenszeiten Angriffe aus der Luft 
durch Helikopter oder Militärmaschinen erfolgen, mit Anflug in geringer Höhe. Der Angriff wird in 
diesem Falle praktisch erst dann erkennbar, wenn er begonnen hat.

Bei ausgedehnter Vernebelung besteht weiterhin die Gefahr, dass durch Sichtbehinderung die 
Anfahrt von Hilfskräften sowie Gegenmaßnahmen auf dem Gelände (z. B. Löschen von Bränden) 
gestört werden. Bei einer kleinen Nebelhaube ist dieser Aspekt von untergeordneter Bedeutung. 
Da dabei teilweise Bauten auf dem Gelände, insbesondere neben dem Reaktorgebäude, noch 
erkannt werden können, bietet sie andererseits keinen so guten Schutz gegen Angriffe.

Auch das absichtliche Auslösen der Vernebelung durch eine Terrorgruppe (Vortäuschen eines Flug-
zeugangriffes), die dann im Schutze des Nebels auf dem Boden angreift, ist nicht auszuschließen.

Das begleitende Stören des GPS wurde als problematisch für die Sicherheit des Luftverkehrs 
kritisiert. Zudem kann ein Flugzeug auch ohne GPS navigieren [Becker 2006].

In Kriegszeiten bietet Vernebelung unter Umständen einen besseren Schutz, da das System ur-
sprünglich auf militärische Bedürfnisse zugeschnitten ist und anfliegende Feinde aufgrund allge-
meiner Alarmbereitschaft mit höherer Wahrscheinlichkeit früher erkannt werden. Zum Schutz eines 
ortsfesten Zieles, dessen Lage genau bekannt ist und das daher mithilfe militärischer Navigations-
techniken relativ leicht zu treffen sein dürfte, wird Vernebelung allein dennoch nicht ausreichen.

5.5.4  Aufstockung von Personal (und Einrichtungen) zur 
Bekämpfung der Folgen eines Angriffes

Zur Bekämpfung der Folgen eines Angriffes werden verschiedene Fachkräfte benötigt. Die Mög-
lichkeiten und Chancen, diese Folgen abzumildern, werden ohne Zweifel verbessert, wenn das 
entsprechende Personal aufgestockt wird. Dabei kann es sich sowohl um eine Verstärkung des 
Personals direkt am Standort handeln, wie auch um eine Aufstockung von entsprechenden Ein-
richtungen in der Nähe der Anlage.

Dabei handelt es sich um medizinisches Personal, Feuerwehr- und Räumungskräfte, Speziali-
sten zu Entschärfung von Sprengmitteln, kerntechnisches Personal und Strahlenschutz-Exper-
ten. Auch entsprechende Geräte und Materialien können am Standort vorgehalten werden.

5.5.5  Verstärkung der Wachmannschaft

Eine Verstärkung der Wachmannschaft auf dem Anlagengelände ist grundsätzlich geeignet, den 
Schutz gegen den Angriff einer Terror-Gruppe auf dem Boden zu erhöhen. Die Aufgabe der 
Wachmannschaft besteht in der Abwehr von Angriffen kleiner Gruppen, sowie darin, größere 
Angriffe zumindest so lange zu verzögern, bis Kräfte der Polizei und/oder des Militärs zur Unter-
stützung eintreffen.



132

Kernenergie, Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Allerdings können verstärkte Bewachungsmaßnahmen ihrerseits zu Risiken führen:

•  Mitarbeiter einer Schutzmannschaft können von Terroristen erpresst oder bestochen werden, 
und Angriffe unterstützen.

•  Dem Schutz dienende Einrichtungen auf dem Gelände, insbesondere Waffen, auf dem Gelän-
de könnten von Terroristen übernommen werden.

•  Bei privaten Wachdiensten stellt sich überdies die Frage nach einer ausreichenden Qualitäts-
kontrolle und einer umfassenden Überprüfung der Mitarbeiter bei der Einstellung.

In einem kürzlich erschienenen Bericht über die US-Firma Wackenhut, die u. a. bei nahezu der 
Hälfte der Reaktoren in den USA für die Sicherung zuständig ist, wird von Missständen wie 
schlecht geführten Inventarlisten für Waffen, unsachgemäße Lagerung von Sprengstoffen, nicht 
ausreichende Kontrolle über Zugangsplaketten, unzweckmäßige Positionierung von Wachposten 
u. ä. berichtet [Service Employees International Union 2004]. Eine andere Untersuchung kommt 
zu dem Ergebnis, Wachmannschaften seien häufig zahlenmäßig zu schwach, schlecht ausge-
rüstet, schlecht ausgebildet, schlecht bezahlt und über ihre genauen Befugnisse im Unklaren 
[Government Oversight 2002]. Ein weiteres Problem besteht darin, dass die Wachmannschaft 
bei einem stärkeren Angriff eine Verzögerungstaktik anwenden soll, um gleichzeitig Hilfe von 
außen herbeizurufen. Bei einem Terror-Angriff ist jedoch damit zu rechnen, dass er innerhalb von 
drei bis zehn Minuten „erfolgreich“ abgeschlossen ist und nicht zwangsläufig sofort entdeckt 
wird. Dagegen ist anzunehmen, dass Hilfe von außen (z. B. ein SWAT-Team) ein bis zwei Stunden 
braucht, um zum Kernkraftwerk zu gelangen. Allenfalls lokale Polizeikräfte könnten innerhalb von 
etwa zwanzig Minuten vor Ort eintreffen [Government Oversight 2002].

Die Eignung von Übungen, mit denen die Sicherung von Atomkraftwerken getestet werden 
soll, wird in den USA ebenfalls in Frage gestellt. Es wurde von Nichtregierungsorganisatio-
nen kritisiert, dass die gleiche Firma, die bei vielen Reaktoren Wachdienste leistet (Wacken-
hut, s. o.), auch die Teams ausbildete, die bei diesen Übungen als „Angreifer“ fungieren sollten 
[Nucleonics Week 2004].

Probleme mit ineffektiven Übungen, mangelhafter Ausrüstung für die Sicherung, ungeeigneten Zu-
gangskontrollen und anderen Mängeln scheinen Mitte 2006 immer noch nicht ausgeräumt zu sein 
[Nucleonics Week 2006].

Bei kriegerischen Angriffen zahlenmäßig größerer Einheiten, insbesondere wenn diese auch über 
schwere Waffen verfügen, wird die Wachmannschaft aller Voraussicht nach erst Recht nicht zu 
wirksamer Verteidigung in der Lage sein.

5.5.6  Zusätzliche Maßnahmen des anlageninternen Notfallschutzes

Anlageninterne Notfallschutzmaßnahmen („accident management“) sind in den meisten Kenkraft-
werken verfügbar, um einen schweren Unfall beherrschen bzw. seine Folgen noch abmildern zu 
können. Im Zusammenhang mit einer Erhöhung des Schutzes gegen Terrorangriffe gab es seit 
dem 11. September 2001 auch erneute Überlegungen zur Verbesserung der anlageninternen Not-
fallschutzmaßnahmen. Dabei sieht beispielsweise die GRS in Deutschland die Möglichkeit, u. a. 
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durch Maßnahmen, die die Beherrschbarkeit von Ereignisabläufen in der Anlage verbessern sollen, 
den Schutzzustand insgesamt zu erhöhen [BMU 2002].

Über die entsprechenden Überlegungen liegen bisher noch keine konkreten Veröffentlichungen 
vor. Es ist jedoch fraglich, inwieweit auf die bereits durchgeführten Maßnahmen noch aufgesat-
telt werden kann. Es können nicht beliebig zusätzliche diversitäre Einrichtungen nachgerüstet 
werden; dies stößt an Grenzen hinsichtlich Platzbedarf und zunehmender Komplexität des Ge-
samtsystems, die sich im Notfall ungünstig auswirken kann (Verringerung der Übersichtlichkeit).

5.5.7  Bemerkungen zu militärischen, polizeilichen und administrativen 
Schutzmaßnahmen gegen Terror-Angriffe

Im militärischen, polizeilichen, geheimdienstlichen und administrativen Bereich sind u. a. folgen-
de Schutzmaßnahmen denkbar:

1.  Schutz der Anlage durch Militär (dies schließt Luftabwehr sowie Kontrolle einer benachbarten 
Wasserstraße, soweit vorhanden, ein).

2.  Maßnahmen zur Verhinderung einer Flugzeugentführung, z. B. durch Ausweitung der Kontrol-
len von Flugpassagieren, besserer Schutz von Militärflugzeugen.

3.  Maßnahmen zur frühzeitigen Erkennung einer Entführung, d. h. verbesserte Überwachung des 
Luftverkehrs.

4.  Maßnahmen gegen ein entführtes Flugzeug.

5.  Ausweitung der Maßnahmen zur Überprüfung und Überwachung von Bediensteten in Anlagen 
(und Fremdfirmen); Überprüfungen des Vorlebens, dauernde Überwachung (d.h. besserer Schutz 
gegen Innentäter).

Der erste dieser Punkte könnte offensichtlich auch zur Sicherheit bei Kriegseinwirkungen beitragen.

Schritte zur Verbesserung der Kontrolle von Flugpassagieren sowie der mögliche Einsatz der Luft-
streitkräfte werden zurzeit beispielsweise in Deutschland bereits umgesetzt [Deutsche Bundesre-
gierung 2004].

Dagegen stoßen Maßnahmen wie die „Militarisierung“ der Energiewirtschaft sowie ausgeweitete 
Kontrollen von Flugpassagieren und verstärkte Überprüfung und Überwachung von Bedienste-
ten insbesondere in Friedenszeiten an Grenzen, wenn sie mit dem Ideal einer offenen und demo-
kratischen Gesellschaft vereinbar bleiben sollen.

In einer bemerkenswerten Entscheidung hat das deutsche Bundesverfassungsgericht ein von 
der Bundesregierung eingeführtes Gesetz für nichtig erklärt, das den Abschuss eines entführten 
Flugzeuges als letztes Mittel gestattet hätte, um zu vermeiden, dass ein sensitives Ziel getroffen 
wird [FR 2006].

Bei Einsatz des Militärs zur Sicherung von Kernkraftwerken können, wie bei privaten Wachdien-
sten, die verstärkten Bewachungsmaßnahmen überdies selbst zu Risiken führen. Auch Militär-
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personal könnte durch Erpressung, Verführung oder anderes von Terroristen rekrutiert werden. 
Weiterhin könnten militärische Einrichtungen auf oder bei dem Gelände von Terroristen über-
nommen werden.

In diesem Zusammenhang ist auch darauf hinzuweisen, dass manche Experten bei verstärktem mi-
litärischen Schutz von Atomanlagen eine Eskalation der Gewalt befürchten. Ein derartiger Schutz 
könnte als Reaktion dazu führen, dass Terroristen zum Einsatz von Massenvernichtungswaffen über-
gehen [Braun et al. 2002].

Gegen manche Arten von Angriffen sind militärische Einrichtungen direkt auf dem Anlagengelän-
de überdies weitgehend wirkungslos, weil u. U. keine Vorwarnzeit besteht – etwa bei einem An-
griff mit (legal leicht zu beschaffenden) Business Jets oder Helikoptern. Ein Angriff insbesondere 
mit Hubschrauber(n) kann in Baumwipfelhöhe erfolgen und mit Radar nicht erfassbar sein.

Die Innentäter-Problematik ist von besonderer Komplexität. Durch die zurzeit herrschende Knapp-
heit an qualifiziertem Personal und den extensiven Einsatz von Fremdfirmen insb. bei Revisions-
arbeiten werden die „Chancen“ von Terror-Organisationen, Innentäter zu rekrutieren, deutlich 
erhöht. Die Effektivität der internen Überwachung der Angestellten hängt dabei wesentlich von 
der internen Arbeitsorganisation und von den konkreten Maßnahmen ab, die der Arbeitgeber zur 
laufenden Überwachung und Kontrolle der Mitarbeiter/innen setzt.

5.6  Fazit

Die Bedrohung von Atomanlagen durch Terrorangriffe und Kriegseinwirkungen lässt sich wie 
folgt zusammenfassend charakterisieren:

•  Kernkraftwerke stellen wegen ihrer Bedeutung für die Stromversorgung „attraktive“ Ziele so-
wohl für terroristische als auch für kriegerische Angriffe dar.

•  Verschiedene Arten von Atomanlagen sowie Atomtransporten können wegen ihres Symbolcharak-
ters sowie wegen der schwerwiegenden Folgen radioaktiver Freisetzungen zu Zielen terroristischer 
Angriffe werden.

•  Alle Arten von Atomanlagen sind gegenüber Terrorangriffen und Kriegseinwirkungen verwundbar.

•  Ein Angriff auf ein Kernkraftwerk kann zu radioaktiven Freisetzungen führen, die ein Mehrfa-
ches jener beim Unfall im Atomkraftwerk Tschernobyl im Jahr 1986 erreichen. Umsiedlungen 
auf großen Flächen (im schlimmsten Fall über 100.000 km2) können erforderlich werden, die 
Zahl der Krebstoten kann 1 Million und mehr erreichen.

•  Auch Angriffe auf andere Atomanlagen, beispielsweise Zwischenlager, können zu schwerwie-
genden Freisetzungen mit katastrophalen Folgen führen.

•  Die Transporte verschiedener Stoffe, die im Rahmen der Kernenergienutzung in großen Men-
gen anfallen, sind ebenfalls gegenüber Terrorangriffen verwundbar. Ein Anschlag auf einen 
Uranhexafluorid-Transport etwa, der in einem Ballungsraum stattfindet, kann kurzfristig zu 
Tausenden Toten und Verletzten führen.
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•  Schutzmaßnahmen gegen Terror-Angriffe sind nur in sehr begrenztem Maße möglich. Über-
dies sind verschiedene denkbare Maßnahmen (z. B. militärischer Schutz von Anlagen, verstärkte 
Überwachung und Kontrollen aller denkbaren Verdächtigen) in einer offenen und demokrati-
schen Gesellschaft kaum durchführbar.

•  Gegen kriegerische Einwirkungen, insbesondere Angriffe mit schweren Waffen, ist kein 
Schutz möglich.

Daher sind Atomanlagen verletzlich durch kriegerische und terroristische Aktivitäten und werden 
es bleiben, unabhängig davon welche Schutzmaßnahmen getroffen werden. Der einzig wirklich 
sichere Schutz ist der Ausstieg aus der Atomkraftnutzung.

Eine ideale Gesellschaft, in der die Ursachen für Instabilität, Krieg und Terrorismus weltweit 
eliminiert sind, könnte Atomkraftwerke ohne nennenswerte Risiken der oben beschriebenen Art 
betreiben. Die gegenwärtige Gesellschaft ist jedoch von diesem Idealzustand weit entfernt. In 
der Tat scheint die globale Entwicklung in die Gegenrichtung zu gehen. Die Kluft zwischen armen 
und reichen Ländern und Personen wächst, die Zahl der bewaffneten Auseinandersetzungen 
nimmt zu, die Grenze zwischen Terrorismus und Kriegshandlungen verschwimmt, sodass inter-
nationale Abkommen zum Schutz von Atomkraftwerken ihre Wirksamkeit verlieren, usw.. Eine 
zentrale Frage ist daher: Welche Industrie- und Energiesysteme kann sich diese Gesellschaft aus 
dem Blickwinkel der Sicherheit leisten?

Offensichtlich machen große, zentrale für die Wirtschaft wesentliche Einrichtungen, die Gesell-
schaft verletzlich. Wenn – wie im Fall von Atomanlagen – eine Gesellschaft nach einem Angriff 
nicht nur mit dem Verlust der Leistungen der Anlage fertig werden muss, sondern auch mit 
beträchtlichen Gesundheits- und Umweltproblemen, muss die Vertretbarkeit des Risikos des 
Betriebes einer solchen Anlage in Frage gestellt werden. Es ist nicht nur legitim diese Frage zu 
stellen; angesichts der neueren globalen Entwicklungen ist es sogar notwendig, diesen Fra-
gen ernsthaft Aufmerksamkeit zu widmen. Im Energiebereich sind alternative Lösungen verfüg-
bar. Der „sanfte“ Pfad, mit größtmöglicher Nutzungseffizienz sowie dem Einsatz erneuerbarer 
Energiequellen, ist mit Energiebereitstellung in vielen kleinen dezentralen Anlagen verbunden, so 
dass die Abhängigkeit von einer einzelnen Anlage gering ist. Das System als Ganzes ist weni-
ger Verletzlich als „harte“ Systeme, wie z.B. die nukleare Option. „Sanfte“, nachhaltige Energie-
systeme sind deshalb auch weniger attraktive Angriffsziele. Sollte dennoch ein Angriff erfolgen, 
würde er in der Regel nicht zu dramatischen Folgen für Menschen und Umwelt führen. Solche 
Systeme können daher Nachhaltigkeitskriterien auch angesichts terroristischer und kriegerischer 
Angriffe erfüllen, während die nukleare Option dies nicht kann.

Schließlich sei angemerkt, dass ein „sanftes“ Energiesystem, das keine „dual-use“ Technologie 
(zivile und militärische Nutzung) umfasst, das keine verlockenden Ziele für terroristische und militä-
rische Angreifer bietet und das daher keine umfangreichen Schutzmaßnahmen erforderlich macht, 
auch einen Beitrag zur internationalen und gesellschaftlichen Entspannung leisten könnte.
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6  Katastrophenschutz

6.1  Einführung

Der Reaktor eines Kernkraftwerkes enthält große Mengen hochgiftiger radioaktiver Schadstoffe. 
Bei einem schweren Unfall kann ein nennenswerter Teil dieser gefährlichen Substanzen in die 
Atmosphäre verfrachtet werden.

Die Freisetzungen von Tschernobyl illustrieren dies: Es gelangte unter anderem das gesamte 
Inventar an radioaktiven Edelgasen nach außen (6,5 Milliarden GBq – 1 Giga becquerel (GBq) 
entspricht einer Milliarde Becquerel), 50 bis 60 % des radioaktiven Jod (1,76 Milliarden GBq), 25 
bis 60 % von Tellur-132 (1,15 Milliarden GBq), 20 – 40 % des radioaktiven Cäsium (140 Millionen 
GBq), 4 – 6 % von Strontium-90 und rd. 3,5 % des Inventars einer der gefährlichsten radioakti-
ven Substanzen überhaupt, Plutonium [OECD NEA 2002].

Bei einem Kernschmelzunfall in einem Druckwasserreaktor in Westeuropa, den USA oder einem 
anderen Staat können die Freisetzungen vergleichbar oder noch etwas höher sein, wenn er mit 
frühzeitigem Versagen oder by-pass des Containments verbunden ist. Dies kann beispielswei-
se durch eine Wasserstoffexplosion oder durch den Ausstoß der Schmelze aus dem Reaktor-
druckbehälter bei hohem Innendruck verursacht werden. Von Jod, Cäsium und Tellur könnten in 
diesem Falle 50 bis 90 % in die Umgebung gelangen [Ministerium für Finanzen und Energie des 
Landes Schleswig-Holstein 1999].

Gerade bei Unfällen mit besonders schweren Freisetzungen gelangt die radioaktive Wolke schon 
wenige Stunden nach Unfallbeginn in die Atmosphäre. Die Vorwarnzeit, die für Maßnahmen des 
Katastrophenschutzes zur Verfügung steht, kann sehr gering sein. Dies gilt auch noch für grö-
ßere Entfernungen. Schon bei Windgeschwindigkeiten von nur 20 Stundenkilometern, wie sie in 
Europa häufig auftreten, kann die Wolke innerhalb eines Tages rund 500 Kilometer zurücklegen 
und damit beispielsweise kleinere europäische Staaten wie Österreich komplett überqueren.

Die Strahlenbelastung der Bevölkerung nach einem solchen Unfall kann sogar zu akuten Strah-
lenschäden (Strahlenkrankheit und Tod innerhalb weniger Wochen) führen. Auf jeden Fall könn-
ten Millionen von Menschen von den Langzeitwirkungen betroffen sein. Ihnen drohen Krebs und 
andere Erkrankungen sowie Veränderungen des Erbgutes (Mutationen).

Schwere Unfälle mit radioaktiven Freisetzungen sind nicht nur in Kernkraftwerken möglich. Sie 
können auch in anderen Atomanlagen eintreten, wie etwa in Wiederauf arbeitungsanlagen oder 
Anlagen zur Brennstoffherstellung. Auch beim Transport radioaktiver Stoffe kann es zu hohen 
unfallbedingten Freisetzungen kommen, die u. U. noch im Abstand von mehreren Kilometern Ge-
genmaßnahmen erforderlich machen [Deppe et al. 1992]. Die besondere Problematik derartiger 
Unfälle liegt darin, dass sie praktisch an jedem Punkt von Transportstrecken eintreten können, 
die oftmals mehrere hundert Kilometer lang sind.

All dies belegt bereits, dass Kernenergie weder umwelt- noch sozialverträglich ist.

Diese Problematik hat sich in den letzten Jahren noch verschärft. Soweit absehbar, wird sich die-
ser Trend in Zukunft fortsetzen. Die Gefahr von Terror-Anschlägen und Kriegseinwirkungen auf 
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nukleare Anlagen nimmt zu – damit auch das Risiko von katastrophalen radioaktiven Freisetzun-
gen mit geringer Vorwarnzeit. Weiterhin besteht ein steigender Trend bei der Wahrscheinlichkeit 
von Naturkatastrophen, die durch den anthropogenen Klimawandel bedingt sind. Überschwem-
mungen, Wirbelstürme, extreme Temperaturen erhöhen ebenfalls das Risiko nuklearer Unfälle.

Andererseits ist festzuhalten, dass die Darstellungen in diesem Beitrag von den gegenwärtig 
weltweit in Betrieb befindlichen Kernkraftwerkstypen ausgehen. Über mögliche zukünftige Re-
aktorgenerationen, die gegenüber den heutigen Anlagen qualitativ verbessert sind, werden hier 
keine Aussagen gemacht.

6.2  Vorkehrungen für den Katastrophenschutz

Um für den Ernstfall vorbereitet zu sein, ist eine Vielzahl der unterschiedlichsten Maßnahmen er-
forderlich. Diesen Aufwand müssen nicht nur Staaten leisten, auf deren Gebiet Kernkraftwerke und 
andere Atomanlagen betrieben werden, da die Auswirkungen grenzüberschreitend sein können.

Von Kernkraftwerken im benachbarten Ausland geht die gleiche Bedrohung aus wie von solchen 
im eigenen Land. Dies ist allgemein anerkannt und wird beispielsweise durch folgendes Zitat aus 
den deutschen Rahmenempfehlungen für den Katastrophenschutz illustriert:

„Bei ausländischen kerntechnischen Anlagen, die sich in der Nähe der deutschen Grenze be-
finden, müssen die gleichen Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung durchgeführt werden 
können wie bei deutschen Anlagen.“ [Länderausschuss für Atomkernenergie 1999]

Eine vollständige Darstellung der erforderlichen Vorkehrungen kann hier nicht gegeben werden. 
Schon eine beispielhafte Aufzählung zeigt jedoch, welch großer Aufwand hier in den verschie-
densten Bereichen betrieben werden muss.

•  Vorbereitung von Schutzräumen, Planung von Schutz außerhalb dieser Räume (in Wohnun-
gen, Arbeitsstätten, Schulen usw.)

•  Errichtung eines Frühwarnsystems mit einer ausreichenden Zahl von Messstellen, Koppelung 
mit den entsprechenden Systemen anderer Länder

•  Aufbau eines Warn- und Alarmsystems für die Bevölkerung, sowie eines Informationssystems

•  Planungen für die Bevorratung von Lebensmitteln unter Berücksichtigung besonders gefähr-
deter Personen und hilfsbedürftiger Menschen

•  Vorbereitung der Anwendung von Jodprophylaxe (Bevorratungs- und Verteilungssystem für 
Jodtabletten)

•  Vorbereitung von Dekontaminations-Einrichtungen

•  Planungen und Einrichtungen für die Behandlung von verstrahlten und möglicherweise konta-
minierten Menschen
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•  Planungen von Evakuierungs- und anderen Maßnahmen: Schaffung der rechtlichen Grundlagen, 
Erstellen konkreter Evakuierungspläne, Schulung der Öffentlichkeit und Ausbildung der Helfer

Sämtliche Maßnahmen und Planungen müssen laufend aktualisiert und dem neuesten Stand 
der Bevölkerungsverteilung und –struktur, der Verkehrswege, der medizinischen Erkenntnis, der 
technischen Möglichkeiten usw. angepasst werden. Die Inbetriebnahme neuer Atomanlagen 
kann umfangreiche Ergänzungen und Überarbeitungen erforderlich machen.

Diese Vorkehrungen sind, wie gesagt, auch für Staaten zwingend, die keine Kernkraftwerke 
betreiben. Sie stellen keine einmalige Belastung dar, sondern einen Jahr für Jahr anfallenden 
Aufwand. Es handelt sich um eine umfassende Infrastruktur, die hier erhalten und nach Bedarf 
modifiziert sowie – insbesondere bei einem weiteren weltweiten Ausbau der Kernenergie – auch 
ausgebaut werden muss.

Diese Kosten werden von der öffentlichen Hand getragen, und werden bei der Berechnung der 
Stromkosten aus Kernkraftwerken meist nicht berücksichtigt.

6.3  Wenn der Ernstfall eintritt

Selbst bei optimaler Planung für den Katastrophenschutz ist zu befürchten, dass die rechtzeitige 
Umsetzung vieler Maßnahmen gerade im Nahbereich, der am stärksten gefährdet ist, aufgrund 
der kurzen Vorwarnzeiten nicht möglich ist. Dabei kann dieser „Nahbereich”, der innerhalb einiger 
Stunden von der radioaktiven Wolke erreicht wird, durchaus noch Landstriche in hundert Kilometer 
Entfernung und mehr einschließen.

Sobald bekannt wird, dass die Lage in einem Kernkraftwerk außer Kontrolle geraten ist und ein 
Unfallablauf begonnen hat, stellen sich die ersten Fragen: Wann ist mit Freisetzungen zu rechnen, 
wie gravierend werden die Freisetzungen sein und in welche Richtung wird die Wolke ziehen?

Vorhersagen können sehr schwierig sein und werden immer große Ungenauigkeiten aufweisen. 
Dennoch müssen Entscheidungen getroffen werden. Es geht zuallererst um die Information der 
Öffentlichkeit. Die Vorteile einer raschen Warnung im Katastrophenfall, die es gestatten kann, 
die Strahlenbelastung der Bevölkerung zu reduzieren, müssen gegen die möglichen Folgen ab-
gewogen werden, die ein unnötiger Alarm haben kann, besonders, wenn es zu Panik in der Be-
völkerung kommt.

Unverzüglich muss auch über die Einleitung von Maßnahmen entschieden werden. Soll die Be-
völkerung aufgefordert werden, in den Häusern zu bleiben bzw. möglichst Schutzräume aufzu-
suchen? Muss eine Evakuierung vorbereitet werden? Sollen Jodtabletten ausgegeben werden?

Diese Überlegungen laufen vor dem Hintergrund ab, dass unter Umständen die Situation im be-
troffenen Kernkraftwerk sehr unübersichtlich ist. Die Verhältnisse innerhalb des Reaktorgebäu-
des sind wahrscheinlich nicht genau bekannt. Messgeräte zur Überwachung der Ausbreitung 
radioaktiver Stoffe können ausfallen, oder sie liefern möglicherweise keine verlässlichen Werte 
bzw. geben ein widersprüchliches Bild.
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Selbst die kurzfristige Vorhersage der Windverhältnisse ist schwierig. In Frankreich wurde ein 
aufwändiges System für den Katastrophenfall entwickelt, das u. a. die Prognose der radiologischen 
Folgen gestatten soll. Selbst unter diesen Voraussetzungen – die bei weitem nicht in jedem Staat 
gegeben sind – bleiben aber noch erhebliche Ungenauigkeiten bei den Vorausbestimmungen:

„... tests performed on some of the French nuclear sites have shown that the prediction [of wind 
direction] could be done with an uncertainty of ± 30° with a confidence level lower than 70 per-
cent on rather complex terrains.“ [Herviou & Winter 1999]

Die Identifizierung eines Sektors mit einem Öffnungswinkel von 60°, wobei die Wahrscheinlich-
keit des Zutreffens unter 70 % liegt, stellt eine wenig belastbare Basis für die Umsetzung von 
Maßnahmen dar.

Verschlimmert wird die Situation durch die altbekannte Tatsache, dass Radioaktivität mit den 
menschlichen Sinnen nicht wahrnehmbar ist. Daher kann es nicht überraschen, wenn es zu 
Stress, Panik und irrationalem Verhalten von Menschen kommt – wobei das Einsatzpersonal und 
die verantwortlichen Katastrophen-Manager durchaus einzuschließen sind.

Selbst von diesen Problemen abgesehen, wird es im Katastrophenfall sehr schwierig sein, Ge-
genmaßnahmen wie geplant umzusetzen, unter anderem weil die zur Verfügung stehende Zeit 
begrenzt ist.

Dies betrifft beispielsweise die Einnahme von Jodtabletten, durch die die Schilddrüse mit Jod gesät-
tigt und damit die Belastung durch radioaktives Jod weitgehend abgeblockt werden soll. Dies sollte 
naturgemäß vor dem Durchzug der radioaktiven Wolke oder während des Durchzugs geschehen:

„Der Schutz ist dann am wirksamsten, wenn die Jodtabletten kurz vor oder praktisch gleichzei-
tig mit dem Einatmen von radioaktivem Jod eingenommen werden. Aber auch wenige Stunden 
nach dem Einatmen von radioaktivem Jod wird noch ein gewisser Schutz erzielt. Später als ein 
Tag nach der Aufnahme des radioaktiven Jods schützt die Einnahme von Jodtabletten nicht 
mehr; sie ist dann eher schädlich.“ [Strahlenschutzkommission 2004]

In Deutschland soll die Abgabe der Tabletten an die Haushalte im Umkreis von bis zu 25 km um 
ein Kernkraftwerk innerhalb von 2 bis 4 Stunden nach der Entscheidung abgeschlossen sein, in 
gefährdeten Gebieten bis etwa 100 km Entfernung innerhalb von 12 Stunden [Länderausschuss 
für Atomkernenergie 1999]. Es ist mehr als fraglich, ob diese Vorgaben tatsächlich eingehalten 
werden können.

Davon abgesehen kann die radioaktive Wolke im schlimmsten Fall Orte in 25 km Entfernung von 
der betroffenen Anlage schon innerhalb von ca. 3 Stunden nach Beginn des Unfallablaufes errei-
chen, da Kernschmelze und Versagen des Containments u. U. bereits nach 2 Stunden eintreten 
können. Je nach Windgeschwindigkeit kann die Wolke nur wenige Stunden später auch an Orten 
in 100 km Entfernung ankommen.

Die Einnahme von Jodtabletten kann bei anfälligen Personen auch Schäden hervorrufen (z. B. 
auslösen einer Schilddrüsenüberfunktion). Erfolgt sie also insgesamt zu spät, können die nega-
tiven Wirkungen die Schutzwirkung überwiegen.
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Dennoch wurde in Deutschland die von den Bundesländern vorsorglich gelagerte Menge an 
Jodtabletten kürzlich vorsorglich erhöht. Diese Entscheidung wurde wohl auch im Hinblick auf 
die Terrorgefahr getroffen – obwohl gerade in diesem Falle zu befürchten ist, dass die Vorwarn-
zeit besonders kurz ist und somit besonders schlechte Voraussetzungen für die rechtzeitige 
Einnahme der Tabletten bestehen [Strahlentelex 2004, Energy News 2004].

Eine andere Maßnahme, der Aufenthalt in Gebäuden, soll im Katastrophenfall dem Schutz gegen 
die äußere Bestrahlung aus der Wolke sowie zum Schutz gegen Inhalation radioaktiver Schad-
stoffe dienen. Die beste Schutzwirkung besteht im Aufsuchen von Kellern, doch auch diese Maß-
nahme bietet nur begrenzt Schutz, da auch die Kellerluft mit der Zeit kontaminiert wird. Das Auf-
suchen von Schutzräumen ist nur als zeitlich begrenzte Maßnahme gedacht, während die Wolke 
durchzieht, mit anschließender Umsiedelung, wo infolge hoher Kontamination erforderlich.

Dies führt zu problematischen Zielkonflikten: Es ist gleichzeitig erforderlich, dass die zu schützen-
de Bevölkerung für Rundfunk- und Lautsprecherdurchsagen erreichbar bleibt, was im Keller nicht 
ohne weiteres gewährleistet ist. Außerdem sind unter Umständen gerade in der kritischsten Phase 
(während des Durchzuges der Wolke) viele Menschen unterwegs, um die oben erwähnten Jod-
tabletten abzuholen. Dementsprechend heißt es auch in den deutschen Rahmenempfehlungen:

„Der Aufenthalt in Gebäuden ist eine einfache und effektive Katastrophenschutzmaßnah-
me, die jedoch nur über kurze Zeit aufrechterhalten werden kann.“ [Länderausschuss für 
Atomkernenergie 1999]

Bei zu befürchtender starker Verstrahlung stellt die Evakuierung die drastischste Schutzmaßnahme 
dar. Auch dabei ist rechtzeitiges Handeln entscheidend. Die deutschen Rahmenempfehlungen stel-
len lakonisch fest:

„Die Evakuierung ist besonders dann eine wirkungsvolle Maßnahme, wenn sie vor Durchzug der 
radioaktiven Wolke erfolgt.“ [Länderausschuss für Atomkernenergie 1999]

Wie dies in der Praxis, insbesondere in betroffenen Großstädten, funktionieren soll, muss offen 
bleiben. Schon allein das Problem, alle hilfsbedürftigen Menschen (Behinderte, Alte, Kranke...) in 
einer Stadt aufzufinden und rechtzeitig in angemessener Form abzutransportieren, dürfte unlös-
bar sein. Ebenso wenig wird es möglich sein, im Zeitalter der Übermotorisierung die vollständige 
Verstopfung sämtlicher Verkehrsadern und Ausfallstraßen zu vermeiden.

Schließlich ist zu bedenken, dass Evakuierungen, soweit sie durchgeführt werden können, zu 
weiteren schwerwiegenden Belastungen der betroffenen Menschen führen. Diese müssen, mög-
licherweise für lange Zeiträume, in Notunterkünften untergebracht werden; in diesen „Auffan-
gräumen“ kann es zu psychischem Stress und sozialen Spannungen kommen. Arbeitsplätze 
sind verloren, Ausbildung und Schulbesuch in Frage gestellt. Ganze Städte werden als funktio-
nierende soziale Einheiten ausgelöscht, Nachbarschaften und sogar Familien werden zerrissen.

Erschwert wird die rasche und gezielte Durchführung von Maßnahmen des Katastrophenschut-
zes noch dadurch, dass die Planungen und Richtlinien in verschiedenen Staaten zum Teil erheb-
lich voneinander abweichen. Sogar innerhalb der Europäischen Union bestehen nennenswerte 
Unterschiede. Dieser Punkt ist von großer Bedeutung, da nukleare Unfälle im Allgemeinen grenz-
überschreitende Auswirkungen haben werden.
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Bei den bereits genannten Jod-Tabletten beispielsweise gibt es in Belgien, Deutschland, Frank-
reich und Luxemburg Richtwerte für die zu erwartende Dosis, ab der Kinder Tabletten erhalten 
sollen, die um bis zu einem Faktor zehn voneinander abweichen. Auch im Hinblick auf die Zo-
nen der Verteilung bestehen Unterschiede. Die Regelungen sind in jedem der vier genannten, 
benachbarten Länder unterschiedlich. Es ist kurz- und mittelfristig nicht zu erwarten, dass sie 
aneinander angeglichen werden [Feider 2004].

Es kann nicht verwundern, wenn eine deutsche Landesregierung als oberste zuständige Kata-
strophenschutzbehörde bei einem nuklearen Unfall zu folgender Schlussfolgerung kommt:

„Die schleswig-holsteinische Landesregierung ist jedoch der festen Überzeugung, daß die best-
mögliche Vorsorge gegen den Unfall eines Atomreaktors darin besteht, diesen Reaktor gar nicht 
erst zu betreiben. Die Folgen einer nuklearen Katastrophe wären so unermeßlich, daß ein Verzicht 
auf diese Form der Energiebereitstellung das Ziel staatlichen Handelns sein muß.“ [Ministerium 
für Finanzen und Energie des Landes Schleswig-Holstein 1999]

6.4  Internationale Bemühungen – 
die weitgehende Hilflosigkeit bleibt

Um die Entscheidungsfindung und Planung von Maßnahmen im Falle einer nuklearen Katastrophe 
zu verbessern, wurde in einer gemeinsamen Anstrengung von 20 Staaten der Europäischen Union, 
Osteuropas und der ehemaligen Sowjetunion das System RODOS (Real-time On-line DecisiOn 
Support system for off-site emergency management in Europe) entwickelt. Dieses System soll 
Informationen über die bestehende und zukünftige radiologische Situation, Informationen zur Be-
wertung von Gegenmaßnahmen sowie methodische Hilfen für die Entscheidungsfindung bieten.

Es handelt sich dabei um einen Ansatz, der zweifellos das Potenzial aufweist, Verbesserungen 
zu erbringen. Das System ist allerdings sehr komplex; die Entwicklung und Einführung sind sehr 
zeitaufwändig und immer noch nicht abgeschlossen. Das Projekt begann bereits 1989. Zurzeit 
läuft die Installation des RODOS-Systems in osteuropäischen Staaten noch. Bis 2004 wurde 
es in Ungarn, Polen, der Slowakischen Republik und der Ukraine eingeführt. Die Installation 
in Bulgarien, der Tschechischen Republik, Rumänien und Russland ist noch im Gange [For-
schungszentrum Karlsruhe 2003]. Eine Bewertung seiner Vorteile und Grenzen wird erst möglich 
sein, nachdem die Einführung abgeschlossen und umfassende Tests und Übungen durchgeführt 
wurden. Auch dann muss letztlich die Frage offen bleiben, wie es sich im Ernstfall bewährt. Au-
ßerdem beruht auch das RODOS-System auf umfassenden Prognose-Modellen, u. a. für die 
meteorologischen Verhältnisse, deren Vorhersagegenauigkeit begrenzt ist. Sämtliche Informa-
tionen und Entscheidungshilfen, die RODOS liefert, können aber nur so exakt und belastbar sein, 
wie die Modelle, auf denen sie beruhen.

Im November 2002 wurde von der IAEO gemeinsam mit sechs anderen internationalen Organisa-
tionen ein neuer Bericht im Rahmen der „Safety Standards Series“ herausgegeben, der die Anfor-
derungen für Vorausplanung und Reaktion im Falle eines nuklearen Notfalles festlegt. Es handelt 
sich um das erste Papier im internationalen Rahmen, das einen umfassenden und zusammenfas-
senden Charakter besitzt und den zuständigen nationalen Behörden die Möglichkeit geben soll, 
Fragen des Katastrophenschutzes in ihrer Gesamtheit zu sehen – wenn es sich auch noch auf einer 
relativ allgemeinen Ebene bewegt [IAEA 2002].
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Eine solche Bemühung zur Vereinheitlichung der Anforderungen an den Katastrophenschutz 
kann grundsätzlich nur begrüßt werden. Die Hilflosigkeit, die angesichts einer nuklearen Kata-
strophe letztlich trotz aller Planungen und Festlegungen in erheblichem Maße bestehen bleibt, 
spiegelt sich jedoch auch im Text dieses Berichtes wieder.

Dies zeigt sich beispielsweise bei der Forderung, dass Rettungspersonal bei der Bergung von 
Menschen Hinweise auf die Anwesenheit radioaktiver Stoffe ignorieren soll – und sich damit u. 
U. einer sehr hohen Strahlenbelastung aussetzt. Weiterhin wird ausgeführt, dass vorbeugende 
Schutzmaßnahmen vor der Freisetzung von Radioaktivität oder zumindest knapp danach erfolgen 
sollen; eine Forderung, auf deren Problematik bereits hingewiesen wurde. Besonders bei Terror- 
oder kriegerischen Angriffen wird sie schwer zu erfüllen sein; ebenso in Fällen, in denen das Per-
sonal in der Anlage zunächst davon ausgeht, die Situation noch unter Kontrolle zu bekommen.

Das Personal soll nachträglich über die erhaltene Dosis informiert werden; deren Rekonstruktion 
wird jedoch nicht immer möglich sein. Überhaupt zeigt sich die Unmöglichkeit, für Rettungsper-
sonal verbindliche Grenzwerte festzulegen. Die Dosis soll möglichst unter dem Doppelten der 
sonst zulässigen Jahresdosis bleiben, es sei denn bei der Rettung von Leben – in diesem Fall gilt 
das Zehnfache der Jahresdosis als Grenze. Doch auch diese kann unter bestimmten Umständen 
überschritten werden.

Diese Aufzählung könnte noch fortgesetzt werden. Sie stellt keine Kritik an dem Bericht der IAEA 
und der anderen internationalen Organisationen dar. Es ist schlechthin nicht möglich, Anfor-
derungen für den Fall nuklearer Katastrophen aufzustellen, die zuverlässig eingehalten werden 
könnten. Auch praktische Übungen, wie sie im Rahmen der Katastrophenschutzplanung bereits 
durchgeführt wurden, können hier nur zum Teil Abhilfe schaffen.

In Kapitel 5 des Dokumentes werden die Anforderungen an die Infrastruktur festgelegt. Es wird 
auch hier wieder deutlich, wie umfassend der Aufwand ist, der vorbereitend durchgeführt wer-
den muss – wegen der weiträumigen Auswirkungen von Unfällen auch von Staaten, auf deren 
Gebiet keine Kernkraftwerke betrieben werden.

Insgesamt verbleiben auch Mitte 2006 noch viele offenen Probleme. Diese betreffen sogar jene 
Maßnahmen, die im Prinzip eingeführt werden könnten, um die Auswirkungen einer nuklearen Ka-
tastrophe etwas abzumildern. Ein Vertreter der IAEA kommt zu folgenden Schlussfolgerungen:

„Many member states are currently not adequately prepared to respond to such [radiological] 
emergency situations. Moreover, without standard procedures and common approaches, protec-
tive actions can differ between countries, resulting in confusion and mistrust among the public, 
interfering with recovery operations and possible leading to severe socioeconomic and political 
consequences. Many of the lessons from past accidents, including even the Three Mile Island 
and Chernobyl accidents, have still not been completely incorporated into emergency plans in all 
States. Furthermore, there is a heightened awareness of the need to strengthen arrangements to 
respond to emergencies that could arise from criminal or terrorist activities involving nuclear and 
other radioactive materials.“ [de Oliveira 2006]
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6.5  Erfahrungen: Harrisburg, Tschernobyl, Tokai Mura...

6.5.1  Three Mile Island – „blinde Männer“ treffen Entscheidungen

Der Unfall in dem Atomkraftwerk Three Mile Island am 28. März 1979 führte zu erheblichen Frei-
setzungen radioaktiver Stoffe, verglichen mit den Emissionen im Normalbetrieb. Glücklicherwei-
se wurde das Containment nicht zerstört; die große Katastrophe blieb aus.

Three Mile Island kann aber als Lehrstück dafür dienen, wie bei einem nuklearen Unfall für meh-
rere Tage eine völlig unklare und unübersichtliche Situation entstehen kann.

Am 30. März erreichte die Verwirrung ihren Höhepunkt. Aus der Anlage kamen keine eindeuti-
gen Informationen. Während die Temperatur des Reaktorkerns stieg, fielen einige Messstellen 
aus und Radioaktivität wurde freigesetzt. Die weitere Entwicklung war nicht vorhersehbar (bzw. 
wurde jedenfalls von der Betriebsmannschaft nicht überblickt). Die Katastrophenschutzleitung 
erhielt daher die Empfehlung, eine Evakuierung in Betracht zu ziehen [Innenausschuss des Deut-
schen Bundestages 1979].

An diesem Tag sagte der Vorsitzende der obersten Kontrollbehörde NRC Joseph Hendrie über 
sich und den Gouverneur von Pennsylvania Richard Thornburgh:

„Wir tappen fast völlig im Dunkeln. Sein Wissensstand ist nicht-existent, und meiner ist unzu-
reichend. Es ist so, als ob ein paar blinde Männer herumstolpern und Entscheidungen treffen.“ 
[May 1989]

Die Messfühler in den Abluftkaminen waren ausgefallen. Die Strahlenüberwachung in der Umge-
bung war lückenhaft; es gab nicht genug Messgeräte.

Vor allem aufgrund der drohenden Gefahr einer Wasserstoffexplosion wurden am 30. März 3.500 
Kinder und schwangere Frauen aus dem 8 km-Umkreis des Atomkraftwerkes evakuiert. Insge-
samt bis zu 200.000 Menschen verließen die Umgebung aus eigenem Antrieb.

Erst in der Folgewoche wurde die Lage allmählich übersichtlicher. Die geschlossenen Schulen wurden 
wieder geöffnet und der Bevölkerung wurde nahe gelegt, wieder nach Hause zurückzukehren. Doch 
es konnte nicht mehr zuverlässig ermittelt werden, wie groß die Freisetzungen radioaktiver Stoffe ins-
gesamt tatsächlich waren.

Die gesundheitlichen Folgen des Unfalles wurden nur in geringem Maße untersucht. Es gibt An-
zeichen für eine Erhöhung der Krebsrate in der Umgebung der Anlage, die kontrovers diskutiert 
wurden. Viele Fragen bleiben bis heute offen [Mangano 2004].

Seit diesem Unfall wurde der Katastrophenschutzplanung in den USA erheblich mehr Aufmerk-
samkeit geschenkt, vieles wurde weiterentwickelt, wesentliche Mängel wurden behoben.

Für das grundsätzliche Problem jedoch, dass bei einer Unfallsituation in einem Kernkraftwerk 
die vorliegenden Informationen unvollständig und verwirrend sein können und tagelang keine 
belastbare Grundlage für die Planung von Schutzmaßnahmen gegeben ist, wird es niemals eine 
vollständig befriedigende Lösung geben.
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Auch heute können die ersten Entscheidungen der für den Katastrophenschutz Verantwortlichen 
im Ernstfall reine Glücks- (oder Unglücks-)sache sein.

6.5.2  Tschernobyl – Unfallfolgen über Tausende Kilometer und viele Jahrzehnte

Sieben Jahre nach Three Mile Island ereignete sich in einem Kernkraftwerk eine Katastrophe. Der 
Unfall von Tschernobyl am 26. April 1986 hat das Leben von Millionen Menschen dramatisch ver-
ändert. Hunderttausende Quadratkilometer Land wurden verstrahlt. Der offiziell angegebene wirt-
schaftliche Schaden liegt in der Größenordnung von einer Billion US-Dollar [Hille et al. 1996].

Welche Lehren für den Katastrophenschutz lassen sich aus diesem Ereignis ziehen?

Die erste Zeit nach dem Unfall war durch eine äußerst zögerliche Informationspolitik der sowje-
tischen Behörden gekennzeichnet – sowohl gegenüber der eigenen Öffentlichkeit, als auch dem 
Ausland. So wurde in der Ortschaft Pripjat in unmittelbarer Nachbarschaft des Atomkraftwerkes 
erst 36 Stunden nach dem Unfall vor der Strahlung gewarnt [UNOCHA 2000]. In vielen europä-
ischen Staaten langte die radioaktive Wolke früher an als belastbare Informationen über den Unfall. 
Der erste Hinweis außerhalb der Sowjetunion auf den Unfall waren in der Tat erhöhte Werte der 
Radioaktivität im schwedischen Kernkraftwerk Forsmark.

Diese Probleme sind zum Teil nicht unvermeidbar. Nach dem Tschernobyl-Unfall wurden zwei interna-
tionale Konventionen ins Leben gerufen, über die frühzeitige Benachrichtigung bei Unfällen und über 
gegenseitige Hilfeleistung, die verbesserte Grundlagen für eine internationale Kooperation bieten [IAEA 
1986a, b]. Darüber hinaus kam es zu zahlreichen bilateralen Abkommen sowie in vielen Staaten zu Ver-
besserungen auf dem Gebiet der Frühwarnsysteme und der Planung von Schutzmaßnahmen.

Tschernobyl lehrt aber auch, dass ein wesentlicher Teil der Folgen einer schweren atomaren 
Katastrophe selbst durch die beste Vorausplanung nicht vermieden werden kann. Eine Viertel-
million Menschen wurde evakuiert; Millionen leben noch immer in stark verstrahlten Gebieten. Es 
wäre äußerst schwierig, für sie alle anderswo Platz zu finden.

Neue Städte mussten für die Evakuierten innerhalb kurzer Zeit errichtet werden. Sie wurden zu 
Brennpunkten sozialer Spannungen. Das Wirtschaftsleben funktioniert nicht reibungslos, die Ar-
beitslosigkeit ist hoch, die Menschen in diesen Städten sind von Subventionen abhängig.

Katastrophenplanung kann im günstigsten Fall Strahlenbelastung von Menschen mindern; ge-
genüber den sozialen Folgen eines Unfalles ist sie weitgehend hilflos.

Tschernobyl hat weiterhin gezeigt, wie großräumig die Auswirkungen eines Reaktorunfalls sein kön-
nen. Noch über Hunderte, ja Tausende von Kilometern kam es zu Verstrahlungen, die Gegenmaß-
nahmen erforderten.

Sogar in den letzten Jahren wurden in Bayern hohe Werte der Cäsium-Kontamination bei Wild 
gemessen. Im Fleisch von Wildschweinen wurden 2004 bis zu 40.000 Bq/kg festgestellt, weit 
über dem deutschen Grenzwert von 600 Bq/kg [BFS 2006].

In den nordischen Ländern bleiben die Cäsium-Konzentrationen in Pilzen und Süßwasser-Fi-
schen hoch, häufig im Bereich des zehn- bis zwanzigfachen des Grenzwertes von 1.500 Bq/kg. 
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Auch das Fleisch von Rentieren war hoch belastet; 2006 wird berichtet, es sei „überwiegend 
unterhalb der Grenzwerte“ [Nucleonics Week 2006].

In Großbritannien ist zu befürchten, dass Einschränkungen beim Verzehr von Lebensmitteln bis 
zum Jahr 2010 oder 2015 aufrechterhalten werden müssen [Smith et al. 2000].

Schließlich macht der Unfall von Tschernobyl auch deutlich, wie langfristig die Folgen einer ato-
maren Katastrophe wirksam sind.

Dies betrifft nicht nur die bereits erwähnten langfristigen Verzehrbeschränkungen in großer Ent-
fernung vom Unfallort. Viele der Erkrankungen und Todesfälle treten mit erheblicher Zeitverzö-
gerung auf.

Mangels systematischer Studien und Aufzeichnungen vor allem in den ersten Jahren nach 1986 
kann ein Teil dieser Auswirkungen überhaupt nicht mehr genau erfasst werden. Und der Großteil 
der Folgen für Leben und Gesundheit von Menschen liegt noch in der Zukunft.

Eine umfassende Studie der Gesundheitsfolgen von Tschernobyl, die von 50 russischen und 
ukrainischen Wissenschaftlern zusammengestellt und zum zwanzigsten Jahrestag veröffentlicht 
wurde, kommt zu dem Schluss:

„Complete evaluation of the human health consequences of the Chernobyl accident is therefore 
likely to remain an almost impossible task, such that the true extent of morbidity and mortality 
resulting may never be fully appreciated.“ [Yablokov 2006]

In dieser Studie werden verschiedene Abschätzungen zur Zahl der Opfer von Krebs und ande-
ren Krankheiten referiert. Die höchsten Werte gehen in die Millionen. Angesichts der verfügbaren 
Daten und Informationen erscheint es plausibel anzunehmen, dass die Zahl der Todesopfer im 
sechsstelligen Bereich liegen wird. Klarerweise sind die am stärksten betroffenen Länder Belarus, 
die Ukraine und Russland. Aber auch in anderen europäischen Ländern wurde Morbidität und 
Mortalität in bedeutsamen Umfang verursacht.

Selbst zum jetzigen Zeitpunkt können die Folgen des Unfalles noch weiter verschlimmert werden, 
wenn bereits freigesetzte radioaktive Stoffe weiter in der Umwelt verbreitet werden, etwa durch Aus-
waschen aus dem Boden oder bei Bränden kontaminierter Wälder, oder wenn noch mehr des ra-
dioaktiven Inventars vom Standort freigesetzt wird – beispielsweise aus den hastig ausgehobenen 
Gräben, in denen radioaktive Abfälle lagern, oder aus dem schwer beschädigten Reaktorgebäude.

Katastrophenschutzplanung müsste also, wenn die Aussicht bestehen soll, dass sie tatsächlich 
wirksam ist, nicht zuletzt langfristig angelegt werden und Jahrzehnte überspannen.

6.5.3  Tokai Mura – ein Unfall in dicht besiedeltem Gebiet

Der Kritikalitätsunfall in der Urankonversionsanlage der JCO (Japan Nuclear Fuel Conversion 
Company Ltd.) am 30. September und 01. Oktober 1999 hatte keine weitreichenden Auswirkun-
gen. Andere Staaten waren nicht betroffen.
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Ungeachtet dessen illustriert dieser Unfall die Schwierigkeiten, in einer dicht besiedelten Um-
gebung rechtzeitig Maßnahmen des Katastrophenschutzes zu treffen. Er macht auch deutlich, 
dass es nicht nur Kernkraftwerke sind, von denen eine nukleare Bedrohung ausgeht.

Die unkontrollierte Kettenreaktion in der Urankonversionsanlage begann am 30. September um 
10 Uhr 35. Die Betriebsleitung erkannte innerhalb weniger Minuten, daß es zu einer Kritikalität 
gekommen war. Dennoch wurde die zuständige Behörde, die Science and Technology Agency, 
erst 40 Minuten später verständigt, die Stadtverwaltung von Tokai Mura erst um 11 Uhr 34 [Nu-
cleonics Week 1999].

Erst vier bis fünf Stunden nach Beginn der Kritikalität wurden 150 Menschen aus dem 150 Me-
ter-Umkreis der Anlage evakuiert. Etwa zur gleichen Zeit erhielten die 310.000 Einwohner im 10 
Kilometer-Umkreis die Anweisung, in ihren Häusern zu bleiben [Nuclear Fuel 1999].

In den frühen Morgenstunden des 01. Oktober wurden weitere Evakuierungen erwogen. Die 
Behörden entschieden sich dagegen, weil es regnete und eine Panik befürchtet wurde. Die Ket-
tenreaktion war zu diesem Zeitpunkt noch im Gange. Durch die Neutronen-Direktstrahlung aus 
der Anlage erreichte die Strahlenbelastung noch in 400 Metern Entfernung den Wert von einem 
Millisievert [WISE 1999].

Um 06 Uhr 30 am Morgen des 01. Oktober endete die Kritikalität und die Schutzmaßnahmen 
wurden in der Folge wieder aufgehoben.

Da ein Lüftungssystem in der Anlage zunächst weiter lief, wurde immer noch radioaktives Jod emit-
tiert. Diese Emissionen dauerten für mindestens eine Woche an [Nucleonics Week 1999a]. Dann 
wurde das System abgeschaltet; die Fenster des betroffenen Gebäudes wurden abgedichtet.

Eine Bilanz des Ablaufes zeigt eindeutig, dass die Information der Behörden und die Einleitung 
der ersten Gegenmaßnahmen zu langsam erfolgten – und das in einem hoch entwickelten Indu-
striestaat mit gut ausgebauter Infrastruktur.

Ebenso klar ist, dass die fortdauernde Jodemission viel zu spät erkannt und abgestellt wurde.

Von diesen Punkten abgesehen kann nachträglich nicht mehr beurteilt werden, ob die Schutzmaß-
nahmen optimal waren. Die genaue Strahlenbelastung in der Umgebung kann nicht mehr rekon-
struiert werden – es sind lediglich Abschätzungen möglich, die insbesondere für die kurzlebigen 
Jod-Isotope wenig belastbar sind. Daher wird es auch nicht möglich sein, ein genaues Bild der 
radiologischen Spätfolgen zu erhalten.

Derartige Ungewissheiten werden mit hoher Wahrscheinlichkeit selbst bei besserer Organisation 
und schnellerer Reaktion bei nuklearen Unfällen niemals völlig vermieden werden können.
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6.6  Fazit

Der Reaktor eines Kernkraftwerkes enthält große Mengen hochgiftiger radioaktiver Schadstoffe. 
Bei einem schweren Unfall kann ein nennenswerter Teil dieser gefährlichen Substanzen in die At-
mosphäre verfrachtet werden. Dies gilt für alle Reaktortypen, die zurzeit kommerziell eingesetzt 
werden oder in konkreter Planung sind.

Gerade bei Unfällen mit besonders schweren Freisetzungen – wie etwa Terror-Angriffen oder 
kriegerischen Einwirkungen, bei denen ein Reaktorgebäude zerstört wird, oder intern ausge-
lösten Unfällen mit frühem Versagen des Containment – gelangt die radioaktive Wolke schon 
wenige Stunden nach Unfallbeginn in die Atmosphäre. Die Vorwarnzeit, die für Maßnahmen des 
Katastrophenschutzes zur Verfügung steht, ist sehr gering. Entsprechend der Windgeschwindig-
keit kann die Wolke schon am ersten Tag hunderte Kilometer zurücklegen.

Die Strahlenbelastung der Bevölkerung nach einem solchen Unfall kann zu akuten Strahlenschäden 
führen. Auf jeden Fall können Millionen von Menschen von den Langzeitwirkungen betroffen sein. 
Ihnen drohen Krebs und andere Erkrankungen sowie Veränderungen des Erbgutes (Mutationen).

Um für den Ernstfall vorbereitet zu sein, ist eine Vielzahl der unterschiedlichsten Maßnahmen er-
forderlich. Wegen der grenzüberschreitenden Auswirkungen müssen dies auch Staaten leisten, 
auf deren Gebiet keine Kernkraftwerke und andere Atomanlagen betrieben werden.

Es muss in den verschiedensten Bereichen ein erheblicher Aufwand getrieben werden. Frühwarn- 
und Alarmsysteme müssen eingerichtet werden, für Bevorratung und Evakuierung sind Pläne zu 
erstellen, Vorkehrungen für Dekontamination und Behandlung von Strahlenopfern sind zu treffen 
und vieles andere mehr.

Dies stellt eine dauernde Belastung dar, solange Kernkraftwerke in Betrieb sind: Die Pläne und 
Vorkehrungen müssen laufend überprüft und aktualisiert, bei Ausbau der weltweiten Kernener-
gienutzung auch ausgebaut werden.

Selbst bei optimaler Planung für den Katastrophenschutz ist allerdings zu befürchten, dass die 
rechtzeitige Umsetzung vieler Maßnahmen gerade im Nahbereich, der am stärksten gefährdet 
ist, aufgrund der kurzen Vorwarnzeiten nicht möglich ist. Dabei kann dieser Nahbereich je nach 
Windgeschwindigkeit auch noch Landstriche in hundert Kilometer Entfernung umfassen.

Es ist mehr als fraglich, ob Maßnahmen wie die Ausgabe von Jodtabletten und insbesondere 
die Evakuierung der gefährdeten Bevölkerung rechtzeitig durchgeführt werden können. Die Räu-
mung von Großstädten innerhalb einiger Stunden ist schlechthin unmöglich.

Schließlich ist zu bedenken, dass Evakuierungen, soweit sie durchgeführt werden können, zu 
weiteren schwerwiegenden Belastungen der betroffenen Menschen führen. Diesen droht für lan-
ge Zeiträume die Unterbringung in Notunterkünften. In den „Auffangräumen“ kann es zu psy-
chischem Stress und sozialen Spannungen kommen. Arbeitsplätze sind verloren, Ausbildung 
und Schulbesuch in Frage gestellt. Ganze Städte werden als funktionierende soziale Einheiten 
ausgelöscht, Nachbarschaften und sogar Familien werden zerrissen.
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In den letzten Jahren gibt es internationale Bemühungen, den Katastrophenschutz zu verbes-
sern. Sie zielen sowohl auf die Entwicklung von Prognosemodellen und anderen Entscheidungs-
hilfen für den Fall schwerer Freisetzungen, als auch auf die Zusammenstellung von allgemeingül-
tigen, grundlegenden Anforderungen ab. Diese Anstrengungen gehen zweifellos in die richtige 
Richtung, können jedoch auch keine tragfähige Lösung liefern. Genauer betrachtet, zeigen sie 
letztlich nur die weitgehende Hilflosigkeit angesichts der nuklearen Katastrophe.

Drei Beispiele aus den letzten drei Jahrzehnten illustrieren die grundlegenden Probleme des Kata-
strophenschutzes, die auch heute noch bestehen und wohl niemals völlig gelöst werden können:

Beim Unfall in Three Mile Island 1979 waren die für Planung Zuständigen tagelang nahezu hilflos, 
weil aus der Anlage unvollständige und verwirrende Informationen geliefert wurden.

Die Katastrophe von Tschernobyl 1986 zeigte die drastischen Folgen, die eine Umsiedlung auf 
Dauer für die betroffenen Menschen haben kann. Außerdem machte sie deutlich, dass bei einem 
schweren Unfall ganze Kontinente betroffen sind und die Folgen noch nach Jahrzehnten in mehr 
als tausend Kilometer Abstand vom Unfallort Gegenmaßnahmen erforderlich machen.

Bei dem Kritikalitätsunfall in Tokai Mura 1999 schließlich war in erster Linie bemerkenswert, wie 
langsam die Verantwortlichen in Betriebsleitung und Behörden trotz frühzeitig vorliegenden In-
formationen reagierten – und das in einem modernen Industriestaat mit sehr guter Infrastruktur.

Wirksame Katastrophenschutzplanung muss also sowohl die Weiträumigkeit als auch den Lang-
zeitcharakter der Unfallfolgen berücksichtigen. Außerdem muss sie mit der Möglichkeit unvoll-
ständiger Informationen bzw. zögerlichen Handelns der unmittelbar Verantwortlichen rechnen.

Neben technischen und medizinischen Aspekten muss sie soziale, psychologische und wirt-
schaftliche Gesichtspunkte ins Kalkül ziehen – und das alles vor dem Hintergrund, dass eine 
große Zahl verschiedener Staaten betroffen und ein internationaler Informationsaustausch sowie 
die internationale Koordination der entsprechenden Aktivitäten erforderlich ist.

All das gilt für Länder, in denen keine Kernkraftwerke betrieben werden, ebenso wie für solche, 
die sich für den Einsatz der Atomkraft entschieden haben.

Es ist nicht zu sehen, wie alle diese Anforderungen erfüllt werden können. Es handelt sich um 
eine Herausforderung, die die Grenzen menschlicher Handlungsmöglichkeiten aufzeigt.
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7 Möglichkeiten nuklearer
 Proliferation durch die Nutzung
 kommerzieller Kernkraftwerke
Steven Sholly
März 2006

Anmerkung des Herausgebers:

Von Anbeginn war die Entwicklung der Kernenergie stark mit militärischen Interessen verknüpft. 
Die Debatte um die nukleare Proliferation stand am Anfang der Diskussion um die kommerzielle 
Nutzung der Kernenergie und ist bis heute Teil der Diskussion geblieben. Die internationale Aus-
einandersetzung um das Nuklearprogramm des Iran ist nur ein aktuelles Beispiel.
Eine Bewertung der nuklearen Option wäre daher unvollständig ohne Betrachtung des mögli-
chen Missbrauchs nuklearen Materials für nicht-friedliche Zwecke. Ein umfassendes Papier zu 
den Möglichkeiten der Staaten, die derzeit keine Kernwaffen besitzen, aus der kommerziellen 
Nutzung von Kernenergie waffentaugliches Material zu verbreiten (proliferieren), wurde für die 
Österreichische Bundesregierung erstellt. Es sind jedoch Informationen und Fragen in diesem 
Zusammenhang zu diskutieren, die nicht zur Publikation geeignet sind. Daher wurde für die vor-
liegende Druckausgabe eine gekürzte Fassung durch Streichung derartiger Textteile erzeugt. 
Auch in der gekürzten Fassung bleibt die Relevanz von Proliferationsfragen für die Bewertung 
der Nuklearen Option offenkundig.
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7  Möglichkeiten nuklearer 
Proliferation durch die Nutzung 
kommerzieller Kernkraftwerke

7.1  Einleitung

7.1.1  Zielsetzung

Ziel dieses Berichtes ist es, mögliche Pfade für nukleare Proliferation aufzuzeigen, die im Rah-
men des Brennstoffzyklus kommerzieller Kernkraftwerke (Kernspaltung) unter Berücksichtigung 
aller Vorgänge, vom Abbau in den Minen bis zur Endlagerung der Abfälle (inklusive Wiederaufar-
beitung und Recycling), verfügbar sein könnten. In diesem Bericht wird der Begriff „Proliferation“ 
durch „Weiterverbreitung von Kernwaffen, kernwaffenfähigen Materials und Kernwaffen-Techno-
logie“ definiert [DOE 1998].

Dieser Bericht behandelt nur am Rande Proliferationspfade, die sich aus anderen Gebieten der 
Nuklearwissenschaften (wie z.B. Forschungsreaktoren, Beschleunigeranlagen, Fusionskonzep-
ten usw.) ergeben. Dieser Bericht beschäftigt sich ebenfalls nicht mit anderen Waffen als Kern-
waffen (z.B. die Zerstreuung von radioaktiven Material, so genannte „schmutzige Bomben“) [Ca-
rafano and Spencer 2004]1. 

7.1.2  Hintergrund

Als Teil des Kyoto-Protokolls im Rahmen des UN-Abkommens zum Klimawandel „Convention on 
Climate Change“, im Dezember 1997 verabschiedet, wurde ein „clean development mechanism“ 
(CDM) definiert, um Entwicklungsländern bei der Entwicklung von Energieproduktionsanlagen, 
die keine Treibhausgase ausstoßen, zu unterstützen. Einige Organisationen haben vorgeschla-
gen, den CDM auf Kernkraftwerksprojekte auszudehnen, allerdings ist dieser Vorschlag bis heute 
nicht angenommen worden. Manche Aspekte oder Charakteristika der Kernenergie sind relevant 
für die Frage, ob sie in den CDM aufgenommen werden. Ziel dieses Berichtes ist es, einen dieser 
Aspekte zu behandeln, nämlich die Möglichkeit, kommerzielle Brennstoffzyklen zur Produktion 
von Kernwaffen zu nutzen.

Der Bericht behandelt speziell das aus dem Kernbrennstoffzyklus resultierende Proliferationspo-
tenzial für Nationen, die noch nicht „Kernwaffenstaaten“2 sind. Diese Fokussierung ergibt sich 
aus dem Ziel des Kyoto-Protokolls, das sich an Nationen (nicht an subnationale oder multinatio-
nale Gruppen) richtet. Die Begrenzung der Zielrichtung auf kommerzielle Brennstoffzyklen ergibt 
sich aus der dem Argumentarium zugrundliegenden Frage, ob der kommerzielle Brennstoffzy-

1  Leser, die an den radiologischen Aspekten von Waffen basierend auf der Zerstreuung von Nuklearmaterial interessiert 
sind, werden auf andere Berichte über die Zerstreuung von radioaktivem Material (radiological dispersion devices: RDDs) 
verwiesen, von denen einige leicht erhältlich sind. (Carafano & Spencer 2004; Ferguson, et al. 2003; Ford 1998).

2  Die Bezeichnung „Kernwaffenstaaten“, die in diesem Bericht verwendet wird, hat nicht dieselbe Bedeutung 
wie im NPT („Nonproliferation Treaty“ Vertrag zur Nicht-Verbreitung von Kernwaffen). Im NPT werden nur fünf 
„Kernwaffenstaaten“ anerkannt: die Volksrepublik China (PRC), Frankreich, die Russische Föderation, Großbritannien 
und die USA. Die NPT-Definition berücksichtigt nicht, dass z.B. Indien und Pakistan sehr offensichtlich Kernwaffen 
besitzen (beide haben mehrfach Nukleartests durchgeführt).
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klus nachhaltig ist. Daher betrachtet dieser Bericht keine anderen Aspekte als die Kernenergie, 
ebensowenig Fragen wie Sabotage, Terrorismus oder Militäraktionen, die von anderen Autoren 
behandelt werden.

Außerdem ist dieser Bericht auf die horizontale Proliferation fokussiert. Eine vertikale Proliferation 
ist möglich – das heißt „Kernwaffenstaaten“ können den kommerziellen Brennstoffzyklus dazu 
nutzen, zusätzliche Kernwaffen zu produzieren, die existierenden Kernwaffen zu verbessern oder 
die Schlagkraft der existierenden Kernwaffen zu erhalten. Diese Überlegungen sind nicht nur rein 
theoretischer Natur - die Vereinigten Staaten von Amerika nutzen das Kernkraftwerk Watts Bar 
(betrieben durch die Tennessee Valley Authority und genehmigt durch die US NRC) zur Erzeu-
gung von Tritium für die Anwendung in ihrem Kernwaffenprogramm. Eine solche vertikale Prolife-
ration wird in diesem Bericht nicht weiter behandelt, da der Fokus dieses Berichtes das Potenzial 
der Proliferation aus dem kommerziellen Kernbrennstoffzyklus für Nicht-Kernwaffenstaaten ist.

Der kommerzielle Brennstoffzyklus3 ist immer mit dem Risiko behaftet, dass bei Umgehung der 
international anerkannten Sicherheitsabkommen nukleare Sprengkörper oder Kernwaffen herge-
stellt werden können. Es kann nur diskutiert werden, wie einfach oder schwierig es ist, an verschie-
denen Stellen des Brennstoffkreislaufes an geeignetes kernwaffenfähiges Material zu kommen, 
aber das Potenzial des Kernbrennstoffzyklus, zur Herstellung von Kernwaffen herangezogen zu 
werden, kann niemals völlig ausgeschlossen werden. Das Risiko zur Kernwaffen-Proliferation bei 
der Erzeugung von Strom oder Prozesswärme ist über den Brennstoffzyklus eines kommerziellen 
KKW möglich. Dieses Risiko kann nur minimiert, jedoch niemals „eliminiert“ werden.

Im oben definierten Rahmen dieses Berichtes ist die erste Aufgabe die Identifizierung derjenigen 
Nationen, die bereits Kernwaffen besitzen. Der wichtigste Versuch, das Risiko der Proliferation 
aus dem kommerziellen Brennstoffkreislauf heraus auf internationalem Niveau zu kontrollieren, 
ist der Vertrag zur Nicht-Verbreitung von Kernwaffen, der meist als „Nonproliferation Treaty“ oder 
einfach NPT bezeichnet wird [IAEO 1970]. Im März 1970 trat der von beinahe allen Nationen der 
Welt unterschriebene NPT-Vertrag in Kraft. Die folgenden vier Nationen gehören nicht (oder nicht 
mehr) zum NPT (Beachte: Alle diese vier Staaten wurden als „Kernwaffenstaaten“ identifiziert):

•  Indien

•  Israel

•  Nord Korea (DPRK) (trat vom NPT am 10. Jänner 2003 zurück)

•  Pakistan

3  Der Brennstoffzyklus umfasst die folgenden Schritte:
 •  Abbau und Aufbereitung von Uranerz und die Umwandlung zum „Yellow Cake“.
 •  Produktion von entweder Uran-Metall oder Uranhexafluorid (UF6) als Vorstufe zur Anreicherung.
 •  Anreicherung des Uran-235 Anteils in natürlich vorkommendem Material (0,7 % U-235 zu 3 % - 5 %).
 •  Produktion von Brennstoff und der „Abbrand“ in einem KKW. 
 •  Entfernen des abgebrannten Materials aus dem Reaktor und Abkühlen in einem Lager für abgebrannte Brennstoffe.
 •  Transport des abgebrannten Kernbrennstoffs zu einer Wiederaufbereitungsanlage (falls verwendet) zur Trennung 

des Plutoniums für die Wiederverwendung in Mischoxid (MOX)-Brennstoffen und Verglasen des restlichen hoch 
radioaktiven Abfalls.

 •  Vorbereitung des abgebrannten Brennstoffes und/oder verglasten Abfalls für die Lagerung.
 •  Lagerung des abgebrannten Brennstoffes und/oder verglasten Abfalls in einem geeigneten geologischen Endlager.
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Daneben gibt es verschiedene multilaterale Vereinbarungen für den kontrollierten Austausch von 
so genannten Doppelanwendungs-Ausrüstungen („dual use equipment“, z.B. Geräte, die sowohl 
zivile als auch militärische Nutzung zulassen). Diese multilateralen „Doppelanwendungs”-Verein-
barungen sind die folgenden:

•  The Nuclear Suppliers Group (NSG), http://www.nsg-online.org/.

•  The Zangger Committee, http://www.zanggercommittee.org/Zangger/default.htm.

Es existieren auch einige bilaterale und multilaterale Abkommen und Verträge, durch die die 
Verbreitung von Nuklearwaffen kontrolliert werden soll. Diese Abkommen wurden umfangreich 
beschrieben und brauchen hier nicht weiter aufgezählt zu werden4.

Für diesen Bericht werden „Kernwaffenstaaten“ basierend auf den folgenden vier Kriterien iden-
tifiziert:

1.  Von dem Staat ist bekannt, dass er Kernwaffen besitzt, weil er dies selbst zugibt und einen 
oder mehrere Nukleartests durchgeführt hat.

2.  Der Staat hat öffentlich bekannt gegeben, dass er Kernwaffen besitzt und diese Angabe wird 
trotz fehlender Nukleartests weitestgehend als richtig angenommen.

3.  Der Staat wird verdächtigt, Kernwaffen zu besitzen und dieser Verdacht wird weithin als richtig 
angenommen, trotz des Schweigens oder konträrer Aussagen der betreffenden Regierung.

4.  Der Staat hatte Kernwaffen, diese wurden abgeschafft (diese Abschaffung wurde verifiziert).

Basierend auf diesen Kriterien gibt es zehn Kernwaffenstaaten:

•  China (Kriterium 1; auch ein NPT-Kernwaffenstaat).

•  Frankreich (Kriterium 1; auch ein NPT-Kernwaffenstaat).

•  Indien (Kriterium 1).

•  Israel5 (Kriterium 3).

4  Zum Beispiel:
  Federation of American Scientists on „Arms Control Agreements”, 
 http://www.fas.org/nuke/control/index.html.
  Arms Control Association’s Web page on „Treaties”, 
 http://www.armscontrol.org/treaties/.
  Center for Nonproliferation Studies, Monterey Institute of International Studies, 
 http://cns.miis.edu/pubs/inven/index.htm.
5  Israel verweigert jede Stellungnahme zu Spekulationen, dass es eine große Anzahl an Kernwaffen besitzt. 

Nichtsdestoweniger wird Israel verdächtigt, 75-200 (oder mehr) Kernwaffen verschiedener Typen zu besitzen 
(Cirincione 2003; Farr 1999; Hersh 1993; Norris 2002; Sublette 2004; UIC 2004; WP1996).
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•  Nordkorea (DPRK)6 (Kriterium 2)7.

•  Pakistan (Kriterium 1).

•  Russische Föderation (Kriterium 1; auch ein NPT-Kernwaffenstaat).

•  Südafrika8 (Kriterium 4).

•  Vereinigtes Königreich oder Großbritannien und Nordirland (Kriterium 1; auch ein NPT-
Kernwaffenstaat).

•  Vereinigte Staaten von Amerika (Kriterium 1; auch ein NPT-Kernwaffenstaat).

Diese Liste enthält keine Nationen, die früher Teil der Sowjetunion waren und nach deren Un-
abhängigkeit die sowjetischen Kernwaffen an die Russische Föderation zurückgegeben haben 
(Weißrussland, Kasachstan, und die Ukraine). Länder, in denen Kernwaffen stationiert waren, die 
nicht dem fraglichen Land gehörten, sind ebenfalls nicht in dieser Liste enthalten (dies war eine 
relativ lange Liste von Staaten während des „kalten Krieges“ und noch immer gibt es eine Anzahl 
solcher Länder).

Der Rest dieses Berichts behandelt das Potenzial des kommerziellen Brennstoffkreislaufs zur 
Produktion von Kernwaffen in Ländern, die nicht zu den zehn oben identifizierten Kernwaffen-
staaten gehören. Leser, die sich für Details der Kernwaffenprogramme dieser zehn Staaten inter-
essieren, werden keine Schwierigkeiten haben, eine Fülle von öffentlich zugänglichen Dokumen-
ten darüber zu finden.

Es sollte angemerkt werden, dass ungeachtet des Risikos der Proliferation aus dem kommer-
ziellen Kernbrennstoffzyklus, die oben genannten zehn Kernwaffenstaaten zudem spezifische 
Anlagen und Programme (China, Frankreich, Pakistan, die Russische Föderation, Südafrika, das 
Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten) oder Hochleistungsforschungsreaktoren (In-
dien, Israel, Nordkorea) zur Herstellung von kernwaffenfähigem Material besitzen. Es gibt den-
noch einige Fälle, die die Grenze überschritten haben und die als Fälle der Proliferation aus dem 
Kernbrennstoffzyklus heraus angesehen werden können9.

6  Nordkorea behauptet, Kernwaffen zu besitzen. Obwohl dies nicht von unabhängiger Seite bestätigt wurde und 
Nordkorea keinen Nukleartest durchgeführt hat, gibt es keinen wesentlichen Grund anzunehmen, dass die Behauptung 
unrichtig ist. Der US Geheimdienst CIA hat festgestellt, dass Nordkorea eine kleine Anzahl an Kernwaffen besitzt 
(CRS 2003, CRS 2004).

7  Anmerkung des Herausgebers: Nordkorea hat am 09. Oktober 2006 einen unterirdischen Atomwaffentest durchgeführt.
8  Südafrika entwickelt sechs Gun-Typ Kernwaffen aus hoch angereichertem Uran (HEU),ebenso wie Teile für eine 

siebente Waffe, bevor diese wieder demontiert wurden und Südafrika nach dem Beitritt zum NPT-Abkommen als 
kernwaffenfreier Staat gilt (Albright 1994; Albright 2001; Horton 1999), NTI 2004a, Von Baeckmann 1995).

9  Die Vereinigten Staaten nutzen derzeit spezielle Anordnungen im Kern des Kernkraftwerks Watts Bar zur Erzeugung 
von Tritium für das Kernwaffenprogramm. Außerdem nutzen die USA den Plutoniumproduktionsreaktor Hanford 
Reservation (der „N-Reaktor“) zur Erzeugung von Elektrizität zur Einspeisung ins Netz. Das Vereinigte Königreich hat 
ebenfalls Plutoniumproduktionsreaktoren zur Erzeugung von Elektrizität für das Stromnetz genutzt. Weiters haben 
die Vereinigten Staaten und Indien jeweils mindestens einen Test mit „reaktorfähigem“ Plutonium durchgeführt.
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7.1.3  Anmerkung betreffend URL (Uniform Resource Locator) Adressen in den Referenzen

Viele Referenzen dieses Berichtes (siehe Kapitel 6) beinhalten Uniform Resource Locator (URL)-
Adressen, in denen während der Erstellung des vorliegenden Berichtes die entsprechenden Re-
ferenzen enthalten waren. Ohne Zweifel sind sich die meisten Leser der temporären Natur von 
URL-Adressen bewusst. Für alle Referenzen gilt, dass ein Zitat soweit wie möglich komplett 
angegeben wurde, um es dem Leser zu erleichtern, das fragliche Dokument zu finden. URL-
Adressen werden jeweils angegeben, allerdings unter dem Vorbehalt, dass sich Web Adressen 
oft ändern.

7.1.4  Aufbau des Berichtes

Der nachfolgende Teil des Berichtes ist folgendermaßen aufgebaut:

•  Kapitel 2 diskutiert in größerem Detail die Proliferations-Anfälligkeit der verschiedenen Stufen des 
nuklearen Brennstoffkreislaufs und hebt einige speziell Proliferations-anfällige Stellen hervor.

•  Kapitel 3 vertieft sich in die Frage, wie schwierig (oder leicht) es ist, eine Kernwaffe zu entwer-
fen, zu entwickeln, zu bauen und zu verkaufen. Dies ist wichtig, um herauszufinden, wie weit 
eine mögliche Proliferation gehen und dabei unentdeckt bleiben kann.

•  Kapitel 4 identifiziert Länder, welche als „kernwaffenfähig“ betrachtet werden können und be-
gründet diese Behauptung.

•  Kapitel 5 beinhaltet eine Zusammenfassung, die Schlussfolgerungen und Empfehlungen.

•  Kapitel 6 beinhaltet die Literaturhinweise (zusammen mit, wo verfügbar, URL-Adressen für 
die Dokumente).

7.2  Potentielle Proliferationsanfälligkeit des 
kommerziellen Kernbrennstoffzyklus

Es existiert eine Vielzahl von Büchern über das Thema der Anfälligkeit für Proliferation im kom-
merziellen Kernbrennstoffkreislauf. Leser, die eine vollständige Behandlung dieses Themas su-
chen, sollten eines dieser Bücher zu Rate ziehen. Die Aufgabe hier ist es, einfach die prinzipiellen 
Schwachstellen des kommerziellen Kernbrennstoffzyklus für Proliferation zu identifizieren.

Um eine Kernwaffe herzustellen und einzusetzen, muss man (a) über einen funktionierenden 
Konstruktionsplan verfügen und die Möglichkeit zur Fertigung haben; (b) über das notwendi-
ge nukleare Material verfügen; und (c) über Mittel und Wege verfügen, die Waffe zum Ziel zu 
bringen. Das sich aus der Literatur ergebende Bild zeigt, dass (a) und (c) relativ einfach sind, 
während der schwierige Teil darin besteht, das notwendige nukleare Material zu beschaffen. Um 
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eine Kernwaffe herzustellen, braucht man hoch angereichertes Uran (HEU, entweder U-235 oder 
U-233), „waffenfähiges“ Plutonium oder Neptunium-23710.

Die Erstellung eines Kernwaffen-Konstruktionsplans kann relativ unabhängig von der Verfügbar-
keit des nuklearen Materials gesehen werden, dennoch muss natürlich der Konstruktionsplan 
das spaltbare Material berücksichtigen, das zu beschaffen oder herzustellen geplant ist. Ein 
Kernwaffen-Konstruktionsplan ist zwar die Grundvoraussetzung einer Kernwaffenproduktion, 
aber dennoch unabhängig vom Kernbrennstoffzyklus. Er kann daher erstellt werden, unabhän-
gig davon, ob ein bereits existierender Brennstoffzyklus zur Verfügung steht, der das notwendige 
nukleare Material liefert, das letztendlich für den Bau erforderlich ist.

Ähnlich verhält es sich mit dem Transport von Kernwaffen zum Einsatzort, der auch unabhängig 
vom Kernbrennstoffzyklus ist. Studien und Produktion der Mittel zum Kernwaffentransport kön-
nen unabhängig vom Kernbrennstoffkreislauf durchgeführt werden (unter der Bedingung, dass die 
Transportmittel mit dem Design, Größe und dem Gewicht der Kernwaffe abgestimmt sein müssen).

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den Schwachstellen im kommerziellen Brennstoffzyklus, 
die die Proliferation von kernwaffenfähigem Material für die Kernwaffenproduktion ermöglichen 
könnten. Mit Blick darauf, dass sich dieser Bericht nur auf den kommerziellen Brennstoffkreis-
lauf bezieht (für die Erzeugung von Kernwaffenmaterial bestimmte Produktionsanlagen und For-
schungsreaktoren werden in diesem Bericht nicht behandelt), beschäftigt sich die folgende Aus-
führung mit den prinzipiellen Schwachstellen bezüglich der Proliferation11:

•  Direktanreicherung von Uranhexafluorid (UF6) zu HEU.

•  Herstellung von frischem LWR-Brennstoff (schon zu 3 % und 5 % Uran-235 angereichert), 
Produktion von Uranhexafluorid, und Fertigstellung der Anreicherung zum HEU-Level.

•  Wiederaufarbeitung von abgebranntem Brennstoff, um waffenfähiges Plutonium oder Neptu-
nium-237 zu erhalten.

•  Entnahme von abgebranntem Kernbrennstoff aus einem Endlager mit hochaktivem Abfall und 
Wiederaufarbeitung, um waffenfähiges Plutonium und/oder Neptunium-237 herzustellen.

Im ersten Fall kann das eigentlich für den kommerziellen Kernbrennstoffzyklus vorgesehene 
Ausgangsmaterial UF6 zu HEU angereichert werden, anstatt die Anreicherung beim Niveau LEU 
(niedrig angereichertes Uran), das als Reaktorbrennstoff dient, zu stoppen. Die anderen drei 
Punkte behandeln die Möglichkeit des Umleitens oder des Diebstahls von Kernbrennstoff aus 
dem Brennstoffkreislauf.

10  Es gibt eine Menge Diskussion und Missverständnis über die Waffenfähigkeit von Neptunium-237. Neptunium-
237 ist ein spaltbares Material, und wird im US DOE genannt (z.B. DOE Order 5480.3, Safety Requirements 
for the Packaging and Transportation of Hazardous Substances and Hazardous Wastes, 9 .July 1985; 
http://packages.lln.gov.doe_ord/o5480.pdf und IAEA standards). Neptunium-237 wird auch in anderen 
Literaturstellen als spaltbares Material bezeichnet (Rothstein 1999; Albright 1999); das Experiment in Los Alamos 
National Laboratory im September 2002, das die kritische Masse von Neptunium-237 bestimmte, hat diesen Punkt 
definitiv geklärt (LANL 2002a).

11  Der Proliferations-Missbrauch eines Leichtwasserreaktors für die Plutoniumproduktion ist in Diversion and Misuse 
Scenarios for Light-Water Reactors, Kapitel 5 (May 2001) gut beschreiben. Diese Arbeit nimmt allerdings an, dass 
die Plutonium-Route die größte Schwachstelle ist. Unter Beachtung der folgenden Diskussion wird ersichtlich, dass 
dies keineswegs der Fall ist. 
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Der erste und der dritte Fall sind relativ einfach. Die Direktanreicherung von UF6 zu HEU er-
fordert nur mehr Zeit und Energie als die Anreicherung bei dem Niveau zu stoppen, das für 
die Herstellung von KKW-Brennstoffen (drei bis fünf Prozent Uran-235) notwendig ist. Die Wie-
deraufarbeitung von abgebranntem Brennstoff, um waffenfähiges Plutonium oder/und Neptuni-
um-237 herzustellen, ist ebenfalls eine direkte Möglichkeit. Die Rückholung von abgebranntem 
Kernbrennstoff aus einem Endlager und die Wiederaufarbeitung zu waffenfähigem Plutonium 
und/oder Neptunium-237 ist nur eine Variante des Falls, den abgebrannten Kernbrennstoff aus 
einem Zwischenlager zu entnehmen. Einige weitere Bemerkungen für alle vier Fälle werden die 
relativen Schwierigkeiten aufzeigen.

7.2.1  Direktanreicherung von Uranhexafluorid zu HEU

Als die Urananreicherung mittels Gasdiffusionsanlagen und elektromagnetischer Isotopentren-
nung (EMIS) durchgeführt wurde, war die Konstruktion dieser Anlagen und deren Betrieb (durch 
den Stromverbrauch) so teuer, dass nur einige wenige Länder sich diese Urananreicherungsan-
lagen leisten konnten und diese Länder hatten bereits Kernwaffen. (Dies hielt den Irak allerdings 
nicht davon ab, Urananreicherung mit Hilfe der EMIS-Technologie anzustreben [Albright & Hibbs 
1991; Gsponer & Hurni 1995; Gsponer 2001])12.

Mit dem Aufkommen anderer Methoden zur Anreicherung, war dieses Hindernis nicht mehr weiter 
relevant und andere Länder mit weniger Resourcen und Infrastruktur können nun Urananreiche-
rung betreiben. Im Speziellen hat sich die Gaszentrifugentechnologie13 weltweit ausgebreitet.14 
Andere Urananreicherungstechnologien sind die atomare und molekulare Laser-Isotopentren-
nung und die aerodynamische Trennung im Wirbelrohr (dies wurde erfolgreich im Südafrika-
nischen Kernwaffenprogramm eingesetzt; allerdings benötigen diese Verfahren ebenfalls eine 
große Menge Elektrizität).

Inzwischen sind nicht mehr Milliarden Dollar Investitionen und hunderttausende Megawatt Strom 
nötig, um Urananreicherung für ein kleines Kernwaffenprogramm zu betreiben. Die Änderung von 
Ziel und Grad der Urananreicherung und die Änderungen bei der HEU-Herstellung, sowie die ver-
änderten Möglichkeiten, HEU für Kernwaffenprogramme bereitzustellen, zusammen mit der Tatsa-
che, dass es nicht allzu schwer ist, Kernwaffen herzustellen, werden von Oelrich gut beschrieben:

„Ein Proliferator hat zwei Routen, die ihn zu einer Bombe bringen, eine ist das Plutonium und die 
andere das Uran. Plutonium kommt in der Natur nicht vor und muss in einem Kernreaktor erzeugt 
werden, sobald es entstanden ist, kann es einfach abgetrennt werden. Allerdings sind Bomben 
aus Plutonium weit schwieriger zu konstruieren und zu fertigen. Auf der anderen Seite ist die 
einfachste Uran Bombe, eine sogenannte Gun-Typ-Waffe, in der ein Teil des Urans in den ande-

12  Diese Erfahrungen zeigen, dass man keine hochtechnologischen Mittel braucht, um zu Kernwaffen-Proliferation zu 
kommen, solange eine gewisse Technologie existiert. Die Mittel der Verbreitung müssen nicht effizient und state-
of-the-art sein, um zu funktionieren. Es genügt, wenn sie auf einem Niveau funktionieren, das für den potentiellen 
Proliferator ausreicht.

13  Bei Gaszentrifugen wird UF6 in eine evakuierte Kammer mit einem reibungsfreien Hochgeschwindigkeits-Rotor 
eingebracht. Das schwerere U-238-haltige Gas wird mehr an dem Rand konzentriert, während das leichtere U-235 
mehr in der Mitte gesammelt ist. Weitere Information darüber z.B. im Institute for Science and International Security, 
„What is a Gas Centrifuge”, 2003; http://www.exportcontrols.org/centrifuges.html; and Federation of American 
Scientists (Oelrich 2004).

14  Einschließlich Deutschland, Iran, Irak, Japan, Libyen, Niederlande, Nord Korea, Pakistan, die Russische Föderation, 
das Vereinigte Königreich, und bald in den USA. (Boureston 2004; CIA 2003; CIA 2004; FAS 2000; Green 2003; 
MTCL 1998).
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ren geschossen wird, wirklich recht einfach. Aber das erforderliche waffenfähige Uran ist sehr 
schwierig herzustellen, denn es erfordert Gasdiffusionsanlagen mit hohem Energieverbrauch. 
Daher würde jede der präsentierten Routen für einen Möchte-gern-Proliferator zumindest eine 
große technische Hürde enthalten, entweder die Bombe oder das Material. Weiters erfordert die 
Produktion von waffenfähigem Material geeignete Anlagen, die nur schwer zu verbergen sind.

Moderne Gaszentrifugen ändern dieses Bild. Diese machen die Trennung von spaltbarem Uran-
235 wesentlich einfacher und billiger als mit Gasdiffusionsanlagen, potentiell sogar einfacher als 
die Produktion von Plutonium, so dass die einfachste Möglichkeit, an bombenfähiges Material zu 
kommen, mit der einfachsten Gun-Typ-Bauart kombiniert wurde. Moderne Zentrifugen eröffnen 
nun die nukleare Option für eine neue Gruppe von Proliferatoren mit nur moderatem techni-
schem Stand, wie z.B. den Irak, Iran oder Nord Korea. Zudem sind Zentrifugenanreicherungsan-
lagen modulare Anlagen und viel kleiner als Gasdiffusionsanlagen. Sie benötigen vermutlich nur 
5 %15 der elektrischen Energie einer Gasdiffusionsanlagen. Damit wird nicht nur die Entwicklung 
der Kernwaffen einfacher, sondern auch das Überwachen der Urananreicherung zur friedlichen 
Nutzung in Kernkraftwerken und das Auffinden von geheimen Bomben- Programmen schwieri-
ger.“ [Oelrich 2004]

7.2.2  Die Aufbereitung von frischem LWR Brennstoff zu 
Uranhexafluorid und Anreicherung zu HEU

Obwohl es offensichtlich den Eingeweihten innerhalb der Industrie klar ist, ist es nicht allgemein 
bekannt, dass nach der Anreicherung des Uran zu dem für LWR gebräuchlichen Uran-235 Gehalt 
(der Anteil an Uran-235 ist zwischen 3 % und 5 %) bereits mehr als 80 % der Anreicherungsar-
beit zur Herstellung von waffenfähig angereichertem Uran (HEU) schon erbracht worden ist [So-
kolski 2003]. Basierend auf diesen Schätzungen des Non-Proliferation Education Centers [NPEC 
2003; Sokolski 2003] könnte ein Land mit Kernbrennstoff der ersten Kernbeladung eines 1000 
MWe LWR beginnen und diesen als Ausgangsmaterial für die weitere Anreicherung nutzen.

Unter der Annahme eines 20 kg HEU-Kerns für eine Implosionswaffe könnten 50 Kernwaffen mit 
einer Rate von einer pro Woche mit 11.000 Zentrifugen oder einer Rate von einer alle zwei Tage 
mit etwa 44.000 Zentrifugen produziert werden. Unter der Annahme von Prozessresten mit 2 % 
Uran-235-Gehalt würden zusätzlich 1700 kg Uran-235 in diesen Resten enthalten sein, von dem 
eine große Menge durch kontinuierliche Anreicherung und Abscheidung von Resten mit geringe-
rer Konzentration zurück gewonnen werden könnte.

Diese Rechnung gibt einige Hinweise, wie weitere Anreicherung von LEU-Reaktorbrennstoff für die 
Herstellung von Kernwaffen genutzt werden könnte. Wenn der Prozess bei einem höheren Anrei-
cherungsgrad gestartet wird (z.B. 5 % angereichertes LEU für einen längeren Brennstoffzyklus), 
wird die Produktionsrate für Kernwaffen etwas schneller. Selbstverständlich wird bei Einsatz einer 
kleineren Anzahl an Zentrifugen die Kernwaffen-Produktionsrate entsprechend variieren.

15  Die Federation of American Scientists vermutet, dass es sogar nur etwa 2,5 % sind - der Strombedarf für eine 
Arbeitseinheit („separate work unit“ (SWU)) für Urananreicherung mittels Gasdiffusionsanlagen wird auf ca. 2400 
kWh geschätzt, während dies für Gaszentrifugenanlagen rund 60 kWh sind (FAS 2000; MCTL 1998).
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7.2.3  Wiederaufbereitung von abgebranntem Kernbrennstoff, um 
waffenfähiges Plutonium und/oder Neptunium-237 herzustellen

Die Wiederaufbereitung von abgebranntem Kernbrennstoff, um Plutonium oder/und Neptunium-
237 zu erhalten, ist in der Literatur betreffend eine speziell für diese Zwecke konstruierte Auf-
arbeitungsanlage gut beschrieben. Die Extraktionstechnologien sind öffentlich zugänglich (der 
PUREX-Prozess für Plutonium und eine Variante davon für Neptunium-237).

Allerdings, wie schwierig würde es für eine subnationale Gruppe sein, dies zuwege zu bringen? 
Die Antwort wird in einer speziellen Proliferations-Schwachstellen-Untersuchung des US-De-
partments of Energy mit Experten von vier nationalen Labors (Sandia, Lawrence Livermore, Los 
Alamos, and Savannah River) geliefert. Im Folgenden sind die einschlägigen Fakten und Meinun-
gen dieser Gruppe kurz zusammengefasst [Hinton et al. 1996]:

•  Die Befürchtung, dass unautorisierte Personen oder Gruppen unerlaubterweise plutonium-
hältiges Material durch gewaltsamen Diebstahl oder heimliches Umleiten an sich bringen und 
daraus ausreichend Plutonium-Metall für den Bau einer Kernwaffe gewinnen, wird mit „ziem-
lich wahrscheinlich“ bezeichnet.

•  Die Technologie, um Plutonium aus abgebrannten Brennstäben zu extrahieren, ist in der ver-
öffentlichten Literatur zugänglich.

•  Die erforderliche Technologie zur Plutonium-Extraktion stellt einen „relativ einfachen Prozess“ 
dar, der von einer feindlichen Gruppe in einer Behelfs- oder vorübergehend genutzten Anlage, 
wie einem Lagerhaus oder einer kleinen Industrieanlage, durchgeführt werden kann.

•  Die benötigten Ausgangsmengen, um eine signifikante Menge Plutonium aus abgebrannten 
Brennstäben herzustellen, sind relativ gering.

•  Eine kleine gut vorbereitete Gruppe könnte möglicherweise in vier bis acht Wochen genügend 
Plutonium aus abgebrannten Brennstäben extrahieren, um eine Kernwaffe damit zu bauen.

•  Vier Personen mit den geeigneten Qualifikationen würden dafür ausreichen.

7.3  Wie schwierig ist es, eine Kernwaffe herzustellen?

7.3.1  Allgemeine Überlegungen

Während des zweiten Weltkrieges wurde in den Vereinigten Staaten das „Manhattan-Projekt“ 
für Kernwaffen und die damit zusammenhängenden Plutonium-Produktions- und Uran-Anrei-
cherungstechnologien in einem Zeitraum von drei Jahren mit einem Aufwand von 2 Milliarden 
$ (1945 Dollar) und der Arbeit von Tausenden an Wissenschaftlern und Ingenieuren entwickelt. 
Etwa vierzig Jahre später stellte Südafrika sechs Kernwaffen mit Kosten von etwa 1 Milliarde $ 
(1980 Dollar) und der Arbeit von 400 Personen und einheimischer Technologie her. Daraus zeigt 
sich ganz klar, dass es nicht nötig ist, das „Manhattan-Projekt“ zu wiederholen, um Kernwaffen 
herzustellen [O’Shei 1976; Stumpf 1995].
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Die folgenden Feststellungen von Experten auf diesem Gebiet sollen als Illustration zur Schwie-
rigkeit der Kernwaffenherstellung dienen:

•  „Die relevante Technologie ist zunehmend verfügbar. Im nuklearen Bereich ist viel Information 
über Produktion, Herstellung und Verhalten bei hohen Temperaturen und Drucken von Mate-
rialien, wie Uran, Plutonium und Beryllium in der veröffentlichten Literatur enthalten. Ständige 
Fortschritte in Gebieten wie der Computertechnik, der Sprengstoffe und der Präzisionswerk-
stoffmaschinen erleichtern die Aufgabe der Neuerfindung von Kernwaffen. Wenn es nicht we-
sentlich ist, Größe und Gewicht der Waffe zu minimieren und ihre Wirkung vorherzusagen, 
sollte die bei heutigen PCs verfügbare Rechenleistung für die Entwicklung von Waffen al-
ler technischen Niveaus ausreichend sein, inklusive der thermonuklearen Waffen, und zwar 
bei nur minimalen Nukleartests. Relativ wenig ausgereifte Kernwaffen könnten unter solchen 
Bedingungen ohne jeden Nukleartest angesammelt werden, insbesondere wenn eine Anzahl 
nicht-nuklearer Testmethoden verfügbar ist.“ [Cohen 1991]

•  „Sobald adäquate Mengen an angereichertem Uran oder an Plutonium verfügbar sind, sollte 
das Problem der Herstellung einer einfachen Kernwaffe für jeden Staat der Welt, der auch nur 
einen bescheidenen Grad an Kompetenz auf dem Gebiet der Nukleartechnik entwickelt hat, 
nicht allzu groß sein. Die Konstruktionsgrundlagen der ersten Generation von Kernwaffen sind 
heutzutage weithin bekannt. Eine kleine Anzahl von Wissenschaftlern und Ingenieuren, die 
Erfahrung auf dem Gebiet der friedlichen Nutzung von Kernenergie haben, könnten jederzeit 
einen funktionierenden Konstruktionsplan entwerfen. Die tatsächliche Fertigung einer Waffe 
würde nur ein kleines Team an halbwegs qualifizierten Experten unterschiedlicher Fachgebiete 
mit Zugang zu Labors und Produktionsanlagen und leicht zu beschaffender Ausrüstung erfor-
dern.“ [Goldberger et al. 1985]

•  „Sobald waffenfähiges Material vorhanden ist, ist der nächste Punkt Konstruktion und Herstel-
lung der Waffe. Verglichen mit dem Problem, das waffenfähige Material herzustellen, ist dies 
der vergleichsweise einfache Teil. Die fundamentale Technologie, eine Waffe zu bauen, steht 
jedem Land zur Verfügung, das über eine Rüstungsindustrie verfügt (dies ist im Wesentlichen 
jedes Land mit einer signifikanten Armee). Die Technologien zur tatsächlichen Herstellung ei-
ner Kernwaffe, wie die im Zweiten Weltkrieg von den USA eingesetzte, sind gemessen am 
heutigen Stand relativ einfach und weithin verfügbar. ... Theoretisch hat jede industrialisier-
te Nation der Welt die technische Möglichkeit, eine Kernwaffe binnen weniger Jahre nach 
der Entscheidung zu deren Entwicklung herzustellen. Nationen mit vorhandener substanzi-
eller Kerntechnik und Rüstungstechnik könnten eine Kernwaffe binnen ein bis zwei Jahren 
fertig gestellt haben. Die großen Industrienationen (wie z.B. Japan und Deutschland) könnten, 
nachdem sie die Entscheidung dazu getroffen haben, in einigen Jahren ein ähnliches Arsenal 
an Kernwaffen aufbauen, wie Russland und die USA vor der Jahrtausendwende nach dem 
Inkrafttreten des START II Abkommens geplant hatten. Es ist ebenso sehr wahrscheinlich, 
dass die meisten Länder mit fortgeschrittenen militärischen Systemen in gewissem Ausmaß 
Entwicklungsarbeiten für Nuklearwaffen unternommen haben. Dies ist beinahe zwingend aus 
Gründen der nationalen Sicherheit, wenn auch nur, um einheimische Expertise zur Auswertung 
geheimdienstlicher Erkenntnisse und zur Beurteilung der Möglichkeiten etwaiger Feinde zu 
haben.“ [Sublette 2001]

•  „... Für einen potentiellen Proliferator stehen einige sehr einfache Kernwaffenkonstruktions-
entwürfe zur Verfügung. Auf diesen Konstruktionsentwürfen basierende Waffen würden wenig 
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Ähnlichkeiten mit den hochentwickelten Waffen der heutigen Atommächte haben, aber dies ist 
eher nebensächlich, denn auch einfache Waffen könnten eine Explosion verursachen, die mit 
hunderten oder tausenden Tonnen TNT vergleichbar ist. Dies ist eine wesentlich einfachere 
Aufgabe, als die meisten Leute denken. Das Hauptproblem ist es, eine adäquate Menge von 
spaltbarem Material sicher zu stellen.“ [Cote 1996]

•  „Ein signifikanter Punkt ist, dass eine einfache Konstruktionsplanung für eine Kernspaltungs-
waffe keine Tests erfordern würde, um zu belegen, dass sie funktioniert. Eine Debatte könnte 
nur die Sprengkraft betreffen.“ [Hinton et al. 1996]

•  „Obwohl waffenfähiges Plutonium für die Entwicklung und Herstellung von Kernwaffen zu be-
vorzugen ist, kann auch reaktorfähiges Plutonium verwendet werden. Die Technologie zur Ge-
winnung des Pu aus abgebrannten Brennelementen ist in der veröffentlichten Literatur verfüg-
bar und kann leicht für verschiedene Materialformen adaptiert werden. Die für eine signifikante 
Menge an Plutonium erforderlichen Ausgangsmengen werden als relativ gering eingeschätzt. 
Das Vorhandensein einer Strahlungsabschirmung und das Erfordernis einer chemischen Auf-
bereitung während der Pu-Gewinnung stellen große Anforderungen bei verschiedenen Mate-
rialformen dar. Dennoch kann eine kleine, gut ausgebildete Gruppe wahrscheinlich innerhalb 
von zwei Monaten eine ausreichende Menge an Plutonium gewinnen. Das Plutonium uner-
reichbar zu halten, ist der Schlüssel, um Proliferation zu vermeiden.“ [Hinton et al. 1996]

•  „Kernwaffentests sind für Staaten, die sich Kernwaffen beschaffen wollen, nicht essentiell er-
forderlich, wie dies früher der Fall war, da die Information über Kernwaffen heute weit verbreitet 
ist. Die technischen Hürden, denen sich die US Kernwaffenkonstrukteure in den 1940er Jahren 
gegenüber sahen, sind längst vorbei. An den Universitäten werden Kurse über Physik, Ma-
schinenbau, Metallurgie und Chemie angeboten, die eine ausreichende Grundlage für ein Nu-
klearwaffenprogramm liefern. Der Informations-Superhighway erlaubt Forschern in entfernten 
Orten, an tausende von relevanten Artikeln und Berichten heranzukommen und Unterstützung 
von Experten zu erhalten, die vor der Erfindung des Internets unzugänglich waren. Fortge-
schrittene Computer, auch wenn nicht unbedingt erforderlich, sind heute leicht erhältlich und 
erleichtern die Waffenkonstruktion. Der Wissensstand hat sich auch bezüglich der Materialien 
weiterentwickelt, so dass es für eine Nation heute leichter ist, weniger große Waffen zu bauen, 
als dies zu Beginn des US Kernwaffenprogramms der Fall war. Zusammengenommen erlau-
ben diese Variablen einem Land, eine Kernwaffe mit hoher Zuverlässigkeit zu bauen, die vor 
nicht allzu langer Zeit noch als relativ ausgeklügelt angesehen worden wäre.“ [Bailey 1998]

Es könnte sein, dass das Wissen über die nicht mehr vorhandenen Schwierigkeiten bei der Her-
stellung von Kernspaltungswaffen vermutlich ein Faktor war, der Militärschläge gegen die Nukle-
aranlagen im Irak in mindestens drei Fällen auslöste (durch Israel und die Vereinigten Staaten) und 
mindestens sieben Irakische Luftangriffe auf die Reaktorbaustelle im Iran [Vandenbroucke 1984].

7.3.2  Das „Nth Country Experiment“

Mitte der 60er Jahre wurde unter der Leitung des Lawrence Radiation Laboratory (später Law-
rence Livermore National Laboratory) das so genannte „Nth Country Experiment“ durchgeführt. 
Dieses Experiment sollte feststellen, ob ein nicht-nukleares Land die Möglichkeit hätte, eine 
funktionierende Kernwaffe zu entwerfen nur unter Zuhilfenahme der in der Öffentlichkeit damals 
verfügbaren Quellen (also Mitte der 1960er Jahre).
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Das drei-Personen-Team, alle mit einem Bachelor’s Abschluss, wählten eine sphärische Plutonium-
Implosionskonstruktion, da dies schwieriger war. Eines der drei Mitglieder des Teams verließ das 
Team und wurde durch einen Armee-Leutnant mit einem PhD Abschluss ersetzt [Stober 2003]16.

Insgesamt wurden drei Personenjahre für die Konstruktion aufgewendet [Frank 1967]. Der Kon-
struktionsplan wurde als zu groß für eine Rakete befunden, allerdings klein genug, um mit Hilfe 
eines Flugzeuges oder LKWs transportiert zu werden. Der Konstruktionsplan wurde nie mit einer 
Kernexplosion getestet, wurde aber mit Hilfe eines damals verwendeten Kernwaffen-Computer-
programms durchgerechnet, mit dem Ergebnis, dass es ein brauchbarer Konstruktionsplan war 
[Stober 2003].

Entsprechend einem veröffentlichten Bericht war das Nth-Country-Experiment erfolgreich, da 
ein brauchbarer Konstruktionsplan produziert wurde.17 Wie derselbe Autor feststellte:

„In den Jahren seither ist wesentlich mehr Information in die Öffentlichkeit gekommen, so dass 
der notwendige Aufwand offensichtlich weiter gesunken ist. Dieses Experiment legte eine obe-
re Grenze des erforderlichen Aufwandes fest, der so gering ist, dass die Hoffnung, dass das 
Fehlen von Information auch nur einen kleinen Schutz gegen Proliferation bietet, vergebens ist.“ 
[Sublette 2001]

7.4  Kernwaffenfähige Länder

Dieser Abschnitt des Berichtes identifiziert „kernwaffenfähige Länder“. Es werden auch Länder 
identifiziert, die über „Breakout-Fähigkeiten“ verfügen - die Fähigkeit, eine große Anzahl von 
Kernwaffen sehr schnell herzustellen, wenn die Entscheidung getroffen wurde. Für die Ziele die-
ses Berichts wird ein Land als kernwaffenfähig betrachtet, wenn es das erforderliche technische 
Wissen und die industrielle Kapazität zur Herstellung von Kernwaffen besitzt, ebenso wie den 
Zugriff auf waffenfähiges Nuklearmaterial. Es sollte im Auge behalten werden, dass, nachdem 
nahezu alle Staaten (außer vier Ausnahmen, die alle Kernwaffenstaaten sind) dem NPT angehö-
ren, der Übergang vom kernwaffenfähigen Staat zum tatsächlichen Kernwaffenstaat entweder 
den Bruch des Abkommens (was einige Male passiert ist) erfordert, oder die Option des Austritts 
aus dem NPT mit einer 90-tägigen Ankündigung, was Nordkorea kürzlich getan hat (als erstes 
Land bisher).

Die Bezeichnung eines Landes als kernwaffenfähig in diesem Bericht bedeutet nicht, dass die-
ses Land die Absicht besäße, Kernwaffen herzustellen. Die Zielrichtung ist hier, die Fähigkeit von 
Nicht-Kernwaffenstaaten zur Herstellung von Kernwaffen aus dem Kernbrennstoffzyklus heraus 
zu bewerten, nicht deren Absicht, dies auch tatsächlich zu tun. Folgerungen über derartige Ab-
sichten aus dem Bericht abzuleiten, ist weder beabsichtigt, noch kann dies vernünftigerweise 
erwartet werden. Nichtsdestotrotz haben einige der Staaten, die in diesem Bericht als kernwaf-
fenfähig bezeichnet werden, politische oder militärische Experten oder Organisationen gehabt, 
die in der Vergangenheit ein Interesse oder einen Wunsch ihres Landes zur Herstellung von Kern-

16  Die Gruppe dieser drei bestand zunächst aus David Dobson, David Pipkorn (der das Team nach einigen Monaten 
verliess) und Robert Selden (Stober 2003). Selden wurde später ein Mitglied des Nuclear Emergency Search Teams 
(NEST), das im Lawrence Livermore National Laboratory und später im Los Alamos National Laboratory arbeitete.

17  Ein Artikel im US News & World Report schätzte die Sprengkraft auf ca. 15 Kilotonnen voraus (Pethokoukis 2003).
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waffen geäußert haben. In einigen Fällen hatten diese Staaten sogar Kernwaffenprogramme, die 
anschließend beendet wurden18.

Es sollte bei der Durchsicht der kernwaffenfähigen Staaten festgehalten werden, dass einfach der 
Betrieb eines Kernkraftwerks in den meisten Fällen für ein Land schon den Status „kernwaffen-
fähig“ impliziert. Abgebrannter Kernbrennstoff aus Leichtwasserreaktoren (DWR, SWR, RBMK 
und WWER) und Schwerwasserreaktoren (PHWR) kann mit ad hoc-Verfahren wiederaufbereitet 
werden, um Plutonium zu gewinnen, das für Kernwaffen verwendet werden kann [Hinton 1996]. 
Faktoren, die die Kernwaffenfähigkeit weiter beeinflussen, sind unter anderen:

•  Die Existenz nationaler Kernforschungsinstitute.

•  Die Existenz einer nuklearen Infrastruktur (z.B. mit Nukleartechnologie befasste Zulieferfirmen, 
Techniker von Nuklearanlagen, beratende Kerntechnik-Industrie, Nukleare Service-Organisa-
tionen, usw.), speziell Verkäufer von Reaktoren.

•  Die Existenz von Anlagen in Zusammenhang mit dem Kernbrennstoffzyklus, insbesondere 
Uran-Anreicherungsanlagen.

•  Eine Wiederaufbereitungsanlage, oder zumindest frühere oder laufende Erfahrung oder For-
schungsprogramme zur Brennstoffwiederaufbereitung, oder der Separation und Transmuta-
tion. Die Existenz von Heißen Zellen könnte Wiederaufbereitungsaktivitäten auf einer ad hoc-
Basis erleichtern.

•  Universitätsinstitute oder nationale wissenschaftliche Akademien für Kernphysik und/oder 
Kerntechnik.

•  Die Existenz einer Rüstungsindustrie, insbesondere im Bereich von Sprengstoffen.

•  Frühere oder aktuelle Erfahrung als Kernwaffen-Gastland, entweder für die Lagerung von 
Kernwaffen oder als Basis für Kernwaffen eines anderen Staates.

Eine zusammenfassende Liste der „kernwaffenfähigen“ Staaten ist unten in Tabelle 4.1. Man 
beachte, dass diese Liste auf dem Potenzial zur Proliferation ausschließlich aus dem kommer-
ziellen Kernbrennstoffzyklus basiert. Es gibt andere Staaten, die zur Proliferation aus großen 
Forschungsreaktoren19 fähig sind, wie Indien, Israel und Nordkorea gezeigt haben. Diese Li-
ste wurde aus einer großen Anzahl von Literaturhinweisen20 erstellt, sowie aufgrund der In-
terpretationen dieser Referenzen durch den Autor des vorliegenden Berichtes. Es wurden 

18  Von den in der Tabelle 7-1 aufgelisteten Staaten wird von den folgenden angenommen, dass sie Kernwaffenprogramme 
hatten oder ein Interesse an der Beschaffung von Kernwaffen geäußert haben: Argentinien, Brasilien, Deutschland, 
Iran, Italien, Rumänien, Schweden, Schweiz, Taiwan. Außerdem war nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion die 
Ukraine für einen Zeitraum von einigen Jahren de facto ein Kernwaffenstaat, bevor die Kernwaffen an die Russische 
Föderation zurückgegeben wurden.

19  Derzeit wird Algerien als mögliche Proliferationsroute gesehen (Cordesmann 2003; WP 2004; SIPRI 2004).
20   Neben anderen Literaturhinweisen handelt es sich um die folgenden: CEIP 2004; DOD 2001; NTI 2004b, Sublette 2001. 

Zusätzlich wurde in Fällen von schwer erhältlichen Quellen die nationalen Berichte der Länder für die „Convention on 
Nuclear Safety“ und die „Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive 
Waste Management“ als primäre Informationsquellen herangezogen.
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sechsundzwanzig „kernwaffenfähige“ Staaten identifiziert, von denen vierzehn zumindest eine 
„Breakout-Fähigkeit“ besitzen.

7.5   Zusammenfassung und Schlussfolgerungen

Ziel dieses Berichtes ist es, einen Überblick über die potentiellen Kernwaffen-Proliferationspfade 
aufzuzeigen, die aus dem Brennstoffzyklus eines kommerziellen Kernkraftwerks heraus möglich 
sind, unter Berücksichtigung aller Stufen vom Uranabbau bis zum Endlager radioaktiver Abfälle 
(inklusive Wiederaufbereitung und Recycling). Im Rahmen dieses Berichtes wird Proliferation als 
„die Verbreitung von Kernwaffen, Kernwaffenmaterial und Kernwaffentechnologie“ definiert.

Dieser Bericht behandelt nicht, abgesehen von Anmerkungen, die Proliferation, die aus anderen 
Aspekten der Nuklearwissenschaften (wie Forschungsreaktoren, Beschleunigern, etc.) resultiert. 
Proliferationspfade, die sich möglicherweise aus Fusionsenergiekonzepten ergeben, werden 
ebenfalls nicht behandelt. Schließlich werden auch radiologische Streubomben (so genannte 
„schmutzige Bomben“) nicht behandelt.

Der kommerzielle Kernbrennstoffzyklus ist inhärent mit dem Risiko verknüpft, dass nukleare 
Sprengkörper oder Kernwaffen produziert werden können, wenn die internationalen Sicherheits-
abkommen nicht befolgt werden. Es kann darüber diskutiert werden, wie leicht oder schwierig 
es ist, Proliferation aus den verschiedenen Stufen des nuklearen Brennstoffzyklus heraus zu be-
treiben, aber die Möglichkeit, den nuklearen Brennstoffzyklus zur Herstellung von Kernwaffen zu 
nutzen, kann nicht vermieden werden. Das Risiko der Kernwaffen-Proliferation ist unter den Ver-
fahren zur Erzeugung von Elektrizität und Prozesswärme einzig beim kommerziellen nuklearen 
(Kernspaltung) Brennstoffzyklus möglich. Dieses Risiko kann minimiert, aber nicht vollständig 
eliminiert werden.

Es gibt nach der für diesen Bericht gewählten Definition zehn Kernwaffenstaaten: China, Frank-
reich, Indien, Israel, Nordkorea (DPRK), Pakistan, die Russische Föderation, Südafrika (das seine 
Waffen demontiert und dem NPT-Abkommen beigetreten ist), das Vereinigte Königreich und die 
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Vereinigten Staaten. Die Frage ist hier, ob es eine Möglichkeit gibt, den kommerziellen nuklearen 
(Kernspaltungs-) Brennstoffzyklus zu nutzen, um Kernwaffen in anderen Ländern, abgesehen 
von den zehn oben identifizierten Kernwaffenstaaten, herzustellen.

Die Antwort auf diese Frage ist: ja. Begrenzt man die Überlegungen nur auf den nuklearen 
Brennstoffzyklus, werden in diesem Bericht sechsundzwanzig andere Staaten identifiziert, die 
als „kernwaffenfähig“ bezeichnet werden, das heißt, die ausreichend technische und industrielle 
Kapazitäten, sowie eine Quelle für waffenfähiges Nuklearmaterial (abgebrannte Brennelemente 
oder separiertes „ziviles“ Plutonium, oder Anreicherungsanlagen zur Erzeugung von angerei-
chertem Uran) haben, so dass sie Kernwaffen produzieren könnten (wenn sie die Entscheidung 
dazu träfen). Vierzehn von diesen 26 Staaten (also nahezu die Hälfte) wird eine so genann-
te „Breakout“-Fähigkeit zugeschrieben – die Fähigkeit, eine große Anzahl von Kernwaffen sehr 
schnell herstellen zu können, wenn die Entscheidung dazu getroffen würde.

Kernwaffen, insbesondere die erste Generation nuklearer Waffen, wie sie von den USA im Zwei-
ten Weltkrieg eingesetzt wurden (und seit damals in einigen Ländern hergestellt wurden), sind 
nicht so schwierig herzustellen, wie üblicherweise angenommen wird. Es ist dagegen so, dass 
in Non-Proliferation-Kreisen weithin vermutet wird, dass das einzige Hindernis für einen Staat, 
Kernwaffen zu haben, die Notwendigkeit ist, an waffenfähiges Material heran zu kommen.

Es ist richtig, dass die zehn existierenden Kernwaffenstaaten diesen Status nicht aus einem kom-
merziellen Kernenergieprogramm heraus erzielt haben. Sie haben vielmehr entsprechende Pro-
duktionsanlagen für waffenfähiges Material oder (in zwei Fällen) Forschungsreaktoren für diesen 
Zweck genutzt. Wie in diesem Bericht dargestellt wird, liefert der kommerzielle Kernbrennstoff-
zyklus jedoch zwei prinzipielle Möglichkeiten zur Proliferation – über Anreicherungsanlagen (über 
hoch angereichertes Uran) und aus abgebrannten Brennelementen von Kernreaktoren (über re-
aktorfähiges aber für Waffen verwendbares Plutonium). Außerdem ist Neptunium-237 (das auch 
bei der Wiederaufarbeitung gewonnen werden kann) für Waffen verwendbar.

Wie in diesem Bericht dargelegt wird, kann die Abzweigung von frischem, niedrig angereicher-
tem (etwa 3,5 %) Reaktorbrennstoff zu weiterer Anreicherung einen sehr schnellen Weg zu HEU 
darstellen, da ausgehend von natürlichem Uran bei einem Anreicherungsgrad von 3,5 % bereits 
über 80 % der notwendigen Arbeitsleistung für die Anreicherung auf 90 % erbracht worden ist. 
Es ist offensichtlich, dass bei höheren Anreicherungsgraden, wie sie für Reaktoren mit längeren 
Brennstoffzyklen (18-24 Monate anstelle von 12-15 Monaten) typisch sind, der Anreicherungsauf-
wand bereits zu mehr als 80 % erledigt ist.

Bei Waffen, die aus reaktorfähigem Plutonium hergestellt wurden, wird angenommen, dass sie 
im Vergleich zu Waffen aus waffenfähigem Plutonium zu früh detonieren, wenn sie nicht durch 
Tritium-Boosten oder andere Modifikationen in der Konstruktion adaptiert wurden. Dies bedeutet 
eine Verringerung der Sprengkraft – es sind sogar Verpuffungen (so genannte „Fizzle“-Explosio-
nen) möglich. Dennoch, Fizzle-Explosionen sind nicht trivial und sicher keine „Blindgänger“. Die 
minimale Fizzle-Explosion, die für eine Implosionswaffe aus reaktorfähigem Plutonium erwartet 
wird, liegt in der Größenordnung von einer Kilotonne. Eine Ein-Kilotonne-Sprengkraft ist noch 
immer 4000 mal größer als die Explosion einer typischen 500-Pfund Militärbombe, sie würde bei 
Detonation in einer großen Stadt verheerende Konsequenzen haben.
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Es ist klar, dass ein Proliferationspotenzial mit dem kommerziellen Kernbrennstoffzyklus gegeben 
ist, das mit der gegenwärtigen Technologie und derjenigen in naher Zukunft nicht vermeidbar ist. 
Selbst in den besten denkbaren Fällen zukünftiger Technologie wird von „Proliferations-Wider-
stand“ gesprochen, nicht von „Proliferations-Sicherheit“.
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8  Zeitgerechtheit* der Kernenergie Option

8.1  Einleitung

Die Kerntechnik Option wird häufig als wertvolle Beitragsmöglichkeit zum Erreichen der Kyoto-
Ziele vorgeschlagen: als treibhausgasärmere Technologie soll sie die auf fossilen Brennstoffen 
beruhenden Technologien ersetzen. Soll ein nennenswerter Beitrag erzielt werden, würde dies 
eine beträchtliche Zunahme der installierten Kernenergieleistung implizieren.

Minderungen der Treibhausgasemissionen, die als Beitrag zur Erfüllung der Vereinbarungen des 
Kyoto Protokolls gedacht sind, müssten spätestens im Zeitraum 2008 bis 2012 wirksam werden. 
Die Frage ist, ob nukleare Lösungen rechtzeitig verfügbar sein werden, und zwar nicht als einzel-
ne Pilotanlagen, sondern in Gigawatt-Dimensionen, die geeignet sind wesentlich zur Reduktion 
der Treibhausgasemissionen beizutragen.

Aber nicht nur der Klimaschutz lässt die Nuklearindustrie auf eine Neubelebung hoffen. Auch zur 
Bedeckung des durch das Wirtschaftswachstum bedingten Mehrbedarfs an elektrischer Energie 
und zur Schließung der durch die bevorstehende Verknappung fossiler Brennstoffe (Öl, Gas) zu 
erwartenden Energielücke sagen verschiedene Energieszenarien ein signifikantes Wachstum der 
Kernenergie vorher. Auch hier stellt sich die Frage, ob derartige Zuwächse in den veranschlagten 
Zeiträumen erzielbar sind.

Eine signifikante Ausweitung der installierten Leistung ist nur möglich, wenn wesentliche Nach-
teile, die der Kernenergie vorgehalten werden – vor allem das außerordentliche Risiko und das 
Abfalllagerungsproblem – überwunden werden. Denn natürlich ist zu fordern, dass der Ersatz 
von fossilen Brennstoffen umweltfreundlicheren, nachhaltigen Technologien vorbehalten bleibt. 
Anders als von der Kernenergieindustrie manchmal behauptet, muss die Kernenergie-Option die 
Erfüllung dieser Anforderung erst nachweisen.

Dieser Beitrag konzentriert sich auf die Frage der Zeitgerechtheit, d.h. auf die Frage, ob ein Aus-
bau der Kernenergie so rasch erfolgen kann, dass er noch zeitgerecht erfolgt, um einen Beitrag 
zur Lösung der beschriebenen anstehenden Herausforderungen zu leisten. Wiewohl dies das 
Thema anderer Beiträge des vorliegenden Argumentariums ist, kommt man bei der Behandlung 
der Zeitgerechtheit nicht gänzlich um eine Diskussion von nuklearer Sicherheit, Brennstoffver-
fügbarkeit und Abfallproblematik herum, da diese Aspekte die Vorlaufzeitzeit neuer Kernkraft-
werke bis zur kommerziellen Nutzung wesentlich bestimmen.

Zur Klärung der Zeitgerechtheit müssten, ausgehend vom Abbau spaltbaren Materials in Berg-
werken bis zur Endlagerung von radioaktivem Abfall alle Bereiche und das gesamte System von 
technischen Anlagen, Einrichtungen und Betriebsstrukturen durchleuchtet werden. Zweifellos 
müsste die gesamte Produktionskette ihre Anstrengungen vervielfachen, um ein zeitgerechtes 
Wachstum bei gleichzeitigen tiefgreifenden technologischen Verbesserungen zu ermöglichen. 
Dabei stellt sich eine Vielzahl von Fragen:

*  Entspricht dem englischen Wort „timeliness“ und drückt die rechtzeitige Verfügbarkeit der Kernenergie, z.B. zur 
Erfüllung der Kyoto-Verpflichtungen oder zur Schließung der befürchteten Energielücke aus.
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•  Welchen Anteil am Energiebedarf sollte und könnte die Kernenergie im Zeitraum bis etwa 2020 
beanspruchen und vermutlich liefern? Wie gestalten sich während dieses Zeitraumes die dazu er-
forderlichen Randbedingungen? Welche Entwicklung müsste die Kernenergieindustrie nehmen?

•  Sind die optimistischen Annahmen, die eine Renaissance und markante Ausweitung der vor-
handenen Kapazitäten in nächster Zukunft in Aussicht stellen, aufgrund der Wachstumsfähig-
keit der dazu erforderlichen Industriesparten und der Vielzahl von auszubildenden Fachkräften 
gerechtfertigt oder überzogen?

•  Sind die genannten Zuwächse in dem in Betracht kommenden Zeitrahmen als realistisch an-
zusehen, oder werden Verzögerungen bei der Realisierung, wie bei der Markteinführung und 
Erprobung neuerer Kernreaktorkonzepte die Planungsunsicherheiten dominieren und den Er-
wartungen eher nicht entsprechen?

•  Sind die Finanzmärkte für die erforderlich werdenden exorbitanten Investitionen vorhanden 
und hinreichend mit verfügbaren Finanzierungsvolumina ausgestattet? Ist die Höhe der An-
fangsinvestitionen nach wie vor eine wirksame Hemmschwelle?

Eine tiefgreifende Beantwortung all dieser Fragen ist hier nicht möglich, aber es sollen einige we-
sentliche, zeitkritische Aspekte sowie Aspekte der Größenordnungen behandelt werden. Wenn 
sich bei diesen Bedenken hinsichtlich der Zeitgerechtheit der nuklearen Option ergeben, ist die 
Zeitgerechtheit insgesamt in Frage gestellt.

Abschließend sei noch festgehalten, dass viele angeführten Zahlendaten mit großen Unsicher-
heiten behaftet sind; die Gründe dafür liegen in Diskrepanzen zwischen den unterschiedlichen 
Quellen, die herangezogen wurden, und in der immanenten Unsicherheit, die Vorhersagen mit 
längerem Zeithorizont anhaftet.

8.2  Anforderungen

8.2.1  Ausmaß

Drei Grundfaktoren werden zur Klärung der Frage nach dem potentiellen Bedarf an Kernenergie 
betrachtet:

•  die erforderlichen Emissionsreduktionen aus Gründen des Klimaschutzes, 

•  der Zuwachs des Bedarfes an Elektrizität und

•  die zu erwartende Energielücke infolge der Verknappung von Öl und Gas.

Der Bedarf an Ersatzinvestitionen für Kernkraftwerke, die innerhalb des betrachteten Zeitraumes 
das Ende ihrer Lebenszeit erreichen und stillgelegt werden, ist ein zusätzlich zu berücksichtigen-
der Faktor.

Die aus Gründen des Klimaschutzes erforderlichen Treibhausgasemissionsreduktion werden 
nicht an den im Kyoto Protokoll für die erste Beurteilungsperiode (2008 - 2012) vereinbarten Re-
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duktionen von 5 % gemessen, da ein wesentlicher Beitrag der Kernenergie in dem verbleibenden 
Zeitraum von maximal 6 Jahren nicht mehr möglich ist. Vielmehr muss es um die im Post-Kyo-
to Prozess zu erwartenden Reduktionsvereinbarungen gehen, auch wenn diese im Konkreten 
noch Gegenstand von Verhandlungen sind. Aus Sicht des Klimaschutzes müssten die Reduk-
tionen bis zum Jahr 2030 mindestens 30 % und bis zum Jahr 2050 weltweit 60 % - 80 % der 
Treibhausgasemissionen des Jahres 1990 betragen, um einen globalen Temperaturanstieg von 
mehr als 2 °C unwahrscheinlich zu machen. Setzt man den Emissionsreduktionsbedarf für die 
CO2-Emissionen aus der Elektrizitätserzeugung gleich hoch an, so bedeutet dies, dass der CO2 
Ausstoß im Jahr 2030 um etwa 2.100 kt CO2 niedriger sein muss als 1990. Unter Zugrundelegung 
der derzeitigen Emissionsfaktoren1 und der Annahme, dass die Einsparung ausschließlich durch 
Nutzung von Kernenergie erzielt wird, bedeutet dies, dass 2030 rund 3.000.000 GWh zusätz-
lich in Kernkraftwerken erzeugt werden müssten − oder um mindestens 435 Kernkraftwerke mit 
1 GWe Nennleistung2 mehr in Betrieb sein müssten als derzeit. Geht man von der optimistischen 
Annahme aus, dass die ersten neuen Kernkraftwerke schon in fünf Jahren, d.h. 2012 in Betrieb 
gehen könnten, so müssten pro Jahr 24 Kernkraftwerke in Betrieb gehen. Das würde beinahe 
zu einer Verdoppelung der derzeitigen Zahl von Kernkraftwerken führen, mit im Schnitt höhe-
rer Nennleistung. Bei diesen Berechnungen wurden ausschließlich die CO2-Einsparung, weder 
Kernkraftwerksstillegungen noch der steigende Elektrizitätsbedarf berücksichtigt.

Derzeit verfügen jedoch ca. 2 Milliarden Menschen über keine Elektrizitätsversorgung, ein Man-
gel, der nach internationalen Absichtserklärungen möglichst rasch behoben werden soll. Ent-
sprechend wird die Elektrizitätsnachfrage voraussichtlich sehr viel rascher zunehmen als der 
Gesamtenergieverbrauch. Die Projektionen schwanken beträchtlich, aber häufig wird von einer 
Verdoppelung bis ca. 2030 ausgegangen. Die Internationale Energieagentur [IEA 2004] schätzt, 
dass es zwischen 2000 und 2020 einen Zusatzbedarf von etwa 1400 bis 1700 GWe an elektri-
scher Energieerzeugungskapazität geben wird, bis 2030 einen weiteren Bedarf von 1000 bis 
1300 GWe. Würde der Nuklearanteil mit annähernd 16 % gehalten, würde das bedeuten, dass 
bis 2030 zwischen 480 und 600 neue Kernkraftwerke in Betrieb gehen müssten3. Geht man wie-
der von der optimistischen Annahme aus, dass die ersten neuen Kernkraftwerke in fünf Jahren 
in Betrieb gehen könnten, sind das zwischen 27 und 34 Kernkraftwerke pro Jahr oder eines alle 
10 bis 14 Tage - ein Gutteil davon in den Entwicklungsländern. Bei dieser Berechnung leistet die 
Kernenergie keinen Beitrag zur CO2-Reduktion durch Ersatz fossiler Brennstoffe und auch Kern-
kraftwerksstilllegungen sind nicht berücksichtigt.

Sollte die Kernenergie zur Verringerung einer Energielücke infolge von Verknappung von Öl und 
Gas einen größeren Beitrag (mehr als 16 %) leisten, z.B. über die nukleare Produktion von Was-
serstoff, so wäre eine entsprechend höhere Erzeugungskapazität erforderlich.

Geht man von einer Lebensdauer der Kernkraftwerke von 40 Jahren3 und einer Bauzeit von 
5 Jahren für alle derzeit tatsächlich in Bau befindlichen Kernkraftwerken aus, so würde 2030 die 
installierte Leistung auf unter 100 GWe fallen [Zittel et al. 2006]. D.h. allein um den derzeitigen 

1  Beim gegenwärtigen Brennstoffmix Deutschlands sind das im Mittel 0,73 kt/GWh für fossile Kraftwerke; für 
Kernkraftwerke wird die Emission mit 0,025 kg COW/kWh angesetzt. 

2  bei 80 % Lastfaktor und 1 GWe Nennleistung jedes Kraftwerkes. Erfordernisse der Bereitstellung von Reserven 
für Spitzenanforderungen sind in den Abschätzungen nicht enthalten.

3  Die durchschnittliche Lebensdauer der stillgelegten Reaktoren, einschließlich einiger extrem kurzlebiger 
Pilotanlagen, liegt derzeit bei 22 Jahren.
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Status zu halten, müssten in diesem Zeitraum weitere rund 260 GWe Nennleistung oder 18 neue 
KKW pro Jahr neu installiert werden.

Will man gleichzeitig die Stilllegung von älteren Kernkraftwerken kompensieren, den progno-
stizierten künftigen Stromverbrauch - im Ausmaß der bisherigen 16 % - decken und darüber 
hinaus die CO2-Emissionen durch Ausweitung des Nuklearanteils an der Stromerzeugung sen-
ken, d.h. den Nuklearanteil auf deutlich mehr als 16 % steigern, so wären binnen weniger Jahre 
Neubauleistungen in der Größenordnung von rund 70 KKW pro Jahr erforderlich, auch wenn die 
oben genannten Zahlen nicht ohne weiteres addiert werden können. Wollte man die Kernenergie 
zusätzlich in neuen Verbrauchssektoren einsetzen – z.B. nuklearer Wasserstoff im Transport-
wesen, so lägen die Anforderungen noch höher. In einem der Szenarien des Intergovernmental 
Panel on Climate Change (IPCC) wird angenommen, dass Kernenergie im Jahre 2075 50 % der 
weltweiten Elektrizitätsproduktion liefert (3000 GWe installierte Nennleistung) und 75 % im Jahr 
2100 (6500 GWe installierte Nennleistung). Selbst bei einer angenommenen Lebensdauer von 
Kernkraftwerken von 50 Jahren ergibt sich nach diesen Szenarien die Notwendigkeit, ca. 70 Re-
aktoren pro Jahr in Betrieb zu nehmen. [Feiverson 2003]

Selbstverständlich wird nicht erwartet, dass die Kernenergie all diese akkumulierten Anford-
erungen allein abdeckt: Es ist zu erwarten, dass Energieeffizienzmaßnahmen und Alternative 
Energien den Hauptteil übernehmen, und es ist zu hoffen, dass die Bedarfsprognosen infolge 
einer einsetzenden Energiewende Überschätzungen darstellen. Diese überschlägigen Maximal-
abschätzungen zeigen jedoch die Dimension des Problems auf und mögen als Warnung vor 
allzu großen Hoffnungen hinsichtlich eines zeitgerecht verfügbaren, wesentlichen Beitrages der 
Kernenergie zu den Energieproblemen der nahen Zukunft dienen.

8.2.2  Zeitrahmen

Aus der Klimadebatte ergeben sich zwei getrennt zu betrachtende Zeitperioden: zum einen der 
durch das völkerrechtlich bindende Kyoto-Protokoll festgelegte Zeitraum bis einschließlich der 
ersten Beurteilungsperiode 2008–2012, zum anderen die sich aus den Post-Koyto Maßnahmen 
ergebenden Perioden, die derzeit noch diskutiert werden. Nach dem Vorschlag der Europäischen 
Union wären dies die Zeiträume bis 2020 oder 2030 und bis 2050, für die Emissionsreduktionen 
in noch zu vereinbarenden Ausmaßen zu erreichen wären. Anders formuliert, müsste der Beitrag 
der Kernenergie − um in der ersten Beurteilungsperiode wirksam zu werden − innerhalb von 2 bis 
6 Jahren erfolgen, im Post-Kyoto Prozess stünden rund 10 bis 40 Jahre zur Verfügung.

Die Zeiträume, die sich aus der sich abzeichnenden Energielücke ergeben, sind von ähnlicher 
Größenordnung. Der Anstieg des Stromverbrauches stellt wie oben dargestellt, ebenfalls bereits 
beträchtliche Anforderungen innerhalb der nächsten 20 Jahre.

Es geht also um die Frage, ob die Kernindustrie innerhalb von 1 bis 2, maximal 4 Jahrzehnten 
einen nennenswerten Beitrag wird leisten können.

8.2.3  Optionen

Um einen größeren Beitrag zur Energieproduktion zu erzielen, muss die durch Kernkraftwerke 
gelieferte Leistung erhöht werden. Dies bedeutet in der gegenwärtigen Phase eher abnehmen-
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der Leistungsbereitstellung aufgrund von Kernkraftwerksstilllegungen, dass es nicht nur um die 
Leistungssteigerung, sondern auch um die Kompensation dieses Rückganges geht.

Der Rückgang kann durch Verlängerung der Lebensdauer der derzeit in Betrieb befindlichen 
Kernkraftwerke reduziert bzw. verzögert werden. Dies ist deshalb von besonderer Bedeutung, 
weil die Zahl der Kernkraftwerke, die nach den ursprünglichen Plänen demnächst stillgelegt wer-
den sollten, beträchtlich ist, so dass der Beitrag der Kernenergie, trotz Errichtung neuer Anlagen, 
zunächst abnehmen, und nicht zunehmen wird. Der Beitrag der Kernenergie zu den sehr kurz-
fristigen Kyoto-Zielen kann nur über Lebensdauerverlängerungen beeinflusst werden. Allerdings 
kann bestenfalls der Rückgang verzögert werden, da innerhalb der 6 Jahre bis zum Auslaufen 
des ersten Kyoto Beurteilungszeitraumes kein Kernkraftwerk Strom ins Netz speisen wird, das 
sich derzeit noch nicht in Bau befindet.

Hinsichtlich der Entwicklung neuer Kernkraftwerkstypen werden aufgrund von Marktanalysen 
technologische Entwicklungen in zwei Richtungen verfolgt:

•  Große, „inhärent sichere“ Reaktoren bis zu 1,5 GWe Nennleistung und

•  Autonome Kleinanlagen mit Nennleistungen im Netz von 10 bis 100 (300) MWe.

[President’s Council 2005], die weitestgehend automatisch betrieben werden können

[IAEA/NEA/IEA (2002)].

An der Entwicklung „inhärent sicherer“ Reaktoren wird seit etwa einem Jehrzehnt gearbeitet; es 
handelt sich um Reaktoren der III. und IV. Generation. Die Konzepte, ihre Stärken und Schwä-
chen, sind im Beitrag zur Sicherheit der Kernkraftwerke kurz beschrieben. Einige Reaktoren der 
Generation III sind bereits in Betrieb, die Inbetriebnahme des ersten Reaktors der Generation IV 
wird nicht vor 2020 erwartet.

Die autonomen Kleinanlagen (mit Energie-Containern vergleichbar) werden in einer Instandhal-
tungsanlage zentral gewartet, wohin sie zum Nachbeladen verbracht werden. Erste Demonstra-
tionsanlagen sollen 2015 fertig und auch genehmigt sein; der kommerzielle Einführungszeitpunkt 
liegt nach 2020.

Beide Entwicklungen brauchen Zeit, selbst wenn Synergien aus der parallelen Entwicklung der 
neuen Technologien und der neuen Betriebsweisen wahrscheinlich sind. Erfahrungen können 
erst mit deren Einführung und Anwendung der Prototypen gewonnen werden.

Neben den technischen Erfordernissen dürfen die wirtschaftlichen Randbedingungen eines li-
beralisierten Elektrizitätsmarktes nicht übersehen werden. Der Druck die Investitions- und Be-
triebskosten zu senken ist groß, auch wenn das Anziehen der Kosten für fossile Energieträger 
eine gewisse Erleichterung gebracht hat. Die Nuklearindustrie ist bemüht, die Möglichkeiten zur 
Senkung der hohen Investitionskosten zu nutzen, die da sind:

•  Ausloten der „economics-of-scale“ (Nutzung größenbedingter Kostenvorteile);

•  Einführen „schlanker“ Errichtungsmethoden;
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•  Verkürzen der Errichtungsdauer;

•  Vereinheitlichung und Baureihen;

•  Mehrblockanlagen;

•  Vereinfachte Auslegung, verbesserte Anordnung, Verwenden von Modellen;

•  Effiziente Bereitstellungs- und Leistungsvereinbarungen;

•  Kosten- und Qualitätskontrollen;

•  Effizientes Projektmanagement und

•  Enge Zusammenarbeit und enges Zusammenwirken mit den zuständigen Genehmigungsbehörden.

In diesem Zusammenhang sind natürlich auch Bemühungen zu nennen, die politischen Randbe-
dingungen zu Gunsten der nuklearen Option zu beeinflussen.

Unter diesen Randbedingungen soll ein günstiges Investitionsklima hergestellt werden, das hohe 
Investitionskosten zu günstigen Bedingungen zu finanzieren einlädt und Finanzierungsengpässe, 
wegen zu hohem Finanzierungsbedarf, zu vermeiden erlaubt. Es wird sich weisen, ob unter ange-
spannten Finanzmärkten der Geldmarkt diese begünstigenden Eigenschaften annehmen kann.

8.3  Lebensdauererstreckung

Aufgrund der Schwierigkeiten, die wegen der mangelnden Akzeptanz in der Öffentlichkeit bei 
der Genehmigung von neuen Anlagen auftreten und wegen der abschreckend hohen Anfangsin-
vestitionen beim Neubau von Kernkraftwerken gibt es einen Trend zur Lebensdauererstreckung 
(„Langzeitbetrieb“) von Kernkraftwerken. Dabei wird der Betrieb über die ursprünglich geneh-
migte oder vorgesehene Betriebszeit hinaus erstreckt, bis hin zur technischen Lebenserwartung. 
Für Anlagen, die in nächster Zukunft abgeschaltet werden sollten, liegt schon jetzt eine Welle von 
Anträgen zur Genehmigungserneuerung vor.

Werden alle Anträge zur Lebensdauerverlängerung positiv beschieden, kann man davon aus-
gehen, dass die in den nächsten 20 Jahren prognostizierte Halbierung der Kernenergienennlei-
stung nicht stattfinden wird, sondern die Verringerung deutlich niedriger ausfällt. Geht man von 
einer vorgegebenen zeitlichen Entwicklung des Beitrages der Kernenergie aus, könnte diese Ent-
wicklung einen Zeitpuffer schaffen und eine Chance für bessere Auslegungskonzepte und damit 
erhöhte Akzeptanz in der Öffentlichkeit bieten, – wenn man Kernenergiebefürwortern folgt.

Zweifellos werden Lebensdauererstreckungen auch Auswirkungen auf die Entwicklung von Her-
stellungskosten und Verbraucherpreise haben, denn Kraftwerke, die kurz vor der Schließung 
stehen, haben sich in der Regel längst amortisiert. Der Weiterbetrieb ist also sehr rentabel.

Es darf aber nicht unerwähnt bleiben, dass Lebensdauererstreckung mit besonderen und ver-
schärften Sicherheitskontrollen einhergehen sollte, da bekanntlich im Allgemeinen die Wahrschein-
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lichkeit für Versagen einzelner Komponenten oder Materialen mit zunehmendem Alter zunimmt. 
Auch sind jene Anlagen, welche zur Schließung anstünden, durchwegs ältere Anlagen (Generation 
I und ältere Generation II Anlagen), die nach Probabilistischen Sicherheitsanalysen (PSA) in Hin-
blick auf die Eintrittswahrscheinlichkeit für einen schweren Unfall um Faktoren zwischen 10 und 
100 „über“ den gängigen Sicherheitsniveaus liegen (vgl. den Beitrag zur Nuklearen Sicherheit).

Hinsichtlich der Zeitgerechtheit der Kernenergieoption schafft die Lebensdauererstreckung be-
stehender Kernkraftwerke lediglich eine geringfügige Entlastung.

8.4  Neue Kernkraftwerke

Derzeit wird der Herstellzeitraum (Baubeginn bis Inbetriebnahme) für ein Standard-Kernkraft-
werk mit 6 bis 8 Jahren angegeben, gegenüber etwa 10 Jahren zu Beginn der derzeitigen Kraft-
werksgeneration. Für einen nennenswerten Ausbau der Kernenergie kommen allerdings nur Re-
aktortypen der nächsten und der übernächsten Generation in Frage. Für diese Reaktoren liegen 
teilweise jedoch erst Konzepte vor und für die wenigen bereits in Bau oder in Betrieb befindlichen 
Reaktoren der nächsten Generation (Generation III) fehlen derzeit noch die Erfahrungen mit Aus-
legung, Errichtung und Betrieb.

Aus der ursprünglichen Entwicklung der Kernenergie ist bekannt, dass in vielen Fällen Sicher-
heitsanforderungen bereits erprobte Techniken verlangen. Deswegen ist vor Betriebsgenehmi-
gung nicht nur Erfahrung mit dem Betrieb von Komponenten, sondern auch mit dem Betrieb von 
Systemprototypen und ganzen Anlagen erforderlich. Weder verbesserte Druckwasserreaktoren 
(DWR:  z.B. EPR) und Siedewasserreaktoren (SWR), noch „inhärent sichere“ Reaktor-Konzepte 
(ISR) können für den kommerziellen Betrieb zugelassen werden, ohne dass deren Prototypen 
ausführlich getestet wurden, und sie damit schon zum Zeitpunkt der Einführung eine hinreichend 
„erprobte“ Technologie darstellen.

Diese Entwicklungs- und Versuchszeiträume müssen zu dem reinen Errichtungszeitraum hinzu-
gerechnet werden, was eine 15- bis 20-jährige Vorlaufzeit bedeuten kann. Zieht man die inzwi-
schen vorhandenen umfangreichen Kenntnisse zur Auslegung und zum Betrieb von Kernkraft-
werken in Betracht, dann werden die Prototypauslegung, die -planung und die Versuche für die 
am weitesten entwickelten Prototypen der derzeit in Entstehung befindlichen Kernkraftwerks-
konzepte vermutlich von den oben genannten 15 bis 20 Jahren auf Zeiträume zwischen 8 und 14 
Jahren reduzierbar sein. Sollten diese Projekte unmittelbar jetzt aufgegriffen werden, dann wird 
die Inbetriebnahme der ersten Anlagen frühestens auf 2020 geschätzt, d.h. dass sie in die Post-
Kyoto Periode fallen.

Der hier skizzierte Zeitplan lässt wenig Raum für die Weiterentwicklung von „inhärent sicheren“ 
Reaktoren (ISR), die tolerant gegen Versagen sein und weiterentwickelte passive Sicherheits-
funktionen zur Minderung der Folgen von Unfallverläufen und für das Management von Unfällen 
verbesserte Eingriffmöglichkeiten haben sollen. Für die Vorkehrungen gegen schwere Unfälle 
werden ausführliche Nachweise geliefert werden müssen, die auch angemessen durch Versu-
che belegt sein müssen. Sogar nach der Genehmigung der Anlagenlinie wird eine Vielzahl von 
Prototypen-Tests und -Auswertungen durchgeführt werden müssen, was weitere 7 bis 10 Jahre 
erfordert. Mit einem Einführungserfolg von Kernkraftwerken mit fortgeschrittenem ISR-Konzept 
kann daher realistischer Weise erst zwischen 2030 und 2040 gerechnet werden. Erst von dieser 
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Generation von Kernkraftwerken könnte erwartet werden, dass sie die Toleranz für die Kernener-
gieoption in der Öffentlichkeit verbessern.

Der Zeitplan für Reaktoren mit völlig neuen physikalischen Konzepten (z.B. die mit einem Be-
schleuniger betriebenen Hochtemperaturreaktor-Konzepte) sieht in den nächsten Jahren erst 
Machbarkeitsuntersuchungen für getrennte Teilsysteme vor. Sie werden mit an Sicherheit gren-
zender Wahrscheinlichkeit nicht vor 2018, also gegen Ende der oben angeführten Zeitspanne 
von 8 bis 14 Jahren, grundsätzlich verfügbar sein.

8.5  Rahmenbedingungen

8.5.1  Bisherige Leistungsentwicklung

Historisch gesehen wurde die maximale Netzleistungserhöhung durch Kernkraftwerke im Jahr 
1985 mit 31 GWe/a erreicht; ab diesem Zeitpunkt ist sie auf 2 bis 9 GWe /a während der letzten 
paar Jahre gesunken.

Gegenwärtig nimmt der Anteil der Kernenergie an der Gesamtenergieerzeugung ab und dieser 
Prozess wird sich wahrscheinlich bis etwa 2020 beschleunigen, da die Inbetriebnahme der er-
sten Anlagen in den 60er Jahren erfolgte und die durchschnittliche Anlagenlebensdauer mit etwa 
35 Jahren begrenzt ist. Weil Bestellungen für neue Kraftwerke in den letzten Jahren verschwin-
dend gering waren, haben neue Anlagen diese Entwicklung nur geringfügig modifiziert.

Bisher wurden erst etwa 20 % der 537 Kernkraftwerke stillgelegt, wobei viele davon Prototypen 
waren, deren durchschnittliche Betriebsdauer bei nur zirka 7 Jahren lag. Mit Stichtag 21. Ok-
tober 2004 waren 440 Kernkraftwerke in Betrieb und 25 Kernkraftwerke in Bau. Damit sind 
365,5 GWe elektrische Kernenergieleistung installiert, und diese Leistung würde – entsprechend 
den Vorhersagen – auf 180 GWe um 2024 fallen. Nimmt man ein 2 %/a Wachstumsszenario für 
die Kernenergie an, so führt der eingeleitete Abfall 2021 zu einem Minimum bei 294 GWe, mit 
einem darauf folgenden Wiederanstieg.

Angesichts dieser Entwicklung ist ernsthaft die Frage zu stellen, ob der oben genannte Bedarf in 
der Größenordnung von 70 neuen Kernkraftwerken pro Jahr realistischer Weise geleistet werden 
kann, nur um den Stromanteil zu halten. In der Tat wird die Steigerungsrate der kernenergeti-
schen Leistung ab dem Zeitpunkt, zu dem die neuen Anlagen verfügbar werden, mit etwa 1-2 % 
eingeschätzt [IEA 2004, EIA 2005]. Dies liegt deutlich unter dem Niveau, das zur Aufrechterhal-
tung des Kernenergieanteils von 16 % an der globalen Elektrizitätserzeugung bei Zugrundele-
gung des IEA-Wachstumsszenariums erforderlich wäre.
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8.5.2  Sachkenntnis und Arbeitskräfte

Die ursprünglich hohe Attraktivität der Kernindustrie ist wegen der realistischeren Einschätzung 
ihrer Möglichkeiten und wegen des fortwährenden Sinkens der Auftragsbestände weitgehend 
verloren gegangen. Die Wirtschaftsentwicklung – die Suche nach verbessertem „shareholders’ 
value“ und höheren Gewinnen – hat viele Hersteller und Betreiber zur Reduktion der Mitarbeiter-
zahlen veranlasst. Erfahrene Mitarbeiter sind zum Teil altersbedingt in den Ruhestand getreten, 
zum Teil wegen des derzeitigen Tiefs bei den Beschäftigten und wegen des geringen Stellen-
angebotes in diesem Sektor in andere Sektoren gewechselt. Der Zustrom von Nachwuchs von 
den Universitäten hat in Europa und den USA spürbar nachgelassen; viele Universitäten haben 
ihre Nuklearprogramme deutlich heruntergefahren, eine Reihe von Kernenergieforschungszen-
tren sind weitgehend zerlegt und reorganisiert worden, um sich anderen Problemen zu widmen. 
Der Versuch, diesen Entwicklungen durch die Arbeit an neuen Konzepten entgegenzuhalten, 
ist nur in begrenztem Umfang geglückt. Dies hat zu einer − von der Nuklearindustrie mit Sorge 
beobachteten und in zahlreichen Tagungen der IAEA und der NEA angesprochenen − Lücke bei 
erfahrenem und gut ausgebildetem Personal geführt.

Die unverzichtbaren Beiträge, welche die spezialisierten Technischen Firmen (TSO) leisten, sind 
in vielen Fällen verloren gegangen, weil die kleinen Firmen sich an die Marktgegebenheiten an-
passen und entstehende Märkte bearbeiten mussten. Dabei haben sie in vielen Fällen für neue 
und ergiebigere Aufgabengebiete ihre frühere nukleare Kernkompetenz aufgeben müssen.

Zusammenschlüsse von verschiedenen Anbietern und die geänderte Ausrichtung von zusammen 
anbietenden Konsortien hat zwar die unmittelbare Bedrohung durch die Nichtverfügbarkeit von 
geeigneten erfahrenen Mitarbeitern in der Industrie verringert, hat aber andrerseits dazu geführt, 
dass einige Leistungsbereiche verwaist sind, insbesondere die Auslegung von Kernkraftwerken.

Als Module konzipierte Kernkraftwerke, die für mehrere Betriebsjahre wartungsfrei wären, könn-
ten helfen, die angespannte Situation bei den geschulten Fachkräften zu verbessern. Insbeson-
dere in Zusammenhang mit der Errichtung neuer Kernkraftwerke in den Entwicklungsländern 
gewinnen diese Anlagenkonzepte an Bedeutung. Der Anstieg des Energiebedarfes und die Wirt-
schaftsstruktur könnten die Errichtung von Kernkraftwerken für die Lieferanten gewinnbringend 
werden lassen. Die nur begrenzte Verfügbarkeit von erfahrenen Arbeitskräften und die geringe 
Bereitschaft zur Mobilität von erfahrenem Personal wären jedoch schon für konventionelle Kern-
kraftwerke ein größeres Problem.

Man kann in erster Näherung ansetzen, dass jedes neue Kernkraftwerksprojekt etwa 10 000 
ausgebildete Arbeitskräfte über einen Zeitraum von 10 Jahren erfordert. Die derzeit eingesetzten 
Betriebsmannschaften und das Personal für wiederkehrende Instandhaltungsarbeiten können 
dafür nicht herangezogen werden, nicht zuletzt weil sie für den Betrieb der laufenden Anlagen 
gebraucht werden. Auch die spezialisierten Technischen Firmen (TSOs) werden schon für Teil-
betriebsbereiche verantwortlich eingesetzt.

Somit wird es notwendig, einen neuen Kern von befähigtem und später erfahrenem Personal 
heranzubilden: Grundlagenkurse dauern mindestens 5 Jahre, die Heranbildung zur Entwicklung 
neuer Einrichtungen und Technologien dauert mindestens noch einmal 5 bis 10 Jahre mit an der 
Arbeit orientiertem Training on-the-job. Ein Wechsel vorgebildeter Interessenten aus anderen 
Branchen, die vergleichbare Fertigkeiten erfordern, wird durch die für die Kernenergie bestim-
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menden hohen Ansprüche an die Sicherheit und Dauerhaftigkeit, die in anderen Bereichen we-
niger ausgeprägt sind, erschwert.

Der Versuch, unvermittelt oder in nächster Zukunft in ein fortgeschrittenes Kerntechnik-Pro-
gramm einzusteigen, würde höchst wahrscheinlich am Mangel an Fachleuten scheitern, weil die 
Verfügbarkeit von befähigten Arbeitskräften und die Beweglichkeit des Personals begrenzt sind. 
Die zeitgerechte Verfügbarkeit von Kernenergie in einem nennenswerten Ausmaß ist aber nur mit 
ausreichenden und erfahrenen Arbeitskadern erzielbar. Die derzeitige Entwicklung deutet aber 
nach wie vor auf einen Verlust an Kompetenz im Kernenergiesektor hin.

8.5.3  Wirtschaftliche und strukturelle Rahmenbedingungen

Die technologische Entwicklung hängt in großem Ausmaß von den ökonomischen und struktu-
rellen Randbedingungen ab. Diese haben sich während der letzten Jahre dramatisch geändert 
und werden sich in der nächsten Zukunft auch noch weiter rasch verändern: Ein günstigeres, 
ruhiges Entwicklungsklima für die Kernenergie ist zur Zeit nicht in Sicht.

Die derzeit zu beobachtende Ausweitung großer Technologiekonzerne zu weltweit Agierenden ist 
weniger eine Folge von internem Wachstum, als von Zusammenschlüssen mit und Übernahmen 
von anderen Firmen. Diese erfolgen primär mit dem Ziel effizienterer Produktion und dement-
sprechend wird das Hauptaugenmerk auf Neuorganisation der Strukturen und Optimierung von 
Abläufen gelegt, weniger auf Technologie-Entwicklung. Das Verlagern konkret umrissener Tech-
nologie-Teilbereiche nach konzernstrategischen Gesichtspunkten ist Teil des Prozesses, bei dem 
Schlüsselfunktionen zur strategischen Steuerung in einer Hand bleiben.

Gleichzeitig ist eine gegenläufige Entwicklung zu beobachten: das Besinnen auf Kernkompe-
tenzen und das „Outsourcen“ von Rand- und spezialisierten Teilbereichen. Aufgrund dieser Ent-
wicklung hat während der letzten Dekade der Prozentsatz an Firmen zugenommen, die sich in 
hohem Maß auf fremde Quellen für ihre Technologie verlassen.

Nun könnte erwartet werden, dass die entstandenen größeren Strukturen eine stabilisierende 
Wirkung haben und sich eine gedeihliche Koexistenz der Konzerne mit den kleineren, spezia-
lisierten Zulieferfirmen einstellt. Es zeigt sich jedoch, dass die Konzerne, auch infolge der weit 
verteilten Unternehmensleitungsstrukturen, einem ständigen Wandel unterliegen und dies einen 
raschen Wechsel von Partnern mit hoch spezialisierter Sachkenntnis zur Folge hat. Ähnlich wie 
sich kleine Boote auf stürmischer See nur schwer an Großschiffe andocken können, können die 
kleinen, spezialisierten Lieferfirmen von den großen Konzernen wegen des raschen Wandels 
nicht wirklich profitieren.

Diese Entwicklungen sind auch am Sektor Kerntechnikanbieter zu beobachten. Schon in den 
90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts wurde die Verringerung der Anzahl der Hersteller 
und der technischen Unternehmen (TSO = Technical Support Organization) durch Zusammen-
schlüsse festgestellt. Diese war vor allem vom schrumpfenden Markt bestimmt, der seinerseits 
eine Folge mangelnder öffentlicher Akzeptanz für die Kerntechnologie war.

Diese Struktur ist einem dauerhaften Aufschwung der Kernenergie nicht förderlich, weil weder 
eine stabile Entwicklung der wichtigen TSOs erwartet werden kann, noch unmittelbar eine Kon-
solidierung in den großen Lieferantenfirmen für Nukleartechnologie.
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8.5.4  Die Entwicklung des Marktes

Um Ersatz für die bestehenden Kernkraftwerke, die ihre geplante Lebenszeit in absehbarer Zeit 
erreichen werden, zeitgerecht zur Verfügung zu haben, wären Bestellungen neuer, technologisch 
weiterentwickelter Kernkraftwerke schon vor Jahren erforderlich gewesen. Eine Anzahl von Fak-
toren hat diese Weiterentwicklung aber nicht ermutigt: der grundsätzliche Mangel an Bestellun-
gen, der schrumpfende Markt, die Programme zur Lebensdauerausweitung und die finanziellen 
Kürzungen von nuklearen Forschungs- und Entwicklungsprogrammen, die ganz oder teilweise 
von der öffentlichen Hand gesponsert worden waren.

Die Lage hat sich in den allerletzten Jahren etwas verändert: Gezielte Verbesserung der Rahmen-
bedingungen durch politische Maßnahmen haben dazu geführt, dass eine Anzahl von Märkten 
für Kernkraftwerke anzieht, aber noch immer sind es Käufermärkte, d.h. sie sind für die Nuklear-
industrie wirtschaftlich wenig attraktiv. Auch diese Entwicklung wird eher als Folge vertrauensbil-
dender Maßnahmen gesehen, denn als längerfristig kommerziell interessante Ausweitung.

Die Fragen bleiben daher aufrecht: Kann ein Markt, der sich erst wieder etablieren muss, eine 
Technologie wieder hochbringen und mit ihr das technologische Wissen und Können? Gelingt 
dies auch bei den Niveauanforderungen, die für eine fortgeschrittenere Technologie notwendig 
sind? Vor allem: Leistet der Markt das alles in kurzer Zeit?

8.5.5  Öffentliche Akzeptanz

In einzelnen Staaten Europas hat das nuklearkritische Klima zu politischen Vorgaben (wie etwa 
dem Atomsperrgesetz in Österreich) geführt, die für die Weiterentwicklung der Kernenergie un-
günstig waren. Die kritische Haltung zur Kernenergie hat sich bisher nicht wesentlich geändert: 
Eine öffentliche Umfrage in der EU im Jahr 2003 (Tabelle 8-1) hat ergeben, dass selbst wenn 
man voraussetzt, dass der nukleare Abfall sicher verwahrt werden kann, die Zustimmung zur 
Kernenergie als Option zur Stromerzeugung in 7 von 15 Staaten unter 50 % liegt, im EU-Schnitt 
gerade bei 50 %.



Zeitgerechtheit der Kernenergie Option

191

Eine Umfrage Ende 2005 [EBS 2006] ergab, dass nur 12 % der Befragten den Ausbau der Kern-
energie als Option zur Minderung der Abhängigkeit von Energieimporten aus fünf angebotenen 
Optionen (Ausbau von Solarenergie, Forschung für neue Technologien, Ausbau der Windenergie, 
Ausbau der Nuklearenergie, Ordnungsmaßnahmen zur Reduktion der Ölabhängigkeit) auswähl-
ten, obwohl zwei Nennungen möglich waren. Die nukleare Option wurde in fast allen Staaten 
deutlich hinter allen anderen Optionen gereiht.
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Allerdings könnten Klimawandel und Energieengpässe längerfristig zu einem Umdenken führen. 
Auf Ebene der Politik und der Medien scheint in den letzten Monaten ein Anstieg der Akzeptanz 
zu verzeichnen zu sein. Dies könnte sich verstärken und auch die Bevölkerung erfassen. Aller-
dings darf nicht übersehen werden, dass gerade in den letzten Jahren eine Vielzahl von „Beina-
he-Unfällen“ und Vertuschungsaffären aufgetreten sind, die das Vertrauen in die Sicherheit und 
zum Teil auch in die Redlichkeit der Kernanlagenbetreiber wieder erschüttert haben. Und man 
muss weiter davon ausgehen, dass der nächste größere Unfall mit großer Wahrscheinlichkeit 
wenigstens in Europa das endgültige „Aus“ für die Kernenergie darstellen wird.

Es ist daher derzeit nicht möglich, eine verlässliche Abschätzung des Verhaltens der Öffentlich-
keit zu geben – mit großer Wahrscheinlichkeit wird es − wie bisher − räumlich sehr differenzierte 
und zum Großteil kritische Haltungen geben.

8.5.6  Politische Rahmenbedingungen

Die Politik kann den Aufschwung der Kernenergie in vielfacher Weise fördern – wiewohl die mei-
sten der Vorschläge im Widerspruch zur freien Marktwirtschaft und zum liberalisierten Markt 
stehen: Verpflichtung zu nuklearem Anteil an der Stromerzeugung, Kapitalzuschüsse, steuerliche 
Begünstigungen, Ausfallshaftungen für Verzögerungen bei der Inbetriebnahme, Erleichterun-
gen bei den Sicherheitsvorschriften und Genehmigungsverfahren, Einschränkung der bürgerli-
chen Einspruchsrechte, Einschränkungen der Vorsorgeverpflichtungen für den Müll, Benach-
teiligung konkurrierender Technologien, usw.. Solche und andere Maßnahmen werden derzeit 
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in den USA als Anreiz für den Bau neuer Kernkraftwerke gesetzt und auch in der EU lassen 
die Finanzierungsbedingungen für den Bau des Kernkraftwerkes in Olkiluoto in Finnland einige 
Erleichterungen vermuten.

Es gibt auch Hinweise, dass sich angesichts der Verknappung der Ressourcen die Politikvor-
gaben für die Kernenergie wandeln könnten, und dies auch von den Genehmigungsbehör-
den, wahrscheinlich auch von einem gewissen Teil der Bevölkerung, mitgetragen und nicht 
nur von den Bedürfnissen der Betreiber vorangetrieben wird. Dies könnte die Inbetriebnahme 
neuer Anlagen erleichtern und beschleunigen und die Zeitgerechtheit fördern. Die Genehmi-
gungsbehörden müssten jedoch sicherstellen, dass jede Verminderung der Anforderungen 
sicherheitsneutral passiert.

Seitens der Designer und Betreiber wird der Notwendigkeit zur Reduzierung der Herstellungsko-
sten und des Betriebsaufwandes, sowie der Ressourcenverknappung Rechnung getragen. Die 
Risiko informierte Instandhaltung (RIM) ist ein Beispiel zur effizienteren Nutzung des vorhandenen 
Know-hows, Personals, der Ressourcen, der Zeit usw., die im Übrigen auch für eine Lösung „das 
Wichtige zuerst“ benutzt werden kann, wo immer nicht ausreichend Instandhaltungshilfen vor-
handen sind. Die längere Verweilzeit des Brennstoffes im Reaktor, Instandhaltung während des 
Betriebs etc. sind weitere Hinweise für klare Schritte zu niedrigeren Kosten und die sparsame Ver-
wendung von abnehmenden Ressourcen. Die benötigten Arbeitskräfte werden dadurch reduziert 
und unter Umständen der Betrieb weiterer Anlagen mit qualifiziertem Personal ermöglicht.

Die politischen Rahmenbedingungen werden jedoch alleine nicht in der Lage sein, den Ausbau 
der Kernenergie entscheidend zu beschleunigen, dazu sind sie zu wechselhaft. Sie könnten aber 
dennoch z.B. in einer für die Weichenstellung der energetischen Zukunft Europas wichtigen Pha-
se ein für die Kernenergie günstigeres Klima erzeugen.

8.5.7  Finanzmärkte und Investitionen

Bei der Kernenergie liegen die notwendigen Anfangsinvestitionen wesentlich höher als bei ande-
ren Technologien. Nach einer Zusammenstellung der OECD (Dujardin 2005) übersteigen bei der 
Kernenergie die Investitionskosten die Betriebs- und Brennstoffkosten zusammen (Abbildung 
8-2). Dieser Kostenvergleich ist sehr stark von Annahmen, insbesondere hinsichtlich der Brenn-
stoffkosten abhängig, und die absoluten Kosten werden in verschiedenen Studien sehr unter-
schiedlich angegeben, jedenfalls aber ist das Verhältnis Anfangsinvestitionen zu Betriebs- und 
Brennstoffkosten der Tendenz nach gültig. Die steigenden Kosten fossiler Brennstoffe der letzten 
Monate reduzieren den Anteil der Anfangsinvestitionen bei den nicht-nuklearen Technologien 
noch weiter.
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Das Problem der hohen Investitionskosten wird durch das große Gefahrenpotential der nukle-
aren Technologie und die Akzeptanzproblematik, der sich die Kernenergie ausgesetzt sieht, noch 
verschärft. Wegen der hohen Anfangsinvestition muss die Anlage eine gewisse Mindestdauer 
über in Betrieb sein, damit die Investoren den erwarteten Gewinn (ROI) lukrieren können. Die 
Statistik der bisher gebauten und in Betrieb genommenen Kernkraftwerke zeigt, dass ein ho-
her Prozentsatz davon weit vor Erreichen der geplanten Lebensdauer abgeschaltet wurde – die 
mittlere Lebensdauer liegt derzeit bei 22 Jahren, die geplante Lebensdauer bei 30 bis 40 Jahren. 
Besonders krass ist der Fall des Kernkraftwerkes auf Long Island in den USA, das wenige Tage 
nach Inbetriebnahme aufgrund einer Verfügung der Behörde endgültig außer Betrieb genommen 
wurde. Es ist allerdings festzuhalten, dass der Anteil der wesentlich verfrühten Abschaltungen 
zurückgegangen ist, und die mittlere Lebensdauer der Kernkraftwerke in den letzten Jahren zu-
genommen hat.

In Hinblick auf das enorme Schadenspotential und unter den Augen der kritischen Öffentlichkeit 
sind Aufsichtsbehörden und Betreiber gezwungen, sehr restriktive Maßnahmen zu setzen, d.h. 
auch bei scheinbar kleinen Anlässen die Anlage abzuschalten, manchmal sogar, wenn nur bei 
einer ähnlichen Anlage Probleme auftreten (zuletzt wurden z.B. vier schwedische Kernkraftwerke 
nach einem Zwischenfall im Kernkraftwerk Forsmark (im Block 1 am 25. Juli 2006) im August 
2006 abgeschaltet). Wenn Anlagen wegen auftretender Schwierigkeiten immer wieder medien-
wirksam außer Betrieb genommen werden, verlieren diese als Anlageoption an Attraktivität.
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Man kann den Eindruck gewinnen, dass Politik und Medien von einer Renaissance der Kern-
energie sprechen, die Energiewirtschaft jedoch wesentlich zurückhaltender ist, und Investoren 
nach wie vor eher desinteressiert sind. Nach einer Analyse von Standard and Poors 2006 ist 
die Entwicklung einer neuen Generation von Kernkraftwerken im freigegebenen Energiemarkt 
ein hochriskantes Unternehmen angesichts der langen Entwicklungszeiten und der hohen Kapi-
talkosten. Die Standortfragen werden heute für sensitiver als in den 1970er und 1980er Jahren 
gehalten, wie die meisten Anlagen gebaut wurden. Die politische Unterstützung wird unsicher 
und abhängig vom Umgang mit den Sicherheitsproblemen bestehender Kernanlagen weltweit 
bleiben. Noch „ein Tschernobyl“ kann die derzeitige positive Stimmung rasch abkühlen lassen. 
Grundsätzliche Fragen, wie die Lagerung nuklearen Abfalls und ein weitreichender sozialer Kon-
sens werden nach wie vor als notwendig betrachtet, bevor eine große potentielle Renaissance 
der Kernenergie möglich ist. [Standard and Poors 2006]

Allein in Europa wird bei einem „Business-as-usual“ Szenario mit einen Investitionsbedarf von 
rund 2 Trillionen USD in den Sektor Energie bis 2030 gerechnet, davon etwas mehr als die Hälfte 
für Elektrizität [IEA 2003]. Bei einem derartigen Investitionsangebot und –bedarf erscheint es 
zweifelhaft, dass Teile dieses enormen Investitionsvolumens, die für den zeitgerechten Ausbau 
der Kernenergie relativ kurzfristig erforderlich werden würden, gerade für die unsicherste der 
Anlageformen, für die Kernenergie, aufgebracht werden könnten.

8.6  Das Nuklearabfallproblem

Ein substantieller Ausbau der Kernenergie – ob konventionelle Reaktoren oder schnelle Brutre-
aktoren – bringt jedenfalls zusätzliche, substantielle Mengen an hochradioaktivem Müll mit sich. 
Wenn auch Anstrengungen unternommen werden, die Arbeit an einem der kontroversiellsten 
Sachgebiete der Nuklearenergie, dem Abfallproblem, zu intensivieren, so ist es doch weit davon 
entfernt, in absehbarer Zeit gelöst werden zu können. Es sind keine Alternativen zur Hand, die 
von der Öffentlichkeit gebilligt würden.

Das Problem hat eine andere Qualität als der Betrieb von Kernkraftwerken; es wird dominiert von 
den unüberschaubar langen Zeiträumen, während derer der hochradioaktive Abfall (HLW) Auf-
merksamkeit beansprucht und deswegen eine Belastung für die Gesellschaft darstellt. Die Be-
hörden in Deutschland z.B. verlangen derzeit eine nachweislich sichere Lagerung auf eine Million 
Jahre. Oberflächennahe Lagerung stellt keine Lösung dar, sondern gibt das Problem nur an alle 
kommenden Generationen weiter. Die unzugängliche Lagerung in tiefen geologischen Schichten 
überbürdet das Problem ebenfalls auf spätere Generationen, nur mit Zeitverzug und der Unsi-
cherheit, ob die Generationen, die mit dem Austritt der Radioaktivität konfrontiert werden, in der 
Lage sein werden, mit radioaktiven Stoffen in diesen großen Mengen umzugehen.

Einige andere, eventuell vielversprechendere Konzepte mit dem HLW umzugehen, müssten noch 
weiter untersucht werden, und sollten – wenn sie sich als machbar erweisen - umgesetzt werden, 
solange Kernkraftwerke betrieben werden. Die Transmutation der Aktiniden (der Anteil von Isoto-
pen am Abfall mit den höchsten Halbwertszeiten) oder das „Verbrennen“ von Abfallanteilen kann 
nur sinnvoll betrieben werden, wenn gleichzeitig ein profitables Leistungsunternehmen zur Finan-
zierung vorhanden ist. Gleichzeitig darf die Lösung nicht einen wesentlichen Teil der in Kernkraft-
werken produzierten Energie wieder verschlingen. Daher muss die HLW Zwischenlagerung auch 
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als zeitkritischer Prozess gesehen werden. Welche Mengen mit welchen Eigenschaften verarbeitet 
werden können, ist von der Reaktortechnologie und deren Weiterentwicklungen abhängig.

Die über viele Jahre offiziell geübte „wait-and-see“ Herangehensweise, ohne klare Policy-Vorga-
ben, sowie das derzeitig fehlende Verständnis von Verantwortlichkeiten, haben jedoch zu einer 
systematischen Verzögerung möglicherweise erfolgversprechender Versuche, das Problem zu 
lösen, geführt. Wenn neue Kernkraftwerke in großem Stil entwickelt und gebaut werden sollen, 
dann sollten die Abfallstrategien und Technologien parallel dazu entwickelt und umgesetzt wer-
den. Dazu müsste schon jetzt die Aufgabenstellung an die Nuklearindustrie wesentlich erweitert 
werden und die Anforderungen an Lösungen des Abfallproblems klar definiert werden. Die erfor-
derliche Ausrichtung der Politikvorgaben leitet sich vom Ziel, öffentliche Akzeptanz zu erlangen, 
ab und von der Notwendigkeit, Finanzierungsmodelle für die Lagerung oder Beseitigung abge-
brannter Brennelemente und radioaktiver Abfälle zu entwickeln.

Ohne gute Vorschläge für eine echte und zeitgleich verfügbare Lösung, statt einer örtlichen und/
oder zeitlichen Verlagerung des Problems, stellt das Müllproblem ein ernstzunehmendes Hinder-
nis für den zeitgerechten Ausbau der Kernenergie dar.

8.7  Zusammenfassung und Schlussfolgerungen

Obwohl häufig als möglicher wesentlicher Beitrag zum Erreichen der Ziele des Kyoto Protokolls und 
als wichtiger Beitrag zur Befriedigung des Energiebedarfes der Welt propagiert, ist offenkundig, 
dass die Nuklearoption, kurz- und mittelfristig diese Erwartungen nicht wird erfüllen können.

Die Reduktion von Treibhausgasemissionen, die erforderlich ist, um die Kyoto-Ziele bzw. die 
Post-Koyto Vorstellungen der EU zu erfüllen, erfordert bis 2010 den Ersatz von etwa 70 GWe 
Leistung und bis 2030 rund 380 GWe Leistung aus Kraftwerken mit fossilen Brennstoffen. Wollte 
man dies ausschließlich durch Kernenergie abdecken, müssten bis 2030 etwa 14 Kernkraftwerke 
der 1 GWe-Dimension, in Summe etwa 425, errichtet werden. Will man – ohne Berücksichti-
gung der Klimaschutzziele − nur den gegenwärtigen Nuklearanteil von 16 % im Zuge des sich 
bis 2030 etwa verdoppelnden Elektrizitätsbedarfes halten, müssten etwa 15 Kernkraftwerke von 
etwa 1 GWe pro Jahr errichtet werden. Will man beide Ziele erreichen, müsste die Kernenergie 
deutlich schneller wachsen, als die Summe aus beiden Vorhaben ergibt. Die Verluste durch Still-
legungen wären zusätzlich noch zu kompensieren.

Die Steigerungsrate der kernenergetischen Leistung wird ab dem Zeitpunkt, zu dem die neuen 
Anlagen verfügbar werden, mit etwa 1-2 % eingeschätzt. Dies liegt deutlich unter dem Niveau, 
das zur Aufrechterhaltung des Kernenergieanteils von 16 % an der globalen Elektrizitätserzeu-
gung bei Zugrundelegung des IEA-Wachstumsszenariums erforderlich wäre.

Die Nuklearnetzleistung hat ihr Maximum im Jahr 1985 erreicht und ist seither gefallen. Alle 
Szenarien lassen erwarten, dass sie aufgrund der Abschaltung einer steigenden Zahl von Kern-
kraftwerken, deren Lebensdauer erreicht wird, mindestens bis 2020 weiter fallen wird. Es ist 
daher von der Kernenergie in der ersten Kyoto Erfüllungsperiode (2008-2012) − wahrscheinlich 
aber auch bis 2020 – kein nennenswerter Beitrag zu erwarten. Die in vielen Fällen angestrebte 
Erstreckung der Lebensdauer (LTO) alter Anlagen kann nur den Rückgang mindern – allerdings 
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um den Preis, dass alte, weniger sichere Anlagen der ersten und zweiten Generation länger be-
trieben werden.

Aus Gründen der Sicherheit und wegen der geringen Akzeptanz der Kernenergie durch die 
Öffentlichkeit kann ein wesentlicher Anstieg nur erwartet werden, wenn verbesserte Versionen 
der gegenwärtigen Druck- und Siedewasserreaktoren oder, wahrscheinlicher, eine neue Genera-
tion von „inhärent sicheren“ Reaktoren für die kommerzielle Elektrizitätserzeugung zur Verfügung 
stehen. Es wird geschätzt, dass die Prototypen zwischen 2015 und 2020 zur Verfügung stehen 
werden. Die Durchdringung des Marktes erfordert etwa ein weiteres Jahrzehnt.

Gegenwärtig ist eine Verknappung von qualifizierten und erfahrenen Arbeitskräften in der Kernin-
dustrie, speziell in der Entwicklung, festzustellen. An den Universitäten und Forschungsinstituten 
wird nicht ausreichend Nachwuchs ausgebildet. Die Verknappung betrifft die in Betrieb befindli-
chen Anlagen, viel mehr aber den Bedarf an zusätzlichen Arbeitskräften für die Entwicklung neu-
er Technologien und zusätzlicher Kernkraftkapazitäten. Die Zeit für Anwerbung und Ausbildung 
der benötigten Fachkräfte muss mit etwa 5 bis 10 Jahren veranschlagt werden. Auch dies könnte 
eine wesentliche Einschränkung für die zeitgerechte Verfügbarkeit eines erhöhten Beitrages der 
Kernenergie zum globalen Energieaufkommen darstellen.

Die wirtschaftlichen und strukturellen Rahmenbedingungen – viel Bewegung im Bereich der gro-
ßen Nuklearfirmen und Verlust an spezialisierten Technischen Support Organisationen (TSO) 
– sind einem dauerhaften Aufschwung der Kernenergie nicht förderlich. Es kann aber weder eine 
stabile Entwicklung der wichtigen TSOs erwartet werden, noch unmittelbar eine Konsolidierung 
unter den großen Lieferantenfirmen für Nukleartechnologie. Auch der Markt ist derzeit nicht stark 
genug, diese voranzutreiben.

Die Akzeptanz der Kernenergie in der Öffentlichkeit hat keine essentielle Änderung erfahren, die 
weitreichenden Vorbehalte zeigen sich in Europa in praktisch jeder Umfrage, allerdings mit regio-
nalen Unterschieden. Ob Klimawandel und Energiesicherheitsprobleme zu einem Umschwung 
führen bleibt angesichts der immer wieder auftretenden ernsten Zwischenfälle in Kernkraftanla-
gen in aller Welt zu bezweifeln.

In einzelnen Ländern wird seitens der Politik versucht, Investoren Anreize zu bieten; dennoch 
bleiben die hohen Anfangsinvestitionen, die ungelösten Probleme der Sicherheit und der Abfal-
lentsorgung sowie die fehlende Akzeptanz in der Bevölkerung vor allem in den westlichen Demo-
kratien ein beträchtliches Hemmnis für den Ausbau der Kernenergie.

Es liegt immer noch kein realistisches Konzept für die Abfalllagerung oder Abfallentsorgung vor. 
Die anspruchsvolleren Konzepte, wie das „Verbrennen“ und die Transmutation der Aktiniden 
sind nur in naher Verbindung mit in Betrieb stehenden Kernkraftwerken zu sehen, und zwar so-
wohl aus technischen als auch aus finanziellen Gründen. So sollten zukünftige Kernkraftwerke 
Vorkehrungen für Abfallentsorgungseinrichtungen einschließen. Diese müssten parallel mit den 
Kernkraftwerken entwickelt werden. Die Abfallentsorgung könnte sich jedoch als das schwieri-
gere und zeitaufwändigere Problem erweisen, und so ebenfalls die zeitgerechte Verfügbarkeit 
der Kernenergieoption in Frage stellen.

In Summe muss die Möglichkeit der Kernenergieoption zeitgerecht verfügbar sein, um einen 
signifikanten Beitrag zu den großen Herausforderungen, Klimawandel, Energiebedarfszuwachs 
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und Energielücke durch Verknappung von Öl und Gas, zu liefern, in mehrfacher Hinsicht mit gro-
ßer Skepsis betrachtet werden. Kurz- und mittelfristig ist kein über den derzeitigen hinausgehen-
der Beitrag zu erwarten; bei für die Kernenergie günstigen Rahmenbedingungen könnte vielleicht 
in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts ein nennenswerter Ausbau stattfinden.
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9  Kernenergie und Kyoto-
Protokoll in Perspektive*

9.1  Prognose des weltweiten Energieverbrauchs

Der weltweite Energieverbrauch erhöht sich Jahr für Jahr. Im Jahre 2004 betrug der weltwei-
te Durchschnitt für den Stromverbrauchsanstieg 4,3 %, wobei der höchste Anstieg im asia-
tisch-pazifischen Raum zu verzeichnen war, und für Kontinentaleuropa 8,9 % und Nordamerika 
1,6 % betrug [BP 2005]. Es handelt sich somit nicht nur um den Stromverbrauchsanstieg in Ent-
wicklungsländern, die den Anschluss an die Länder des Nordens anstreben, sondern um einen 
weltweiten Anstieg. Abbildung 9-1 zeigt den prognostizierten Zuwachs beim weltweiten Energie-
verbrauch in den nächsten 50 Jahren. Demnach betrug der weltweite kommerzielle Energiever-
brauch im Jahr 2004 rund 10 Gt Öläquivalent und würde sich nach diesem Szenario innerhalb 
der nächsten 50 Jahre verdoppeln.

Bei obigem Referenzfall der Internationalen Energieagentur (IEA) steigen die CO2-Emissionen 
stark an, um 62 % zwischen 2002-2030. Das ist vor allem auf den erhöhten Energieverbrauch 
zurückzuführen. Davon würde der angestiegene CO2-Ausstoß zu 33 % auf Nordamerika, zu 
20 % auf Westeuropa und zu 20 % auf die asiatisch-pazifischen OECD-Länder fallen. Der größte 
Anstieg wird für die Schwellenländer vorhergesagt, nämlich 40 %, wie auch für die großen Ent-
wicklungsländer China, Indien, Indonesien und Brasilien mit 120 bis 160 %.

*   Dieser Artikel ist auf der Grundlage des Hintergrundpapiers „Nuclear Energy and Kyoto-Protocol in Perspective“ von 
Peter Biermayr, Manfred Heindler, Reinhard Haas, Brigitte Sebesta, November 2004, unveröffentlicht, entstanden.
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Die Hälfte des prognostizierten Emissionsanstiegs der Periode 2002 bis 2030 entsteht im Ener-
giesektor, und davon etwa ein Drittel aus der Energieerzeugung mit Kohle. Der zweite Schlüssel-
sektor ist der Verkehr, der für etwa 26 % des Emissionsanstiegs verantwortlich ist.

9.2  Ist eine Niedrig - Emissionswirtschaft möglich?

Das „Business-as-usual“ - Szenario der IEA rechnet für die nächsten drei Jahrzehnte mit einem 
jährlichen Energieverbrauchsanstieg von 1,7 %. Das würde enormer 16 Billionen $ an weltweiten 
Investitionen bedürfen und damit 4,5 % der gesamten Investitionen zwischen 2001 – 2030 ver-
schlingen. Für OECD- Europa wird mit rund 2 Billionen $ an Investition in den Sektor Energie für 
diese Periode gerechnet. Sowohl in Europa als auch weltweit wird der Großteil der Investitionen 
für den Stromsektor benötigt werden, mit einem Gesamtinvestitionsbedarf von 10 Billionen $, 
für Europa allein von rund 1,1 Billionen $. Das sind die Kosten für die Errichtung von 650 GW an 
neuer Kapazität einschließlich des Ersatzes von 330 GW bestehender Kapazitäten. [IEA 2003]

Der Umfang an notwendigen Investitionen unterstreicht die Bedeutung des nächsten Jahrzehnts 
für die Weichenstellung im Energiesektor. Da Kraftwerke und Infrastruktur in der Regel etwa 50 
Jahre in Verwendung bleiben, legen die Entscheidungen über die eingesetzten Brennstoffe das 
Emissionsniveau für die nächsten Jahrzehnte fest.
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Zusätzlich zu dem Referenzszenario („Business-as-usual“) untersuchte die IEA auch die Auswir-
kungen von energiepolitischen Maßnahmen, die zur Zeit diskutiert werden, um die CO2-Emissio-
nen und die Importabhängigkeit zu reduzieren. Dieses Alternativszenario führte nicht zu einem 
Anstieg der Kernenergienutzung, sondern vielmehr zu einer Erhöhung des Anteils erneuerbarer 
Energien, der Kogeneration von Strom und Wärme und verbesserte Energieeffizienz. Das Alter-
nativszenario führte zu einem 30 % niedrigerem Investitionsbedarf aufgrund geringerer Kosten 
für die Transmissions- und Distributionssektoren. [IEA 2003]

Wenn das Alternativszenario umgesetzt würde, könnte zumindest eine Stabilisierung des CO2-
Ausstoßes durch den Energiesektor im Jahre 2030 auf dem Niveau von 2000 erreicht werden. 
Die IEA meint: „Das Alternativszenario zeigt auf, dass bei einer Intensivierung der bestehenden 
Maßnahmen und der Umsetzung neuer Maßnahmen zur Reduktion von Emissionen und des 
Stromverbrauchs eine beträchtliche CO2-Reduktion erzielt würde.“

9.3  Dynamik des Energiebedarfs in der Europäischen Union

Bei der Betrachtung der Frage, welche Rolle die Kernenergie bei der Einhaltung des Kyoto - 
Ziels spielen kann, ist die Europäische Union von besonderem Interesse, da sie etwa 15 % der 
weltweiten Primärenergie verbraucht und mehr als ein Drittel ihres Stroms in Kernkraftwerken 
produziert. Der aktuelle Stromzuwachs der EU-25 liegt bei 1,3 % jährlich.

Die Europäische Kommission hält fest, dass das Energiesparpotential beträchtlich ist und mit 
der Verwendung existierender Maßnahmen und Technologien der EU-Energieverbrauch um 
20 % bei gleichzeitiger Kostenersparnis von 60 Milliarden Euro jährlich reduziert werden könnte. 
[European Commission 2005]

Das Phänomen des Wirtschaftswachstums bei einem prinzipiell konstanten Energieverbrauch, 
bekannt als „Entkopplung des Wirtschaftswachstums vom Energieverbrauch“, wurde über meh-
rere Jahrzehnte bei der Industrie der EU verzeichnet, und galt auch für die gesamte Wirtschaft 
während der 70er und 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts. Allerdings handelte es sich dabei 
um ein vorübergehendes Phänomen, das durch die hohen Energiepreise und leider nicht durch 
eine Effizienzpolitik mit anhaltender Wirkung verursacht wurde. Zur Zeit wachsen Energiebedarf 
und BIP harmonisch mit etwa gleicher Rate als Ergebnis niedriger Energiepreise und dem Fehlen 
von Maßnahmen zur Lenkung der Marktkräfte angesichts der niedrigen Energiepreise. Die Aus-
wirkungen des kürzlichen, beachtlichen Anziehens der Energiepreise bleiben abzuwarten.

Die untenstehende Abbildung 9-2 zeigt, dass (a) der Energieverbrauch nur um weniger als die 
Hälfte der Rate des BIP-Wachstums gestiegen ist, (b) dies in erster Linie der verringerten Ener-
gieintensität zu verdanken ist, und dies in Europa, wo von einem im Vergleich zu Entwicklungs- 
oder Schwellenländern bereits hohen Niveau an Energieintensität ausgegangen wurde. Der er-
höhte Energieverbrauch wurde im wesentlichen von der Kernenergie beigesteuert. Zugleich ist 
eine Verschiebung des Brennstoffmixes zu Gunsten von Erdgas zu beobachten.
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Der Beitrag von Energieeffizienz und Strukturwandel zum BIP-Wachstum betrug in den letzten 
drei Jahrzehnten in etwa das 2,4 fache des Beitrags der Kernenergie. Wenn sich die Energiein-
tensität nur etwas stärker verringert hätte als sie sich tatsächlich verringert hat, so hätte das den 
Beitrag der Kernenergie „ersetzen“ können.

9.4  Kernkraftwerke: Eine relativ teure 
Maßnahme zur CO2-Reduktion

Es wurden umfassende Untersuchungen über die Rolle der Kernenergie bei der CO2-Reduktion 
durchgeführt. Die Kerntechnologie selbst produziert vergleichsweise geringe CO2-Mengen im 
gesamten Brennstoffzyklus. Es gibt aber noch andere Technologien und Programme, die im Be-
trieb ebenso sehr geringe oder gar keine CO2-Emissionen produzieren. Daher steht Regierungen 
oder Energieversorgern eine ganze Reihe von Möglichkeiten zur Reduktion der CO2-Emissionen 
und zur Investition in verschiedene Technologien zur Verfügung.

Eine Reihe von Studien haben die Opportunitätskosten verschiedener Technologien verglichen 
und sind zu den folgenden Schlussfolgerungen gekommen:

Bill Keepin and Gregory Kats: Sie verglichen die wirtschaftlichen Kosten einer Investition in Kern-
energie mit einer Investition in Energieeffizienzmaßnahmen und kamen zu folgendem Schluss: 
„Selbst wenn die optimistischsten Hoffnungen für die künftige Wirtschaftlichkeit (der Kernener-
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gie) heute Realität werden würden, so würde Energieeffizienz noch immer 2,5 bis 10 mal mehr 
CO2 pro Investitionseinheit ersetzen. Wir gelangen zu der Schlussfolgerung, dass eine Wieder-
belebung der Kernenergie eine relativ teure und ineffektive Maßnahme gegen die globale Erwär-
mung darstellen würde und dass der Schlüssel zur Reduktion künftiger CO2-Emissionen in der 
Verbesserung der Energieeffizienz der globalen Wirtschaft liegt.“ [Keepin and Kats 1988]

Florentin Krause: Eine vom International Project for Sustainable Energy Paths (IPSEP) [Krau-
se 2000] veröffentlichte Studie zeigt, dass EU-weit das Kyoto-Ziel bei gleichzeitiger Erhöhung 
der Wirtschaftseffizienz und dem Ausschluss der Kernenergienutzung bis 2020 erreicht werden 
kann. Die Schlüsselergebnisse der Studie lauten:

•  Unter der Annahme, dass Maßnahmen im Jahr 2000 anlaufen, die nur 50 % bis 65 % des 
europäischen Potentials zur Erhöhung der Effizienz und anderer CO2-reduzierender Maßnah-
men erzielen, wird es möglich sein, die Emissionen in der EU im Jahre 2010 auf 8 % unter das 
Niveau von 1990 zu verringern und somit das Kyoto-Ziel zu erreichen.

•  Diese CO2-Reduktionen können auch erreicht werden unter der Annahme eines beschleunig-
ten Ausstieges aus der Kernenergie vor 2020 − gemäß dieser Studie hat Europa demnach eine 
technologische Wahl in der Umsetzung der globalen umweltpolitischen Ziele und muss nicht 
nukleare gegen klimatische Risiken eintauschen um das Kyoto-Ziel zu erreichen.

•  Maßnahmen zur CO2-Reduktion gehen normalerweise Hand in Hand mit einer Erhöhung der 
Produktivität und das bedeutet, dass Investitionen in den Klimaschutz nicht nur zu einer CO2-
Reduktion führen, sondern auch zu einer Erhöhung der wirtschaftlichen Produktivität.

Drei Studien aus 2006 unterstreichen auch die hohen Kosten der Benutzung von Kernenergie als 
Mechanismus zur Reduktion der CO2-Emissionen.

Amory Lovins: „Eine Analyse des Rocky Mountains Institute in den USA schätzt, dass Kernen-
ergie nur halb soviel Kohlenstoff pro Dollar einspart wie Windenergie und traditionelle Coge-
neration, die Hälfte bis ein Neuntel von dem einspart, was innovative Cogeneration bringt, und 
sogar nur ein Zehntel der Kohlenstoffeinsparung pro Dollar von Endenergie-Effizienzmaßnahmen 
bewirkt.“ [Lovins 2006]1

Uwe Fritsche: „Wenn wir optimistisch sind und einen Wert aus dem unteren Bereich der Schwan-
kungsbreite nuklearer Treibhausgas-Reduktionskosten zum Vergleich mit den fossilen Alterna-
tiven (Cogeneration) und erneuerbarer Alternativen (Biomasse und Off-Shore Windenergie) wie 
auch Energieeffizienz heranziehen, zeigt sich, dass der alternative Mix 3 bis 4 mal niedrigere 
Treibhausgas-Reduktionskosten aufweist, als die der Kernenergie“. [OKO 2006]2

UK Sustainable Develoment Commission: „Kernenergie ist nicht die Antwort zur Lösung des 
Klimaproblems oder der Versorgungssicherheit..“ Als Antwort auf den kürzlich von der Regie-
rung veröffentlichten Energie-Überblick stellt der SDC Nuklearbericht die umfassendste Beweis-

1  Lovins 2006 „nuclear power saves as little as half as much carbon per dollar as windpower and traditional 
cogeneration, half to a ninth as much as innovative cogeneration, and a little as a tenth as much carbon per dollar 
as end-use efficiency”.

2  OKO 2006 „If we are optimistic and use the low range of nuclear GHG abatement costs to compare with the fossil 
alternatives (cogeneration) and renewable energy (biomass and offshore wind) as well as some electricity efficiency, 
the alternative mix offers GHG abatement costs three to four times lower than that those of nuclear power”.
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sammlung zusammen, um dann den Schluss zu ziehen, dass es keine Rechfertigung gibt, ge-
genwärtig ein neues Nuklearprogramm zu betreiben. [SDC 2006]

9.5  Kernenergie in Schwellenländern

Bei der Nutzung von Energie besteht weltweit eine enorme Ungleichheit. Ein Mensch in einer 
Industrienation verbraucht etwa fünf Mal soviel Energie wie jemand in einem Entwicklungsland. 
Zur Zeit haben 2,4 Milliarden Menschen keinen Zugang zu modernen Energiedienstleistungen. 
[Canrea 2005]

Etwa 1,6 Millionen Todesfälle jährlich werden auf Kochen und Heizen mit festen Brennstoffen auf 
offenem Feuer und die daraus entstehende starke Belastung in den Wohnräumen zurückgeführt, 
vor allem bei Kindern unter fünf Jahren. Kochen und Heizen mit festen Brennstoffen gehören 
somit zu jenen Aktivitäten, auf welche die höchste Anzahl an Todesfällen zurückzuführen ist. 
[WHO 2005]

Eines der im Jahre 2000 von den Vereinten Nationen verabschiedeten Milleniums-Entwicklungs-
zielen ist die Halbierung der Anzahl von Menschen, die mit weniger als einem Dollar pro Tag 
auskommen müssen, bis 2015. Es gibt einen deutlichen und unbestrittenen Zusammenhang 
zwischen dem Zugang zu Energiedienstleistungen und dem Erreichen dieses Zieles. Dennoch 
prognostiziert die Internationale Energieagentur (IEA) das Ansteigen der Anzahl von Menschen, 
die keinen Zugang zu modernen Energiedienstleistungen haben, auf 2,63 Milliarden bis 2030.

Die Zukunft des Energieverbrauchs wird wesentlich davon abhängen, was in den Entwicklungs-
ländern und den Schwellenländern passiert, vor allem in China und Indien. Für diese Länder 
wird eine Verdoppelung oder Verdreifachung des Energieverbrauchs in den nächsten 30 Jahren 
erwartet. Ihr Anteil an der globalen Energienachfrage wird kurz nach der Jahrhundertwende den 
der OECD-Länder übertreffen und es wird prognostiziert, dass der Energiebedarfszuwachs fast 
ausschließlich mit fossilen Brennstoffen gedeckt werden wird.

Außerhalb Europas und Nordamerikas wird Kernenergie in 10 Ländern genutzt und spielt dort 
– abgesehen von Süd-Korea (38 %), Japan (23 %) und Taiwan (23 %) – nur eine kleine Rolle bei 
der Stromproduktion: Argentinien (8,2 %), Südafrika (6,6 %), Mexiko (5,2 %), Brasilien (3 %), 
Indien (2,8 %), Pakistan (2,4 %) und China (2,2 %). Das bedeutet, dass die Kernenergie weniger 
als 1 % der in diesen Regionen der Welt verbrauchten kommerziellen Energie beträgt, im Ver-
gleich zum weltweiten Durchschnitt von 6,2 %.

Ein eventueller Anstieg der Kernenergienutzung wird in Ländern außerhalb der OECD erwartet. 
Das spiegelt sich in der Tatsache wider, dass von den 28 Reaktoren, die in Bau sind, nur zwei in 
OECD-Ländern sind, nämlich in Finnland und Japan (Abbildung 9-3).

Im nächsten Jahrzehnt werden unvorstellbar hohe Investitionen für den chinesischen Energie-
sektor notwendig werden. Man geht davon aus, dass der Großteil in den Strombereich gehen 
wird, fast 2 Billionen $ an Investitionen in den nächsten 30 Jahren. Gesamt sollen fast 500 GW 
an neuer Erzeugungskapazität errichtet werden, wovon ein Zehntel Kernenergie sein soll. Das 
würde den Kernenergieanteil an der Stromproduktion von rund 2 % auf rund 6 % erhöhen.



 

210

Kernenergie, Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Angesichts dieser Tatsache kann Kernenergie nur dann eine wesentliche Rolle bei der Vermei-
dung von CO2-Emissionen spielen, wenn sie für die Märkte in diesen Ländern geeignet ist, d.h. 
wenn die Kernenergie an die jeweiligen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und rechtlichen Struk-
turen und Sicherheitskulturen angepasst werden kann. Die aktuelle Generation von Kernkraftwer-
ken erfüllt diese Anforderungen nicht: Die jetzige Kernenergietechnologie erfordert eine Sicher-
heitskultur, Infrastruktur und spezielle Ausbildung, die auch das Limit dessen darstellt, was die 
Industrienationen aufbringen können. Die Kernenergie kann daher nicht als an Schwellen- bzw. 
Entwicklungsländer angepasste Technologie betrachtet werden.

Es gibt verschiedene Punkte bei der für und in Industrienationen entwickelten Kernenergie, die 
den Bedürfnissen von Entwicklungsländern nicht entsprechen:

Inadäquate Dimensionierung: Die Wirtschaftlichkeit der Serienproduktion, d.h. die „wirtschaftliche“ 
Größe eines Reaktors der aktuellen Generation liegt bei einem GWe und darüber und ist zur Grund-
lastdeckung bestimmt, während der Bedarf bei adaptierbaren, der Lastkurve der Nachfrage folgen-
den Kraftwerken liegt.

Inkompatibilität mit der Infrastruktur: Wenn die Voraussetzung zur Realisierung der aktuellen 
Kernenergietechnologie die Modifizierung einer Gesellschaft ist – deren Industrie, Arbeitskräfte 
und Aufsichtsbehörden – um sie den Bedürfnissen der Kernenergie anzupassen, so kann dies 
wohl nicht als nachhaltig bezeichnet werden. Werden umgekehrt die Länder zu Verkäufern von 
Standorten für Kernkraftwerke degradiert, die dann von Firmen und Teams aus den hoch indu-
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strialisierten Ländern betrieben würden, kann die Technologie nicht als „adaptierte Technologie“ 
bezeichnet werden und wäre nicht akzeptabel.

9.6  Ausweitung der Verwendung von Kernenergie

Weltweit wird Kernenergie in 32 Ländern betrieben, insgesamt gibt es 443 Reaktoren. Im Jahre 
2004 lag der weltweite Kernenergiestromanteil bei 16 % und machte 6 % der globalen kommerzi-
ellen Energie aus. Wenn nicht-kommerzielle Energie einbezogen wird – z.B. die Verwendung von 
solarthermischer Energie und Biomasse (erzeugt für den Eigenverbrauch) − dann sinkt der Anteil 
der Kernenergie an der gesamten verbrauchten Energie noch weiter. In den letzten Jahrzehnten 
verlangsamte sich die Errichtung neuer Kernkraftwerke in der ganzen Welt deutlich und zur Zeit be-
finden sich weltweit nur 28 Reaktoren in Bau. Im Jahre 2005 wurde weltweit die Errichtung von nur 
zwei neuen Reaktoren begonnen, von Chasnupp 2 in Pakistan und von Olkiluoto 3 in Finnland.

Wenn man von einer Betriebszeit von 40 Jahren für moderne Reaktoren ausgeht, was relativ op-
timistisch ist, da zur Zeit ein Reaktor nach einem durchschnittlichen Betrieb von 22 Jahren still-
gelegt wird, aber möglich ist wenn man den Fortschritt bei der aktuellen Reaktorengeneration im 
Vergleich zu den vorigen beachtet, dann müssten alleine zur Erhaltung des aktuellen Kernener-
giestromanteils im globalen Mix innerhalb der nächsten 10 Jahre 82 Reaktoren in Betrieb gehen 
– innerhalb eines Jahrzehnts [Schneider 2004]. Das ist ohne eine rapide weltweite Renaissance 
der Kernenergie unmöglich. Angesichts der langen Vorlaufphasen für Kernkraftwerke (von der 
Bestellung des Reaktors bis zur Stromproduktion) ist das allerdings sehr unwahrscheinlich.

Die Kernenergie verwendet Uranbrennstoff, der genauso wie fossile Brennstoffe in seinem Vor-
kommen auf der Erde limitiert ist. Zur Zeit gibt es viele verschiedene Schätzungen über die 
globalen Uranreserven. Die Schätzungen sind abhängig von Abbautechnik, Abbaukosten und 
den aktuellen Brennstoffkosten. Sobald der Preis für den Brennstoff ansteigt, steigen tendenti-
ell auch Erkundung und Abbau der Reserven an. Das World Energy Assessment (WEA) hat für 
verschiedene Brennstoffarten sowohl die zur Zeit bekannten Reserven zusammengestellt, als 
auch die Gesamtvorkommen abgeschätzt, ohne die Förderkosten einzubeziehen. Diese Zahlen 
sind der folgenden Tabelle zu entnehmen. Es wird davon ausgegangen, dass die Vorkommen 
an fossilen Brennstoffen bei einem Verbrauchsniveau von 1998 für die nächsten 80 - 229 Jahre 
ausreichen werden, im Vergleich zu den Uranvorkommen mit nur 47 Jahren.

Andere Quellen führen etwas andere Zahlen an, vor allem für die Gesamtvorkommen. Die als 
„Red Book“ bekannt gewordene Schätzung (erstellt von der Internationalen Atomenergie Orga-
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nisation IAEO und der Nuclear Energy Agency NEA) spricht davon, dass die Reserven bei einem 
Förderpreis von unter 80 $/kg (etwa doppelt so hoch wie der gegenwärtige Preis) bei rund 3,5 
Millionen liegt, und das Gesamtvorkommen bei etwa 9,7 Millionen Tonnen3. Sie gibt den jährli-
chen Uranverbrauch im Jahre 2003 mit 68.815 t an, daher würden die Reserven noch etwa 50 
Jahre ausreichen, die Gesamtvorkommen etwa 140 Jahre. [IAEA/NEA 2003]

Sollte die weltweite Kernenergienutzung ausgeweitet werden, so wird sich die Rate erhöhen, mit der 
die Uranvorkommen der Welt verbraucht werden, und die Reichweiten fallen kürzer aus (siehe dazu 
auch Sholly, „Nuklear erzeugter Wasserstoff – eine nachhaltige Option?“, in dieser Publikation).

Um Erze mit geringerem Urangehalt aufzubereiten, bedarf es eines Energieeinsatzes, der selbst 
CO2-Emissionen erzeugt. Die Verwendung der jetzigen Uranerze – mit etwa 2 % Konzentration 
– führt zum Ausstoß von etwa 33g CO2-Äquivalent/kWh Kernenergiestrom in Deutschland. An-
dere in einer Studie des Ökoinstituts [ÖKO 2006] zitierte Schätzungen sprechen von einem inter-
nationalen Standard in der Bandbreite von 30-60 g CO2/kWh. Die Betreiber in der World Nuclear 
Association (WNA) hingegen vertreten die Ansicht, dass dieser Wert niedriger läge, nämlich 6 
– 26 g CO2/kWh [WNA 2005]. Das Ökoinstitut nennt auch geschätzte Emissionen aus der Ver-
wendung von Erzen mit niedrigerer Konzentration (0,1 - 1 % Konzentration): Die Werte können 
bis zu 120g/kWh ansteigen. Diese Treibhausgasemissionen sind mit den effektivsten KWK-Gas-
turbinen gleichauf. [ÖKO 2006]

Wenn die Kernenergie eine größere Rolle bei der Deckung des weltweiten Energiebedarfs spie-
len soll, so wäre eine massive Ausweitung der aktuellen Programme notwendig. Die Kernenergie 
produziert zur Zeit etwa 6 % der kommerziellen Primärenergie und 16 % der verbrauchten Elek-
trizität. Das Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) präsentierte ein Szenario, bei 
dem die Kernenergie eine bedeutendere Rolle bei der Reduktion der CO2-Emissionen spielt und 
auf 3000 GW installierte Kapazität im Jahre 2075 (das wären 50 % der weltweiten Stromproduk-
tion) und anschließend auf 6500 GW im Jahre 2100 (75 % der Stromproduktion) ausgebaut wird. 
Bei diesem Szenario käme es zu einer Reduktion der für 2100 prognostizierten CO2-Emissionen 
um ein Viertel. Selbst bei einer angenommenen Betriebsdauer von etwa 50 Jahren (ein Kompro-
miss zwischen der aktuellen und der angegebenen zukünftigen Betriebsdauer von Reaktoren 
und zweifellos sehr optimistisch) müsste die Errichtung von rund 7000 Reaktoren im nächsten 
Jahrhundert bzw. von 70 Reaktoren pro Jahr bewerkstelligt werden. Wenn man das mit dem 
bisherigen weltweiten Höhepunkt der Kernindustrie in den 1980er vergleicht, als die höchste 
Anzahl an Reaktoren an das Netz ging, nämlich 33, und da es im Jahre 2005 nur 5 waren, so ist 
dieses Szenario ein für die Nuklearindustrie sehr optimistisches. Wenn nur mit Uranbrennstoff 
betriebene Reaktoren verwendet würden, dann würden jährlich 600 t Plutonium anfallen. Wenn 
mit Plutonium betriebene Reaktoren zum Einsatz kämen, was angesichts der aktuellen Uranre-
serven und den favorisierten Reaktoren der Generation IV wahrscheinlich ist, so würden rund 
4000 t Plutonium jährlich erzeugt werden. [Feiverson 2003]

Die Verwendung von Plutoniumbrennstoff in Reaktoren hat den Vorteil, dass die potentielle aus 
dem Uran verwendbare Energie um das Sechzigfache erhöht wird, was die Lebensdauer der 
Uranvorräte massiv verlängern würde. Die Erfahrungen mit dem Betrieb der Schnellen Brüter, 
die mit Plutonium betrieben wurden, waren kein Erfolg. In Europa wurden alle geplanten oder 
betriebenen Reaktoren in Frankreich, Deutschland und Großbritannien bereits stillgelegt, es gibt 

3  Wenn der Uranpreis steigt, so wird auch weniger ökonomisch abbaubares Uran, bzw. Uranerz mit geringerem 
Urangehalt abgebaut.
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jetzt nur mehr einen Forschungsreaktor – den Phenix in Frankreich. Weltweit gibt es nur mehr in 
Japan und Russland solche Reaktoren in Betrieb und einen in Bau, in Indien.

Abgebrannter Brennstoff aus konventionellen Reaktoren wird teilweise aufbereitet, wobei Plutoni-
um abgetrennt wird um daraus Brennstoff herstellen zu können. In den 1970er und 1980er wurden 
Wiederaufbereitungsanlagen bestellt und in Frankreich und Großbritannien errichtet. Die Wieder-
aufbereitung ist ein technisch komplexer Prozess, bei dem wesentlich mehr Abfall entsteht, als 
der abgebrannte Brennstoff zunächst war. Die Zahlenangaben weisen eine beträchtliche Schwan-
kungsbreite auf, zwischen etwa der 20-fachen bis zur 180-fachen Abfallmenge. Der Misserfolg mit 
der Brütertechnologie hat zu Vorräten von 200 t an abgetrenntem Plutonium geführt.

Eine Wiederbelebung des Plutoniumbrennstoff-Kreislaufs, selbst wenn dieser technisch und 
ökonomisch machbar werden sollte, erhöht das Proliferations-Risiko der friedlichen Kernener-
gienutzung: Bereits eine relativ geringe Menge an Plutonium, etwa 5 kg, reichen für die Herstel-
lung einer Atombombe.

9.7  Schlussfolgerungen

Es bedarf einer globalen Anstrengung, um den CO2-Ausstoß zu reduzieren und damit die Aus-
wirkungen des Klimawandels zu vermindern. Weltweit ist es notwendig, sichere und nachhaltige 
Technologien zu verwenden, die in großem Umfang eingesetzt werden können.

Dieses Papier weist nach, dass die einzige realistische Möglichkeit, den CO2-Ausstoß deutlich 
zu vermindern, die Reduktion der Energieintensität darstellt, d.h. die Erhöhung der Effizienz bei 
der Energieumwandlung und bei der Verwendung der Energie, die zur Deckung des steigenden 
Bedarfs nach Waren und Dienstleistungen aufgewendet wird.

Zur Verhinderung von CO2-Emissionen auf die Kernenergie zu setzen, könnte bedeuten, dass 
das wesentlich größere Potential der Energieeffizienz-Erhöhung in den heutigen Wirtschaftssy-
stemen ungenutzt bleibt, und zwar in noch größerem Maße, als in der Vergangenheit. Außerdem 
machen die beschränkten Uranvorkommen die breitere Verwendung von Kernenergie noch we-
niger sinnvoll, da das einzige längerfristig mögliche Nuklearprogramm auf Plutonium-Reaktoren 
setzen müsste, die den Abfall und die Proliferations-Risiken der Kernenergie stark erhöhen.

Um Effizienz zum „Marktführer“ zu machen, wären Strategien für höhere Energiepreise notwen-
dig, aber noch nicht ausreichend. Die Gründe für den Rückgang der Energieintensität der letz-
ten Jahrzehnte müssen sorgfältig analysiert werden: Welcher Anteil ist technologiebedingt, was 
ist auf politische Maßnahmen zurückzuführen? Transaktionskosten, rechtliche, gesell schaftliche 
und technische Barrieren müssen identifiziert und mit geeigneten Strategien überwunden wer-
den, die in vielen Fällen erst entwickelt werden müssen. Erfahrungen (positive und negative) mit 
Faktoren, die für die Energieintensitätsreduktion förderlich oder hinderlich waren, sind sorgfältig 
zu analysieren. Man kann annehmen, dass die Reduktion der Energieintensität schwieriger zu 
organisieren ist, als eine neue Kernenergieinitiative zu lancieren, aber sicherlich geeigneter, um 
das Klimaproblem zu lösen (statt das Problem der stagnierenden Nuklearindustrie zu lösen).
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9.8  Zusammenfassung

Dieses Papier kommt zu dem Schluss, dass die Kernenergie keine geeignete Option zur CO2-
Reduktion ist. Die wesentlichen Argumente gegen die Option Kernenergie sind:

Wenn Kernenergie nicht nur eine marginale Rolle bei der Reduktion von CO2-Emissionen spielen 
soll, so müsste die Verwendung auf ein Niveau ansteigen, das einen wesentlichen Teil des pro-
gnostizierten Anstiegs beim Verbrauch von fossilen Brennstoffen ersetzen würde. Dazu müssten 
Kernkraftwerke mit einer Geschwindigkeit in Betrieb genommen werden, die noch eine Größen-
ordnung über der Rate läge, die in den „goldenen Zeiten“ der Kernenergie erreicht wurde, d. h. in 
den 1970er und 1980er Jahren. Es gibt keine Grundlage für so eine Entwicklung, weder bei der 
Produktionskapazität noch bei der Fähigkeit der Länder, ein solches Wachstum zu absorbieren.

In den vergangenen Jahrzehnten wäre der Anstieg der weltweiten CO2-Emissionen etwa doppelt 
so hoch gewesen wie er tatsächlich war, das heißt etwa doppelt so viel zusätzliche fossile Energie 
wäre verbraucht worden, wenn das Wirtschaftswachstum nicht mit einer deutlichen Reduktion 
der Energieintensität einhergegangen wäre. Im Vergleich dazu haben sämtliche Energiequellen 
mit geringem CO2-Ausstoß, darunter auch die Kernenergie, einen wesentlich geringeren Beitrag 
zur Verringerung der CO2-Emissionen geleistet. Das bedeutet, dass der Beitrag der Kernenergie 
und der erneuerbaren Energien von der Effizienzverbesserung und von Strukturänderungen bei 
der Energieumwandlung und Energieverwendung bei weitem übertroffen wurde.

Die Reduktionsrate der weltweiten Energieintensität ist steuerbar (in der Vergangenheit lag sie 
etwa bei 1 % jährlich). Wäre diese Rate höher gewesen, zum Beispiel bei 1,2 % statt 1 %, dann 
hätte diese zusätzliche „Produktion von Negajoules“ der erzeugten Kernenergie entsprochen. 
Eine Verdopplung der Rate (2 % statt 1 %) hätte, grob geschätzt, eine weltweite Entkoppelung 
des Wirtschaftswachstums vom Energieverbrauch bewirkt. Das bedeutet, dass Wirtschaftswachs-
tum ohne steigenden Energieverbrauch möglich ist. Durch Vorgabe geeigneter Rahmenbedingun-
gen, wie etwa Mindesteffizienz standards für Gebäude oder Geräte, wäre das machbar.

Die steigende Energienachfrage entsteht nicht mehr vor allem in den Industrieländern, sondern 
mehr und mehr in den Entwicklungsländern und Schwellenländern, vor allem China und Indi-
en. Angesichts dieser Tatsache kann Kernenergie nur dann eine wesentliche Rolle bei der Ver-
meidung von CO2-Emissionen spielen, wenn sie für die Märkte in diesen Ländern geeignet ist, 
d.h., wenn die Kernenergie an die jeweiligen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und rechtlichen 
Strukturen und Sicherheitskulturen angepasst werden kann. Die aktuelle Generation von Kern-
kraftwerken erfüllt diese Anforderung nicht. Man könnte nun argumentieren, dass die Atomtech-
nologie diesen Anforderungen angepasst werden sollte. Doch gibt es keine Entwicklung, die 
darauf hindeuten würde, dass die Kernenergie in Entwicklungsländern und Schwellenländern 
in einem solchen Umfang angewendet werden könnte oder sollte, dass dies ein wesentlicher 
Beitrag zum Klimaschutz wäre.

Ein weltweiter Anstieg der Verwendung von Kernenergie als Technologie zur Reduktion von CO2-
Emissionen würde weitere Umwelt- und Sicherheitsprobleme bringen. Der Mangel an Uranerz 
mit hoher Konzentration würde den Einsatz von Plutoniumreaktoren erfordern, was die bereits 
bei den heutigen, relativ eingeschränkten Kernenergieprogrammen auftretenden Probleme mit 
nuklearem Müll und Proliferation noch verschärfen würde.
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10  Nukleare Energie – 
Die wirtschaftliche Frage

10.1  Einleitung

Energiepolitik stützt sich in den meisten Fällen − und das trifft auch für die EU zu − auf drei 
Säulen: Nachhaltigkeit, Sicherheit der Versorgung und wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit. 
Während der letzten Dekaden, besonders seit der Liberalisierung des Energiemarktes, lag das 
Hauptaugenmerk der Kernenergie auf ihrer Wirtschaftlichkeit. Bis vor kurzem war es weitgehend 
akzeptiert, dass Kernenergie teurer war als die üblichen Alternativen. Dies war einerseits auf die 
höhere Kostentransparenz in Verbindung mit der Einführung des liberalisierten Marktes zurück 
zu führen und andererseits auf die – im Vergleich mit Gas- und Kohlekraftwerken − signifikant 
höheren Baukosten und auch auf die − im Vergleich zu heute − niedrigeren Brennstoffkosten für 
Öl und Gas. Beobachter der Nuklearindustrie beschrieben die Situation wie folgt: „Eine Deregu-
lierung der Europäischen Märkte könnte eine größere Bedrohung für die Zukunft der Kernenergie 
darstellen als Anti - Nuklear Ideologien“. [NUKEM 1997]

Eine Analyse, die von der Nuclear Energy Agency (NEA) 1998 veröffentlicht wurde, zeigt, dass 
in praktisch allen OECD-Ländern Elektrizität, die aus Kernkraftwerken gewonnen wurde, teurer 
war, als die aus konventionellen Wärmekraftwerken (Gas und Öl). In nur drei Ländern (Frank reich, 
Japan, Russland) war die Kernenergie billiger als die Energie, die in mit Kohle oder Öl befeuerten 
Kraftwerken gewonnen wurde − dies wenn man eine 10 % Abzinsungsrate ansetzt (das ist der 
Zinssatz, der für die Bauzeit angesetzt wird − ein Schlüsselfaktor für die Wirtschaft lichkeit der 
Kernenergie). Im globalen Schnitt ist die Kernenergie um 15 % teurer als durch Gas und um 6 % 
teurer als durch Kohle generierte Energie. [IEA/NEA 1998]

Die gegenwärtigen hohen Treibstoffkosten der primären Alternative − Gas − veranlassen Einige 
zu behaupten, dass Kernenergie nun vergleichsweise billiger sei als die gängigen Alternativen. 
Insbesondere folgerte die NEA in ihrer überarbeiteten Vorhersage im Jahr 2005, dass sich bei 
einer 10-prozentigen Abzinsungsrate1 die Kosten für Strom aus Kohle auf $ 35-60/MWh, aus 
Erdgas auf $ 40-63/MWh und aus Kernenergie auf $ 30-50/MWh belaufen [IEA/NEA 2005].

Viele andere wirtschaftliche Berichte und Indikatoren unterstützen die Schlussfolgerungen des 
letzten NEA Berichts nicht vollständig und zeigen einige Aspekte auf, welche die wirtschaftliche 
Attraktivität der Kernenergie beeinflussen werden. Dieser Bericht wird einen kurzen Blick auf 
diese Aspekte werfen.

•  Sind die Annahmen, die den Kostenberechnungen für neue Nuklearanlagen zugrunde liegen, zu 
rechtfertigen?

•  Welche finanziellen Risken sind mit dem Neuerrichtungsprogramm verbunden?

•  Brauchen neue Kernkraftwerke zusätzliche staatliche Unterstützung oder Zuschüsse um im 
liberalisierten Markt konkurrenzfähig zu sein?

1  Die Wahl der Abzinsungsrate beeinflusst das Ergebnis derartiger Berechnungen wesentlich. 
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•  Darf man die vollen Umweltkosten verschiedener Energieoptionen außer Acht lassen?

•  Wie hoch sind die Kosten der Kernenergie im Vergleich zu anderen Maßnahmen zur Senkung 
der CO2-Emissionen?

10.2  Sind die Annahmen, die den Kostenberechnungen für 
neue Nuklearanlagen zugrunde liegen, zu rechtfertigen?

In den letzten Jahren wurden zahlreiche wirtschaftliche Analysen vorgenommen, um die vor-
hergesagten Kosten für die Errichtung weiterer Kernkraftwerke zu beurteilen. Tabelle 10-2, am 
Schluss des Abschnittes, gibt Details zu einigen dieser Studien und stellt einen Vergleich an. Sie 
zeigt die Hauptparameter, welche die Elektrizitätskosten von Kernkraftwerken beeinflussen.

Bauzeiten:

Die Nuklearindustrie weist historisch, wie dies auch bei anderen großen Bauprojekten der Fall 
ist, keinen guten Ruf hinsichtlich zeitgerechter Baufertigstellung auf. Die Berichte, die hinsichtlich 
der Bauzeiten durchgesehen wurden, schätzen, dass die Bauzeit auf 5 Jahre (60 Monate) und 
damit beträchtlich reduziert werden kann. Im Gegensatz dazu weisen die Daten der Länder mit 
den zwei größten Kernkraftwerksprogrammen (Tabelle 10-1) darauf hin, dass diese optimistische 
Einschätzung für neue Bauten nur schwer einzuhalten sein wird.

Die aktuelle Erfahrung gibt es in Finnland, wo das einzige derzeit in der Europäischen Union in 
Bau befindliche Kernkraftwerk in Olkiluoto erreichtet wird: nach weniger als 2 Jahren Bauzeit 
geht man davon aus, dass man mit dem Vorhaben etwa 1 Jahr in Verzug ist.

Baukosten:

Die Vorhersagen für die Baukosten zeigen eine große Variation auf, sie gehen von € 810 bis 
€ 3.650/ installiertem kW aus. Eine noch größere Variation wird sichtbar, wenn man die theoreti-
schen Kosten mit den tatsächlichen vergleicht. Weil nur wenige Reaktoren in den letzten Jahren 
gebaut wurden, gibt es nur wenige Vergleichsmöglichkeiten für tatsächliche Baukosten. Der letz-
te im Vereinigten Königreich fertig gestellte Reaktor war Sizewell B in den 1990ern und es wird 
allgemein geschätzt, dass die Kosten der Fertigstellung circa € 5.110/kW betrugen. Bei Japan 
General Electrics schätzte man, dass der neue, fortgeschrittene 1300 MW Siedewasserreaktor 
mit Kosten von circa $ 1.528/kW gebaut werden kann. Als jedoch die Einheiten für Tokyo Elec-
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tric Power Company errichtet wurden, betrugen die tatsächlichen Baukosten $ 3.236/kW für die 
erste und $ 2.800/kW für die zweite Einheit.

Kapitalkosten:

Die Kosten der Kredite sind eine der wichtigsten Variablen, weil aufgrund der großen Baukosten 
schon kleine Änderungen bei der Verzinsung große Auswirkungen auf den Strompreis haben 
können. Die betrachteten Studien zeigen eine Variation von 5-12 % Abzinsung in ihrer Analyse. 
Die Kapitalkosten werden von den mit dem Projekt verbundenen Risiken beeinflusst.

Lastfaktor:

Über die letzten Jahre hat sich der durchschnittliche Lastfaktor von Reaktoren erhöht. Dies ist zum 
einen das Resultat der Versuche der Operatoren, Ausfälle zu vermindern − um den Profit zu erhö-
hen − und zum Teil auch das Resultat des Durchschnittsalters der Reaktoren. Betrachtet man die 
Lebenszeit eines Reaktors beginnt der Lastfaktor mit niedrigen Werten – Kinderkrankheiten – dann 
sollte eine gute Periode folgen, in welcher der Reaktor einen effizienten Betrieb aufweist, bevor 
dann Alterungsprobleme einsetzen – was bereits mit etwa 20 Jahren beginnen kann und sich ab 30 
bis 40 Jahren zunehmend verstärkt. Das globale Durchschnittsalter aller Reaktoren beträgt circa 
22 Jahre und liegt daher im Großen und Ganzen in der optimalen Altersspanne. Trotzdem liegt der 
durchschnittliche Lastfaktor nur bei 77,8 %. Die Abschätzungen für Lastfaktoren von 85 % über 
die gesamte Lebenszeit werden von einigen als optimistisch eingeschätzt.

Arbeitszeit:

Wie bereits erwähnt weisen die heutigen Reaktoren eine durchschnittliche Betriebsdauer von 
22 Jahren auf, während die durchschnittliche Betriebsdauer von stillgelegten Reaktoren eben-
falls 22 Jahre beträgt. Im Moment werden aber in einigen Ländern – wie zum Beispiel den USA - 
Pläne umgesetzt, die Betriebsdauer existierender Reaktoren auf 60 Jahre auszudehnen. Folglich 
schlagen einige wirtschaftliche Analysen, die im Moment vorgenommen werden vor, dass die 
wirtschaftliche Lebensdauer eines Reaktors mit 40 Jahren oder mehr angesetzt werden sollte. 
Dies scheint optimistisch, zieht man das Fehlen technischer und wirtschaftlicher Erfahrung hin-
sichtlich des Betriebs von Leichtwasser Reaktoren über 40 Jahre hinaus in Betracht.

10.3  Was sind die finanziellen Risiken die mit einem 
Neubau Programm verbunden sind?

Die Unsicherheiten bezüglich der Rentabilität von Kernkraftwerken haben in der Finanzwelt Be-
denken erzeugt, in die Kernenergie zu investieren; im Besonderen hat man erkannt, dass Öl- 
und Gaspreise unbeständig sind und daher auch wieder sinken können. Kernkraft hat hohe 
Fixkosen – für Bau und Dekommissionierung – und lange Bauzeiten. Im Durchschnitt liegen die 
Errichtungskosten pro installiertem kW für ein Kernkraftwerk ungefähr beim zweifachen eines 
Kohlekraftwerks und beim vierfachen eines Gaskraftwerks. Darüber hinaus braucht es 5 - 10 
Jahre um ein Kernkraftwerk zu errichten, während ein Gaskraftwerk in 3 Jahren gebaut ist und 
ein Windpark in 6 Monaten. Das heißt, dass es vom finanziellen Standpunkt betrachtet höhere 
vorzufinanzierende Kosten gibt, es aber auch länger dauert, bis die ersten Einkünfte erzielt wer-
den können. Das ist neben den vorhergesagten Gesamtbetriebszeiten – nun 40 - 60 Jahre – der 
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Grund warum Investitionen in Kernkraftwerke von der Consultingfirma UBS als „eine potentiell 
mutige 60-Jahres Wette auf Benzinpreise, Diskontraten und versprochene Effizienzerträge...“ be-
zeichnet wurden [UBS 2005].

Der Bericht zeigt auch auf, dass der Ölpreis über $ 28/barrel liegen muss damit Kernenergie 
wettbewerbsfähig sein kann − was er derzeit auch ist. Wie aber die Graphik unterhalb zeigt, war 
dies in den letzten 50 Jahren nicht immer der Fall, da diese Bedingung nur in weniger als 40 % 
der Zeit zugetroffen hat. Sinkende Ölreserven und steigende Nachfrage werden künftig jedoch 
eher zu höheren Ölpreisen führen.

Ein anderer Bericht der HSBC streicht ebenfalls die Risiken heraus, die mit Investitionen in neue 
Kernkraftwerke zusammenhängen [HSBC 2005]: „Daher könnte dieses finanzielle Risiko [neue 
Kernkraftwerke] kombiniert mit unerwarteten Bauverzögerungen, das Risiko aufwändiger politi-
scher und administrativer Aufsicht, nukleare Abfallprobleme und Widerstand der Öffentlichkeit 
neue Kernenergie zu einer schwer zu schluckenden Pille für Equity Investoren2 machen.“

2  Equity Investoren – Kapitalgeber, die einem Unternehmen finanzielle Mittel auf Zeit zur Verfügung stellen und im 
Gegenzug Anteile oder Aktien übernehmen.
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Andere finanzielle Institutionen weisen auf die hohen Risiken einer Investition in die Kernenergie 
hin, und betrachten andere Bereiche, welche die Investitionssicherheit dieser Technologie beein-
flussen. Besonders Standard&Poor zeigen die Probleme eines nuklearen Unfalls, der Lagerung 
von nuklearem Abfall und die Probleme bei der öffentlichen Akzeptanz als Schlüsselfaktoren auf.

„Die Entwicklung von neuen Kernreaktor-Generationen ist im de-regulierten Europäischen Markt, 
wenn auch die langen Bauzeiten und Kapitalkosten mit einbezogen werden, ein höchst riskan-
tes Unternehmen. Probleme bei der Standortwahl sind heute sicher noch viel größer als in den 
1970er und 1980er Jahren, als die meisten Reaktoren gebaut wurden. Außerdem wird auch die 
politische Unterstützung trügerisch bleiben − abhängig von der Entwicklung der weltweiten Si-
cherheitsperformance der Nuklearanlagen. Ein anderer Tschernobyl-ähnlicher Unfall könnte die 
momentan leicht wohlwollende Einstellung schnell wieder relativieren. Grundlegende Probleme 
wie zum Beispiel die Endlagerung von nuklearem Abfall und die Erzielung eines weitreichenden 
gesellschaftlichen Einverständnisses sind noch immer Voraussetzung für eine Renaissance gro-
ßen Ausmaßes.“ [Standard & Poor 2006]3

3  Developing new nuclear generation in the deregulated European market environment is a high-risk venture, 
given the long construction times and high capital costs. Siting issues are likely to be more sensitive today 
than in the 1970s and 1980s when most reactors were built. Furthermore, political support will remain 
fragile to nuclear safety performance worldwide. Another Chernobyl-like accident can rapidly cool the 
current cordial sentiments. Fundamental issues, such as the final storage of nuclear waste and far-reaching 
social consensus, are still likely to be required before a potential large-scale renaissance can happen 
[Standard & Poor 2006]
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10.4  Werden neue nukleare Kraftwerke zusätzliche staatliche 
Unterstützung erfordern oder Zuschüsse brauchen 
um im liberalisierten Markt zu konkurrieren?

Wie bereits angemerkt, halten der nukleare Sektor und seine Vertreter ihre Industrie heute für 
wirtschaftlich. Der Welt Nuklear Verband (WNA) ist so selbstsicher, dass nun behauptet wird, 
dass „Kernenergie im 21. Jahrhundert wirtschaftlich wettbewerbsfähig sein wird, auch wenn die 
Vorteile der Kernenergie bei den globalen Umweltauswirkungen oder nationale Vorteile hinsicht-
lich Preisstabilität und Sicherheit der Energieversorgung wirtschaftlich nicht bewertet werden“. 
[WNA 2005]4

Diese Sichtweise wird von Beobachtern, die nicht aus der Nuklearindustrie stammen, nicht 
geteilt; sie vertreten die Ansicht, dass Regierungsunterstützung und Förderungen nötig sein 
werden. Im Dezember 2005 sagten Standard & Poor über das Potenzial neuer Investitionen: 
„Wenn der Bau von Kernkraftwerken im Vereinigten Königreich Realität werden soll, dann hat 
Standard & Poor beträchtliche Bedenken hinsichtlich der zukünftigen Struktur der Stromerzeu-
gungsindustrie. Im Besonderen betrifft dies das Potential zur erhöhten Regulierung der libera-
lisierten Erzeugungsindustrie, eine erhöhtes Maß an politischer Einmischung in die Marktstruk-
tur und die weitergehenden Aussichten für Kernenergie in einem kompetitiven Energiemarkt. 
Standard & Poor erwarten, dass Investitionen in Kernenergie abhängig sind von der langfristigen 
Stabilität hoher Strompreise im Vereinigten Königreich.“ [Standard & Poor 2005]5

Wenn Regierungen den nötigen Markt für Kernenergie schaffen, gibt es einige Unterstützungs-
möglichkeiten, die in Betracht gezogen werden könnten. Diese beinhalten:

• Nukleare Verpflichtung: Dies würde jeden Stromversorger verpflichten, einen bes timm ten
 Prozentanteil seines Stromes aus Kernkraftwerken zu beziehen. Die Regierung kön nte dann 
 den Anteil der Kernenergie im Energiemix verbindlich festlegen.

• Kapitalzuschuss: Die Regierung könnte Zuschüsse für neue Bauten bewilligen.

• Garantien für Kostenüberschreitungen: Unternehmen könnten Regierungs versicherun gen 
 anstreben, die sie für alle Zeit- oder Kostenüberschreitungen, die ihnen aus ver längerten 
 Genehmigungsverfahren erwachsen, entschädigen. Dies könnte in der Form geschehen, dass 
 die Regierung die Zinsen für Darlehensverlängerungen bezahlt.

4  „Nuclear power in the 21st Century will be economically competitive even without attaching economic weight 
to the global environmental virtues of nuclear power or to national advantages in price stability and security of 
energy supply“. [WNA 2005]

5  „If new construction of nuclear power is to become a reality in the U.K., Standard & Poor’s has significant 
concerns over the future structure of the generating industry. In particular, the potential for increased regulation 
of the liberalized generating industry, a higher level of political interference in the market structure, and the 
ongoing prospects for nuclear power in a competitive power market. Standard & Poor’s expects that investment 
in nuclear power will rely on the long-term sustainability of high electricity prices in the U.K. energy market“.  
[Standard & Poor 2005]
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•  Steuererleichterungen: Die Nuklearindustrie könnte von Steuern befreit werden oder Steuern 
könnten aufgeschoben bzw. reduziert werden. Dies könnte auf lokaler Ebene, durch Anpas-
sung der business rates6 oder auch auf nationaler Ebene passieren.

•  Lizenzierungsprozess: Die Nuklearindustrie möchte eine Vereinfachung des Lizenzie rung-
sprozesses erreichen. Dies würde sicherstellen, dass einige Fragen (Kos tenwahrheit im En-
ergiesektor, nukleare Sicherheit, Wirtschaft, etc.) auf nationaler Ebene behandelt würden und 
sich Planung daher primär auf die Erfassung lokaler Umwelt themen beschränken könnte.

•  Kohlenstoffpreis-Garantien: Die Nuklearindustrie ist um Zusatzfinanzierung und Garan tien für 
den Preis von Kohlendioxid bemüht. Einige Vorschläge möchten für die Kernenergie zusätzli-
che Mittel lukrieren weil kein Co2 während der Stromproduktion aus Kernkraftwerken emittiert 
wird (obwohl während des Baus der Anlagen und des Abbaus und der Erzeugung des Uran-
brennstoffes sehr wohl emittiert wird). Weiters werden Vor schläge erörtert, die darin münden 
würden, dass die Regierungen eine Langzeitgarantie – vielleicht für bis zu 30 Jahren – für den 
Kohlenstoffpreis festlegen.

Der Bedarf an zusätzlicher Unterstützung wurde durch Pläne und Aktionen einiger OECD Länder 
hervorgehoben. Anfang 2005 wurde der Bau des ersten europäischen Druckwasserreaktors EPR 
in Finnland begonnen. Bei Bestellung des Reaktors wurden die Kosten auf € 1.500-1.800/ instal-
liertem kW [AREVA 2005] geschätzt. Der Preis war jedoch künstlich niedrig gehalten aufgrund 
des verfügbaren Finanzpakets (welches Exportkreditgarantien der Regierungen von Frankreich 
und Schweden enthielt, was für Projekte innerhalb der EU sehr ungewöhnlich ist [Nucleonics 
Week 2005a] und einen unrealistisch niedrigen vertraglichen Verkaufspreis − dies scheint ein 
Lockangebot der Errichter zu sein). Dies wurde auch weiter von der Tatsache unterstrichen, dass 
die Kosten pro installiertem kW bei einem ähnlichen Reaktor in Frankreich um 25 % höher sein 
sollen. [Nucleonics Week 2005b]

In den USA, wo es seit mehr als 30 Jahren keine neue Bestellung eines Reaktors gab, wurde 
von der Regierung ein Förderungsprogramm vorgeschlagen um den Versuch eines nuklearen 
Bauprogramms zu starten. Dieses Paket beinhaltet [ICF Consulting 2005]:

• einen Steuerkredit von 1,8 cent/kWh für die ersten acht Erzeugungsjahre der ersten sechs 
 Einheiten;

• eine bundesstaatliche Kreditgarantie von bis zu 80 % der Kosten von innovativer Technologie;

•  einen Unterstützungsrahmen zur Abdeckung regulatorischer bzw. juristischer Verzögerun gen 
im Wert von bis zu $ 500 Millionen für die ersten beiden Reaktoren und $ 250 Millionen für die 
nächsten vier;

• Forschungs- und Entwicklungsfonds im Wert von $ 850 Millionen; und

• Unterstützung bei bereits angefallenen Entsorgungskosten (bis zu $ 1,3 Milliarden).

6  Business rate - eine Abgabe die im Vereinten Königreich von den lokalen Behörden eingehoben wird, um die 
Kosten lokaler Serviceleistungen abzudecken, vergleichbar mit einer Art Körperschafts- bzw. Gewerbesteuer.
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Es wird geschätzt, dass dieses Paket von Angeboten den US Steuerzahler $ 13 Milliarden kosten 
wird [Lovins 2006].

10.5  Darf man die vollen Umweltkosten verschiedener 
Energieoptionen außer Acht lassen?

Energieproduzenten und Verbraucher begleichen nicht die vollen Umweltkosten, z.B. die Kosten, 
die durch radioaktive Abfälle sowie durch CO2-, SO2- oder andere Emissionen entstehen. Das ist 
eine Subvention für die verunreinigenden Energiequellen, wie Kohle, Gas und Kernenergie und 
benachteiligt saubere Technologien, wie beispielsweise Erneuerbare Energieträger. Studien, die 
vom DLR durchgeführt wurden ergaben, dass im Jahr 2003 das Förderprogramm für Erneuer-
bare Energien in Deutschland etwas mehr als eine Milliarde Euro ausmachte. Hätte es allerdings 
dieses Förderprogramm nicht gegeben und dieselbe Energiemenge wäre mit konventionellen 
Umwandlungstechnologien erzeugt worden, dann hätten die Umweltkosten mehr als 1,2 Milliar-
den Euro betragen.

Die Berechnung der Kosten der verschiedenen Schadstoffe und möglicher Risiken ist extrem 
komplex. Eine großangelegte Studie, teilweise von der Europäischen Kommission finanziert, ist 
im Gange. Im Juli 2001 veröffentlichte die Europäische Kommission eine Presseaussendung 
über die Studienergebnisse der ersten Phase des Projektes. Diese kam zu der Schlussfolgerung, 
dass „die Kosten der Elektrizitätsproduktion von Kohle oder Öl sich verdoppeln und die Kosten 
der Elektrizitätsproduktion aus Erdgas um 30 % zunehmen würden, wenn externe Kosten wie 
Umwelt- und Gesundheitsschäden in Betracht gezogen würden. Es wird abgeschätzt, dass sich 
diese Kosten auf 1-2 % des gesamten Bruttoinlandsproduktes der Europäischen Union belaufen 
würden. ... Die externen Kosten müssen großteils von der Gesellschaft abgedeckt werden, weil 
sie in den Rechnungen der Stromkunden nicht aufscheinen“7.

Der Bericht wurde kritisiert, weil die durch Kernenergie und mögliche Folgen verursachten Ko-
sten nicht in vollem Umfang berücksichtigt wurden, noch die vollen Umweltauswirkungen der 
Erderwärmung. Über Kernenergie merkt der Bericht an, dass sie „mit relativ geringen externen 
Kosten verbunden ist – wegen ihres geringen Einflusses auf die Erderwärmung und der geringen 
Wahrscheinlichkeit von Unfällen in den Kernkraftwerken der EU-Staaten.“8 Einige Aussagen im 
Berichtsteil relativieren diese Schlussfolgerungen des Berichtes. Sie lauten z.B.: „Verlässliche 
Werte über Unfälle, Wirkungen hochradioaktiver Abfälle, Proliferation von Nuklearmaterial und 
die Wirkungen von Terrorismus wurden in ExternE nicht berücksichtigt. Diese Weglassungen 
können sich signifikant auswirken und sollten in jeder Bewertung klar herausgestrichen werden“. 
[ExternE 1998]9. Das Update der ExternE Studie von 2005 berücksichtigt die vollen Kosten der 
Kernenergie weiterhin nicht. [ExternE 2005]

7  „The cost of producing electricity from coal or oil would double and the cost of electricity production from gas 
would increase by 30 % if external costs such as damage to the environment and to health were taken into 
account. It is estimated that these costs amount up to 1-2 % of the EU’s Gross Domestic Product (GDP), …They 
have to be covered by society at large, since they are not included in the bills which electricity consumers pay”.

8  „Involves relatively low external costs due to its low influence on global warming and its low probability of accidents 
in the EU power plants”.

9  ExternE 1998 - „Reliable values of accident, high level wastes impacts, nuclear proliferation and impacts of 
terrorism have not been developed in ExternE. These omissions may well be significant and therefore should be 
clearly noted in any assessment”.
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Bezüglich der Kernenergie existieren zwei Schlüsselbereiche in denen die Industrie subventio-
niert wird oder bevorzugte Bedingungen hinsichtlich ihrer Umweltkosten genießt, das sind:

A) Kosten für Dekommissionierung und Abfallmanagement

Nach Stilllegung von Nuklearanlagen ist ein signifikanter Zusatzaufwand erforderlich, um sie 
hinsichtlich Umweltbeeinträchtigungen sicher zu machen und den radioaktiven Abfall, der pro-
duziert wurde, zu verwalten. Viele dieser Schritte sind unerprobt und deshalb können ihre end-
gültigen Kosten nicht mit einem hohen Grad an Sicherheit abgeschätzt werden. In Europa wird 
angenommen, dass die Arbeiten, die notwendig sind, um abgebrannte Brennelemente der ge-
samten EU abzubauen und zu beseitigen oder zu lagern, wahrscheinlich Kosten in der Höhe von 
200 Milliarden € verursachen würden. Citigroup nahm an, dass der globale Markt für Abfall und 
Dekommissionierung sich wahrscheinlich in der Größenordnung von einer Billion € (1012) bewegt. 
[Citigroup 2006]10

Wie angemerkt, sollten während der Betriebsdauer einer Anlage Rücklagen angelegt werden, 
damit zukünftige Abbauarbeiten finanziert werden können. Wenn keine ausreichenden Rückla-
gen gebildet werden, so hat dies zwei Konsequenzen: Erstens spiegelt der Preis der verkauften 
Elektrizität nicht die wahren Umweltkosten wieder und ist deshalb eine unfaire Bevorzugung der 
Kernenergie gegenüber nichtnuklearen Erzeugungsquellen. Zweitens müssen die Abbauarbei-
ten trotzdem durchgeführt werden und es ist deshalb mehr als wahrscheinlich, dass zukünftige 
Steuerzahler − wahrscheinlich die einer anderen Generation − das werden finanzieren müssen.

In Europa ist dieses Thema nicht neu, aber wegen der Unterschiede in der politischen Ausrich-
tung der Mitgliedsstaaten und der Einführung von gemeinsamen Regeln für den Energiemarkt in 
der EU durchaus akut. Als Folge davon hat die Europäische Kommission festgestellt dass „die-
se Situation [keine einheitliche Dekommissionierungspolitik] zu Verzerrungen und Diskriminie-
rungen zwischen den nun zueinander im Wettbewerb stehenden Kernenergieproduzenten aus 
verschiedenen Mitgliedsstaaten führen könnte. Dekommissionierungskosten sind eindeutig als 
Teil der Elektrizitätserzeugungskosten zu sehen. Sie dürfen weder aus dem Bereich der Strom-
übertragung quersubventioniert werden, noch mit staatlichen Hilfen subventioniert werden“ [EU-
ROPEAN COMMISSION 1998].

Als Ergebnis dieser Bedenken schlug die Kommission ein gesetzliches Regelwerk vor, das neue 
Anforderungen an die Mitgliedstaaten einführen würde, um sicherzustellen, dass angemessene 
Rücklagen in getrennten Anlagen gebildet werden. Der Grund dafür ist, dass Elektrizitätsunter-
nehmen davon abgehalten werden müssen, diese Rücklagen für ihre eigenen Zwecke, mögli-
cherweise im Hochrisikobereich, zu verwenden – wie beispielsweise für Aquisitionen. Dies wurde 
allerdings von den Mitgliedsstaaten zurückgewiesen, im speziellen von Frankreich und Deutsch-
land, die derzeit keine getrennten Fonds verlangen, und ihre EVU daher nicht vom Zugriff auf ihre 
Dekommissionierungsrücklagen abhalten.

Auf der EU–Ebene entwirft die Kommission nun eine neue Empfehlung für die Mitgliedsstaa-
ten. Dies ist eine rechtlich nicht bindende Festlegung, die ein „Best-practice“ Modell für EVU in 

10  „This situation [lack of uniformity of decommissioning policies] could lead to distortion and discrimination between 
now competing nuclear electricity producers from different Member States. Decommissioning costs are clearly 
seen as part of the electricity production costs. They may not be cross-subsidised from the transmission activity 
nor be directly subsidised via state aid.“ [EUROPEAN COMMISION 1998]
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der gesamten Union vorschlägt. Es wird nicht angenommen, dass dies die legislativen Anford-
erungen erfüllt oder ausreichende Transparenz und Garantien verlangen wird, um die derzeitige 
Situation zu verbessern.

B) Nukleare Versicherung

Es gibt internationale Abkommen, die einen Rahmen für die versicherungsmäßige Abdeckung 
von nuklearen Einrichtungen schaffen; eines davon wird als Wiener Konvention für zivilrechtliche 
Haftung für Schäden durch Nuklearanlagen (Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear 
Damage) bezeichnet. Es schafft ein dreiteiliges System, in dem ein Teil der Haftung durch den 
Betreiber, ein weiterer durch den Staat, in dem die sich Anlage befindet, und ein weiterer durch 
die Vertragsstaaten abgedeckt ist. Trotzdem decken auch diese drei Teile nicht die vollen Kosten 
eines schweren Unfalls ab und es gibt eine fixe Deckelung für die Kompensation von Schäden 
aus Nuklearanlagen. Im Februar 2004 wurde vereinbart, dass die gegenwärtige Haftungsgrenze 
von 350 Millionen $ auf 1,5 Milliarden angehoben werden soll. Ein Kernkraftwerksbetreiber wird 
verpflichtet mindestens 700 Millionen $ Haftungsabdeckung vorzuhalten, der Nationalstaat min-
destens 500 Millionen $ und die öffentlichen Fonds auf der internationalen Vertragsstaatenebe-
ne werden die restlichen 300 Millionen $ abdecken. Trotz dieser Erhöhung verbleiben weiterhin 
Restriktionen hinsichtlich des Ausmaßes der Versicherung, die ein Unternehmen für den Fall 
eines Unfalls eingehen muss, und auch hinsichtlich der Kompensationshöhe für Schäden aus 
einem nuklearen Unfall, die beansprucht werden kann. Wäre ein Erzeuger von Nuklearenergie 
verpflichtet, die potenziellen Kosten eines Nuklearunfalls zur Gänze abzudecken, würde dies die 
Stromerzeugungskosten der Kernenergie signifikant erhöhen. Wenn Europas größter Kernkraft-
werksbetreiber, Electricité de France, seine Kraftwerke im Wege einer privaten Versicherung 
voll versichern müsste, aber ein Haftungslimit von ungefähr 420 Millionen € erhalten bliebe, so 
würden nach einer Schätzung die Prämien von 0,0017c€/kWh auf 0,019 c€/kWh steigen und 
dies würde die Erzeugungskosten um 8 % anheben. Gäbe es keine Deckelung und müsste 
der Betreiber die vollen Kosten eines „worst-cost“-Szenarios abdecken, würde das die Versi-
cherungsprämien auf 5 c€/kWh erhöhen, und damit die Erzeugungskosten um 200 % anheben 
[European Commission 2003].

10.6  Werden die Kosten der Kernenergie sinken?

Die Kostenprobleme mit denen die Kernenergie konfrontiert ist, können durch einen Blick in die 
Zukunft verdeutlicht werden. Die Kosten erneuerbarer Energie werden aufgrund von verbesser-
ter Technologie und von Größenvorteilen (Economies of Scale) voraussichtlich fallen. Über den 
Daumen geschätzt kann man sagen, dass der Preis für erneuerbare Energie um 20  % fällt wenn 
es zu einer Verdopplung der Produktion kommt. Die unten eingefügte Tabelle 10-3 unterstreicht 
die historische „Lernrate“, um welche die Preise für Technologien gefallen sind. Was man auch 
erkennen kann ist, dass der Preis für Kernenergie kaum gefallen ist.
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Erneuerbare Energien werden aktiv auf der ganzen Welt entwickelt und sind für eine Reihe von 
Anwendungen passend, unter anderem für Transport, Heizen, Kühlen und Stromproduktion. 
Weiters bedeutet ihre Vielseitigkeit, dass sie schnell in einer passenden Größe für jegliche An-
wendungen eingesetzt werden können. 2004 wurden etwa $ 30 Milliarden in Erzeugungskapazi-
täten und Installationen im Bereich erneuerbarer Energien investiert. [REPN 2005]

Zahlen des britischen Ministeriums für Handel und Industrie unterstreichen die Erwartungen, 
dass in der nächsten Dekade die Preise für Strom aus einigen erneuerbaren Energiequellen 
beträchtlich fallen werden, jene für die Kernenergie sich hingegen vergleichsweise konstant ent-
wickeln werden (Tabelle 10-4).

Folglich werden die wirtschaftlichen Argumente, die heute wiederverwendbaren Energien vor 
Kernenergie den Vorzug geben, wahrscheinlich über die Jahre an Stärke gewinnen.
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10.7  Schlussfolgerungen

In den letzten Jahren und Monaten gab es einen erneuten Optimismus in der Nuklearindustrie, 
dass in den liberalisierten Energiemärkten neue Kernkraftwerke bestellt werden würden. Dieser 
Optimismus basiert hauptsächlich auf den steigenden Preisen für Öl und Gas, die bei Gaskraft-
werken, den Hauptkonkurrenten der Kernkraftwerke, zu einer Preissteigerung führen und daher 
in Relation die Wirtschaftlichkeit der Kernenergie verbessern.

Daraus resultiert, dass die Nuklearindustrie nun argumentiert, mit den konventionellen Energieer-
zeugern voll konkurrieren zu können. Trotzdem ist die Finanzwelt skeptisch hinsichtlich der länge-
ren wirtschaftlichen Lebensfähigkeit der Kernenergie. Speziell wird auf ungelöste finanzielle und 
öffentliche Themen hingewiesen, wie die Standortsuche, Management des nuklearen Abfalls und 
die Gefahr nuklearer Unfälle. Darüber hinaus weisen einige Vertreter der Finanzwelt auf die großen 
Fixkosten der Kernenergie hin, welche die finanziellen Risiken der Kernenergie erhöhen.

Obwohl es diese Behauptungen zur wirtschaftlichen Lebensfähigkeit der Kernenergie gibt, haben 
die OECD Länder, die einen Wiedereintritt in ein Ausbauprogramm von Kernkraftwerken in Erwä-
gung ziehen, Finnland und die USA, direkte oder indirekte finanzielle Unterstützungsprojekte für 
den Nuklearsektor veranlasst. Im Falle der USA beinhaltet dies ein komplexes Paket an Maßnah-
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men, die den Steuerzahler wahrscheinlich etwa 13 Milliarden $ für ein Programm, das sechs bis 
acht Reaktoren umfasst, kosten wird.

Als Methode zur CO2-Reduktion kann die Kernenergie mit einer großen Bandbreite an schon 
verfügbaren Alternativen nicht mithalten. Besonders die Energieeffizienz hat zusätzlich zu den 
allgemeinen umweltbezogenen Vorteilen einen klaren wirtschaftlichen Vorteil und bringt zusätzli-
che eine Verbesserung der Versorgungssicherheit. Darüber hinaus zeigen Analysen der Projekt-
kosten anderer CO2-freier oder CO2–armer Technologien, dass erneuerbare Energie aufgrund 
der mit wachsender Produktion sinkenden Preise zunehmend mit der Kernenergie in einen Preis-
wettbewerb treten kann.
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11  Nuklear erzeugter Wasserstoff 
– eine nachhaltige Option?

11.1  Motivation: Wozu eine Wasserstoffwirtschaft?

Kernenergie wird häufig als wichtiges Element einer zukünftigen Wasserstoffwirtschaft genannt, 
die von einigen Befürwortern als die Lösung sowohl für den Klimawandel, wie auch für die Ölpro-
blematik gefeiert wird. Themen dieses Berichts sind die Diskussion einiger Aspekte der Nachhal-
tigkeit sowohl der nuklearen Wasserstoffproduktion, als auch der Wasserstoffwirtschaft selbst.

Die meist angeführten Gründe für den Übergang zu einer Wasserstoffwirtschaft (d.h. Ersetzen 
fossiler Brennstoffe durch Wasserstoff, vor allem im Transportbereich) sind geradlinig und im 
Prinzip einfach:

•  Der Verkehr ist gegenwärtig weltweit stark an die Verfügbarkeit von Kraftstoffen auf Erdöl-Ba-
sis gebunden.

•  Fossile Brennstoffe werden auch zur Erzeugung elektrischer Energie und Heizwärme genutzt.

•  Die Funde neuer Erdölvorkommen erreichten ihr Maximum in den frühen 1960ern, seither geht 
der Trend zurück. Die Ölproduktion hat ihren Spitzenwert in vielen Gebieten bereits über-
schritten; vermutlich wird das Maximum in allen derzeitigen Produktionsstätten innerhalb der 
nächsten Dekade überschritten werden1. Aufgrund des Wirtschaftswachstums vor allem in 
Asien, aber auch in anderen Teilen der Welt, wird eine zunehmende Disparität zwischen den 
fossilen Brennstoffvorräten bzw. Förderraten und dem Bedarf entstehen. Die Konkurrenz um 
die verfügbaren Vorräte wird wachsen.

•  Kohle, deren verbleibende Vorkommen größer als die von Erdöl angenommen werden, ist 
gegenwärtig nur für die Erzeugung elektrischer Energie − und in geringerem Ausmaß für 
Heizzwecke − kosteneffizient. Die Umweltauswirkungen der Kohleverbrennung sind derzeit 
weder im Kohlepreis, noch im Preis der daraus erzeugten Elektrizität enthalten. Vermehrte 
Nutzung von Kohle (z.B. als eine Quelle von Methan für die Dampfreformierungserzeugung 
von Wasserstoff) führt zu größeren CO2-Freisetzungen, solange keine Sequestrierung von 
Kohlendioxid2 erfolgt.

1  Ungeachtet dieser Folgerung, die eine breite Unterstützung von technischen Experten (inklusive der OECD 
International Energy Agency) erfährt, nimmt die von der EU geförderte „European Hydrogen and Fuel Cell 
Technology Platform“ unbesorgt an, dass die Ölproduktion von den gegenwärtig 80 Millionen Barrel pro Tag 
auf 120 Millionen Barrel pro Tag im Jahr 2030 ansteigen wird [HFP 2005]. Dies wird durch keine entsprechende 
Analyse untermauert. 

2  Als Sequestrierung werden Verfahren bezeichnet, mit denen Kohlendioxid (CO2) in ausgeförderte Erdöl oder 
Erdgaslager oder – künftig vielleicht im Ozean - eingelagert werden, um nicht in die Atmosphäre zu gelangen. Die 
Durchführbarkeit und Nachhaltigkeit der Kohlenstoff-Sequestrierung (im Sinn von permanenter Sequestrierung) 
wird hier nicht diskutiert. Außerdem werden die Umweltbelastungen durch die Kohlenstoff-Sequestrierung 
(sowohl die Umweltbelastung durch die Permanenz der Sequestrierungstechnologien selbst, wie auch die 
Umweltbelastungen, die durch Probleme dieser Technologien entstehen könnten) hier nicht angesprochen. Dass 
der Nachweis der Permanenz der Sequestrierung wesentlich für die Strategie ist, kann als anerkannt vorausgesetzt 
werden [IEA 2004]. Die Signifikanz des Problems der Permanenz der Sequestrierung kann im 2005-Jahresbericht 
der IEA gesehen werden, in dem die legalen Implikationen der Kohlenstoff-Sequestrierung untersucht werden 
[IEA 2005]. 
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•  Importierte fossile Brennstoffe stellen für eine Anzahl von Ländern und Regionen (einschließ-
lich der Europäischen Union) eine signifikante ökonomische und nationale Abhängigkeit in der 
Versorgungssicherung dar: einerseits ist es aufwändig, einen Vorrat für mehr als 60-90 Tage 
zu halten und andererseits können die Importe mit Leichtigkeit unterbrochen werden. Daher 
besteht ein Anreiz, die fossilen Brennstoffe durch andere Energiequellen zu ersetzen, sobald 
ökonomisch vertretbare Quellen mit geringerer Verletzlichkeit der Versorgungssicherheit iden-
tifiziert werden können3.

•  Die meisten Wissenschaftler schreiben den anthropogenen Anteil des Klimawandels weitgehend 
der Emission von Treibhausgasen aus der Verbrennung fossiler Brennstoffe zu. Eine Maßnahme 
zur Reduktion der Emission von Treibhausgasen ist natürlich, fossile Brennstoffe durch andere 
Energieträger zu ersetzen, die keine oder weniger Treibhausgasemissionen verursachen.

•  Wenn Wasserstoff ökonomisch und mit minimalen Umweltauswirkungen hergestellt, verteilt 
oder gelagert und genutzt werden kann, dann ist er ein „sauberer“ Brennstoff mit Emissionen, 
die hauptsächlich aus Wasserdampf bestehen und eventuell aus Stickoxiden im Fall der Was-
serstoffnutzung für Hochtemperaturverbrennung. Wasserstoff könnte daher als Beitrag zum 
Ersatz fossiler Brennstoffe gelten − insbesondere im Verkehrssektor.

Eine Ersatzstrategie, die vorgeschlagen wird, ist der Einsatz von Kernkraftwerken zur Wasser-
stoffproduktion (anfangs aus Kernspaltungs-Kraftwerken und später – sollten Machbarkeit und 
Wirtschaftlichkeit demonstriert sein – aus Fusionsanlagen4). Viele, für die Kernenergie die oben 
genannten Kriterien erfüllt − d.h. wirtschaftliche Produktion bei minimaler Umweltbeeinflussung 
– sehen eine Wasserstoffwirtschaft basierend auf nuklearer Herstellung als mögliche und nach-
haltige Option zur Erfüllung der Energienachfrage der Zukunft. Dieser Anspruch war einer der 
Auslöser für die vorliegende Studie.

Innerhalb der verschiedenen Facetten einer möglichen Wasserstoffwirtschaft ist die vorliegende 
Studie auf den nuklear produzierten Wasserstoff als Kraftstoff für leichte Kraftfahrzeuge (Perso-
nenkraftwagen, Pick-up-Lastkraftwagen, Sportfahrzeuge, usw.) fokussiert.

3  Man beachte, dass von vielen Autoren die Kernenergie zu einer derartigen Energiequelle erklärt wird. Fakt ist 
allerdings, dass für die Europäische Union Uran einen importierten Brennstoff darstellt. Obwohl es leichter ist 
(in Bezug auf Lagerungskapazität), einen Uranvorrat als Absicherung gegen Lieferunterbrechungen zu lagern, 
kann der Nachschub nichtsdestoweniger abgeschnitten werden. In 2004 wurden 99 % des von der EU gekauften 
Urans von 10 Staaten außerhalb der EU bezogen (75 % aus nur vier Ländern: Australien, Kanada, Niger und 
der Russischen Föderation). Nur etwa 1 % kam aus Quellen innerhalb der EU [Euratom 2004]. Eine alternative 
Rohstoffquelle zu entwickeln ist keine einfache Aufgabe, da die Identifizierung geeigneter Uranlager und der 
Aufbau der nötigen Anlagen zur Förderung des Erzes, der Aufarbeitung des Erzes zum Uranoxidkonzentrat (yellow 
cake), die Konversion zu Uranhexafluorid bis hin zur Urananreicherung Jahre erfordert.

4  Fusionskraftwerke basierend auf dem Tokamak-Konzept befinden sich im Planungsstadium der Machbarkeit (der 
experimentelle Fusionsreaktor ITER-Tokamak wurde entworfen, aber noch nicht gebaut). Falls die derzeitigen 
Konzepte sich als machbar erweisen, ist es wahrscheinlich, dass ziemlich große Anlagengrößen erforderlich sein 
werden, um den Prozess ökonomisch zu betreiben, und sehr große Einheiten (im Bereich von 2000-5000 MWe) 
könnten nötig sein, um in einem liberalisierten Markt zu bestehen [IRF 2004]. Bei derart großen Einheiten wäre 
die Kapazität außerhalb des Spitzenbedarfs erheblich und könnte zur Massenerzeugung von Wasserstoff genutzt 
werden, der dann in Kraftwerken zum Lastausgleich eingesetzt werden könnte.
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11.2  Wasserstoff als Träger von Energie

11.2.1  Einleitung

Wasserstoff ist infolge seiner chemischen Affinität zu anderen Elementen, wie Sauerstoff (Bildung 
von Wasser), keine primäre Energiequelle. In der Natur wird nur sehr wenig freier Wasserstoff 
gefunden. Will man daher Wasserstoff als Brennstoff verwenden, muss er zunächst chemisch 
aus einem Ausgangsmaterial gewonnen werden. Die chemische Gewinnung von Wasserstoff 
aus einem Ausgangsmaterial ist ein Prozess, der selbst Energie erfordert.

Daher ist der Wasserstoff am besten als „Träger von Energie“ anzusehen. Er kann als „Brenn-
stoff“ zur Erzeugung von Elektrizität in stationären oder transportablen Brennstoffzellen einge-
setzt werden, wenn er in großem Rahmen hergestellt wird. Man muss jedoch die Frage stellen, 
unter welchen Umständen es Sinn macht (vom Standpunkt der Effizienz, des Primärenergie-
verbrauchs, der Umweltbeeinflussung, usw.) die primären Energiequellen zur Produktion von 
Wasserstoff zu verwenden, anstatt sie direkt zu nutzen. Wasserstoffproduktion mit Hilfe von 
Elektrizität außerhalb der Lastspitzen könnte die Wasserstoffproduktion aus anderen Quellen 
ergänzen. Wasserstoff könnte auch mit Hilfe intermittierender Energiequellen – wie Solar- oder 
Windkraft – erzeugt und für den späteren Verbrauch gespeichert werden, wenn die intermittie-
rende Energiequelle nicht verfügbar ist. [IEA 2003b]

Wasserstoff kann als komprimiertes Gas oder als Flüssiggas gespeichert, verteilt und trans-
portiert werden. Voraussetzung für eine umfassende „Wasserstoffwirtschaft“ sind ökonomische 
Möglichkeiten der Wasserstoffproduktion und der Entwicklung und des Aufbaus einer geeigne-
ten Infrastruktur.

Wasserstoff kann aus mehreren Rohstoffen, u.a. Wasser5 und Erdgas (Ausgangsmaterial der 
meisten derzeitigen Wasserstoffproduktionen), hergestellt werden. Die Verwendung von Kohlen-
wasserstoffen zur Wasserstoffproduktion hat dieselben Nachteile wie deren direkte Verbrennung 
– sie verringert die verfügbaren Kohlenwasserstoffvorräte und, wenn nicht von Kohlenstoff-Se-
questrierung begleitet (was Konsequenzen für die Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit des Ver-
fahrens hat), werden auch Treibhausgase emittiert (hauptsächlich Kohlendioxid). Eine stark aus-
geweitete Wasserstoffproduktion aus Erdgas in Kombination mit Kohlenstoff-Sequestrierung als 
Maßnahme zur Reduzierung der Treibhausgasemission wäre wegen der begrenzten Erdgasvor-
kommen nicht nachhaltig, selbst wenn keine nachhaltigen Probleme bei der Sequestrierung auf-
träten. Die Verwendung von Erdgas als Ausgangsmaterial für die Wasserstoffproduktion könnte 
aber eine Übergangsstrategie zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen6 sein, solange keine 
anderen nicht-fossilen Ausgangsmaterialien für Wasserstoff entwickelt und in kommerziellem 
Betrieb sind.

5  Es ist klar, dass es auf der Welt Gegenden gibt, wo (relativ) sauberes Wasser in großer Menge kaum zur Verfügung 
steht. Von solchen Regionen wird nicht erwartet, dass Wasserstoff produziert wird, dort wird man besser auf andere 
verfügbare Energiequellen in primärer Form zurückgreifen, wie Elektrizität aus Windkraft- oder Solaranlagen. Wenn 
in solchen Regionen Wasserstoff als Kraftstoff für Fahrzeuge benötigt wird, kann es sich als günstiger erweisen, den 
Wasserstoff anderswo zu produzieren und ihn dorthin zu transportieren, wo er gebraucht wird. 

6  Methan könnte aus Biomasse erzeugt werden und dann zur Wasserstoffproduktion dienen. Ein solches Verfahren 
würde ineffizient sein – und es würde vermutlich mehr Sinn machen, das Methan direkt zu nutzen, als einen 
zusätzlichen Verfahrenschritt durch die Nutzung als Rohstoff für die Wasserstoffproduktion einzufügen. Die 
Kohlenstoff-Sequestrierung würde natürlich zusätzliche Kosten für das Verfahren bedeuten, abgesehen von dem 
Faktum, dass – abhängig von der gewählten Methode der Sequestrierung - die Sequestrierung hinsichtlich des 
Volumens begrenzt oder hinsichtlich der Umweltauswirkungen unsicher ist.



237

Nuklear erzeugter Wasserstoff

11.2.2  Die gegenwärtige allgemeine Situation

Wasserstoff wird derzeit hauptsächlich bei der Produktion von Ammoniak für Düngemittel und 
beim Hydrokracken von Erdöl verwendet, in kleineren Mengen auch für diverse hochreine che-
mische und industrielle Anwendungen, wie Fahrzeugbrennstoff (Brennstoffzellen), als Brennstoff 
für Kraftwerke auf Brennstoffzellen-Basis und als Raketenantrieb.

Die gegenwärtige jährliche Weltproduktion von Wasserstoff beläuft sich auf etwa 50 Millionen 
metrische Tonnen7, das sind 1,5 % des gesamten Weltenergiebedarfs [ACIL 2003]. Die derzei-
tige Jahresproduktion von Wasserstoff in den USA beträgt etwa 11 Millionen metrische Tonnen, 
die Europas etwa 8 Millionen metrische Tonnen.

Da Lagerung und Transport von Wasserstoff derzeit teuer sind, wird der Wasserstoff meist dort 
erzeugt, wo er gebraucht wird. Wenn Wasserstoff transportiert wird, erfolgt dies durch Pipelines 
oder über die Straße mit zylindrischen Containern, Gasflaschen und Tieftemperaturtanks, eine 
kleine Menge auch auf der Schiene oder auf Lastkähnen. Der Transport von Hochdruckbehältern 
und Gasflaschen erfolgt normalerweise über Distanzen von 160-320 km von der Produktions-
stätte. Für Distanzen bis zu 1600 km wird Wasserstoff als Flüssigkeit in Tieftemperaturtanks, 
Güterwaggons oder Lastkähnen transportiert. In den USA werden in einigen Regionen, in denen 
sich große Wasserstoffraffinerien und chemische Fabriken befinden (hauptsächlich in Kalifor-
nien, Indiana, Louisiana und Texas), Wasserstoff-Pipelines verwendet. Auch in Europa gibt es 
Wasserstoff-Pipelines.

Die gegenwärtigen Ausgangsmaterialien für die Wasserstoffproduktion sind:

•  48 % Erdgas.

•  30 % Erdöl.

•  18 % Kohle.

•  4 % durch Elektrolyse von Wasser8.

Es sei darauf hingewiesen, dass demzufolge 96 % der derzeitigen Wasserstoffproduktion aus 
fossilen Brennstoffquellen kommt, in erster Linie (78 %) aus einer Kombination von Erdgas und 
Öl, und daher mit der Emission von Treibhausgasen verbunden ist. Falls sich eine Wasserstoff-
wirtschaft entwickeln sollte, müssten diese Ausgangsmaterialien für Wasserstoff nahezu voll-
ständig ersetzt werden, oder mit Kohlenstoff-Sequestrierung gekoppelt werden.

Als projektierte industrielle Nachfrage an Wasserstoff wird für 2030 das Fünf- bis Sechsfache 
des gegenwärtigen Produktionsniveaus erwartet [Buckner 2002]. Man beachte, dass dies nur 

7  Wenn dieser gesamte Wasserstoff verbrannt würde, um Elektrizität zu erzeugen, wäre die netto-Elektrizitäts-
Produktionskapazität etwa 200 GW [Forsberg 2002]. Die gesamte Weltproduktionskapazität an Elektrizität beträgt 
etwa 3.600 GW (wovon etwa 370 GW aus Kernkraft stammen) [EIA 2005]. 

8  Diese Quelle von Wasserstoff ist hauptsächlich ein Nebenprodukt der Massenproduktion von Chlor.
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der Anstieg für industrielle Zwecke ist, d.h. losgelöst von jeder anderen Nachfrage, die durch 
eine Wasserstoffwirtschaft für Fahrzeug-Kraftstoffe oder andere Zwecke entstehen könnte9.

11.2.3  Vorteile und Nachteile von Wasserstoff

Wasserstoff hat gewisse Vorteile als Brennstoff: Er ist nicht toxisch und ist kein Karzinogen oder 
Mutagen, er ist geruchlos, farblos und geschmacklos. Das Verbrennungsprodukt von Wasser-
stoff ist Wasser. Wasserstoff in seiner gasförmigen und komprimierten gasförmigen Form ist viel 
leichter als Luft und verteilt sich daher schnell, wenn er freigesetzt wird (anders verflüssigter 
Wasserstoff, der direkt nach der Freisetzung schwerer ist als Luft).

Wasserstoff hat als Brennstoff auch Nachteile. Er ist sehr leicht brennbar und kann daher zu den 
gleichen gefährlichen Verbrennungs- und Explosionserscheinungen führen, wie LPG (liquefied 
propane gas, verflüssigtes Propangas) und LNG (liquefied natural gas, verflüssigtes Erdgas). 
Wasserstoff muss signifikant komprimiert oder verflüssigt werden, um als Brennstoff brauchbar 
zu sein. Wegen seiner sehr kleinen Molekülgröße diffundiert er schnell durch sehr kleine Öff-
nungen, weshalb die Erfordernisse für die Dichtigkeit von Rohrleitungen und Containersystemen 
wesentlich stringenter sind, als für Brennstoffe auf Kohlenwasserstoffbasis.

11.2.4  Wasserstofflagerung

Wenn Wasserstoff in großem Maßstab produziert wird, muss er entweder an Ort und Stelle 
verbraucht, oder verflüssigt und bei tiefen Temperaturen als Flüssigkeit gelagert werden. Wenn 
er in kleineren Quantitäten als Gas erzeugt wird, muss er ebenfalls an Ort und Stelle verbraucht 
werden oder komprimiert und für die Verteilung gelagert werden. Sowohl Kompression als auch 
Verflüssigung sind energieintensive Verfahren, die – unabhängig von der Art und den Kosten 
der Wasserstoffproduktion – die Gesamteffizienz der Wasserstoffwirtschaft reduzieren und die 
Kosten erhöhen.

Neuere Untersuchungen zur Anwendung als Fahrzeug-Kraftstoff basieren auf Konzepten der 
Wasserstofferzeugung durch Elektrolyse an der Stelle der Auslieferung (d.h. an Tankstellen). 
Dadurch werden die Kosten und Auswirkungen der Massenproduktion, Lagerung und Trans-
port über größere Strecken vermieden. Der Gesamtprozess wird dem Wesen nach zu einem 
„just-in-time“ Verfahren. (Im Fall eines Stromausfalls kann natürlich kein Wasserstoff erzeugt 
und ausgeliefert werden. Aber das ist nicht anders als bei bestehenden Verteilungssystemen, da 
Kraftfahrzeuge bei Stromausfall auch nicht mit Benzin oder Diesel betankt werden können.)

Je länger Wasserstoff gelagert oder in Verteilung begriffen ist, umso mehr geht an die Umwelt 
verloren. Ein System, das Wasserstoff „just-in-time“ an Tankstellen durch Elektrolyse erzeugt, 
erscheint auf Dauer effizienter und kosteneffektiver zu sein, als ein System mit zentralisierter 
Wasserstofferzeugung in großem Maßstab, Lagerung und Verteilung zu den Tankstellen.

9  Dieser Anstieg von 50 Millionen Tonnen auf 250-300 Millionen Tonnen pro Jahr ist weit größer als die Schätzungen 
des Bedarfes für eine Wasserstoffwirtschaft für Fahrzeug-Kraftstoffe (23 Millionen Tonnen pro Jahr für die EU). Die 
Industrie wird einen Weg finden müssen, diesen Bedarf unabhängig von einer Wasserstoffwirtschaft für Fahrzeug-
Kraftstoffe zu decken, wobei offenkundig ist, dass die Ausgangsmaterialien nicht weiterhin hauptsächlich Erdgas 
und Öl sein können.
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Die Lagerung von Wasserstoff aus einer Großproduktion wird entweder eine Kurzzeit-Lagerung 
als komprimiertes Gas sein, vor der Verteilung über Wasserstoff-Pipelines zum Endverbraucher, 
oder, wahrscheinlicher, als Tieftemperatur-Flüssigkeit, die auf Nutzung oder Verteilung wartet. 
Lagerung und Verteilung von flüssigem Wasserstoff beinhalten Risiken, die eine sorgfältige Be-
trachtung erfordern.

11.2.5  Wasserstoff-Verteilung

Im Falle der Großherstellung von Wasserstoff, der nicht am Ort der Produktion verbraucht wird, 
müsste neben dem Lagerungssystem ein Verteilungssystem für die Auslieferung an den Endver-
braucher entwickelt werden. Zwei Möglichkeiten für die Wasserstoff-Verteilung zu den Endver-
brauchern sind Tieftemperaturtanks (entweder auf LKWs oder auf der Schiene) und Rohrleitungen 
für komprimiertes Wasserstoffgas.

In Europa transportieren LKWs für flüssigen Wasserstoff typischerweise 3,35 metrische Ton-
nen dieses Stoffes. Bahnwaggons für flüssigen Wasserstoff befördern, je nach Größe, 2,3-9,1 
metrische Tonnen. Der Siedeverlust an flüssigem Wasserstoff in den Tieftemperaturtanks auf 
LKWs und auf der Schiene beträgt 0,3-0,6 % pro Tag. Die Verluste während der Umladung von 
flüssigem Wasserstoff von einem Tieftemperaturtank zu einem Speichertank beim Endverbrau-
cher sind 10-20 % der gesamten Ladung [Amos 1998]. Die Wirkungen solcher Verluste auf die 
Chemie der Atmosphäre sind noch nicht geklärt, insbesondere nicht in der Größenordnung, die 
diese Verluste in einer ausgewachsenen Wasserstoffwirtschaft erreichen könnten. Dies ist ein 
Punkt der weitere Untersuchungen erfordert.

Pipelines für komprimierten Wasserstoff werden in einigen Regionen der Welt benutzt (Belgi-
en, Kanada, Frankreich, Deutschland, Niederlande, Großbritannien und USA), die längste davon 
ist 900 km lang (ein Netzwerk der Air Liquide in Frankreich, Belgien und den Niederlanden) 
[Vinjamuri 2004].

Aufgrund der Kosten, die für die Wasserstofflagerung und –verteilung (als Folge der niedrigen 
Dichte von Wasserstoff, sogar im flüssigen Zustand) anfallen, taucht in der Literatur immer häu-
figer eine Fokussierung auf wasserstoffbetriebene Fahrzeuge mit dezentraler Produktion mittels 
Elektrolyse und anderer Verfahren auf, anstelle einer zentralisierten Produktion in großem Rah-
men. Dies verschiebt die Natur der Wasserstoffwirtschaft völlig von dem traditionellen Großin-
dustrie-Fokus auf lokale Brennpunkte, wo Wasserstoff „just-in-time“ in den nötigen Quantitäten 
produziert wird, ohne auf großindustrielle Anlagen zurückzugreifen, die aufwändige Lagerungs- 
und Verteilungsinfrastrukturen benötigen.
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11.3  Wasserstoff-Produktionsverfahren

11.3.1  Überblick

Es gibt grundsätzlich nur drei Typen der Wasserstoffproduktion, und alle anderen Methoden sind 
Variationen dieser drei Verfahren:

•  Elektrolyse;

•  Dampfaufspaltung von Methan;

•  Thermochemische Wasseraufspaltung;

Das Verständnis von Elektrolyse und Dampfaufspaltung von Methan ist gut; diese Verfahren werden 
derzeit angewandt. Die Dampfaufspaltung des fossilen Brennstoffs Methan in dem für die Wasserstoff-
wirtschaft erforderlichen Ausmaß setzt jedoch die Sequestrierung des dabei freiwerdenden Kohlen-
stoffs voraus, soll die Freisetzung großer Mengen an Treibhausgasen verhindert werden.

Die thermochemische Wasseraufspaltung konnte bisher, trotz Dekaden der Forschung und Dis-
kussion nur, im Labormaßstab demonstriert werden10. Die Aufwärts-Skalierung vom Labormaßstab 
zu kommerziellem Umfang, wie sie von den Befürwortern der nuklearen thermochemischen Was-
seraufspaltung erwartet wird, bedeutet etwa eine Vergrößerung um einen Faktor von 10 Millionen. 
Offensichtlich bestehen bei den zwei wichtigsten thermochemischen Wasseraufspaltungszyklen 
(I-S und Ca-Br) signifikante Materialprobleme wegen der hohen Prozesstemperaturen (800°C) und 
der extremen Korrosivität der auftretenden Schwefelsäure bzw. Bromwasserstoffsäure. Außerdem 
scheint die Gefahr der bei den thermochemischen Wasseraufspaltungsverfahren möglichen che-
mischen Unfälle bisher kaum ernsthaft betrachtet worden zu sein.

Leider haben bisher weder die Befürworter einer nuklearen Produktion von Wasserstoff, noch 
deren Kritiker überzeugende ökonomische Argumente vorgebracht. Es fehlt an einer fundierten 
Kostenanalyse über den gesamten Lebenszyklus – einschließlich ökonomischer, Umweltschutz- 
und anderer Kosten – um einen Vergleich zwischen nuklear produziertem Wasserstoff und Was-
serstoff aus anderen Verfahren zu ermöglichen.

11.3.2  Verfahren für nuklear erzeugten Wasserstoff

11.3.2.1  Einleitung

Obwohl jede Kernkraftwerkstechnologie für die Erzeugung von Wasserstoff durch Elektrolyse 
oder thermochemische Wasseraufspaltung eingesetzt werden kann, sind spezifische, effiziente-
re Technologien erforderlich, um wirtschaftlich konkurrenzfähige Wasserstoffkosten zu erzielen. 
Einige mögliche Technologien werden im Folgenden als Beispiele für die derzeitige Diskussion 
aufgeführt. Kernenergie als Energiequelle für die Herstellung von Wasserstoff wird derzeit außer 
in experimentellem Rahmen nicht eingesetzt11.

10  Die bisher benannte Spitzenproduktion war 0,031 m3/Stunde für eine Woche in 2004 [Shiozawa 2006]. Dies ist ein 
Faktor von 3 Millionen kleiner als die von den Japanern ins Auge gefasste industrielle Anlage [Shimizu 2001].

11  Die Anlage des Hochtemperaturtestreaktors (HTTR) in Japan wird im experimentellen Rahmen für die Herstellung 
von Wasserstoff mit Kernenergie genutzt [Ryskamp 2003: 13].
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11.3.2.2  Elektrolyse

Jedes Kernkraftwerk, das Elektrizität erzeugt, könnte zur Herstellung von Wasserstoff in einem 
elektrolytischen Prozess eingesetzt werden. In einem solchen Fall könnte die elektrolytische Pro-
duktionsanlage an einem geeigneten Platz mit ausreichendem Netzzugang angesiedelt sein, nicht 
notwendigerweise nahe dem Kernkraftwerk. (Die Gesamteffizienz hinsichtlich der Verwendung von 
Elektrizität für die elektrolytische Wasserstoffproduktion würde bei größerer Nähe infolge geringe-
rer Übertragungsverluste leicht steigen.)

Die elektrolytische Produktion von Wasserstoff ist derzeit zu teuer für eine Wasserstoffprodukti-
on in großem Maßstab und wird meist nur für Anwendungen genutzt, die sehr reinen Wasserstoff 
benötigen (dieser Wasserstoff ist zu teuer für die Nutzung als Fahrzeug-Kraftstoff). Wegen der 
relativen Ineffizienz des Verfahrens (der Wirkungsgrad liegt bei 25-30 %) [Schultz 2005] wäre 
eine billige Elektrizitätsquelle (z.B. billige Wasserkraft) erforderlich, um die Elektrolyse für andere 
Anwendungen ökonomisch zu machen.

Das Internationale Forum Generation IV12, eine internationale Koalition von interessierten Län-
dern, identifizierte sechs fortgeschrittene Reaktortechnologien für die Entwicklung bis 2030. Nur 
bei einem dieser Entwürfe – der VHTR (Very High Temperature Reactor) – ist nukleare Was-
serstoffproduktion vorgesehen; nach derzeitigem Konzept ein mit Helium gekühlter 600 MWt-
Modul [Park 2003]. Die nukleare VHTR-Wasserstoff-Initiative hat sich den Betriebsbeginn ei-
ner Demonstrationsanlage für nukleare Wasserstoffproduktion im Jahr 2017 zum Ziel gesetzt 
[Henderson 2004]. Wasserstoff könnte dabei auf zwei verschiedenen Wegen erzeugt werden: 
Erstens könnte der erzeugte Strom des Kernkraftwerkes zur Produktion von Wasserstoff durch 
Elektrolyse eingesetzt werden; zweitens könnte die hohe Prozesswärme (etwa 50 MWt des 600 
MWt-Outputs) für die Erzeugung von Wasserstoff durch einen thermochemischen Prozess her-
angezogen werden.

11.3.2.3  Thermochemische Verfahren

Die direkte Verwendung der Prozesswärme eines Kernkraftwerkes zur Unterstützung der Was-
serstoffproduktion erfordert Reaktoren mit sehr hoher Kühlmitteltemperatur. Die Kühlmitteltem-
peratur der meisten derzeit betriebenen Reaktoren ist bei weitem zu niedrig, um eine thermo-
chemische Wasserstoffproduktion ökonomisch zu gestalten13. Zukünftige Reaktorkonzepte mit 
Hochtemperatur-Heliumgas, flüssigem Salz oder flüssigem Metall (z.B. Blei, Blei-Wismut) als 

12  Zum Zeitpunkt der Ausarbeitung dieses Berichts besteht das Internationale Forum Generation IV aus 10 Nationen 
(Argentinien, Brasilien, Kanada, Frankreich, Japan, Südafrika, Korea, Schweiz, Großbritannien, USA) und Euratom.

13  Die Kühlmitteltemperatur der derzeit betriebenen Kernkraftwerke liegt bei 320°C. Hochtemperaturreaktoren für 
den Einsatz zur thermochemischen Wasserstoffproduktion müssten primäre Kühlmitteltemperaturen von 750°C 
und mehr haben. Je höher die Kühlmitteltemperatur, umso größer ist die erwartete Effizienz des thermochemischen 
Prozesses.
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Kühlmittel werden auf ihre Nutzbarkeit untersucht.14 Die Effizienz der thermochemischen Was-
serstoffproduktion wird auf etwa 50 % geschätzt [Schultz 2002].

11.3.2.4  Hochtemperatur-Hydrolyse

Schließlich wurde noch ein hybrides Verfahren, die so genannte Hochtemperatur-Hydrolyse, vor-
geschlagen, das sowohl die Hochtemperatur-Prozesswärme (700-900°C) als auch die Elektrizität 
nutzt [Forsberg & Pickard 2002]. Die Effizienz dieses Verfahrens wird auf etwa 40 % geschätzt 
[Schultz 2002], abhängig von der Temperatur des Reaktorkühlmittels. Es wird erwartet, dass 
Hochtemperaturreaktoren eine Verbesserung des Wirkungsgrades bringen könnten.

11.4  Die Wasserstoffwirtschaft

11.4.1  Die Dimension der Wasserstoffwirtschaft

Überschlagsberechnungen deuten darauf hin, dass eine Wasserstoffproduktion in der Größen-
ordnung von 23 Millionen Tonnen Wasserstoff pro Jahr erforderlich wäre, nur um den Kraftstoff-
verbrauch der derzeitigen Personenkraftwagenflotte in den 25 Ländern der Europäischen Union 
zu decken. Um die Probleme zu veranschaulichen, die mit der Produktion einer derartigen Men-
ge verbunden sind, wurde für verschiedene Energiequellen grob abgeschätzt, welcher Aufwand 
erforderlich wäre, würde der Wasserstoff nur aus dieser Quelle erzeugt [IRF 2006]:

a.  Dreiundsechzig EPR-Kernkraftwerke mit Kapitalkosten von 159 Milliarden € für die Nuklearanlagen.

b.  Etwas über 5.000 km2 photovoltaische Solaranlagen mit Kapitalkosten der Größenordnung 
1,08 Billionen €.

c.  Etwa 63.000 Drei-Megawatt-Windturbinen, die etwa 2.500 km2 Bodenfläche benötigen; Kapi-
talkosten in der Größenordnung von 1-3 Millionen € pro Windturbine, ohne die angeschlosse-
nen Anlagen und Kosten für den Grund.

d.  Einhundertfünf modulare H2-MHR-Nuklearanlagen (MHR: Modular Helium Reactor) mit ange-
schlossenen thermochemischen Wasseraufspaltungsanlagen für die Wasserstoffproduktion, 
Kapitalkosten rund 154 Milliarden €.

14  Ein Konzept für nuklear erzeugten Wasserstoff (AHTR: Advanced High Temperature Reactor) wurde vom Oak 
Ridge National Laboratory vorgeschlagen; dabei wird der Kernbrennstoff mit flüssigen Fluoridsalzen gekühlt. 
Kühlmitteltemperaturen von 750°C oder sogar 850°C werden angestrebt [Forsberg & Pickard 2002]. 
Von Argonne National Laboratory und der Texas A&M University wurde STAR-H2 (Secure Transportable 
Autonomous Reactor for Hydrogen Production) für die Wasserstoffproduktion vorgeschlagen. STAR-H2 ist 
ein 400 MWt Blei-gekühlter schneller Reaktor mit einer projektierten Kern-Austrittstemperatur von 780 °C. 
Ein Zwischenzyklus auf Helium-Basis soll die Prozesswärme vom Kernkraftwerk zu einer thermochemischen 
Wasserstoffproduktionsanlage transferieren. STAR-H2 ist ein Reaktor der Generation IV, dessen Betriebsbeginn 
nicht vor 2030 erwartet wird [Wade, Doctor & Peddicord 2002]. 
Das Japanische Kernforschungsinstitut JAERI (Japan Atomic Energy Research Institute) bereitet die Demonstration 
der nuklearen Wasserstoffproduktion mit Hilfe des Hochtemperaturtestreaktors HTTR (High-Temperature 
Engineering Test Reactor) vor. Es wird ein thermochemischer Prozess auf Jod-Schwefel-Basis unter Verwendung 
des HTTR Wärmeoutputs zur Wasserstoffproduktion entwickelt [Forsberg & Pickard 2002].
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e.  Wasserstoffproduktion aus Biomasse über die Biogasherstellung und die Dampf-Methan-Re-
forming-Technologie zur Wasserstofferzeugung mit erforderlichen 464 Anlagen und einem Flä-
chenbedarf von 259.376 km2 für die Biomasseproduktion (entspricht 6,5 % der Bodenfläche 
der EU), mit Kapitalkosten von 175 Milliarden € nur für die Biogas- und Dampfaufspaltungs-
Anlagen. Dazu würden noch die Kosten für die Verflüssigungsanlagen und die Infrastruktur für 
die Flüssigwasserstoffverteilung kommen.

In allen oben beschriebenen Fällen würden die Infrastruktur für die Wasserstoff-Tankstellen (und 
in zwei Fällen auch für die Verteilungssysteme für den Flüssigwasserstoff) sowie die jährlichen 
Betriebs- und Wartungskosten (O & M) dazu kommen. Die Kosten für die Wasserstofftankstel-
len-Infrastruktur im Fall der dezentralen Wasserstoffproduktion durch Elektrolyse werden auf 
94,5 – 202,5 Milliarden € geschätzt. Für die Infrastrukturkosten eines Systems, das auf der Vertei-
lung von Flüssigwasserstoff aus zentraler Großproduktion beruht - mit Tankstationen, die kompri-
miertes Gas aus dem Flüssigwasserstoff erzeugen - liegen keine Abschätzungen vor.

Zusammengefasst kostet der Übergang zu einer Wasserstoffwirtschaft mindestens 250 
bis 500 Milliarden € zur Bereitstellung des Kraftstoffes für die derzeitige PKW-Flotte der 25 
EU-Länder. Zum Vergleich: Das Bruttoinlandsprodukt der EU 25 für 2005 wurde auf etwa 
10.000 Milliarden € geschätzt [CIA 2006].

Abgesehen von den Kosten bestehen auch noch andere Beschränkungen für die einzelnen Op-
tionen, wie etwa die Verfügbarkeit von Land (b,c,d), von Jod (d) oder die Akzeptanz durch die 
Bevölkerung (a,c,d und Infrastruktur). Der jährliche Bedarf an Jod für die 105 H2-MHR-Modul-
Kernreaktoren liegt z.B. bei 15 % des weltweit bekannten Jodvorkommens [Anzieu 2006].
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11.4.2  Zeitskala der Wasserstoffwirtschaft

Wenn die Wasserstoffwirtschaft einen Beitrag zur Lösung des Problems des Preisanstieges von 
Öl, der schwindenden Vorräte und der mangelnden Versorgungssicherheit leisten soll, dann muss 
die Wasserstoffwirtschaft viel früher etabliert sein, als dies gegenwärtig geplant ist: Verschie-
dene von Regierungsseiten geförderte „Roadmap“ - Dokumente benennen für die angestrebte 
Wasserstoffwirtschaft den Zeitraum 2040-2050, während sie tatsächlich etwa zwei Dekaden 
früher erforderlich zu sein scheint (also etwa 2020).

Zum Beispiel nimmt das höchste Wasserstoff-Beratungsgremium der EU – dessen Bericht einen 
signifikanten Beitrag zum Impetus für die derzeitige R & D Planungen der EU bezüglich Wasserstoff 
darstellt – an, dass nur etwa ein Drittel aller Fahrzeuge auf den Straßen der EU bis 2040 mit Was-
serstoff betrieben sein wird und dass nur wenig über ein Drittel der in demselben Jahr verkauften 
Fahrzeuge mit Wasserstoff betrieben wird [EC 2003]. Dem kann man die Schätzungen der IEA 
gegenüberstellen, die schon für 2024 eine Disparität zwischen Vorrat und Bedarf an Öl in der Grö-
ßenordnung der Erdölproduktion von 1997 erwarten.

Einfach gesagt, ist anzunehmen, dass der Kollaps der Ölversorgung, den die Wasserstoffwirt-
schaft abfedern soll, viel früher eintreten wird, als derzeit zur Kenntnis genommen wird. Die 
Wasserstoffwirtschaft müsste wesentlich beschleunigt werden, oder sie kommt vermutlich viel 
zu spät. Gleichzeitig muss die Wasserstoffwirtschaft ökonomische, sowie die Sicherheit und die 
Umwelt betreffende Bedenken berücksichtigen und der Versuchung widerstehen, auf emissi-
onsreiche Wasserstoffproduktion aus fossilen Brennstoffen zurückzugreifen, ohne dass Kohlen-
stoff-Sequestrierung durchgeführt wird.

11.4.3  Grenzen der Verfügbarkeit von Uran

Wegen der begrenzten Uranvorkommen kann die auf der Kernspaltung beruhende nukleare Wasser-
stoffproduktion nicht „nachhaltig15“ sein; die Brennstofffrage verliert nur dann an Bedeutung, wenn 
in breitem Rahmen auf die Anwendung schneller Brüter und eine Plutonium-Wiederaufarbeitung zu-
rückgegriffen wird.

Die Zahlen zu den Uranvorkommen variieren je nach Quelle, aber eine plausible Schätzung be-
sagt, dass eine Gesamtmenge von etwa 4 Millionen metrischen Tonnen von Uranerz weltweit zur 
Verfügung steht, das für 108 €/kg oder weniger hergestellt werden kann [WEC 2001]:

•  2,96 Millionen metrische Tonnen „relativ sichere Vorkommen“ an Uranerz, und

•  0,99 Millionen metrische Tonnen „geschätzte zusätzliche Vorkommen“ (EAR-I) an Uranerz

Zu Beginn dieses Jahrzehnts wurden etwa 62.000 Tonnen Uran pro Jahr benötigt, bis 2015 wird 
von derselben Quelle ein Anstieg auf 79.800 Tonnen pro Jahr erwartet. Bei Zugrundelegung eines 
linearen Trends reichen die Uranvorkommen etwa 41 Jahre. Es wird vermutet, dass zusätzlich speku-
lative Vorkommen von etwa 10 Millionen Tonnen verfügbar sein könnten [WEC 2001]. Dies würde die 
Reichweite auf 95 Jahre erweitern.

15  Das Konzept, dass die Kernindustrie nicht nachhaltig sei, ist kaum eine radikale Aussage; vergl. z.B. [Rothwell & 
Van der Zwaan 2002]. Allerdings ist dieses Konzept in Widerspruch zu dem, was fast ein Glaubenssatz innerhalb 
der Nuklearindustrie selbst ist. 
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Vollständiges Rezyklieren von Plutonium durch Wiederaufbereitung und Einsatz in MOX-Brenn-
stoff könnte diesen Zeitraum um etwa 30 % strecken, aber in vielen der derzeitigen Reaktoren 
kann MOX-Brennstoff nicht verwendet werden und die Erweiterung ist nicht so ausschlagge-
bend, da in einigen Ländern das Plutonium bereits rezykliert wird. Die Verlängerung der Ära der 
Kernspaltungsreaktoren durch ein vollständiges Plutonium-Recycling, ohne auf schnelle Brüter-
reaktoren zurückzugreifen, reicht nicht aus, um den Schluss zu widerlegen, dass die Kernspal-
tungstechnologie hinsichtlich der Brennstoffverfügbarkeit nicht nachhaltig ist.

Falls allerdings die Kernenergie mehr als verdoppelt würde, um dem steigenden Bedarf an Elek-
trizität nachzukommen (es wird erwartet, dass der Bedarf an Elektrizität sich bis 2030 verdop-
peln wird; und wenn die Kernenergie ungefähr den derzeitigen Anteil an der Stromerzeugung 
beibehält, muss sie sich auch verdoppeln) [Birol 2004], und um die Wasserstoffwirtschaft zu 
unterstützen, würde die Ära der Kernspaltungsreaktoren ohne schnelle Brüterreaktoren und Plu-
tonium-Recycling in der Hälfte der genannten Zeit vorüber sein – das ist in etwa einem halben 
Jahrhundert. Auch in diesem Falle könnte dieser Zeitraum durch Plutonium-Rezyklierung um 
etwa 30 % gestreckt werden – also auf etwa 65 Jahre.

Diese Zahlen sind etwas optimistischer als jene der IAEA [IAEA 1997] und von DOE [DOE 2002b], 
die von einem etwas anderen Beitrag der Kernenergie zum gesamten Energieverbrauch und an-
deren Energieverbrauchssteigerungen ausgehen. Nach DOE würden ohne Einsatz von schnellen 
Reaktoren die relativ sicheren Vorkommen bis 2030, die derzeit spekulativen Vorkommen bis 2060 
erschöpft sein. Andere Quellen [z.B. Matthes et al. 2005] machen noch restriktivere Angaben.

Wie immer die richtigen Zahlen lauten, diese Zeithorizonte erfüllen in keinem Fall die übliche 
Erwartung an Nachhaltigkeit16.

Es ist wahrscheinlich außerhalb der Nuklearindustrie weitgehend unbekannt, dass der Bedarf an 
Uran schon 1990 die Produktion überschritten hat. Der zusätzliche Bedarf (etwa 40 %) wurde 
durch Abbau von Reserven, Rezyklierung von hoch-angereichertem Uran aus früheren Waffen-
programmen, Anreicherung früherer „Rückstände“ aus dem Anreicherungsprozess und Ausson-
derung von Rückständen erst ab geringeren Konzentrationen an Uran-235, sowie Rezyklierung 
und Anreicherung von Uran aus der Wiederaufarbeitung gedeckt.

Die Kernspaltungstechnologie ist nur nachhaltig im Sinn von Rohstoffvorräten, wenn in relativ 
naher Zukunft (innerhalb 40-50 Jahren) ein Übergang zu schnellen Brüterreaktoren erfolgt. Auf-
grund der bisherigen Betriebserfahrungen mit Schnellen Brütern ist es schwer zu glauben, dass 
schnelle Brüter rechtzeitig kommerzialisiert und hinreichend weit verbreitetet sein werden, um 
die Wasserstoffwirtschaft in den nächsten zwei oder drei Dekaden zu unterstützen. Die einzige 
nukleare Alternative zur Versorgung der Wasserstoffwirtschaft mit Energie wäre eine breite An-

16  Man könnte auf die Extraktion von Uran aus Meerwasser zurückgreifen, um die Ära der Kernspaltungsreaktoren 
zu verlängern, aber die Kosten für die angestrebte nukleare Wasserstoffproduktion würden dann außer für 
kritische Bereiche (etwa Anwendungen für die Verteidigung, den Schutz der Öffentlichkeit, usw.) außerhalb der 
Reichweite für normale Anwendungen sein. Innerhalb der Kernindustrie wird angenommen, dass die Extraktion 
von Uran aus dem Meerwasser etwa das 10-fache der Gewinnung aus Uranerz kosten würde. Dies würde die 
Energiekosten aus Kernspaltung verdoppeln, und die Kosten der Wasserstoffproduktion mehr als verdoppeln. 
Die Reichweite des Urans bei Gewinnung von Uran aus Meerwasser würde wesentlich erweitert werden, schätzt 
doch z.B. das Uranium Information Center die zusätzlich verfügbare Menge von Uran auf rund 4.000 Millionen 
metrischen Tonnen [UIC 2005]. Ob die Extraktion in der Praxis möglich ist oder nicht, bleibt offen; derzeit handelt 
es sich um Spekulation. 
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wendung der Kernfusionstechnologie. Wenn sich keine dieser Technologien in großem Maßstab 
als machbar erweisen sollte, wäre eine andere (vermutlich erneuerbare) Energiequelle für die 
Wasserstoffwirtschaft erforderlich.

11.4.4  Andere Perspektiven für die Wasserstoffwirtschaft

Was immer sein Potenzial als Fahrzeug-Kraftstoff sein möge, Wasserstoff ist in Gefahr, von sei-
nen Befürwortern als Antwort auf jede Frage angepriesen zu werden. Wasserstoff wird keinen 
größeren Beitrag zu Grundlastproduktion von Elektrizität liefern. Dies folgt aus der Tatsache, 
dass Wasserstoff mit Hilfe einer anderen Energiequelle hergestellt werden muss. Für die Erzeu-
gung des Grundlastbedarfs ist es sinnvoller (und weit billiger und effizienter) die primären Ener-
giequellen direkt zur Elektrizitätserzeugung einzusetzen. Hochtemperatur-Kernspaltungsreakto-
ren und möglicherweise zukünftige große Kernfusionskraftwerke (in 50 oder mehr Jahren, falls 
die Machbarkeit demonstriert werden kann) könnten eine ökonomische Wasserstoffproduktion 
in großem Maßstab außerhalb der Spitzenlastzeiten erlauben, so dass der Wasserstoff dann 
zum Lastausgleich während der Spitzenbedarfsperioden eingesetzt werden könnte. Zusätzlich 
könnte Wasserstoff für die Elektrizitätserzeugung in kleinem Maßstab in entfernten Regionen 
nützlich sein. Wenn aber kleine modulare Nuklearanlagen sich als machbar erweisen, ist auch 
diese Wasserstoffnutzung zur Stromerzeugung in Frage gestellt.

Die Verbrennung und Umwandlung eines Brennstoffs oder der Einsatz einer anderen Energie-
quelle (Uran, Wind, Solar, Wasserkraft) zur Erzeugung von Wasserstoff als Ausgangspunkt für die 
Elektrizitätserzeugung ist ineffizient. Es ist sehr viel effizienter die Elektrizität einfach direkt aus 
den Originalenergiequellen (fossile Brennstoffe, Uran, Wind, Solar, Biogas, Wasserkraft) zu er-
zeugen. Die Wasserstoffproduktion und Anwendung macht nur Sinn im Fall der dezentralisierten 
Anwendung (Transport, entfernte Bereiche, usw.) und bei Spitzenlast (Lastausgleich). Im Fall der 
Wasserstoffverbrennung zum Lastausgleich muss allerdings beachtet werden, dass die Anwen-
dung von Wasserstoff nicht treibhausgasfrei ist, da der Hochtemperatur-Verbrennungsprozess 
Stickstoffoxide (NOX) freisetzt. Es erscheint daher wahrscheinlicher, dass die Anwendung von 
Wasserstoff zum Lastausgleich durch Wasserstoffbrennstoffzellen-Kraftwerke erfolgen wird.

11.5  Umweltauswirkungen der Wasserstoffwirtschaft

In den explosionsartig zunehmenden Veröffentlichungen der letzten fünf Jahre - Artikeln, Berich-
ten, Abhandlungen und Büchern über Wasserstoff - scheinen Fragen der Umweltauswirkungen 
der Wasserstoffwirtschaft im Rausch der Träume von einer treibhausgasfreien Energiewirtschaft 
verloren zu gehen. Erzeugung, Lagerung, Verteilung und die Anwendung von Wasserstoff habe 
alle Umweltauswirkungen, die systematisch untersucht werden müssen. In einigen Fällen wer-
den die Umweltauswirkungen vermutlich ähnlich den gegenwärtig durch andere Brennstoffe 
verursachten Auswirkungen sein. In anderen Fällen werden die Umweltauswirkungen vielleicht 
weniger offensichtlich als die der existierenden Brennstoffe sein. In jedem Fall müssen die Um-
weltauswirkungen einer Wasserstoffwirtschaft identifiziert und systematisch ausgewertet wer-
den, genauso wie bei jeder anderen Energietechnologie.

Im Gegensatz zu häufigen und weit verbreiteten Aussagen ist die Anwendung von Wasserstoff 
nicht völlig frei von Schadstofffreisetzungen. Sie sind abhängig von der Energiequelle und dem 
chemischen Prozess, der zur Wasserstoffproduktion verwendet wurde, von der Natur der Lage-
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rungs- und Verteilungssysteme und der Endnutzung des Wasserstoffs. Wenn Wasserstoff zum 
Beispiel in einer Flamme verbrannt wird, entstehen Stickstoffoxide (NOx) durch die Temperatur 
der Wasserstoffflamme [Solomon & Banerjee 2004: 2; Bellona 2002].

Im Fall der nuklearen Wasserstoffproduktion ergeben sich zusätzlich die bekannten Umwelta-
spekte, die bei jedem Kernkraftwerk, sowie bei der Urangewinnung und –verarbeitung auftreten. 
Besonders zu berücksichtigen sind jedoch die noch schwer abschätzbaren Umweltauswirkun-
gen der neuen Generation von Kernkraftwerken und der Plutoniumwirtschaft. Diese Themen 
werden in anderen Beiträgen dieses Bandes behandelt.

11.6  Sicherheits- und Risikobetrachtungen 
zur Wasserstoffwirtschaft

11.6.1  Wasserstoff-BLEVEs und andere Risiken

In vielen Diskussionen zur Wasserstoffwirtschaft wird von einem „niedrigen“ Risiko gesprochen. 
Leider wurden die Risiken einer weit verbreiteten Wasserstoffwirtschaft jedoch noch nicht syste-
matisch ausgewertet und werden zweifellos abhängig vom jeweiligen Konzept variieren.

Bei der Produktion, Lagerung und Verteilung von flüssigem Wasserstoff in großem Maßstab tritt 
ein spezielles Risiko auf, das genau verstanden werden muss: Explosionen des expandierenden 
Dampfes einer siedenden Flüssigkeit, die in der Industrie als „BLEVE: Boiling Liquid Expanding 
Vapour Explosion“ bekannt sind.

BLEVE-Phänomene können bei jedem Tank mit Flüssiggas auftreten, der aufgrund eines Bran-
des versagt. Im Tank erfolgt ein Druckanstieg durch das Aufheizen des Inhalts. Ein Regelventil 
(falls vorhanden) öffnet sich, kann aber – da es für derartige Drucktransienten nicht ausgelegt 
ist – bestenfalls zur Aufrechterhaltung des Drucks im Tank am Einstellwert des Ventils dienen. 
Wenn der Brand anhält und nicht schnell genug gelöscht werden kann, wird die Tankwand er-
weichen und strukturell versagen. Der Tank tendiert zu einem katastrophalen Versagen, wobei 
die Tanktrümmer über einen großen Bereich weggeschleudert werden (bis zu mehr als einem 
Kilometer). Wenn das im Tank befindliche Flüssiggas brennbar ist, wird der Tankinhalt tendenziell 
explodieren, und dadurch zusätzlich zu dem durch BLEVE erzeugten Schaden eine Schockwelle 
und einen thermischen Impuls verursachen17.

Von 1950 bis 2004 wurden in Europa neun BLEVE-Unfälle mit LPG-Transporten registriert (einer 
auf der Schiene und die anderen acht mit LKWs) [Molag & Kruithof 2005]. BLEVE-Unfälle sind 
bei Flüssigwasserstofftransporten und stationären Flüssigwasserstoff-Speichertanks im Fall ei-
nes Brandes möglich.

Es gibt offensichtlich wenig öffentlich verfügbare Daten über BLEVE-Unfälle mit flüssigem Wasser-
stoff. Die begrenzt verfügbaren Daten über LPG-BLEVE-Unfälle weisen auf eine Unfallhäufigkeit 
in Tanklagern von 4x10-4 pro Tanklager und Jahr hin. Wenn diese Häufigkeit auch auf Flüssigwas-

17  Wie ernst die für Katastrophenschutz zuständigen Regierungsstellen die Gefahr durch Transport und Lagerung 
von Flüssigwasserstoff nehmen, kann man daran ermessen, dass die North American Emergency Response 
Guidelines (2004) eine sofortige Evakuierung in allen Richtungen bis zu einer Distanz von 1600 m empfehlen, 
wann immer ein Flüssigwasserstofftank an einem Brand beteiligt ist, siehe [DOT 2004].
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serstofflager anwendbar ist (was gegenwärtig nicht bekannt ist), würde dies ein potenzielles Pro-
blem im Fall einer Wasserstoffproduktion in großem Maßstab unter Verwendung von Kernenergie 
darstellen. Geht man von dem oben genannten EU-25-Beispiel aus, würde es bei 2.373 gebauten 
Vier-Modul-H2MHR-Wasserstoffproduktionsanlagen im Mittel pro Jahr einen BLEVE-Unfall an ei-
ner nuklearen Wasserstoffproduktionsanlage bedeuten.

Ein anderes potenziell wichtiges Risiko, das im Kontext einer Wasserstoffproduktion in großem 
Maßstab verstanden werden muss, ist das Potenzial für Unfälle im Prozess- oder Lagersystem, 
bei denen große Mengen an Wasserstoff in die Luft freigesetzt werden. Eine solche Freisetzung 
kann zu einer Explosion einer eingeschlossenen Dampfwolke führen (typischerweise aber nicht 
in einer gut ausgelegten Anlage, wo gegen den Einschluss von Freisetzungen Vorsorge getrof-
fen sein muss), aber noch wahrscheinlicher zu einer Dampfwolkenexplosion ohne Einschluss 
(UVCE: Unconfined Vapour Cloud Explosion). Solche Explosionen sind in Anlagen, die nicht der 
Wasserstoffherstellung dienten, aufgetreten und haben schwere Schäden verursacht (z.B. Flix-
borough, Großbritannien 1974)18.

Tankversagen ohne Brand sind nicht besonders selten. Die Statistik der Loss Prevention Asso-
ciation of India nennt Häufigkeiten von etwa 1,5x10-3/a für Niedrigtemperatur-Druckbehälter und 
bis zu 2,7x10-3/a für Prozessdruckbehälter [Viswanathan 2004].

Die begrenzt verfügbare Statistik über Flüssiggastankunfälle (mit und ohne Brand) deutet dar-
auf hin, dass im Fall einer Wasserstoffproduktion in großem Maßstab mit großen Lagertanks 
in einer Wasserstoffwirtschaft (die von Befürwortern der Verwendung von gasgekühlten Hoch-
temperatur-Reaktoren zur Produktion ganz klar angestrebt wird) eine nicht-vernachlässigbare 
Wahrscheinlichkeit für große Explosionen besteht. Die Auswirkungen solcher Explosionen auf 
Strukturen, Systeme, Komponenten und das Betriebspersonal der angrenzenden Nuklearanlage 
wird eine sorgfältige Planung und Analyse zur Begrenzung potenzieller Risiken erfordern.

11.6.2  Die Schwachstellen der Wasserstoff-Infrastruktur

Eine Bewertung der Schwachstellen in der Infrastruktur für die Wasserstoffwirtschaft erfordert 
eine Definition der Struktur der Wasserstoffwirtschaft und damit Antworten auf Fragen wie z.B.:

•  Wird die Wasserstoffproduktion zentralisiert oder dezentralisiert sein?

•  Wenn zentralisiert, wird der Wasserstoff über Pipelines oder in großem Maßstab über die 
Schiene und/oder LKWs transportiert?

Betrachtet man die möglichen Sicherheits-/Terrorismusimplikationen beim Transport von Flüs-
sigwasserstoff so würde man bei mehr als 17,500 Transporten pro Tag in der EU (350 pro Tag 
für Österreich) eine veritable Armee von Schutzmannschaften brauchen, nur um diese Flüssig-
wasserstoff-Transporte zu schützen. Und wie effektiv könnten die Schutzmannschaften gegen 
Terroristen sein, die einen Flüssigwasserstofftransport angreifen, wenn sie mit automatischen 

18  Dieser Unfall verursachte eine Freisetzung von Zyklohexan, das sich anschließend entzündete und zu einer 
Explosion führte, deren äquivalente Sprengkraft unterschiedlich auf 9 bis 280 Tonnen TNT (meist zitiert mit 16 
Tonnen TNT) geschätzt wurde. Eine Vielzahl leicht erreichbarer Literaturquellen liefert zusätzlich Information.

  (http://www.hse.gov.uk/comah/sragtech/caseflixboroug74.htm;
  http://en.wikipedia.org/wiki/Flixborough_disaster;
 http://www.icheme.org/about_icheme/medals/Venart2004.pdf).
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Waffen und Panzerabwehrraketen (RPG, Rocket-Propelled Grenades) bewaffnet sind? Wie viele 
Schutzleute wären für jeden LKW erforderlich?

Wenn Produktion, Lagerung und Transport in großem Maßstab in einer Wasserstoffwirtschaft 
eingesetzt werden sollen, ist eine sorgfältige Bewertung der Schwachstellen der Infrastruktur 
erforderlich. Dies auch um zu verstehen, wie schwer (oder leicht) es ist, das System durch natür-
liche Extremereignisse oder durch von Menschen verursachte Vorfälle zu stören oder zu gefähr-
den, wie Erdbeben und starke Winde, bzw. Sabotage und Terrorismus. Hinsichtlich des Terrors 
wurden bereits Bedenken bezüglich Sicherheitsschwachstellen für Benzin, LNG- und LPG-Anla-
gen und den entsprechenden -Transporten ausgedrückt. Diese Bedenken sind für die Lagerung 
von Flüssigwasserstoff und Flüssigwasserstofftransporte nicht weniger schwerwiegend19.

Das Thema der Umweltauswirkungen wird hier nicht im Detail behandelt, ist aber sicherlich ei-
nes, das detaillierte Aufmerksamkeit erfordert, sollte man sich auf den Aufbau einer Wasser-
stoffwirtschaft zubewegen. Das Thema muss zu Beginn und dann kontinuierlich weiter ange-
sprochen werden, damit die Beachtung der Umweltauswirkungen eine der „Antriebskräfte“ der 
Technologie wird, anstatt bis zum letzten Schritt (der Implementierung) zu warten, bevor man 
sich den Umweltauswirkungen zuwendet.

11.6.3  Nukleare Risiken

Die Sicherheit (und das Risiko) einer Wasserstoffproduktion auf Kernenergie-Basis hängt vom 
gewählten Reaktortyp (und Leistungsniveau), der Wasserstoffproduktionsmethode, den Eigen-
heiten und Gefährdungen des Standorts, sowie der Nähe und dem Typ des Wasserstofflagers 
und/oder den verwendeten Transmissionstechnologien ab. Die mit den Kernkraftwerken an sich 
und dem Nuklearmüll verbundenen Risiken werden ausführlich in anderen Beiträgen dieses Ban-
des behandelt.

Die Kernindustrie ist sich der Notwendigkeit bewusst, eine ausreichende Trennung von Kernre-
aktor und Wasserstoffproduktionsanlage vorzusehen, so dass ein Unfall in der einen Anlage kei-
ne Auswirkung auf die andere hat [Forsberg & Pickard 2002]. Wenn dieser Risikoaspekt bei der 
nuklearen Wasserstoffproduktion zufrieden stellend behandelt wird, dann sollten keine zusätzli-
chen radiologischen Sicherheitsprobleme durch die nukleare Wasserstoffproduktion verglichen 
mit dem Betrieb von Kernkraftwerken zur Erzeugung von Elektrizität und/oder Prozesswärme 
auftreten. Allerdings erhöht deren dann erforderliche größere Anzahl das Gesamtrisiko.

19  Selbstverständlich stellt jede Sicherheitsbedrohung, die einen Störfall mit katastrophalem Versagen eines 
Flüssigwasserstofftanks unter Druck infolge eines externen Brandes auslösen kann, eine BLEVE-Gefahr dar. Eine 
solche Bedrohung der Sicherheit könnte die Entführung eines LKWs mit Flüssigwasserstofftanks sein, der dann 
in ein Zielobjekt „hohen Wertes“ gelenkt wird. Die US Armee warnt Brigade- und Bataillonskommandanten und 
Offiziere seit 1992 vor der Entführung von Benzintankwagen [US Army 1992].
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11.7  Schlussfolgerungen

Aus den obigen Ausführungen ergeben sich folgende Schlussfolgerungen:

•  Wasserstoff ist keine primäre Energiequelle – sondern ein Träger von Energie, der unter Ver-
wendung einer anderen primären Energiequelle (Kernenergie, Windenergie, Photovoltaik, Bio-
masse, usw.) hergestellt werden muss. Energie ist für die Wasserstoffproduktion, die Kom-
primierung oder Verflüssigung zum Zweck der Lagerung und der Verteilung erforderlich. Die 
Gesamteffizienz dieser zentralisierten Wasserstoffwirtschaft ist niedrig.

•  Die Wasserstoffproduktionsverfahren sind Variationen von drei Grundverfahren:

  (a) Elektrolyse, (b) Dampfaufspaltung von Methan und (c) thermochemische Wasseraufspal-
tung. Von diesen Verfahren sind die Elektrolyse und die Dampfaufspaltung von Methan gut 
entwickelt. Die thermochemische Wasseraufspaltung ist trotz vier Dekaden Forschung immer 
noch nur im Labormaßstab möglich. Die Anwendung wird offensichtlich erhebliche Probleme 
durch Korrosion von Werkstoffen, sowie chemischen Gefährdungen mit sich bringen, die noch 
nicht systematisch erfasst worden sind.

•  Die Elektrolyse und die thermochemische Wasseraufspaltung könnten durch Kernenergie 
betrieben werden, aber der Einsatz der gegenwärtigen Generation an Kernkraftwerken wäre 
nicht effizient.

•  Die zentralisierte Wasserstoffproduktion in großem Maßstab, die Lagerung und die Vertei-
lung sind mit Risiken spezifischer Typen chemischer Unfälle (BLEVE und UVCE) verbunden. 
Aufgrund des Ausmaßes des in Betracht gezogenen Einsatzes von Wasserstoff als Kraftstoff 
im Fahrzeugbereich erfordern diese Risiken eine sorgfältige probabilistische und deterministi-
sche Analyse.

•  Eine dezentrale, „verbrauchsnahe“ Wasserstoffwirtschaft wird gerade erst untersucht, er-
scheint aber leichter an unterschiedliche Energiequellen adaptierbar zu sein und eliminiert 
Risiken in Zusammenhang mit BLEVE-Unfällen, die nur im Fall des Transports von Flüssigwas-
serstoff in großem Maßstab möglich sind20.

•  Die erforderliche Wasserstoffmenge zum Betrieb der leichten Personenkraftwagen in den 25-
EU-Staaten liegt in der Größenordnung von 23 Millionen metrischen Tonnen pro Jahr. Das ist 
etwa die Hälfte der gegenwärtigen Weltproduktion.

•  Die Produktion dieser Wasserstoffmenge erfordert beträchtlichen Aufwand, die Kosten wür-
den im Bereich von 250-500 Milliarden € liegen.

•  Der jährlich nur für die derzeitige Flotte leichter Fahrzeuge in den 25-EU-Staaten benötigte 
Wasserstoff würde größenordnungsmäßig dreiundsechzig EPR-Kernkraftwerke zur dezen-
tralen Wasserstoffproduktion über Elektrolyse erfordern, oder etwa einhundertfünf modulare 

20  Das US Department of Energy hat den Entwurf eines Wasserstoff Roadmap-Berichts herausgegeben, aus dem 
hervorgeht, dass die dezentralisierte Produktion die brauchbarste Option zur Einführung von Wasserstoff und 
dem Aufbau einer Wasserstoff-Infrastruktur ist [DOE 2005].
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H2-MHR-Anlagen mit benachbart angesiedelten thermochemischen Wasseraufspaltungsan-
lagen bei zentraler Produktion.

•  Die Untersuchung der Sicherheitsimplikationen einer Wasserstoffwirtschaft, insbesondere 
hinsichtlich terroristischer Bedrohung, hat eben erst begonnen. Im Fall eines Transportsy-
stems von Flüssigwasserstoff in großem Maßstab müssten Sicherheitsmaßnahmen für 6,4 
Millionen Transporte von Flüssigwasserstoff pro Jahr bereitgestellt werden. Das sind über 
17.500 Transporte pro Tag in der EU (in Österreich etwa 350 Transporte pro Tag) – die poten-
ziell Sicherungsschutz erfordern.

•  Die Untersuchung der Umweltprobleme im Zusammenhang mit der Wasserstoffwirtschaft läuft 
gerade erst an. Es ist noch viel Forschung erforderlich, um den Einfluss des in die Atmosphäre 
freigesetzten gasförmigen Wasserstoffs in einem Maßstab, wie er bei einer Wasserstoffwirt-
schaft zu erwarten ist, angemessen zu verstehen.

•  Es ist derzeit schwer vorstellbar, wie Wasserstoff – nuklear oder nicht-nuklear – einen wesent-
lichen Beitrag zum Klimaschutz oder zur Schließung der entstehenden Energielücke leisten 
könnte; jedenfalls kann er keine rasche Lösung darstellen.
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12  Nachhaltigkeit der Gewinnung von 
elektrischer Energie aus Nuklearenergie 
– Die rechtliche Dimension

12.1  Avant propos

Die folgende Untersuchung erfolgt auf drei Analyseebenen. Am Beginn steht die Auseinanderset-
zung mit dem Begriff der Nachhaltigkeit und dem Problem seiner Konkretisierung als Bestandteil 
außerrechtlicher Normensysteme. Die zweite Ebene ist der Diskussion der Nachhaltigkeit innerhalb 
der Normenfelder des Völkerrechts und des Rechts der Europäischen Gemeinschaft gewidmet. 
Auf der dritten Ebene wird in Form eines Rückkoppelungsprozesses von einigen Beispielen aus 
dem Bestand rechtlicher Normen für die Genehmigung, den Betrieb, die Abrüstung von Kernkraft-
werken und den Umgang mit strahlendem Müll auf die mangelnde Nachhaltigkeit der Gewinnung 
elektrischer Energie aus Nuklearenergie geschlossen.

12.2  Recht und andere Normensysteme

12.2.1  Recht und Gesellschaft

Die rechtliche Bewertung von Ausschnitten der gesellschaftlichen Wirklichkeit ist auf die Dicho-
tomie von Recht und Unrecht beschränkt. Selbst die komplexeste Rechtsordnung besteht daher 
aus nichts anderem als einem hierarchisch strukturierten System von formalisierten Kriterien für 
„ja - nein“ und „wenn - dann“ Entscheidungen. An das Ergebnis dieser Entscheidungen werden 
bestimmte gesellschaftliche Konsequenzen geknüpft, die allerdings rechtlich determiniert sind. 
Wir sprechen von Rechtsfolgen.

Bei alledem ist zu berücksichtigen, dass Rechtsordnungen geschlossene, formale Systeme 
sind, die ihre eigene Erzeugung und ihre eigene Vernichtung selbst regeln [Walter 1974]1. Mit 
der gesellschaftlichen Wirklichkeit sind sie durch die Rechtserzeugung und durch die Rechts-
anwendung verbunden. Besondere Bedeutung kommt dabei dem Prozess der Rechtserzeu-
gung zu, weil gesellschaftliche Regelungsbedürfnisse nur durch ihn auch rechtliche Relevanz 
erreichen. Regelungsbedürfnisse, welche die Membran der Rechtserzeugung nicht passieren, 
bleiben ohne rechtliche Relevanz und seien sie - nach welcher Wertordnung auch immer - noch 
so unverzichtbar.

Neben der Trennung von Recht und Unrecht ist eine zweite wichtige Funktion von Rechtsord-
nungen die Erzeugung von Vorhersehbarkeit und damit von Sicherheit. Rechtsordnungen wer-
den von der Erwartung aller ihrer Akteure getragen, dass sich die jeweils anderen an den in den 
Rechtsnormen enthaltenen Vorgaben orientieren. So gesehen stellen sie sich auch als ein wech-
selseitig bedingtes System von Verhaltenserwartungen dar.2 Für davon abweichendes Verhalten 

1  Zu dieser Geschlossenheit des Rechtssystems vgl. Robert Walter, Der Aufbau der Rechtsordnung, 
2. Aufl. (1974), S. 13 ff.

2  Vgl. dazu insb. Niklas Luhmann, Das Recht der Gesellschaft, 1. Aufl. (1993); denselben, Rechtssoziologie, 
3. Aufl. (1987), passim.
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(Delikte) sind standardisierte Sanktionen vorgesehen, deren Verhängung eigenen Organen mit 
der Kompetenz vorbehalten ist, sie nötigenfalls auch mit Gewalt durchzusetzen. Die damit letzt-
lich erzwingbare Allgemeingültigkeit von Rechtsnormen verleiht jenen Werten und gesellschaftli-
chen Zielsetzungen, welche in sie Eingang gefunden haben, erhöhte Stabilität.

12.2.2  Außerrechtliche Normensysteme

Allerdings gibt es neben Rechtsordnungen auch andere Normensysteme, die ebenfalls Verhal-
tenserwartungen bewirken. Dazu zählen Sitte, Moral oder sonstige gesellschaftliche Konven-
tionen, unter die auch das hier besonders interessierende von einem breiten, wenn auch nicht 
unbegrenzten Konsens getragene Umweltbewusstsein fällt. Auf diesem Weg werden Teile jener 
Regelungsbedürfnisse erfasst, welche eben die Membran zu den Inhalten von Rechtsordnungen 
nicht oder noch nicht passiert haben.

Wichtig ist die Abgrenzung derartiger außerrechtlicher Normensysteme gegenüber Rechtssy-
stemen. Zum einen differieren sie in ihrem Zustandekommen und zum anderen in der formalen 
Qualität der Sanktionen für abweichendes Verhalten. Rechtsordnungen werden auf dem Weg 
eines besonderen, formalisierten Verfahrens von dazu unangefochten gesondert legitimierten 
Organen erzeugt. Außerrechtliche Normensysteme entstehen auf mannigfache Weise durch ge-
sellschaftliche Prozesse, ohne vorgegebene formalisierte Verfahren.

Sanktionen für abweichendes Verhalten sind in Rechtsordnungen typisiert und formalisiert und 
vor allem ist ihre Verhängung eigens legitimierten Organen vorbehalten, welchen die Kompetenz 
verliehen ist, die Allgemeingültigkeit der Rechtsordnung nötigenfalls mit Gewalt zu gewährlei-
sten. Außerrechtliche Normensysteme hingegen sind nicht allgemein verbindlich. Sanktionen 
für abweichendes Verhalten sowohl in Form als auch Inhalt sind jenen Akteuren überlassen, die 
das System tragen. Dessen ungeachtet können ihre Auswirkungen für den betroffenen Akteur 
durchaus schwerwiegender als jene rechtlich definierter Sanktionen sein. Denken wir an die so-
ziale Ächtung im innergesellschaftlichen und die Einschränkung wirtschaftlicher Beziehungen im 
internationalen Bereich.3

12.3  Die Operationalisierung des Begriffes der Nachhaltigkeit

12.3.1  Die Brundtland-Formel

Soweit ersichtlich wurde der Begriff der Nachhaltigkeit bereits zu Beginn des 18. Jhdts. in der 
deutschen Forstwirtschaft als Prinzip für die Nutzung der Waldbestände unter Wahrung der In-
teressen künftiger Generationen verwendet [Deutscher Bundestag 2004]4. Seine aktuelle allseits 
verwendete Formulierung stammt aus dem so genannten Brundtland-Bericht: „Sustainable de-
velopment is a development that meets the needs of the present without compromising the ability 
of future generations to meet their own needs“ [Report of the World Commission on Environment 
and Development 1983]5. Dieser im Indikativ formulierte Satz ist ohne Mühe als Postulat, als 

3  Z.B. UN Satzung Art. 41.
4  Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, Fact Sheet 06/2004, 
 >www.bundestag.de/bic/analysen< (eingesehen: 28.10.2004).
5  „Our Common Future”, Report of the World Commission on Environment and Development (Independent Expert 

Commission founded by the UN 1983) under the chairmanship of Gro Harlem Brundtland, UN-Doc. A/42/427, 
4 August 1987, S. 54.
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Imperativ und letztlich als Norm zu deuten. Damit kann jedenfalls vorerst festgehalten werden, 
dass die Forderung nach nachhaltiger Entwicklung dem Bereich der außerrechtlichen Normsy-
steme zur Erzeugung von Vorhersehbarkeit im obigen Sinne zuzurechnen ist. Sie erscheint von 
einem breiten Konsens auch von Entscheidungsträgern getragen, wozu sicherlich auch der wei-
te Deutungsrahmen der vorgelegten Formulierung beigetragen hat. Bereits Aufbau und Anlage 
des Brundtland-Berichtes [Report of the World Commission on Environment and Development 
1983]6 machen deutlich, dass die Forderung nach Nachhaltiger Entwicklung geradezu als Gene-
ralplan für die Gestaltung zeitgenössischer Gesellschaften verstanden wird und folglich für die 
unterschiedlichsten gesellschaftlichen Handlungsfelder aufzubereiten und zu konkretisieren ist. 
So unterstreicht auch die EU-Kommission in einem Strategiepapier für den Europäischen Rat, 
dass die „… nachhaltige Entwicklung … zum Kernelement aller Politikfelder werden“ muss7. Ins-
besondere müsse bei den kommenden Überprüfungen der Gemeinsamen Politiken analysiert 
werden, wie diese in erhöhtem Maße zu der nachhaltigen Entwicklung beitragen können. Die in 
diesem Papier angesprochenen Politikfelder reichen daher von der Neuorientierung der Fische-
reipolitik (Zielbereich Artenschutz) bis hin zur Verbesserung der Rechtssetzungsverfahren in der 
EU und ihren Gemeinschaften8.

Kurzum, die Forderung nach nachhaltiger Entwicklung hat viele Dimensionen, die für den ein-
zelnen Anwendungsbereich der Reduktion auf operationalisierbare Proportionen bedürfen [The 
International Law Ass. 2004]9. Der Verweis auf ihre Herkunft aus der Forstwirtschaft verdeutlicht 
immerhin besser als alle anderen Erklärungen das Anliegen, dem die Forderung nach Nachhal-
tiger Entwicklung zugedacht ist. Vordergründig bezieht sie sich auf die Problematik der fairen 
Verteilung knapper Ressourcen zwischen den jetzigen und allen künftigen Generationen. Bei 
näherem Hinsehen erweist sich eine so verstandene Forderung nach nachhaltiger Entwicklung 
nur dann als erfüllbar, wenn der Verteilung eine, wie eben in der Forstwirtschaft, sich erneuern-
de Grundmenge von Ressourcen vorgegeben ist. Denn andernfalls stehen den einigermaßen 
bekannten Größenordnungen der gegebenen Generationen eine (hoffentlich) unendliche Kette 
künftiger Generationen virtuell gegenüber, was eine heute zu erwägende Aufteilung einer nur 
begrenzt verfügbaren Grundmenge von Ressourcen im Grunde genommen ad absurdum führt.

12.3.2  Nachhaltigkeit als Verteilungsprinzip

In Fokussierung auf das hier interessierende Thema erweist sich aber die Forderung nach nach-
haltiger Entwicklung in der Verengung auf die Verteilungsproblematik als durchaus sinnvoll. 
Geht es doch primär um die sich durchaus erneuernde Ressource Globale Umwelt. Denn die-
se wird durch den laufenden Betrieb von Kernkraftwerken infolge der unvermeidlichen Abgabe 
von Strahlung an die unmittelbare Umwelt sowie die letztlich unausweichliche Endlagerung von 
Nuklearmüll tatsächlich, und durch die Möglichkeit massiver Störfälle potentiell geschädigt, wie 
an anderer Stelle ausgeführt [siehe weitere Beiträge]10. Im Übrigen zeigt sich auch im Bereich 

6  Im englischen Original umfasst er 336 Seiten und 12 Kapitel. Thematisch reichen sie von „New Approaches to 
Environment and Development“ bis „Conflict as a Cause of Unsustainable Development”.

7  KOM(2001)264 endg., S. 7. „Nachhaltige Entwicklung in Europa für eine bessere Welt: Strategie der Europäischen 
Union für die nachhaltige Entwicklung“ 

8  KOM(2001)264 endg.
9  Das zeigt sich mit großer Deutlichkeit unter anderem auch in den Bemühungen der International Law Association, 

dem Prinzip der Nachhaltigkeit eine völkerrechtliche Dimension zu verleihen. Siehe The International Law 
Association, Report of the Seventy-First Conference (Berlin 2004), Committee on International Law on Sustainable 
Development, S. 566-620, Report S. 566-586.

10  Vgl. Kapitel 4,5,6.
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der Nuklearwirtschaft, dass der oben angesprochene Gedanke der EU-Kommission, auch die 
Rechtsetzungsverfahren in die Handlungsfelder der Nachhaltigkeitspolitik einzubeziehen, so weit 
nicht hergeholt ist. Ein beträchtlicher Teil des Nachhaltigkeitsproblems im Bereich der Nuklear-
wirtschaft liegt nicht zuletzt darin, dass der gesamte dabei entstehende Regelungsbedarf nach 
wie vor von den einzelstaatlichen Gesetzgebern alleine, ohne nennenswerte institutionalisierte 
zwischenstaatliche oder gemeinschaftsrechtliche Kontrolle gedeckt wird, als würden die Auswir-
kungen möglicher Störfälle an den jeweiligen Staatsgrenzen halt machen.

12.3.3  Nachhaltigkeit als Verhältnismäßigkeitsgebot

Vorerst ist also festzuhalten, dass die Forderung nach Nachhaltigkeit als gesellschaftsethische 
Norm weitestgehendst akzeptiert und somit geeignet erscheint, als Leitlinie für die Gestaltung 
gesamtgesellschaftlicher Zukunft zu dienen. Allerdings kommt sie in ihrer Allgemeinheit einer 
Art Generalforderung gleich, die ihre normative Kraft erst in einem konkreten Bezugsrahmen zu 
entwickeln vermag. Ein für alle gesellschaftlichen Handlungsfelder gleichermaßen abruf- und 
umsetzbares Nachhaltigkeitsgebot ist nicht in Sicht. Als Handlungsanleitung für gesellschaftli-
ches Gestalten muss sie durch zusätzliche Ausstattung mit weiteren Wert- und Zielvorstellungen 
angereichert werden. Dazu bedarf es vor allem einer allgemein nachvollziehbaren Konkretisie-
rung der „needs“ der gegenwärtigen Generation als geradezu schicksalhafter Kontrast zu den 
„abilities“ und „needs“ künftiger Generationen. In Wahrheit stehen wir vor einem Problem, für 
welches wir keine schlüssigen Lösungen zur Hand haben. Alles was wir tun können ist, nach 
derzeit denkmöglichen Annäherungen an vielleicht mögliche Lösungen für nicht abschätzbare 
Zeiträume zu suchen.

So unabweislich diese Einsicht ist, so dringend ist es, zumindest Ansätze für das Entwickeln 
von plausiblen Lösungsstrategien zu entwickeln. Ein solcher Ansatz liegt im bereits dargestellten 
normativen Charakter des Nachhaltigkeitsprinzips. Es manifestiert ein Sollen, welches die künfti-
gen Generationen in eine unauflösbare Abhängigkeit von den jeweils gegenwärtigen Generationen 
stellt, und zwar ohne auch nur die geringsten Ansprüche erheben zu können. Denn Forderungen 
kann man nur stellen, wenn man existiert. Somit erweist sich das Nachhaltigkeitsprinzip als Selbst-
beschränkung ohne real existierende Anspruchsberechtigte.

Selbst ein derart einseitiges normatives Konstrukt bedarf der Umsetzung im Einzelfall. Für die 
Lösung der sich dabei ergebenden Operationalisierungsprobleme bietet sich am ehesten der 
Grundgedanke des Verhältnismäßigkeitsgebots an, wie er beispielsweise im Recht der Europä-
ischen Gemeinschaft verankert ist11. Dort geht es in einer vergleichbaren Situation darum, zu ver-
hindern, dass die Europäische Gemeinschaft einzelnen EG Staaten mehr Kompetenzen abnimmt, 
als für die Erreichung der Gemeinschaftsziele nötig ist. Im Fall des Nachhaltigkeitsgebotes geht es 
darum, zu verhindern, dass die gegenwärtige Generation ein Übermaß an Ressourcen verbraucht. 
Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen könnte somit das Nachhaltigkeitsprinzip für den Ener-
giebereich folgendermaßen konkretisiert werden:

Der so gering wie möglich zu haltende Energiebedarf der jetzigen Generation ist mit dem ge-
ringst möglichen Aufwand an Ressourcen und den geringst möglichen Eingriffen in die Umwelt 
zu gewährleisten. Nach den Grundsätzen der Kostenwahrheit und des Verursacherprinzips sind 

11  Art. 5 UA 3 EGV: „Die Maßnahmen der Gemeinschaft gehen nicht über das für die Erreichung der Ziele dieses 
Vertrages erforderliche Maß hinaus“.
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die Lasten der Energiegewinnung ausschließlich von jenen Generationen zu tragen, die sich ihrer 
bedienen. [Fn. 54 und Argumentarium der Deutschen Bundesregierung]12

Der so gefundene Ausweg aus dem mehrfach dargelegten Dilemma der Operationalisierung des 
Nachhaltigkeitsprinzips im Energiesektor fügt sich schließlich auch nahtlos in die Zielsetzungen 
der EG Umweltpolitik. [Art 54 EGV]13

12.3.4  Nachhaltigkeit als globales Bekenntnis

Ungeachtet der hier dargelegten Schwierigkeiten, den Begriff der Nachhaltigkeit zu operationa-
lisieren, hat er in zwei mittlerweile historisch gewordene Schlusserklärungen von Umweltkon-
ferenzen der UN Eingang gefunden. So in der Rio Declaration on Environment and Develop-
ment [UN Conference on Environment and Development, 1992]14, in welcher aus dem Prinzip der 
Nachhaltigkeit u.a. ein Recht der Menschen auf „a healthy and productive life in harmony with 
nature“ (Principle 1) abgeleitet wird. Der Umweltschutz sei ein zentrales Element der nachhaltigen 
Entwicklung (Principle 4). Zur Sicherung nachhaltiger Entwicklung: „States should reduce and 
eliminate unsustainable patterns of production and consumption and promote appropriate de-
mographic policies“ (Principle 8). Der nächste UN-Entwicklungsgipfel in Johannesburg vom 24. 
August bis 4. September 2002 lief bereits unter der Bezeichnung „World Summit on Sustainable 
Development” [Final Report Johannisburg Summit]15. Die dabei beschlossenen Maßnahmen las-
sen eine Ausrichtung der Nachhaltigkeitspolitik auf die Anhebung der weltweit untersten sozialen 
Niveaus in Bezug auf Sanitär-, Wasser-, Gesundheits- sowie Energieversorgung erkennen. Akti-
vitäten in den Bereichen Landwirtschaft, etwa zur Eindämmung der Desertifikation (Ausbreitung 
der Wüsten) und des Rückganges der Biodiversifikation (Artenverlust), Verbesserung der Markt-
zugänge für Least Developed Countries bis hin zur Schaffung bzw. Stärkung von Einrichtungen 
des Katastrophenschutzes runden das der Konferenz zu Grunde gelegene weite Verständnis 
von Nachhaltigkeit ab. Auch in Johannesburg erfolgte aber keine definitorische Eingrenzung des 
Begriffes der Nachhaltigkeit.

Die Schlusserklärungen bei den UN-Konferenzen haben politische und durchaus auch völker-
rechtspolitische Bedeutung, sie erzeugen aber keinerlei völkerrechtliche Verbindlichkeiten. Der 
allgemeine wenn auch diffuse Konsens über die Unerlässlichkeit von Nachhaltigkeitspolitik wur-
de durch beide Konferenzen allerdings nachhaltig unter Beweis gestellt.

12  Dazu auch unten bei Fn. 54 und das Argumentarium der Deutschen Bundesregierung zur Nachhaltigkeit im 
Zusammenhang mit ihrem so genannten Ausstieg aus der Atomenergienutzung, 

 >http://www.bmu.de/de/1024/js/download/b_nachhaltigkeit_kernenergie< (eingesehen: 28.10.2004).
13  „...umsichtige und rationelle Verwendung der natürlichen Ressourcen“ (Art. 174 EGV).
14  Annex I to the Report of the UN Conference on Environment and Development (Rio de Janeiro, 3-14 June 1992).
15  Siehe dazu den Final Report (inkl. Corrigendum), >http://www.johannesburgsummit.org/html/documents/

documents.html< (eingesehen: 28.10.2004).
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12.4  Das Prinzip der Nachhaltigkeit als Rechtsnorm

12.4.1  Das UN - Rahmenübereinkommen über Klimaänderung

Bereits im Umfeld der oben angesprochenen Konferenz von Rio wurde das „Rahmenübereinkom-
men der Vereinten Nationen über Klimaänderungen 1992“16 als multilateraler völkerrechtlicher 
Vertrag abgeschlossen. Es ist seit 21. März 1994 in Kraft [BGBI 414/1994]17. Soweit ersichtlich 
ist das Rahmenübereinkommen der erste völkerrechtliche Vertrag, welcher die Nachhaltigkeit in 
verschiedenen Zusammenhängen als bestimmenden Teil völkerrechtlicher Normierungen auf-
weist. So wird unter anderem die Fortführung der „Wirtschaft auf nachhaltige Weise“ ausdrück-
lich als einer der Gründe für die Notwendigkeit einer prompten und ausreichenden Reduktion 
anthropogener Klimastörungen angeführt18. In der breiten Vielfalt der von den Vertragsparteien 
übernommenen vertraglichen Verpflichtungen findet sich der Verweis auf „Nachhaltigkeit“ immer 
wieder als besondere Spezifikation vertraglich geforderter Maßnahmen19. Das ist vor allem auch 
im Zusammenhang mit den für UN-Abkommen mittlerweile durchaus üblichen Regelungen über 
die Beilegung von Streitigkeiten von Gewicht, wozu auch die Anrufung von Schiedsgerichten 
und selbst des Internationalen Gerichtshofes der UN gehören20. Damit signalisieren die Vertrags-
parteien, dass der Begriff der Nachhaltigkeit in seiner jeweiligen Verwendung und Ausformung 
im Kontext des Übereinkommens für ein rechtlich geordnetes Verfahren zumindest potentiell 
geeignet ist.

Die oben dargelegten Probleme der Begriffskonkretisierung bleiben freilich aufrecht. In einem 
allfälligen Verfahren muss diese dann eben von der angesprochenen Instanz für den Bereich 
der ihr abverlangten Entscheidung vorgenommen werden. Wir kennen solche Vorgänge durch-
aus aus einzelstaatlichen Rechtsordnungen, wenn es um die Ausformung so genannter unbe-
stimmter Gesetzesbegriffe geht21. Auch sei darauf verwiesen, dass die Nachhaltigkeit auch in 
der Präambel des Übereinkommens zwei Mal angesprochen und damit nach völkerrechtlichem 
Vertragsrecht in Zweifelsfällen jedenfalls als Interpretationsmaxime zu beachten ist22.

16  United Nations Framework Convention on Climate Change, 31 I.L.M. 1992, S. 851 bzw. 
 >http://www.un.org/esa/sustdev/documents/UNCED_Docs.htm< (eingesehen: 28.10.2004).
17  BGBl. 414/1994 idF. BGBl. III 12/1999.
18  Vgl. Art. 2.
19  Art. 4.
20  Art. 7-10.
21  Beispielsweise „Einbruch der Dunkelheit”. Siehe dazu nur Reinhold Zippelius, Juristische Methodenlehre, 6. Aufl. 

(1994), S. 43 f.
22  Vgl. Wiener Vertragsrechtskonventiown Art. 31 Abs. 2. Zur Auslegungsrelevanz der Präambel vgl. nur Alfred 

Verdross/Bruno Simma, Universelles Völkerrecht, 3. Aufl. (1984), S. 492.
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12.4.2  Das Kyoto-Protokoll

Noch stärker wird in dem so genannten Protokoll von Kyoto23 auf die Nachhaltigkeit Bezug ge-
nommen, welches auf der Basis des genannten UN-Rahmenübereinkommens im Jahre 1997 
von der überwiegenden Zahl seiner Vertragsparteien unterzeichnet wurde. Es enthält die quo-
tenmäßige Festlegung der den jeweiligen Vertragsstaaten auferlegten Reduktionen der Emission 
von Kohlendioxid mit der bekannten Möglichkeit des Handels mit Emissionszertifikaten, was 
hier aber nicht weiter interessiert. Das Protokoll ist seit 12. Feber 2005 in Kraft [Art. 25]24 , da 
die Russische Föderation am 27. Oktober 2004 das parlamentarische Genehmigungsverfahren 
abgeschlossen hat25. Nunmehr könnte auch in seinem Geltungsbereich die Nachhaltigkeit als 
Kriterium rechtlicher Beurteilung herangezogen werden. So wird in Art. 2 Abs. 1 die Fülle der dort 
vorgesehenen Maßnahmen unter den Generalzweck der Förderung „nachhaltiger Entwicklung“ 
gestellt, wobei in Abs. 1, lit. a ii die Verpflichtung zur Förderung „nachhaltiger Waldbewirtschaf-
tungsmethoden“ und in Abs. 1, lit. a iii die Förderung „nachhaltiger landwirtschaftlicher Bewirt-
schaftungsformen“ vorgesehen ist. Die Kontrolle der Einhaltung der einzelnen Vorschriften des 
Protokolls und damit eben auch der richtigen Anwendung der angesprochenen Nachhaltigkeits-
kriterien unterliegt der Konferenz der Vertragsparteien des Protokolls26. Die Vorschriften über die 
Streitbeilegung des UN-Übereinkommens über Klimaänderungen, die bis hin zur Befassung des 
Internationalen Gerichtshofes gehen, gelten sinngemäß auch für das Protokoll. Das bedeutet, 
dass in beiden Verträgen sowohl die Rechtsnormen als auch geeignete Verfahren vorliegen, um 
die Einhaltung der Kriterien der Nachhaltigkeit in ihrem Rahmen rechtlich zu prüfen.

12.4.3  Nachhaltigkeit im Gemeinschaftsrecht

Im Recht der Europäischen Gemeinschaft findet sich die „Nachhaltigkeit“ im EGV [Vertrag zur 
Gründung der Europäischen Gemeinschaft]27 an mehreren Stellen, und zwar in der oben darge-
stellten vollen Breite ihres Begriffsinhaltes: Zum einen im Zuge der Festschreibung der allgemei-
nen Ziele der Gemeinschaft in Art. 2, wo die „nachhaltige Entwicklung des Wirtschaftslebens“ 
zum Ziel der Errichtung der EG, der Wirtschafts- und Währungsunion sowie der Verwirklichung 
der in den Art. 3 und 4 aufgelisteten Zielsetzungen erhoben wird. Zum anderen wird „die För-
derung einer nachhaltigen Entwicklung“ in Art. 6 als Ziel der Einbeziehung der Erfordernisse 
des Umweltschutzes in die Festlegung und Durchführung der Gemeinschaftspolitiken definiert. 
Damit wird die Nachhaltige Entwicklung zu einem zentralen Bestimmungsfaktor des gemein-
schaftlichen Umweltschutzes, obgleich sie weder in seinen Zielsetzungen (Art. 174) noch in den 
Kompetenz- und Verfahrensvorschriften zum Umweltschutz (Art. 175) ausdrücklich vorkommt. 
Seine Erfordernisse sind nicht bloß im engeren Bereich des klassischen Umweltrechtes, sondern 
in allen Tätigkeitsfeldern der Gemeinschaft entsprechend zu berücksichtigen. Die Lehre [Rudolf 
Streinz]28 spricht dabei von einer Querschnittsmaterie.

23  Protokoll von Kyoto zum Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen, ABlEG. 2002 L 
130, S. 4 ff., oder 37 I.L.M. 1998, S. 22.

24  Dazu bedarf es gemäß Art. 25 der Ratifikation durch mindestens 55 Signatarstaaten, von deren Territorium 
insgesamt 55,5 % der globalen Kohlendioxidemission ausgehen müssen.

25  Am 22. bzw. 27. Oktober 2004 wurde das Kyoto-Protokoll durch das russische Unterhaus (Duma) bzw. Oberhaus 
ratifiziert (vgl. „Russisches Oberhaus verabschiedet Kyoto-Protokoll“, >http://www.welt.de< vom 27.10.2004).

26  Vgl. Art. 13; die in den Art. 14 bis Art. 19 enthaltenen institutionellen Vorschriften sind nicht von Belang. 
27  Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft.
28  Statt vieler Rudolf Streinz, Europarecht, 7. Aufl. (2005), RZ 1113 spricht von Querschnittsklausel.
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Im Bereich der Dritte-Welt-Politik und der Entwicklungszusammenarbeit ist das Nachhaltigkeits-
prinzip ausdrücklich als Ziel der gemeinschaftlichen Entwicklungspolitik in Art. 177 Abs. 1 veran-
kert. Die Gemeinschaft fördert demnach „die nachhaltige wirtschaftliche und soziale Entwicklung 
der Entwicklungsländer“.

Besonders deutlich ist die „nachhaltige Entwicklung“ in der Grundrechtscharta der EU, und 
zwar in Art. 37, verankert. Er lautet: „Ein hohes Umweltschutzniveau und die Verbesserung der 
Umweltqualität müssen in die Politiken der Union einbezogen und nach dem Grundsatz der 
nachhaltigen Entwicklung sichergestellt werden“. Die Grundrechtscharta ist zwar derzeit nicht 
Bestandteil des geltenden Gemeinschaftsrechtes, sie ist aber bei seiner Umsetzung von den Ge-
meinschaftsorganen als Leitlinie zu berücksichtigen und hat auch bereits maßgeblich Eingang 
in die Judikatur des Europäischen Gerichtshofes (EuGH)29 und des Europäischen Gerichtes I. 
Instanz (EuG) gefunden.30

Mittlerweile wurde die Grundrechtscharta in den Entwurf des Verfassungsvertrages31 (EU-Ver-
fassung) als Teil II aufgenommen. Sollte die EU-Verfassung dereinst in Kraft treten, dann wird 
das Grundrecht auf Umweltschutz nicht nur Leitlinie, sondern geltendes und zwar subjektives 
Recht aller EU-BürgerInnen, allerdings nur im Rahmen der auch nach dem Entwurf des Verfas-
sungsvertrages dürftig bleibenden Umweltkompetenzen der EG sein. 32

12.4.4  Vorläufiger Ausblick

In Abrundung dieses Abschnittes ergibt sich also folgender Befund: Das Nachhaltigkeitsprin-
zip ist auch ein tauglicher Inhalt von Rechtssystemen. Es gibt keine überzeugenden Hinweise, 
dass es als Norm des völkerrechtlichen Gewohnheitsrechtes im Sinne des Art. 38 des Statuts 
des Internationalen Gerichtshofes anzusehen ist. Wie die beiden angeführten völkerrechtlichen 
Beispiele zeigen, kann es aber sehr wohl Inhalt völkerrechtlicher Verträge und als solcher auch 
gerichtsfähig sein, wenn die entsprechenden Zuständigkeiten geschaffen sind.

Für die EG ist festzuhalten, dass das Nachhaltigkeitsprinzip ohne Zweifel als operativer Bestand-
teil des Gemeinschaftsrechts etabliert ist. Auch wenn zurzeit33 weder einschlägige Urteile noch 
Kommissions-, noch Ratsentscheidungen vorliegen, so sind die rechtlichen Voraussetzungen 
dafür bei Vorliegen entsprechender Sachverhalte durchaus gegeben.

Sowohl im Geltungsbereich besonderer völkerrechtlicher Verträge als auch des Gemeinschafts-
rechts ist es aber Aufgabe des erkennenden beziehungsweise des entscheidenden Organs, den 
Begriff der Nachhaltigkeit für den konkreten Einzelfall entsprechend aufzubereiten.

29  Vgl. neben vielen nur Schlussanträge der Generalanwältin Juliane Kokott vom 14. Oktober 2004, Verb. Rs. C-
387/02, C-391/02 und C-403/02, Silvio Berlusconi u. a.; noch nicht in Slg.

30  Vgl. nur Rs. T-177/01, Jégo-Quéré/Kommission, Slg. 2002, II-2365 (Rz. 47), Rs. T-54/99, max.mobil 
Telekommunikation Service GmbH/Kommission der Europäischen Gemeinschaften, Slg. 2002, II-313 (Rz. 48).

31  Der „Vertrag über eine Verfassung für Europa“, Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen 
Gemeinschaften (2005), feierlich am 29. Oktober 2004 in Rom unterzeichnet, ist durch die Ablehnung seiner 
parlamentarischen Genehmigung durch Volksabstimmung in Frankreich (29. Mai 2005) und den Niederlanden (1. 
Juni 2005) gemäß seinem Art. IV-477 gescheitert, weil für sein Inkrafttreten die verfassungsmäßige Zustimmung 
aller EU- Staaten erforderlich ist.

32  Für den vorliegenden Analysebereich genügt der Vollständigkeit halber der Hinweis, dass die Nachhaltige 
Entwicklung in der künftigen EU-Verfassung im wesentlichen im dargestellten Sinne fortgeschrieben sein wird.

33  16. Feber 2005.
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Allerdings muss bereits an dieser Stelle vor all zu großen Erwartungen gewarnt werden. Dieser 
Befund belegt lediglich, dass das Nachhaltigkeitsprinzip bereits zum Inhalt rechtlicher Normen 
gemacht wurde. Ob nun ein konkretes, als solches empfundenes Ärgernis als Verletzung des 
Nachhaltigkeitsprinzips streitanhängig gemacht werden kann, hängt von seiner jeweiligen Aus-
formung in der heranzuziehenden Rechtslage ab. Der dargestellte weite Interpretationsrahmen 
des Begriffes der Nachhaltigkeit eröffnet ja auch dem formalisierten Rechtserzeuger und den ihn 
tragenden gesellschaftlichen Kräften und nicht zuletzt auch den rechtsanwendenden Organen 
einen breiten gestalterischen Spielraum. Im rechtlichen Bereich im engeren Sinn steht dieser 
Spielraum aber nur den Rechtsanwendungsorganen zu. Man hat es mit einem vorgegebenen, 
dem Zugriff des Publikums oder von Streitparteien entzogenen Begriffsrahmen zu tun, dem der 
Sachverhalt „Kernkraftwerke“ zu subsumieren ist [zum Norm-Begriff]34. Das ist der gravierende 
Unterschied zu einem Disput im außerrechtlichen Bereich. Denn dort versucht man mit argu-
mentativen Mitteln vorerst seine eigene Lesart des Nachhaltigkeitsprinzips durchzusetzen, um 
dann die Unvereinbarkeit von Kernkraftwerken mit ihm zu behaupten.

12.5  Die Genehmigung der Errichtung und die 
Kontrolle des Betriebes von Kernkraftwerken 
als Prärogativ des Einzelstaates

12.5.1  Das Übereinkommen über nukleare Sicherheit

Im Jahre 1996, zehn Jahre nach Tschernobyl (!), ist das Übereinkommen über nukleare Sicher-
heit vom 20. September 1994 in Kraft getreten35. Sein Ziel ist die Erreichung und Beibehaltung 
eines weltweit hohen Standards nuklearer Sicherheit (Art. 1). Aus der Sicht der hier anzustel-
lenden Überlegungen ist entscheidend, dass das Übereinkommen „erneut bekräftigt, dass die 
Verantwortung für die nukleare Sicherheit bei dem Staat liegt, dem die Hoheitsgewalt über eine 
Kernanlage zukommt“36. Folgerichtig wird nahezu jeder Artikel des operativen Teils mit der ste-
reotypen Formel eingeleitet: „Jede Vertragspartei ... stellt sicher ... trifft etc.“ Die dann den Ver-
tragsparteien auferlegten Pflichten sind von derart allgemeiner Selbstverständlichkeit, dass sie 
mehr als 50 Jahre nach der Inbetriebnahme der ersten Kernkraftwerke mit Sicherheit von nahezu 
allen Vertragsparteien bei Abschluss des Übereinkommens bereits erfüllt waren37. Wie die vom 
Übereinkommen geforderten Sicherheitsstandards von den Vertragsparteien zu gewährleisten 
sind, wird diesen überlassen. Dabei wird gelegentlich auch auf die einzelstaatlich festgelegten 
Standards verwiesen. So schreibt Art. 14 vor, dass der Betrieb von Kernkraftwerken laufend dar-
auf zu kontrollieren ist, dass die „innerstaatlichen Sicherheitsanforderungen … und betrieblichen 
Grenzwerte“ eingehalten werden. Auch beim Schutz der Bediensteten und der Öffentlichkeit 
gegen Strahlenbelastungen durch den Betrieb eines Kernkraftwerks wird auf die innerstaatlichen 
Grenzwerte verwiesen (Art. 15). All das sind keine redaktionellen Versehen, sondern die erklärte 
Linie des Übereinkommens. In der Präambel (Pt. viii) heißt es dazu, dass „dieses Übereinkom-
men eine Verpflichtung zur Anwendung von Grundsätzen der Sicherheit für Kernanlagen und 

34  Dabei macht es keinen Unterschied, ob die Norm im eigentlichen Sinn des Wortes „selbstverständlich“ ist, oder vom 
anwendenden Organ erst aufbereitet werden muss. In beiden Fällen ist sie dem Zugriff des Akteurs entzogen. 

35  Hier zitiert nach BGBl. III 39/1998 bzw. ABlEG 1999 L 318, S. 20. Obgleich die Internationale Atomenergie-
Organisation die Schirmherrschaft über das Abkommen ausübt, ist es kein IAEO-Abkommen im engeren Sinn 
des Wortes.

36  Präambel Pt. iii.
37  Andernfalls wäre es wohl auch gar nicht zustande gekommen.
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nicht so sehr von Sicherheitsanforderungen im einzelnen schafft“. Offenbar zur Beruhigung wird 
dann weiters ohne nähere Spezifikation darauf verwiesen, dass es „international ausgearbeitete 
Sicherheitsrichtlinien“ gebe, die von Zeit zu Zeit auf den neuesten Stand gebracht werden. All 
dies wäre ja tolerabel, würde das Übereinkommen ein Aufsichtsorgan schaffen, welches die all-
gemein gehaltenen Sicherheitserfordernisse im Einzelfall zu konkretisieren hätte. So ist es aber 
nicht. Die Kontrolle der Einhaltung des Übereinkommens liegt in den Händen einer Konferenz der 
Vertragsstaaten, die im Konsens zu entscheiden hat38. Alles in allem haben es die KKW-Staaten 
durchaus verstanden, sich die Exklusivkompetenz für die Erfüllung des Regelungsbedarfes ihrer 
Nuklearindustrie zu sichern.

Naturgemäß muss auch das Übereinkommen die Möglichkeit von Unfällen berücksichtigen. In Art. 
18 heißt es dazu, dass die Vertragsparteien für die Auslegung und den Bau eines Kernkraftwerks 
geeignete Maßnahmen treffen, „um Unfälle zu vermeiden und falls sie eintreten, ihre strahlungsbe-
dingten Folgen zu mindern“.

12.5.2  Im Rahmen der EAG

Im Geltungsbereich der Europäischen Atomgemeinschaft (EAG) sieht es ähnlich, wenn auch ein 
wenig differenzierter aus. Festzuhalten ist, dass es noch immer keine gemeinschaftsweite, alle 
25 Mitgliedstaaten gleichermaßen bindende Standardisierung des Regelungsbedarfes für die 
Nuklearindustrie gibt. Lediglich die zehn neuen Gemeinschaftsmitglieder mussten sich als Teil 
der Bedingungen ihrer Aufnahme einer – wenn auch eingeschränkten – Kontrolle ihrer bestehen-
den Kernkraftwerke durch die EU-Kommission im Auftrag des Europäischen Rates [Schlussfol-
gerungen des Europäischen Rates Köln/Helsinki 1999]39 unterwerfen.

Der Duktus des Erweiterungsverfahrens erzwang nämlich die bislang sorgsam vermiedene Ele-
vation der KKW-Sicherheit auf die Gemeinschaftsebene. Soweit ersichtlich, war es nach Vor-
arbeiten des Rates während der österreichischen Präsidentschaft40 der Gipfel von Köln, auf 
welchem die Anhebung der Sicherheitsstandards für Kernkraftwerke in den Beitrittsstaaten auf 
europäisches Niveau erstmals erwogen wurde: „Der Europäische Rat betont die Bedeutung ho-
her Sicherheitsstandards im Nuklearbereich in Mittel- und Osteuropa“41. Weiters wurde die Kom-
mission beauftragt, in ihren „Fortschrittsberichten“ über die Anwendung hoher Sicherheitsstan-
dards in den Mittel- und Osteuropäischen Ländern zu wachen. Fortan entwickelte das Thema 
der KKW-Sicherheit im Verbund des Erweiterungsprozesses eine eigene Dynamik, von der nicht 
zuletzt auch der Konflikt zwischen der Tschechischen Republik und Österreich wegen des KKW 
Temelín getragen war und immer noch ist.

War die Sorge der Union um die KKW-Sicherheit bis dahin auf die Nuklearindustrie in den Bei-
trittsstaaten beschränkt, so hat sie der Europäische Rat von Laeken auch auf die „mächtige 

38  Art. 22 - Art. 25.
39  „Der Europäische Rat … ruft die Kommission dazu auf, diese Angelegenheit in ihren nächsten regelmäßigen 

Berichten über die von den beitrittswilligen Ländern erzielten Fortschritte, die im Herbst 1999 vorzulegen sind, 
eingehend zu prüfen“ (Rz. 60 der Schlussfolgerungen des Europäischen Rates von Köln v. 3./4. Juni 1999). Siehe 
dazu weiters die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates von Helsinki v. 10./11. Dezember 1999, Rz. 7.

40  Am 24.9.1998 weist der Rat in seinen Schlussfolgerungen zur Erweiterung und zur Umwelt (Bull.EU 9/1998, Pt. 
1.3.63) darauf hin, „dass die nukleare Sicherheit in den beitrittswilligen Ländern verbessert werden muss, sodass 
ein Niveau erreicht wird, das dem Stand in der Union hinsichtlich der Technologie und der Vorschriften sowie in 
operativer Hinsicht entspricht“.

41  Europäischer Rat von Köln am 3./4.6.1999, Schlussfolgerungen des Vorsitzes, Bull.EU 6/1999, Pt. I.23.60.
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Kernindustrie“42 der Union erstreckt: „Der Europäische Rat sagt zu, in der Union auch weiterhin 
ein hohes Maß an nuklearer Sicherheit zu gewährleisten. Er betont mit Nachdruck, dass Schutz 
und Sicherheit von Kernkraftwerken überwacht werden müssen. Er bittet um die regelmäßige 
Vorlage von Berichten der Atomexperten der Mitgliedstaaten, die in engem Kontakt mit der Kom-
mission bleiben werden“43. Die darauf hin einsetzenden umfangreichen legistischen Bemühun-
gen der EU-Kommission, für alle EU-Staaten gleiche Standards für die KKW-Sicherheit in Form 
von zwei Richtlinienentwürfen für den Rat der EU zu schaffen44 sind vorerst gescheitert. Inhaltlich 
sollte man sich auch im nachhinein keine Wunder erwarten. Der Vorschlag der Kommission für 
eine „Richtlinie (Euratom) zur Festlegung grundlegender Verpflichtungen und allgemeiner Grund-
sätze im Bereich der Sicherheit kerntechnischer Anlagen“45 hat den dargestellten Standard des 
„Übereinkommens über die nukleare Sicherheit“ inhaltlich nicht übertroffen. Die „mächtige Kern-
industrie“ kann sich entspannen.

Immerhin sind zwei Elemente hervorzuheben. Zum einen bezog sich der Entwurf ausdrücklich 
auch auf die Stilllegung von Kernkraftwerken (Art. 4). Naturgemäß waren die nuklearrechtlichen 
Implikationen einer Stilllegung bei den bestehenden Normen des Strahlenschutzes immer impli-
zit miterfasst, aber nicht ausdrücklich als eigener Regelungsbereich angesprochen. Nicht zuletzt 
auch vor dem Hintergrund der praktischen Erfordernisse der Stilllegung einiger Kernkraftwerke 
in den Beitrittsstaaten hat sich die Kommission auch der finanziellen Seite dieses Problems an-
genommen und verlangt Vorkehrungen für entsprechende Finanzierungen z.B. durch Einrichtung 
geeigneter Fonds (Art. 9 Abs. 2 RL-V mit detailliertem Anhang). Die Gesamtkosten einer Stillle-
gung einschließlich der Sanierung des Standortes werden auf 15 % der Gesamtinvestitionsko-
sten pro Reaktor geschätzt, was in absoluten Zahlen Größenordnungen von 200 Millionen bis 
1 Mrd. Euro bedeutet.46

Zum anderen werden die nationalen Regelungs- und Kontrollbehörden im Vorschlag der Auf-
sicht durch die Kommission unterstellt (Art. 12). Diese setzt dafür einen Ausschuss aus Exper-
ten der Mitgliedstaaten ein, was ihr die Errichtung eigener Fach - Strukturen erspart. Das wäre 
ein beachtlicher prozeduraler Fortschritt gewesen, auch wenn die primäre Kontrolle der immer 
noch nationalen Sicherheitsstandards bei den nationalen Behörden geblieben wäre. Die unein-
geschränkte Exklusivität der nationalen Behörden wäre jedenfalls gebrochen gewesen.

Entscheidend wäre aber vor allem die Chance gewesen, dadurch die Fragen der KKW-Sicherheit 
auf der Ebene des Gemeinschaftsrechtes gerichtsfähig zu machen.

Nunmehr legt die Kommission abermals zwei Richtlinienentwürfe vor. Hier interessiert vorerst 
der Richtlinienvorschlag über die Sicherheit kerntechnischer Anlagen47. Er ist nun vollends auf 
die dargestellte schlichte Regelungsdichte des Übereinkommens über die nukleare Sicherheit 

42  Den geistigen Proportionen ihres Gründungsjahres 1957 entsprechend, war es eines der Ziele der EAG, „die 
Voraussetzungen für die Entwicklung einer mächtigen Kernindustrie zu schaffen“ (Präambel 4. Abs.).

43  Europäischer Rat von Laeken am 14./15.12.2001, Schlussfolgerungen des Vorsitzes, Rz. 59.
44  Dazu im einzelnen Manfred Rotter, Nukleare Sicherheit in der Europäischen Union, in Christian Callies (Hrsg.), 

Der Konventsentwurf für eine EU-Verfassung im Kontext der Erweiterung: Vorträge des Dritten Österreichischen 
Europarechtstages am 12./13. September in Graz, veranstaltet vom Institut für Europarecht der Karl-Franzens-
Universität Graz, 1. Aufl. (2004).

45  KOM(2003)32 endg. Auf den im selben KOM-Dok vorgelegten Entwurf einer Richtlinie sei hier nur verwiesen, aber 
nicht näher eingegangen.

46  KOM(2002)605 endg., S. 2 f.
47  Geänderter Vorschlag für eine Richtlinie (Euratom) des Rates zur Festlegung grundlegender Verpflichtungen und 

allgemeiner Grundsätze im Bereich der Sicherheit kerntechnischer Anlagen, KOM(2004)526 endg.
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reduziert. Der Hinweis auf die ernste Problematik der Stilllegung und Abrüstung altersschwacher 
Kernkraftwerke wurde ebenso eliminiert wie die Kontrolle der Tätigkeit der nationalen nuklearen 
Kontrollbehörden. Was diesbezüglich bleibt, ist wie im Übereinkommen über die nukleare Sicher-
heit eine Berichtspflicht der Mitgliedstaaten an die EU-Kommission. Zur Beurteilung der einlan-
genden Berichte bedient sich die EU-Kommission ihrerseits eines Expertengremiums, welches 
seinerseits aus Vertretern der nationalen Kontrollbehörden besteht. Besondere Kompetenzen 
zu Interventionen, welcher Art immer sie sind, werden der EU-Kommission nicht eingeräumt. 
Die vage Möglichkeit einer Zuständigkeit des EuGH für allfällige Verfahren wegen Verletzung der 
Richtlinie bleibt allerdings bestehen.

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass die KKW-Staaten im wesentlichen ihre Exklusiv-
kompetenz hinsichtlich der Regelung der Nuklearindustrie behaupten konnten. Die im Überein-
kommen über nukleare Sicherheit aufgestellten Sicherheitserfordernisse sind allgemeiner, um 
nicht zu sagen selbstverständlicher Natur. Sie enthalten keinerlei quantifizierbare oder sonst wie 
bestimmte Eckdaten, die bei der Beurteilung der Sicherheitslage von Kernkraftwerken auch nur 
ein Mindestmaß an Nachvollziehbarkeit gewährleisten würden. Der erste durchaus respektable 
Versuch der EU-Kommission, die Sicherheitsfrage aller Kernkraftwerke auf dem Territorium der 
EAG auf die Gemeinschaftsebene zu bringen, ist gescheitert. Die Erfolgschancen des zweiten 
wesentlich milderen Ansatzes in diese Richtung sind einstweilen ungewiss.

12.6  Endlager-Regelungen

Die chemischen und physikalischen Erfordernisse der so genannten Endlagerung abgebrannter 
Brennstäbe und sonstiger hochaktiver Abfälle der Nutzung der Kernenergie auf nationaler, zwi-
schenstaatlicher und der Ebene der EU und ihrer Gemeinschaften werden durchaus zur Kenntnis 
genommen. Das Auflisten wissenschaftlicher Erkenntnisse ist jedoch eine Sache, das Erarbeiten 
des rechtlichen Regelwerkes, das Schaffen und Finanzieren von Institutionen zur Bewältigung 
der daraus abzuleitenden organisatorischen Notwendigkeiten eine andere.

12.6.1  Das Gemeinsame (Abfall-) Übereinkommen

Unter der Schirmherrschaft der IAEO wurde auch zu diesem wichtigen Aspekt der Nuklear-
industrie ein multilateraler völkerrechtlicher Vertrag ausgearbeitet48. Darin werden zwei Re-
gelungsbereiche unterschieden, nämlich die Behandlung abgebrannter Brennelemente (Art. 
4 bis 10) und die Behandlung radioaktiver Abfälle (Art. 11 bis 17). Daran schließen sich dann 
beiden Teilen gemeinsame Regelungen und einige dürftige Überprüfungsvorkehrungen an49. 
Innerhalb der beiden Hauptregelungsbereiche wird wiederum zwischen Anlagen zur Behandlung 
der abgebrannten Brennstäbe bzw. der radioaktiven Abfälle und Endlager unterschieden. Die 
Anlagen für die Behandlung der abgebrannten Brennstäbe und der radioaktiven Abfälle werden 
analog von Kernkraftwerken mit vergleichsweise hoher Regelungsintensität erfasst, während der 
Regelungsbedarf von Endlagern nur marginal abgehandelt wird. Nun ist es zwar einsichtig, dass 

48  „Gemeinsames Übereinkommen über die Sicherheit der Behandlung abgebrannter Brennelemente und über die 
Sicherheit der Behandlung radioaktiver Abfälle“, BGBl. III 169/2001 bzw. >http://www.iaea.org/Publications/
Documents/Conventions/jointconv.html< (eingesehen: 28.10.2004).

49  Sie entsprechen im wesentlichen dem Muster des Übereinkommens über nukleare Sicherheit.
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Endlager [Art. 2 lit. I]50 keiner besonders differenzierten Regeln für ihren Betrieb [Art. 2 lit. k]51 be-
dürfen, weil ein solcher ja nach ihrem Verschluss begrifflich ebenso ausgeschlossen ist, wie ihre 
Stilllegung. Gerade aber wegen ihrer Endgültigkeit stellt sich der Regelungsbedarf für Endlager 
aber um so mehr für ihre Errichtung und Beschickung. Dem wird aber keineswegs Rechnung 
getragen, wie gleich zu zeigen ist.

Wie schon das oben besprochene Übereinkommen über nukleare Sicherheit, so geht auch die-
ses Übereinkommen davon aus, dass jeder Staat, auf dessen Territorium sich eine Kernanlage 
befindet, für alle erdenklichen Erfordernisse zur Behandlung von Nuklearabfällen und abgebrann-
ten Brennelementen selbst zu sorgen hat. Das reicht von der Verpflichtung zur Aufstellung ent-
sprechender Sicherheitsstandards im Rahmen der nationalen Rechtsordnungen (Art. 18 und 19) 
über die Errichtung entsprechender staatlicher Kontrollinstanzen (Art. 20) bis zur Bereitstellung 
von Personal- und Finanzmittel (Art. 22) sowie Strahlenschutz (Art. 24), um nur die wichtigsten 
zu erwähnen. Konkrete Sicherheitsvorgaben in Form von Grenzwerten von der zwischenstaatli-
chen Ebene werden ausdrücklich vermieden. Auch hier wird diesbezüglich lediglich auf die Not-
wendigkeit der gebührenden Berücksichtigung nicht näher definierter „international anerkannter 
Kriterien und Normen“ (Art. 4 Abs. 2 lit. iv) verwiesen.

Es ist sicherlich eine gute Idee, dass bei der Konzeption von Endlagern jedenfalls auch schon 
die Vorschriften für ihren Verschluss auszuarbeiten sind (Art. 14 lit. iii). Es ist auch sinnvoll, für 
den Bau eines Endlagers darüber hinaus „eine systematische Sicherheitsbewertung und die 
Bewertung der Auswirkungen auf die Umwelt“ vorzunehmen und deren Ergebnisse „anhand der 
von der staatlichen Stelle festgelegten Kriterien“ zu bewerten52. Aber wie schon oben bei der 
Darstellung des Übereinkommens über die nukleare Sicherheit, so zeigt sich auch hier, dass das 
Hauptanliegen der Autoren des Vertragstextes vornehmlich darauf gerichtet war, den Nuklear-
staaten die volle Autonomie für die Gestaltung ihres Umganges mit abgebrannten Brennelemen-
ten und radioaktiven Abfällen einschließlich der Endlager Problematik zu belassen. Besonders 
deutlich wird dies in dem Detail, dass die nähere Darstellung der eigentlichen Implikationen des 
„Verschlusses“ eines Endlagers in die Begriffsbestimmung des Art. 2 lit. t verlagert wird, ohne 
dass darauf bei der Ausgestaltung der Vorschriften über das Endlager gebührend eingegangen 
wird. Dort heißt es: „Verschluss ist die Beendigung aller betrieblichen Tätigkeiten zu irgendeinem 
Zeitpunkt nach der Einlagerung abgebrannter Brennelemente oder radioaktiver Abfälle in einem 
Endlager. Darin eingeschlossen sind die abschließenden technischen oder sonstigen Arbeiten, 
die erforderlich sind, um die Anlage in einen langfristig sicheren Zustand zu versetzen“. Welche Schrit-
te dabei im einzelnen zu setzen sind und um welche Fristen es dabei zu gehen hat, bleibt sowohl bei 
der Begriffsbestimmung als auch in den weiteren Regelungen des Übereinkommens offen.

Dennoch wird in Art. 22 lit. iii vorgeschrieben, „dass finanzielle Vorsorge getroffen wird, um die Fort-
führung der entsprechenden behördlichen Kontrollen und Überwachungs maßnahmen während des 
für erforderlich gehaltenen Zeitraumes nach dem Verschluss eines Endlagers zu ermöglichen“.

50  Nach Art. 2 lit. i bedeutet „Endlagerung“ die Einlagerung abgebrannter Brennelemente oder radioaktiver Abfälle in 
einer geeigneten Anlage, wobei eine Rückholung nicht beabsichtigt ist. Nach Art. 2 lit. n bedeutet „Lagerung“ das 
Aufbewahren abgebrannter Brennelemente oder radioaktiver Abfälle in einer Anlage, in der für ihren Einschluss 
gesorgt wird, wobei eine Rückholung beabsichtigt ist. 

51  Nach Art. 2 lit. k bedeutet „betriebliche Lebensdauer“ den Zeitraum, in dem eine Anlage zur Behandlung 
abgebrannter Brennelemente oder radioaktiver Abfälle bestimmungsgemäß genutzt wird. Bei einem Endlager 
beginnt dieser Zeitraum mit der ersten Einlagerung der abgebrannten Brennstäbe und radioaktiven Abfälle in der 
Anlage und endet mit dem Verschluss der Anlage.

52  Art. 15 lit. ii.
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Alles in allem belegt das Übereinkommen in all seinen Details die strukturelle Ratlosigkeit der 
Vertragsstaaten, wie mit den abgebrannten Brennelementen und den radioaktiven Abfällen tat-
sächlich umgegangen werden soll. Es ist eine Sache, zu erkennen, dass an ihrer Endlagerung 
letztlich kein Weg vorbeiführt, sieht man von der Möglichkeit der Wiederaufbereitung von abge-
brannten Brennstäben ab53, was aber das Problem nur verschiebt und obendrein neue schafft. 
Es ist eine ganz andere Sache, physikalisch geeignete und auch gesellschaftlich verträgliche 
Lagerstätten zu finden. Die im Übereinkommen aufgestellte Verpflichtung, oder ist es nur ein 
Appell, sie mögen sich bemühen, „Handlungen zu vermeiden, deren vernünftigerweise vorher-
sehbare Auswirkungen auf künftige Generationen größer sind als die für die heutige Generation 
zulässigen, um zu versuchen, künftigen Generationen keine unangemessenen Belastungen auf-
zubürden“ [Art. 4, Abs. 2]54, belegt diese Ratlosigkeit. Denn dieser Appell zur Nachhaltigkeit55 
macht nur Sinn, wenn noch ausreichend Entscheidungsspielraum besteht, was aber nicht der Fall 
ist. Der eher unorganische Verweis auf die Nachhaltigkeit nährt in diesem Zusammenhang den Ver-
dacht, dass es sich dabei vor allem um ein populistisches Lippenbekenntnis handelt.

12.6.2  EAG-Richtlinienentwurf der EU-Kommission vom 8. September 2004

Dieser geänderte Vorschlag für eine Richtlinie (Euratom) des Rates über die Entsorgung abge-
brannter Brennelemente und radioaktiver Abfälle56 geht über das eben behandelte Übereinkom-
men nicht hinaus. Die EU-Kommission versucht nicht einmal, der höheren Integrationsdichte 
der EAG mit ihren 25 Mitgliedstaaten mit einer höheren Regelungs- und Kontrollkomplexität 
Rechnung zu tragen, als sie im (Abfall-) Übereinkommen für eine offene Grundmenge von Ver-
tragsstaaten ohne gemeinsamen institutionellen Rahmen vorgesehen ist. Das heißt, dass selbst 
im Rahmen einer hoch integrierten Internationalen Organisation wie der EAG die KKW-Staaten 
von der EU-Kommission in ihrer uneingeschränkten Gestaltungsautonomie unangefochten be-
lassen bleiben.

Auch die Kommission geht davon aus, dass es keine Alternative zur Endlagerung gibt57. Es wird 
den Mitgliedstaaten überlassen, die Möglichkeiten einer Endlagerung in tiefen geologischen 
Schichten vorzusehen und dabei ihre spezifische Situation zu berücksichtigen (Art. 4 Abs. 
1 UA 2). Die Mitgliedstaaten werden angehalten, eine entsprechend hohe Transparenz ihrer Ent-
scheidungen über Lagerstätten und Endlagerstätten58 gegenüber ihrer Bevölkerung zu schaffen, 
vor allem soweit sie von Störfällen betroffen sein könnte (Art. 3 Abs. 5). Entsprechende Zeitpläne 
sollen eine geordnete Lösung der Abfallprobleme unterstützen und ordnen (Art. 5). Zur überaus 
oberflächlichen Kontrolle wird ausdrücklich das gleiche Berichtssystem mit einem Ausschuss 
von Experten der Mitgliedstaaten geschaffen (Art. 7 und 8) wie schon im (Abfall-) Übereinkom-
men. Alles in allem ist das Bemühen der EU-Kommission unübersehbar, den Mitgliedstaaten 
nicht mehr Pflichten abzuverlangen, als sie ohnehin schon im (Abfall-) Übereinkommen einge-
gangen sind.

53  Präambel Pt. vii.
54  Art. 4, Abs. 2, lit. vi und vii sowie wortident Art. 11 lit. vi und vii.
55  Dazu auch oben bei Fn. 11.
56  Geänderter Vorschlag für eine Richtlinie (Euratom) des Rates über die Entsorgung abgebrannter Brennelemente 

und radioaktiver Abfälle, KOM(2004)526 endg.
57  Erwägungsgrund 17.
58  Die Definitionen entsprechen jenen des (Abfall-) Übereinkommens.
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12.6.3  Das Limit der 10.000 Jahre und das Yucca Mountain-Urteil

Die Nuclear Energy Agency (NEA) der OECD59 und die (deutsche) Gesellschaft für Anlagen und 
Reaktorsicherheit (GRS)60 haben jeweils eine Sammlung nationaler Rechtsvorschriften über die 
Gestaltung von Endlagern zusammengestellt [NEA/RWM/RF(2004)1]61, deren Darstellung und 
Analyse hier im einzelnen entbehrlich ist. Den meisten Regelungen ist gemeinsam, dass die Kon-
trolle der sicheren Verwahrung hochstrahlender Nuklearabfälle in Endlagern für einen Zeitraum 
von 10.000 Jahren vorzusehen ist [(RFS) III.2.f; SKIFS 2002: 1]62. Auch die EU-Kommission geht 
in einer entsprechenden Empfehlung von dem selben Zeit- und Kontrollhorizont aus63.

Diese zeitliche Limitierung erweist sich aber bei näherem Hinsehen als willkürliche Annahme. 
Denn allein das unter anderem zu deponierende Element Neptunium-237 hat eine Halbwertszeit 
von mehr als 2 Millionen Jahren und das ebenfalls zu deponierende Jod-129 eine solche von gar 
16 Millionen Jahren.

All dies ist im Yucca Mountain-Disput in Form eines Rechtsmittelurteils (zweite Instanz) des Uni-
ted States Court of Appeals für den District of Columbia Circuit vom 9. Juli 2004 (Yucca Moun-
tain-Urteil)64 gerichtsnotorisch geworden. Der Yucca Mountain ist ein Bergmassiv im US-Bunde-
staat Nevada65, welches als Endlagerstätte für hochstrahlende Nuklearabfälle für das gesamte 
US-Bundesgebiet (bis inklusive 2003 ein Volumen von 49.000 Tonnen) vorgesehen ist. Aus der 
Fülle der vom Gericht behandelten Rechtsfragen interessiert hier vor allem die Festlegung der 
kontrollierten Laufzeit der Lagerstätte und ihrer Einrichtungen auf 10.000 Jahre durch die Envi-
ronmental Protection Agency (EPA), einer US-Bundesbehörde. Gemäß der von ihr dazu vorge-
gebenen gesetzlichen Richtlinien66, hatte sich die EPA an die Expertise der National Academy of 
Science (NAS) zu halten. Unter Laufzeit67 ist dabei jene Periode zu verstehen, innerhalb der die 
natürlichen und organisatorischen Eigenschaften der Lagerstätte gewährleisten, dass die einer 
in einem definierten Umkreis der Lagerstätte lebenden virtuellen Person zumutbare Strahlung 
nicht überschritten wird. Die NAS hat dafür einen Zeitraum verlangt, der jedenfalls über den 
Höhepunkt der Strahlungsintensität hinauszugehen hat. Die EPA hat sich bewusst über die dies-
bezüglichen Vorgaben der NAS hinweggesetzt. Eines ihrer Argumente war unter anderem, dass 
es wenig Sinn mache, institutionelle Planungen über einen Zeitraum von 10.000 Jahren hinaus 
vorzunehmen. Aus diesen hier sehr vereinfacht dargestellten Gründen ist das Gericht schließlich 

59  Genau genommen das „Radioactive Waste Management Commitee“ der NEA.
60  Im Auftrag des (deutschen) Bundesamts für Strahlenschutz (BfS).
61  „The Regulatory Control of Radioactive Waste Management - Overview of 15 NEA Member Countries”, NEA/

RWM/RF(2004)1, 13.02.2004, >http://www.nea.fr/html/rwm/docs/2004<; und „Zusammenstellung internationaler 
Kriterien zur Bewertung und Auswahl von Standorten für die Endlagerung von radioaktiven Abfällen in tiefen 
geologischen Formationen“, GRS-A-2834, Jänner 2001, 

 >http://www.akend.de/aktuell/berichte/berichte_an_akend.htm< (eingesehen: 28.10.2004).
62  Vgl. nur in Frankreich die „Règle fondamentale de sûreté (RFS) III.2.f“ der L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN); 

oder in Schweden „The Swedish Nuclear Power Inspectorate’s Regulations concerning Safety in connection with 
the Disposal of Nuclear Material and Nuclear Waste“, SKIFS 2002: 1, 

 >http://www.ski.se/page/5/22.html?29044< (eingesehen: 28.10.2004).
63  Endlagerung radioaktiver Abfälle - Empfohlene Kriterien für die Standortwahl eines Endlagers, Serie „Euradwaste“ 

Nr. 6, EUR 14598, 1992.
64  Opinion No. 01-1258, >http://pacer.cadc.uscourts.gov/docs/common/opinions/200407/01-1258a.pdf<  

(eingesehen: 28.10.2004). Die zitierten Angaben über Halbwertszeiten und Gesamtmenge des bisher angefallenen 
Nuklearabfalls aus US-KKW finden sich auf S. 6 des Urteils.

65  Etwa 150 km nordwestlich von Las Vegas.
66  Vor allem Energy Policy Act of 1992, H.R.776, Pub. L. 102–486.
67  Im englischen „compliance time“.
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zu dem Ergebnis gekommen: „In sum, because EPA’s chosen compliance period sharply differs 
from NAS’s findings and recommendations, it represents an unreasonable construction of sec-
tion 801(a) of the Energy Policy Act“68.

Diese Entscheidung ist für die EPA und die anderen befassten US-Bundesbehörden, vor allem 
aber für die US-Nuklearindustrie ein schwerer Rückschlag. Dennoch wurde auf die ursprünglich 
geplante [Yucca Mountain Project]69 Anrufung des US-Supreme Courts verzichtet. Das Yucca 
Mountain-Urteil des United States Court of Appeals für den District of Columbia Circuit vom 
9. Juli 2004 ist daher rechtskräftig.

Für die hier anzustellenden Überlegungen ist es deswegen von größter Bedeutung, weil darin ein 
unabhängiges Gericht der USA, der größten Nuklearmacht des Globus, am Ende eines kontradiktori-
schen Verfahrens, die strukturellen und zwar unbehebbaren Schwächen der Nuklearindustrie wegen 
der unlösbaren Problematik der Endlagerung der hochstrahlenden Nuklearabfälle offenlegt.

Bedenkt man, dass der von der geschriebenen Geschichte der Menschheit erfasste Zeitraum 
etwa 5.000 Jahre umfasst, wird deutlich, dass die hier angesprochenen Lagerungsbedürfnisse 
von mehreren Millionen Jahren allen erdenklichen Interpretationen des Begriffes der Nachhal-
tigkeit spotten. Dieses Missverhältnis wird durch die geplanten legistischen Maßnahmen zur 
Rettung des Yucca Mountain Endlagers geradezu zur Groteske gesteigert. Die vom Endlager 
ausgehende höchstzulässige Strahlenbelastung für Menschen in einer Entfernung von 11 Meilen 
soll nämlich zeitlich gestaffelt werden. Für die ersten 10.000 Jahre soll diese 15 millirem jährlich 
und die nächsten 990.000 Jahre 350 milirem betragen70. Sicherheitsgesetzgebung mit einem 
zeitlichen Geltungsbereich von 1 Million Jahre! Der ganz normale Wahnsinn.

12.7  Deutschlands Ausstieg aus der Kernenergie

Aus all diesen Gründen haben die seinerzeitige Rot-Grüne Koalitionsregierung und das Parla-
ment der Bundesrepublik Deutschland die Konsequenz gezogen, aus der „Kernenergienutzung 
zur gewerblichen Erzeugung von Elektrizität“71 auszusteigen. Das erspart ihr freilich nicht den 
Zwang, für die einstweilen immer noch anfallenden und schon angefallenen abgebrannten Brenn-
elemente und radioaktiven Abfälle letztlich durch Endlager vorzusorgen. Ab etwa 2005 sollen die 
Auswahlkriterien festgelegt und ab dann mit der Wahl eines Standortes begonnen werden. Un-
ter einem wurde für jedes KKW die Rücklage für allfällige Schadensfälle um das 10fache auf je 
2,5 Mrd. Euro erhöht72.

Solcherart ist die Bundesrepublik Deutschland, soweit ersichtlich, der erste73 Staat, welcher kom-
promisslose Konsequenzen aus der mangelnden Nachhaltigkeit der Kernenergie gezogen hat.

68  Yucca Mountain-Urteil, S. 31.
69  Weitere Informationen unter >http://www.reviewjournal.com< vom 16. September 2004 („Yucca Mountain Project: 

U.S. Supreme Court intervention sought”) und >http://www.yuccamountain.org/court/lawsuits.htm<.
70  Las Vegas Review-Journal Oct. 12, 2005, http://reviewjournal.printthis.clickability.com; 
71  Dt. BGBl. I 26/2002.
72  Kurzinformation des dt. Bundesumweltministeriums, 
 >http://www.bmu.de/de/1024/js/sachthemen/atomkraft/kurzinfo/< (eingesehen: 28.10.2004).
73  Schweden (1980) und Italien (1990) haben zwar schon vor der Bundesrepublik Deutschland (am 27. April 2002 ist 

das Gesetz zum Ausstieg aus der Atomenergienutzung in Kraft getreten) Ausstiegsbeschlüsse gefasst, jedoch 
nicht unter ausdrücklichem Hinweis auf die mangelnde Nachhaltigkeit dieser Form der Energiegewinnung.
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Die Neuwahlen vom 18. September 2005 haben zu keiner Änderung dieser energiepolitischen Positi-
on geführt, weil sich die Koalitionspartner auf keine gemeinsame KKW Politik einigen konnten74.

12.8  Schlussfolgerungen

Die hiermit vorgelegte Analyse belegt anhand der ausgewählten Dokumente mit größter Deutlich-
keit, dass die Gewinnung von Elektrizität aus Kernenergie die Prinzipien der Nachhaltigkeit über 
jeden Zweifel erhaben verletzt. Die mit der wirtschaftlichen Nutzung der Kernenergie verbunde-
nen Risiken erzeugen einen rechtlichen Regelungsbedarf, der die nationalen Rechtserzeugungs-
instanzen jede für sich überfordert, was der Nuklearindustrie jeweils eine bequeme Autonomie 
beschert. Gerade deswegen, wie es scheint, verhindern die Regierungen der KKW-Staaten alle 
Versuche, auf der völkerrechtlichen, aber auch auf der Ebene der EAG, konkrete Rechtsnormen 
jenseits der nationalen Rechtsordnungen zu deren Ergänzung und auch Kontrolle zu erlassen. 
Die dargestellten völkerrechtlichen Verträge und Entwürfe von Richtlinien auf der Ebene der EAG 
gehen über das Allgemeine, über das Prinzipielle nicht hinaus. Das ist klares politisches Kalkül. 
Oberstes Prinzip der Regierungen der KKW-Staaten ist die Wahrung der exklusiven Regelungs-
kompetenz für die Nuklearwirtschaft unter möglichst dichtem Ausschluss jeglicher Einsichtnah-
me. Das zeigt sich nicht zuletzt auch in den restriktiven Formulierungen der bilateralen Staats-
verträge über die Benachrichtigung von Störfällen in Kernkraftwerken [Manfred Rotter]75, oder 
auch in den Versuchen, auf völkerrechtlicher Ebene Begrenzungen der Haftung für Schäden aus 
KKW-Störfällen zu vereinbaren [Karl Arlamovsky]76.

Die Ausweglosigkeit des Regelungsbedarfes der Kernwirtschaft gipfelt rund 60 Jahre nach der 
Inbetriebnahme der ersten kommerziellen Kernkraftwerke mit erschreckender Deutlichkeit immer 
noch in der ungelösten Endlagerproblematik. Die dabei zu bewältigenden Zeitdimensionen bele-
gen vollends die geradezu strukturelle Unvereinbarkeit der kommerziellen Nutzung der Kernener-
gie mit den Prinzipien der Nachhaltigkeit.

12.9  Zusammenfassung

•  Der Begriff „Nachhaltigkeit“ nach der Brundtland-Formel bedarf auch als Bestandteil außer-
rechtlicher Normensysteme der Konkretisierung, um auf spezifische Problemstellungen ange-
wandt werden zu können. Das heißt, er muss in der konkreten Situation um zusätzliche Wert- 
und Zielentscheidungen angereichert werden.

•  Der Kern der Anwendbarkeit des Nachhaltigkeitsprinzips liegt in einer erweiterten Verteilungs-
problematik in der Projektion auf die Generationsfolge. In diesem Sinne ist es auf die Erzeu-
gung von elektrischer Energie aus Kernenergie sehr gut anwendbar. Dabei geht es um die 

74  Gemeinsam für Deutschland. Mit Mut und Menschlichkeit. Koalitionsvertrag von CDU/CSU/SPD 
(http://www.spd.de/servlet/PB/show/1589444/1105_Koalitionsvertrag; www.cdcsu.de/upload/Koalitionsvertrag).

75  Hier nicht weiter behandelt, dazu z.B. Manfred Rotter, Rechtsfragen eines künftigen Tschechisch-Österreichischen 
Abkommens betreffend gemeinsame Interessen im Bereich der nuklearen Sicherheit und des Strahlenschutzes 
(Endbericht in 2 Bänden); unveröffentlicht (2002).

76  Hier nicht weiter behandelt. Siehe dazu zusammenfassend Karl Arlamovsky, Sind Kernkraftwerke aus 
rechtswissenschaftlicher Sicht ein Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung gemäß Art. 12 Kyoto-Protokoll?, in 
Kernenergie, Klimaschutz und Nachhaltigkeit, Ein Argumentarium zur Vorbereitung der COP6 (Manuskript).
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Verteilung der Ressource Umwelt und die Verteilung der dabei entstehenden Lasten zwischen 
den gegenwärtigen und künftigen Generationen.

•  In Projektion auf die Energieversorgung könnte das Nachhaltigkeitsgebot wie folgt formuliert 
werden: Der so gering wie möglich zu haltende Energiebedarf der jetzigen Generation ist mit 
dem geringst möglichen Aufwand an Ressourcen und den geringst möglichen Eingriffen in 
die Umwelt zu gewährleisten. Nach den Grundsätzen der Kostenwahrheit und des Verursa-
cherprinzips sind die Lasten der Energiegewinnung ausschließlich von jenen Generationen zu 
tragen, die sich ihrer bedienen.

•  Für die rechtliche Operationalisierung des Nachhaltigkeitsprinzips gibt es im besonderen Völ-
kerrecht (spezifische von völkerrechtlichen Verträgen getragene Rechtsbereiche) und auch 
im Gemeinschaftsrecht viel versprechende Ansätze mit durchaus plausiblen Verfahrensstruk-
turen. Allerdings bedarf es auch hier der entsprechenden Konkretisierung im Einzelfall, um 
entsprechende Rechtsfolgen zu erzielen. Vor übereilten und übertriebenen Hoffnungen muss 
daher gewarnt werden.

•  Das (IAEO-)Übereinkommen über die Nukleare Sicherheit ist zehn Jahre nach Tschernobyl 
und rund 40 Jahre nach der Inbetriebnahme der ersten KKW in Kraft getreten. Sein Inhalt 
erweckt den Eindruck, dass ausschließlich jene Verpflichtungen und zwar in jenen Formulie-
rungen festgeschrieben wurden, welche die Vertragsstaaten ohnehin schon erfüllt hatten.

•  Konkrete Sicherheitskriterien werden geflissentlich vermieden. Das Übereinkommen begnügt 
sich mit Sicherheitsgrundsätzen. Es verweist vage auf nicht näher beschriebene Sicherheits-
richtlinien, die dem jeweiligen technischen Standard angepasst werden.

•  Die Rechtssetzungsautonomie der KKW-Staaten bleibt unangetastet. Eine Kontrolle der Ein-
haltung auch nur dieser Sicherheitsgrundsätze beschränkt sich auf ein System der Berichter-
stattung an die alle drei Jahre stattfindende Tagung der Vertragsparteien, die im Konsens zu 
entscheiden hat.

•  Durchaus respektable Versuche der EU-Kommission, im Bereich der EAG die Sicherheitser-
fordernisse gemeinschaftsweit zu standardisieren, sind gescheitert, obgleich im materiellen 
Teil der erarbeiteten Vorschläge für entsprechende Richtlinien wie im (IAEO-)Übereinkommen 
nur Grundsätze und keinerlei Eckdaten enthalten waren. Allerdings gab es ein im Ansatz er-
folgversprechendes Kontrollsystem und Vorkehrungen für die gemeinschaftsweite geordnete 
Entsorgung still zu legender Kernkraftwerke. Der eigentliche Fortschritt dieses Entwurfes wäre 
endlich die Etablierung der Gemeinschaftszuständigkeit für KKW-Sicherheit gewesen.

•  Der mittlerweile erfolgte noch mildere zweite Anlauf der EU-Kommission geht wie der erste 
inhaltlich nicht über das (IAEO-)Übereinkommen hinaus, verzichtet aber auf ein auch nur an-
satzweise effizientes Kontrollsystem und lässt die Problematik der Entsorgung stillgelegter 
KKW unberücksichtigt. Die grundsätzliche Möglichkeit, den EuGH mit Verletzungen der ent-
haltenen Sicherheitsgrundsätze zu befassen, bliebe im Kern bestehen.

•  Für die Entsorgung still gelegter Kernkraftwerke muss Schätzungen der EU-Kommission zu-
folge mit einem finanziellen Aufwand von etwa 15 % der Gesamtinvestitionskosten oder in 
absoluten Zahlen zwischen 200 Millionen und 1 Mrd. Euro gerechnet werden. Dabei ist zu 
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berücksichtigen, dass diese Kosten eben erst nach Stilllegung, das heißt nach Wegfall der 
Einnahmen entstehen. Geht man von einer Funktionsdauer eines KKW von 40 Jahren aus, so 
stellt sich bereits in diesem Fall das Problem der möglichen Kostenverlagerung auf jene Gene-
ration, die das stillgelegte KKW selber gar nicht mehr nutzen kann.

•  Die Sicherung von Endlagerstätten auf die nächsten 10.000 Jahre ist eine Überforderung al-
ler erdenklichen gesellschaftlichen Regelungsstrukturen. Zum Vergleich: Die bisher erfasste 
Geschichte der Menschheit reicht etwa 5000 Jahre zurück. Die politische Führung der KKW-
Staaten ist gefordert, hoch komplexe, kollektive Willensbildungs- und Entscheidungsstruktu-
ren heute über zwei Mal den Bogen der bisherigen Menschheitsgeschichte zu projizieren.

•  Bei näherem Hinsehen erweist sich aber das 10.000 Jahr-Limit als willkürliche Annahme. Allein 
die Halbwertszeit von zwei unter anderem ebenfalls zu deponierenden Elementen liegt weit 
darüber. Neptunium-237 hat eine solche von mehr als 2 Millionen und Jod-129 gar von 16 Mil-
lionen Jahren.

•  So hat der United States Court of Appeals für den District of Columbia Circuit mit Urteil vom 
9. Juli 2004 die Entscheidung der zuständigen US-Bundesbehörden für das Yucca Mountain-
Massiv als bundesweites Endlager für Nuklearabfälle aufgehoben (mittlerweile rechtskräftig), 
weil das 10.000-Jahr-Limit zu kurz greift. Die Konsequenz ist eine auf 1 Million Jahre bezogene 
gesetzliche Festlegung von Emissionsgrenzen. Der ganz normale Wahnsinn!
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Übergreifendes

1.  Kann man angesichts des Klimawandels noch ohne Kernenergie auskommen?

  Ja. Effizientere Nutzung von Energie hat mehr zur Deckung des erhöhten Energiebedarfes 
der letzten Jahrzehnte beigetragen als Kernenergie, und die Möglichkeiten der Effizienz-
steigerung sind noch bei weitem nicht ausgeschöpft. Kernenergie wird auch in absehbarer 
Zukunft wegen der langen Vorlaufzeiten nicht in der Lage sein, einen wesentlichen Beitrag 
zum Klimaschutz zu leisten.

2.  Kann auch nach Auftreten von „Peak Oil“1 auf Kernenergie verzichtet werden?

  Ja. Kernenergie kann das Öl nicht ersetzen: bei der Anzahl der erforderlichen Anlagen müs-
ste eine weniger risikoreiche Nukleartechnologie eingesetzt werden, die es aber derzeit 
noch nicht gibt. Auch ist spaltbares Uran nicht in ausreichendem Ausmaß verfügbar um 
diese große Zahl von Kernkraftwerken zu betreiben. Energie für den Mobilitätsbereich könn-
te Kernenergie nur über die sehr ineffiziente Wasserstoffproduktion bereitstellen. Effizienz-
maßnahmen und strukturelle Änderungen werden daher auch bei „Peak Oil“ die Hauptrolle 
spielen müssen.

3.  Ist Kernenergie als saubere, CO2-freie Energieform nicht der einzige nachhaltige Aus-
weg aus dem Energie-Dilemma?

  Nein. Kernenergie ist weder nachhaltig noch CO2-frei: Eine Technologie ist nur dann nachhaltig, 
wenn sie umwelt- und sozialverträglich, überschaubar, flexibel und fehlertolerant ist, und darüber 
hinaus die Entwicklung der Nachhaltigkeit fördert. Kernenergie erfüllt keines dieser Kriterien. Be-
trachtet man den gesamten Zyklus, von der Urangewinnung bis zur Endlagerung, ist Kernenergie 
auch keineswegs CO2-frei.

Normalbetrieb

4.  Sind geringe Strahlendosen, wie sie Kernkraftwerke im Normalbetrieb abgeben, 
  überhaupt schädlich?

  Ja. Experimente und die Auswertung medizinischer Statistiken zeigen, dass es keine unschädli-
che Dosis gibt. Bei niedriger Dosis wird lediglich die Wahrscheinlichkeit, dass ein Schaden ein-

1  Mit „Peak Oil“ wird der Zeitpunkt bezeichnet, ab dem die weltweite Ölproduktionsrate zurückgeht, und daher 
mit Verknappung und signifikanter Verteuerung des Öls zu rechnen ist. Man geht davon aus, dass „Peak Oil“ 
innerhalb dieses oder einem der nächsten Jahrzehnte eintritt.
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tritt, geringer. Erhöhte Krebshäufigkeiten wurden aus der Umgebung von Kernkraftwerken in 
Deutschland, USA, Japan und Kanada berichtet, ebenso aus der Nachbarschaft der Wieder-
aufarbeitungsanlagen La Hague (Frankreich) und Sellafield (Großbritannien). Manche Schä-
den treten erst nach Generationen in größerem Ausmaße zutage.

Sicherheit

5.  Die Sicherheit der Kernkraftwerke wird ständig verbessert. Ist das Sicherheitspro-
blem nicht schon gelöst ?

  Nein. Die Katastrophe von Tschernobyl hat deutlich gezeigt, dass auch in als sicher bezeich-
neten Kernkraftwerken schwere Unfälle auftreten können. Trotz einer Phase der Verschär-
fung der Sicherheitsbestimmungen zeigen zahlreiche Ereignisse der letzten Jahre auf, dass 
Unfälle nach wie vor nicht auszuschließen sind. Auch halten viele Kernkraftwerke nicht alle 
Sicherheitsempfehlungen der IAEO ein.

6.  Lösen die zukünftigen, sogenannten „inhärent sicheren“ Reaktoren das Sicherheits-
problem?

  Nein. Die „inhärente Sicherheit“ ist noch für keinen Reaktor nachgewiesen. Sie gilt a priori 
auch nur für Auslegungsstörfälle, nicht für externe Bedrohungen und keinesfalls gegenüber 
Terror- oder Kriegsakten. Die Reaktoren der übernächsten Generation IV beruhen auf ganz 
anderen Konzepten, die neue Sicherheitsprobleme aufwerfen und zusätzlich in die Plutonium-
wirtschaft führen. Plutonium ist nicht nur radioaktiv sondern auch sehr toxisch, und erleichtert 
die Weiterverbreitung von Atomwaffen. Es ist unrealistisch zu erwarten, dass neue Reaktor- 
und Brennstoffzyklustechnologien gleichzeitig die Probleme der Kosten, der Sicherheit, des nu-
klearen Abfalls und der Weiterverbreitung von Atomwaffen lösen.

7.  Warum wird gerade bei der Kernenergie der Sicherheitsaspekt in den Vordergrund ge-
rückt? Sind nicht etwa chemische Anlagen mit einem ebensolchen Risiko behaftet?

  Das Besondere am Risiko der Kernenergie ist, dass die Eintrittswahrscheinlichkeit für einen 
schweren Unfall zwar klein ist, die Folgen im Fall des Falles aber katastrophal sind. Betroffen 
sind dann auch Menschen und Staaten, die vom Betrieb des Kernkraftwerkes nie einen Nutzen 
hatten, und die betroffenen Landstriche können auf Jahrhunderte hinaus unbewohnbar sein. 
Aber selbstverständlich gilt die Forderung nach Abbau von Katastrophenpotentialen auch für 
andere Bereiche, z.B. die chemische Industrie.

8.  Hat die Liberalisierung des Strommarktes Auswirkungen auf das Unfallrisiko von 
 Kernkraftwerken?

  Ja. Der gestiegene Druck auf die Kosten führt z.B. zu Personalabbau und Einsparungen im 
Sicherheitsbereich. Insbesondere hat er in den letzten Jahren auch in manchen Fällen zu 
einer Abschwächung von Sicherheitsnormen und zu einer Verschlechterung der Sicher-
heitskultur geführt.
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9.  Werden nicht ohnehin viele Kernkraftwerke in Kürze aus Altersgründen abgeschaltet?

  Wegen des steigenden Energiebedarfes und der Schwierigkeiten, Akzeptanz für Neuanla-
gen zu finden, wird versucht, die Betriebsdauer von Kernkraftwerken zu verlängern. Bedau-
erlicherweise steigt aber das Risiko ab einem gewissen Alter2, vor allem weil verschiedene 
Komponenten aufgrund der intensiven Beanspruchung Materialermüdungserscheinungen 
aufweisen. Dass dies in eine Zeit fällt, in der die Liberalisierung des Strommarktes extreme 
Sparprogramme auslöst und in der es wegen der jahrelangen Stagnation der Kernenergie 
nicht genug qualifizierten Nachwuchs, und in vielen Fällen keine geeigneten Ersatzteillager 
gibt, verursacht auch Kernenergiebefürwortern ernste Sorgen.

Radioaktive Abfälle

10.  Sind Transporte und Lager mit radioaktiven Abfällen nicht praktisch katastrophensicher?

  Nein. Sowohl bei Transport als auch bei Zwischenlagerung sind bei Unfällen oder Terror-
angriffen schwere radioaktive Freisetzungen möglich. Bei der Endlagerung in geologischen 
Tiefenlagern gibt es noch viele Wissenslücken und unzählige noch offene Detailprobleme. 
Es ist auch nicht möglich über den geforderten Zeitraum von 1 Million Jahren Garantien für 
die sichere Lagerung abzugeben.

11.  Die kontrollierte Lagerung an der Oberfläche wird von manchen Gruppen als einzig 
verantwortbares Vorgehen propagiert. Was ist davon zu halten?

  Es ist nicht vorherzusehen, ob künftige Gesellschaften in Jahrhunderten oder gar Jahr-
tausenden in der Lage sein werden, die Kontrolle über die Lager aufrecht zu erhalten. Wie 
alle anderen Lagerungsoptionen bürdet sie den künftigen Generationen die Sorge um den 
radioaktiven Müll auf. Sie schafft im Vergleich zur geologischen Tiefenlagerung bessere 
Voraussetzungen für den Erhalt des Wissens um die Lager und hält die Möglichkeit einer 
Behandlung bei Fortschritt des Wissens offen, bietet aber kurzfristig weniger Schutz vor 
Freisetzungen als ein Tiefenlager.

12.  Können radioaktive Abfälle durch Transmutation unschädlich gemacht werden?

  Transmutation setzt eine sehr aufwendige Abtrennung durch Wiederaufarbeitung voraus, also 
durch ein Verfahren, das mit hohen Umweltbelastungen und Unfallrisiken verbunden ist. Außer-
dem werden auch nach Transmutation noch langfristige Endlager benötigt. Und schließlich ist 
diese Technik nach wie vor weit von einer Anwendung im größeren Maßstab entfernt. Vor allem 
ist aber zu bedenken, dass die voluminösen schwach- und mittelradioaktiven Abfallfraktionen 
für solche Verfahren nicht in Frage kommen. Trotz hoher Kosten könnte man über Transmutation 
das Radioaktivitätsproblem daher nicht lösen.

2  Wie bei einem PKW treten auch bei Kernkraftwerken Fehler besonders häufig in der Anfangsphase 
(„Kinderkrankheiten“) und dann wieder gegen Ende der Lebenszeit auf („Badewannenkurve“).
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13.  Wie kann dann das Problem der radioaktiven Abfälle gelöst werden?

  Eine befriedigende Lösung gibt es nicht. Es muss daher der Neuanfall von radioaktivem 
Abfall minimiert werden. Für den bereits vorhandenen muss in einem breit angelegten öf-
fentlichen Diskurs eine Konsenslösung angestrebt werden.

Terror und Krieg

14.  Sind Kernkraftwerke „attraktive“ Ziele für Terrorangriffe?

  Ja. Aufgrund der möglichen langfristigen Wirkungen eines Anschlags, der Auswirkungen auf 
die Elektrizitätsversorgung sowie des Symbolcharakters der Kerntechnologie können Kern-
kraftwerke aus der Sicht von Terroristen als „interessante“ Ziele erscheinen. Es ist möglich, 
dass das am 11.9.2001 in Pennsylvania entführte, aber abgestürzte Flugzeug ein Kernkraft-
werk zum Ziel hatte.

15.  Welche Folgen können Terrorangriffe oder militärische Aktionen auf kerntechnische 
 Anlagen haben?

  Bei Angriffen auf ein Kernkraftwerk (z.B. durch Flugzeugabsturz oder Beschuss) kann es zu 
ähnlichen radioaktiven Freisetzungen kommen wie bei der schlimmsten Kategorie von Re-
aktorunfällen. Unzählige Tote und großräumig verstrahlte Flächen können die Folge sein.

16.  Sind überhaupt wirksame Gegenmaßnahmen gegen Terrorangriffe oder militärische 
Aktionen möglich?

  Technische Schutzmaßnahmen und erhöhte Kontrollen an den Standorten kerntechnischer 
Anlagen, ebenso wie polizeiliche, geheimdienstliche und militärische Vorkehrungen können 
Gefahren reduzieren, sie aber nicht ausschalten. Auch hier zeigen sich klare Nachteile einer 
zentralisierten, nicht nachhaltigen Technologie, wie der Kernenergie, die ein großes Kata-
strophenpotenzial in sich birgt.

Katastrophenschutz

17.  Kann ein effektiver Katastrophenschutz die Folgen eines nuklearen Unfalles wesentlich 
abmildern?

  Unter günstigen Umständen können die Auswirkungen eines schweren Unfalles gemildert, 
aber nicht verhindert werden. Kaliumjodidtabletten, rechtzeitig eingenommen, verhindern 
z.B. lediglich die Einlagerung von radioaktivem Jod in der Schilddrüse – sie schützen nicht 
vor den anderen Folgen der Bestrahlung. Bei schweren Unfällen kann die radioaktive „Wol-
ke“ schon innerhalb weniger Stunden in die Atmosphäre gelangen und Maßnahmen wie 
Einnahme von Jodtabletten oder Evakuierung können in solchen Fällen kaum rechtzeitig 
durchgeführt werden.
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18.  Was zeigen die bisherigen Erfahrungen bei nuklearen Unfällen?

  Die Unfälle von Three Mile Island (USA) und Tschernobyl zeigten, dass welche Katastro-
phenpläne auch immer vorhanden waren, diese jedenfalls nicht ausreichend waren. Noch in 
jüngster Vergangenheit – 1999 – erfolgte beim Unfall in Tokai Mura, Japan, die Information 
der Behörden zu spät und die Einleitung von Gegenmaßnahmen zu langsam. Trotzdem oder 
gerade deshalb besteht vielschichtiger und aufwendiger Handlungsbedarf, um für künftige 
Nuklearunfälle weniger schlecht vorbereitet zu sein.

19.  Ist die Notwendigkeit zum Katastrophenschutz auf Staaten beschränkt, in denen 
Kernkraftwerke betrieben werden?

  Nein. Radioaktive Wolken machen vor Staatsgrenzen nicht halt; sie können innerhalb eines 
Tages hunderte Kilometer zurücklegen. Der Unfall von Tschernobyl hat dies eindringlich illu-
striert. Auch Länder ohne Kernkraftwerke können daher von Katastrophen betroffen werden; 
auch sie müssen aufwendige Planungen und Vorbereitungen für den Ernstfall betreiben.

Proliferation

20.  Wurden jemals Nuklearwaffen mit illegal vom kommerziellen Brennstoffzyklus abge-
zweigtem Plutonium hergestellt?

  Nein. Obwohl es grundsätzlich möglich ist, hat Proliferation vom kommerziellen Brennstoffkreis-
lauf noch nicht stattgefunden. Von zehn Staaten ist bekannt oder besteht der Verdacht, Kern-
waffen entwickelt zu haben, aber nicht alle haben Einrichtungen benutzt, die erklärtermaßen 
einem Waffenprogramm dienten.

21.  Kann man aus abgebrannten Brennstäben kommerzieller Kernkraftwerke Nuklear-
waffen bauen?

  Ja. Es ist allgemein anerkannt, dass fast jedes Plutonium zur Herstellung von Waffen ver-
wendet werden kann. Das sogenannte „waffenfähige“ Plutonium kommt von Reaktoren bei 
denen die Brennstäbe nach relativ kurzer Zeit entfernt werden. Das maximiert den relativen 
Anteil von Plutonium-239 (> 90 %), was für Nuklearwaffen erwünscht ist.

22.  Können Nuklearwaffen von „Neulingen“ entworfen und gebaut werden?

  Ja. Die Konzepte der ersten Generation von Kernwaffen sind allgemein bekannt. Schwierig 
ist es, verfeinerte Waffen von geringer Größe und Gewicht zu entwerfen. Waffenfähiges Ma-
terial ist heute leichter verfügbar und billiger herzustellen als vor einigen Jahrzehnten, und 
nicht-nukleare Tests sind ausreichend, um Vertrauen in die Funktionsfähigkeit von Implosi-
onswaffen herzustellen.
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Zeitperspektive

23.  Kann der Ausbau der Kernenergie rasch genug erfolgen, um den Erfordernissen des 
Klimaschutzes und des knapper werdenden billigen Öls zeitgerecht zu begegnen?

  Nein. Die neue Generation von sogenannten „inhärent sicheren“ Kernkraftwerken 
– eine Voraussetzung für einen großzügigen Ausbau der Kernenergie – soll erst in etwa 
10 Jahren verfügbar sein. Es gibt immer noch keine akzeptable Lagerung des vermehrt an-
fallenden radioaktiven Abfalls. Die für den Ausbau der Kernenergie erforderliche Expertise 
und Arbeitskraft kann praktisch nicht rechtzeitig und in ausreichendem Umfang bereitge-
stellt werden. Schon jetzt ist in mehreren Betreiberstaaten ein Engpass bei geschultem Per-
sonal festzustellen. Außerdem müssen viele Kernkraftwerke innerhalb des nächsten Jahr-
zehnts vom Netz genommen werden, weil sie das Ende ihrer Lebenszeit erreicht haben. Die 
in Bau befindlichen Kernkraftwerke werden diese Verluste nicht kompensieren können, und 
neue Kernkraftwerke kommen zu spät.

Beitrag zum Klimaschutz

24.  Ist Kernenergie nicht die billigste Art die Freisetzung von Treibhausgasen zu reduzieren?

  Nein. Als Methode zur CO2 Reduktion kann die Kernenergie mit einer großen Bandbreite an 
schon verfügbaren Altnernativen nicht mithalten. Besonders die Energieeffizienz hat zusätz-
lich zu den allgemeinen umweltbezogenen Vorteilen einen klaren wirtschaftlichen Vorteil, 
und bringt zusätzliche eine Verbesserung der Versorgungssicherheit. Darüber hinaus zeigen 
Analysen der Projektkosten anderer CO2-freier oder CO2-armer Technologien, dass erneu-
erbare Energie aufgrund der mit wachsender Produktion sinkenden Preise zunehmend gün-
stiger wird.

25.  Kann Kernenergie als langfristige Überbrückungstechnologie gesehen werden?

  Nein. Auch die Vorkommen spaltbaren Urans 235 sind begrenzt. Ohne zusätzlichen Ausbau 
der Kernenergieproduktion reichen die derzeit bekannten Uranvorräte, die zu Kosten bis zu 
etwa 100 € pro Tonne gewonnen werden können, weniger als ein Jahrhundert. Bei Verdop-
pelung des Beitrages der Kernenergie bis 2030 sind die Vorräte innerhalb der nächsten 4 bis 
5 Jahrzehnte erschöpft. Danach würde man nach derzeitigen Konzepten großteils auf Kraft-
werkstypen umsteigen, die das reichlich vorhandene Uran 238 nutzen. Dies würde jedoch den 
Einstieg in eine Plutoniumwirtschaft mit all ihren Schwierigkeiten und Risken bedeuten.

26.  Können die Kyoto-Ziele auch ohne Ausbau der Kernenergie erreicht werden?

  Ja. Es gibt Studien, die zeigen, dass selbst die langfristig von der EU angestrebte Stabilisie-
rung der Temperatur auf global +2 °C ohne Kernenergie erreichbar ist. Dabei wird allerdings 
entweder von Sequestrierung (Bindung oder Lagerung z.B. in entleerten Erdgaslagerstät-
ten) nennenswerter Mengen von CO2 oder von einer Senkung des Bedarfszuwachses für 
Energie ausgegangen.
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Wirtschaftliche Aspekte

27.  Bietet Kernenergie wirtschaftlich gesehen Vorteile?

  Nein. Die OECD Länder, die ein Ausbauprogramm von Kernkraftwerken in Erwägung ziehen, 
Finnland und die USA, haben direkte oder indirekte finanzielle Unterstützungsprojekte für den 
Nuklearsektor veranlasst, um Investoren anzulocken. Im Falle der USA, beinhaltet dies ein 
komplexes Paket an Maßnahmen, das den Steuerzahler für ein Programm, das sechs bis acht 
Reaktoren umfasst, wahrscheinlich etwa 13 Milliarden US $ kosten wird. Obwohl bei der Ko-
stenberechnung für Kernenergie viele externe Kosten nicht berücksichtigt werden, schneidet 
sie wirtschaftlich nicht besser ab als die meisten alternativen Energien. Energieeffizienzstei-
gerungen (Senkung der Energieintensität der Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen 
sowie des privaten Endverbrauches) sind sowohl kostenmäßig als auch bezüglich ihres CO2-
Einsparungspotenials günstiger als jede Art der zusätzlichen Bereitstellung von Energie.

28.  Werden die Kosten für Kernenergie sinken?

  Nicht wesentlich. Ein Vergleich der Kostenentwicklung zeigt, dass die Kosten der Kernen-
ergie im Vergleich zu den meisten alternativen Energien wenig gefallen sind. Es gibt keinen 
Grund anzunehmen, dass sich dies in nächster Zeit ändern wird.

29.  Wird Kernenergie von der öffentlichen Hand subventioniert?

  Ja. Die Kosten für spezielle Genehmigungs- und Überwachungsbehörden, kontinuierliches 
Radioaktivitätsmonitoring und aufwendige Katastrophenvorsorge auf nationaler Ebene und 
für Sicherheitsvereinbarungen etwa gegen Missbrauch spaltbaren Materials (z.B. Safeguards, 
CTBTO) auf internationaler Ebene trägt die öffentliche Hand. Auch die Forschungs- und Ent-
wicklungskosten der Kernenergie werden in wesentlich größerem Maße als bei anderen Tech-
nologien von der öffentlichen Hand getragen. Darüber hinaus trägt die Kernenergie nicht die 
Last der Versicherung, die anderen Industrien zwingend aufgelastet wird.

30.  Sind die nuklearen Risiken durch Versicherungen abgedeckt?

  Nein. Das internationale Haftungsregime für Schäden durch Nuklearanlagen teilt die Haftung 
zwischen dem Betreiber, dem Staat, in dem die Anlage sich befindet, und den Vertragsstaa-
ten. Darüber hinaus wird die Haftungssumme insgesamt für Schäden aus Nuklearanlagen 
begrenzt. Wäre Europas größter Kernkraftwerksbetreiber, Electricité de France, verpflichtet, 
Schäden bei einem schweren Nuklearunfall in vollem Ausmaß zu versichern, würde dies die 
Stromerzeugungskosten um ca. 200 % anheben.
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Nuklear erzeugter Wasserstoff

31.  Kann nuklear erzeugter Wasserstoff den Treibstoff im Verkehrssektor sowohl hin-
sichtlich Klimaschutz als auch „Peak-Oil“ ersetzen?

  Nein. Ohne Lösung der bekannten Probleme der Kernenergie ist die nukleare Erzeugung 
von Wasserstoff schon allein aufgrund der großen Zahl der erforderlichen Kernkraftwer-
ke zur Erzeugung einer relevanten Menge an Wasserstoff nicht gangbar. Dies wird noch 
durch die niedrige Gesamteffizienz des Prozesses unterstrichen, die sich auch bei neuen 
Kernkraftwerkstypen nur wenig verbessern wird. Die grundsätzlichen, mit der Wasserstoff-
wirtschaft in Zusammenhang stehenden Probleme sind - unabhängig von der Art der Erzeu-
gung - ebenfalls beträchtlich. Ernsthafte Untersuchungen der Auswirkungen auf die Umwelt 
stehen überhaupt noch aus.

Rechtliche Dimension

32.  Könnte man nicht die Probleme und Gefahren der Nuklearindustrie auf internationa-
ler Ebene lösen?

  Die Gefahren der Nuklearindustrie sind strukturell inhärent. Auf internationaler bzw. europä-
ischer Ebene könnte man das Gefahrenpotential durch grenzüberschreitende Kooperation 
reduzieren, aber nicht völlig beseitigen. Alle Versuche in diese Richtung werden durch die 
Nuklearindustrie behindert, die sich gegen strenge völkerrechtliche oder gemeinschafts-
rechtliche Regelungen oder gar Kontrollen wehrt.
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Abkürzungen

ABWR  Advanced Boiling Water Reactor (General Electric, GE) / Fortgeschrittener Siede-
wasserreaktor, leichtwassergekühlt und -moderiert

ACR-700  Advanced CANDU Reactor, 700 MWe Klasse (Atomic Energy of Canada, Limited) /
Fortgeschrittener schwerwassermoderierter Reaktor, leichtwassergekühlt, niedrig 
angereicherter Uranbrennstoff 

AECL  Atomic Energy of Canada, Limited

AGR  Advanced Gas-Cooled Reactor / Fortgeschrittener CO2-gekühlter Reaktor, Graphit 
moderiert

AHTR  Advanced High Temperature Reactor / Fortgeschrittener Hochtemperatur Reaktor

AP1000  Advanced Passive 1000 MWe / Fortgeschrittener passiver Druckwasserreaktor der 
1000 MWe Klasse (Westinghouse)

AP600  Advanced Passive 600 MWe / Fortgeschrittener Druckwasserreaktor der 600 MWe 
Klasse (Westinghouse)

B  Barrel; 1 B rund 159 l Öl (s. Glossar)

BIP  Bruttoinlandsprodukt

BLEVE  Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion

BWR  Boiling Water Reactor / Siedewasserreaktor

CANDU  Canadian Deuterium-Uranium Reactor / Kanadischer Deuterium-Uran Reaktor, 
schwerwassergekühlt und –moderiert, Natururan-Brennstoff (Atomic Energy of Ca-
nada, Limited, AECL)

CDF  Core Damage Frequency / Eintrittswahrscheinlichkeit von Kernschmelze

CO2  Kohlendioxyd

COP  Conference of the Parties im Rahmen der UNFCCC

EOP  Emergency Operating Procedures / Störfallverordnungen

EPR  European Pressurized Reactor (Areva NP) / Europäischer Druckwasserreaktor, leicht-
wassergekühlt und -moderiert

ESBWR  Kein Acronym; Bezeichnung von General Electric für einen Fortgeschrittenen Siede-
wasserreaktor, leichtwassergekühlt und -moderiert
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ETA  Baskische Separatisten Organisation

EAG  Europäische Atomgemeinschaft = EURATOM

FBR  Fast Breeder Reactor / Schneller Reaktor

FCKW  Fluorierte Chlorkohlenwasserstoffe (=Treibgase und Kältegase)

Gb  Gigabarrel; 1 Gb = 1.000.000 Barrel

GCM  Global Climate Model oder Global Circulation Model

GFR  Gas-cooled Fast Reactor / Gasgekühlter, schneller Reaktor

GT-MHR  Gas Turbine Modular Helium Reactor / Modularer Gasturbinen-Heliumreaktor, gas-
gekühlt, graphitmoderiert (General Atomics)

Gtoe  Gigatonnen Öläquivalent (s. Glossar)

GW  Gigawatt: 1 GW = 1000 Megawatt

GWe  Gigawatt elektrische Leistung

H2-MHR  Modular High Temperature Gas Cooled Reactor – optimized for Hydrogen 
production / modularer Hochtemperaturreaktor – optimiert für Wasserstofferzeugung

HLW  High Level Radioactive Waste / Hochradioaktiver Abfall

HTTR  Hochtemperaturtestreaktor

IAEO  Internationale Atomenergie Organisation

IEA  Internationale Energieagentur

INES  International Nuclear Event Scale / Skala zur Bewertung der Schwere nuklearer 
Ereignisse

INSAG  International Nuclear Safety Advisory Group of the IAEA

IPCC  Intergovernmental Panel on Climate Change

ISR  Inherently Safe Reactor Concept / Inhärent sicheres Reaktor Konzept

JAERI  Japan Atomic Energy Research Institute

LFR  Lead-cooled Fast Reactor / bleigekühlter schneller Reaktor
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LNG  Liquefied Natural Gas / verflüssigtes Erdgas

LPG  Liquefied Propane Gas / verflüssigtes Propangas

LRF  Large Release Frequency / Eintrittswahrscheinlichkeit von großen Freisetzungen

LWGR  IAEA PRIS Abkürzung für den RBMK Reaktor

MAGNOX  Gas-cooled reactor / gasgekühlter Reaktor

MOX  Mixed Oxide; Kernbrennstoff nach Wiederaufarbeitung

MSR  Molten Salt-cooled Reactor / Salzschmelzengekühlter Reaktor

MW  Megawatt: 1 MW = 1000 Watt

MWe  Megawatt elektrisch

MWt  Megawatt thermisch

NEA  Nuclear Energy Agency

NGL  Natural Gas Liquid

NPP  Nuclear Power Plant / Kernkraftwerk

OPB-88  Russische Sicherheitsvorschriften für Kernkraftwerke 1988 (ehemalige Sowjetunion)

OECD  Organisation for Economic Co-operation and Development / Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

OPEC  Organisation of the Petroleum Exporting Countries / Organisation Erdölexportieren-
der Länder

OSPAR  Oslo/Paris Convention (for the Protection of the Marine Environment of the North-
East Atlantic)

PBMR  Pebble Bed Modular Reactor / Kugelhaufenreaktor gasgekühlt, graphitmoderiert, 
niedrig angereicherter Brennstoff (PBMR Pty., Ltd., South Africa)

PHWR  Pressurized Heavy Water Reactor / Druckwasserreaktor, schwerwassergekühlt, und 
–moderiert, horizontale Druckröhrenanordnung

PRIS  IAEA Power Reactor Information System / Kernkraftwerksinformationssystem

PSA  Probabilistic Safety Assessment / Probabilistische Sicherheitsanalyse
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PUREX  Plutonium and Uranium Recovery by Extraction

PWR  Pressurized Water Reactor / Druckwasserreaktor

RBMK  Russisches Akronym; Siedewasserreaktor, leichtwassergekühlt, vertikale Druckröh-
renanordnung (Sowjet. Anlage)

RODOS  Real-time On-line Decision Support System for Off-site Emergency Management 
in Europe; Echtzeit Online Entscheidungsunterstützungssystem für nukleares 
Krisenmanagement

ROI  Return of Investment

RPG  Rocket-propelled Grenades / raketenangetriebene Granaten (Panzerabwehrraketen)

RSK  Reaktor Sicherheits Kommission, Deutschland

SCWR  Super Critical Water-cooled Reactor / Überkritischer wassergekühlter Druckwasserreaktor

SFR  Sodium-cooled Fast Reactor / Natriumgekühlter schneller Reaktor

STAR-H2  Secure Transportable Autonomous Reactor for Hydrogen Production

SWR-1000  Siedewasserreaktor, 1000 MWe Klasse (Areva NP)

TSO  Technical Support Organization / Technische Sachverständigenorganisation

UNFCCC  United Nations Framework Convention on Climate Change

UNGG  Natural Uranium fueled, Gas cooled, Graphite moderated reactor / gasgekühlter, 
graphitmoderierter Reaktor mit Natururan als Brennstoff

USD  US Dollar

UVCE  Unconfined Vapour Cloud Explosion

VHTR  Very High Temperature Reactor / Hochtemperaturreaktor, gasgekühlt, graphitmoderiert

WBGU  Wissenschaftlicher Beirat für Globale Umweltfragen (Beratungsgremium des 
Deutschen Bundestages)

WEC  World Energy Council / Weltenergierat

WENRA  Western European Nuclear Regulators Association / Vereinigung der Europäischen 
Nuklearaufsichtsbehörden

WHO  World Health Organization / Weltgesundheitsorganisation
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WNA  World Nuclear Association

WWER  Russisches Akronym / Druckwasserreaktor, leichtwassergekühlt und –moderiert 
(Sowjet. Anlage)
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Glossar
Abbrand

Unter dem Begriff Abbrand versteht man in der Kerntechnik die Menge an Wärmeenergie, die 
pro Masseneinheit in einem Brennelement erzeugt wurde. Der Abbrand wird meist in Gigawatt-
Tagen pro Tonne Schwermetall (GWd/t SM) ausgedrückt. Der Brennstoff von Kernreaktoren 
kann im Gegensatz zu fossilem Brennstoff nicht „in einem Zuge“ umgesetzt werden, das   im 
Laufe des Einsatzes im Reaktor der Brennstoff Veränderungen erfährt, die ein Auswechseln der 
Brennelemente erfordern.

Anthropogen

Der Begriff anthropogen (vom griechischen anthropos = Mensch und von genese = Erzeugung/Er-
schaffung) bezeichnet alles vom Menschen beeinflusste, verursachte oder hergestellte. So sind z. B. 
Kunststoffe anthropogen, weil sie nur vom Menschen und nicht in der Natur hergestellt werden.

Barrel

Das Barrel (abgekürzt bbl) ist die Bezeichnung für verschiedene Hohlmaße: 
Im Erdölbereich entspricht ein oil barrel: 42 U.S. gallons (158,9873 Liter), oder circa 35 Im-
perial (UK) gallons (34,97231575 UK gallons genau). Diese Maß wird für Rohöl und Erdölpro-
dukte verwendet und ist auf die frühen Ölfelder in Pennsylvania zurückzuführen. Sowohl 42-
gallon Barrels (Fässer) (basierend auf altem englischen Weinmaß dem „tierce”) und 40-gallon 
(151,4 Liter) whiskey barrels standen in Verwendung. Aufgrund des Einflusses der Standard 
Oil Company erfolgte 1866 eine Standardisierung mit 42 Gallonen. Die Abkürzung „bbl“ für 
„blue barrel“ ergab sich daraus dass Standard Oil seine Fässer blau färbte.

Bentonit

Bentonit ist ein Tonmineral, das als wichtigsten Bestandteil Montmorillonit (60 - 80 %) enthält. 
Weitere Begleitmineralien sind Quarz, Glimmer, Feldspat, Pyrit oder auch Kalk.

Becquerel

Becquerel ist die SI-Einheit der Radioaktivität (Formelzeichen A). Sie wird durch das Zeichen 
Bq abgekürzt. Benannt wurde sie nach dem französischen Physiker Antoine Henri Becquerel, 
der den Nobelpreis für die Entdeckung der Radioaktivität erhalten hat. 1 Bq = 1 s-1. Mit anderen 
Worten hat also eine Substanz eine Radioaktivität von 1 Becquerel, wenn im Mittel pro Sekunde 
eines seiner instabilen Atome zerfällt.

Die Einheit Becquerel ersetzt im SI-System die alte Einheit für die Radioaktivität – das Curie. 
Zwischen diesen beiden Einheiten besteht folgender Zusammenhang:

1 Ci = 3,7 x 1010 Bq
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Brennstoffzelle

Eine Brennstoffzelle ist eine galvanische Zelle, die die chemische Reaktionsenergie eines konti-
nuierlich zugeführten Brennstoffes und eines Oxidationsmittels in elektrische Energie umwandelt. 
Im Sprachgebrauch steht Brennstoffzelle meist für die Wasserstoff-Sauerstoff-Brennstoffzelle. 
Eine Brennstoffzelle hat als Energiespeicher, den Brennstoff eingerechnet, ein deutlich niedrige-
res und somit günstigeres Leistungsgewicht als aktuelle Akkumulatoren.

business rates

Eine Abgabe, die im Vereinten Königreich von den lokalen Behörden eingehoben wird, um die 
Kosten lokaler Serviceleistungen abzudecken, vergleichbar mit einer Art Körperschafts- bzw. 
Gewerbesteuer.

BLEVE

Abkürzung für engl. „boiling liquid expanding vapour explosion“. Das ist ein Explosionstyp, der 
auftreten kann, wenn ein Gefäß, das eine unter Druck stehende Flüssigkeit enthält, platzt. Solche 
Explosionen können extrem gefährlich sein. Wenn es sich bei der Flüssigkeit um Wasser handelt, 
dann wird eine solche Explosion üblicherweise als „Dampfexplosion“ bezeichnet.

Bruttoinlandsprodukt

Das Bruttoinlandsprodukt (Abk.: BIP, englisch: gross domestic product, abbr.: GDP) ist ein Maß für 
die wirtschaftliche Leistung eines Landes. Das BIP gibt alle neu zur Verfügung stehenden Waren- 
und Dienstleistungen zu ihren aktuellen Marktpreisen an, die im Inland innerhalb einer definierten 
Periode von In- und Ausländern hergestellt wurden und dem Endverbrauch dienen. Werden Gü-
ter nicht direkt weiterverwendet, sondern auf Lager gestellt, gelten sie ebenfalls als Endprodukt 
(Vorratsveränderungen). Auf Grund der Betrachtung in Marktpreisen ist das (nominale) BIP nicht 
unabhängig von der Inflation der betrachteten Volkswirtschaft. Das nominale BIP steigt/sinkt bei 
Geldentwertung/Deflation und daraus folgenden steigenden/sinkenden Marktpreisen.

Cogeneration

Auch: Kraft-Wärme-Kopplung. Bei einer mit Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) betriebenen Ener-
giewandlungsanlage wird sowohl die bei der chemischen oder physikalischen Umwandlung von 
Energieträgern entstehende Wärme als auch die durch die Energieumwandlung erzeugte elektri-
sche Energie zu weiten Teilen genutzt.

Dampfreformierung

Die Dampfreformierung (englisch Steam Reforming) ist ein Verfahren zur Herstellung von Synthe-
segas, einer Mischung von Kohlenstoffmonooxid und Wasserstoff aus kohlenstoffhaltigen Energie-
trägern, wie Erdgas, Leichtbenzin, Methanol, Biogas oder Biomasse (vgl. Wasserstoffherstellung).
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Darmepithel

Die Darmschleimhaut ist die innere Auskleidung des Darmes. Die Darmschleimhaut ist aus einer 
Epitheldecke mit einschichtigem Zylinderepithel, einer zarten Bindegewebsschicht und einer fei-
nen Muskelschicht aufgebaut. Das Epithel ist eine biologisch - medizinische Sammelbezeichnung 
für Deckgewebe und Drüsengewebe. Das Epithel ist neben Muskel-, Nerven- und Bindegewebe 
eine der vier Grundgewebearten.

Desertifikation (Ausbreitung der Wüsten)

Desertifikation oder Verwüstung bezeichnet die Verschlechterung des Bodens in relativ trocke-
nen (ariden, semiariden und trocken sub-humiden) Gebieten. Diese Bodendegradation bewirkt 
die Ausbreitung bzw. Entstehung von Wüsten oder wüstenähnlichen Verhältnissen. Die meist vor-
gelagerte Entwicklungsstufe der Steppenbildung wird als Versteppung bezeichnet. Im Deutschen 
meint der Begriff meist die Wüstenbildung anthropogenen Ursprungs im Gegensatz zur natürlichen 
Wüstenbildung. Voraussetzung hierfür ist der Eingriff des Menschen in das jeweilige Ökosystem.

Dekommissionierung

Unter Dekommissionierung versteht man den Abbau einer Atomanlage nach Betriebsbeendi-
gung, die Reinigung des Standortes und der Bauelemente von Quellen radioaktiver Strahlung, 
um diese für eine andere Verwendung zur Verfügung zu stellen. An Arbeitsplätzen ist mit De-
kommissionierung die Entfernung von Strahlungsquellen gemeint. Im rechtlichen Sinne wird der 
Begriff auch für die Entnahme eines Atomstandorts aus dem Atomgesetz verwendet.

Dichotomie

Dichotomie (griechisch dĭchŏtŏmos „entzweigeschnitten“ aus dicha „zweigeteilt, getrennt“ und 
tome „Schnitt“) bedeutet die Aufteilung in zwei Strukturen oder Begriffe.

EAG

Europäische Atomgemeinschaft auch EURATOM, einer der drei Grundverträge der Europäischen 
Union.

Economies of Scale

Als Skaleneffekt (Skalenertrag, Größenkostenersparnis, Economies of Scale) definiert man in der 
Produktionstheorie der Betriebswirtschaftslehre und in der Mikroökonomie die Abhängigkeit der 
Produktionsmenge von der Menge der eingesetzten Produktionsfaktoren. Der (marginale) Ska-
lenertrag entspricht der Steigung der Niveau-Produktionsfunktion. Er zeigt an, um welchen Betrag 
sich die Produktionsmenge verändert, wenn der Einsatz aller Produktionsfaktoren (marginal) um 
einen bestimmten Faktor erhöht wird.

Epitome

Epitome ist ein kurzer Auszug aus größeren Werken. Epitomieren oder epitomisieren, etwas kurz 
zusammenfassen, in einen kurzen Auszug bringen. Epitomator, Verfasser einer Epitome.
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„Fizzle“ Explosion

Eine im englischen „fizzle“ genannte Explosion liegt bei Nuklearwaffen dann vor, wenn die nukle-
are Kettenreaktion nicht lange genug aufrechterhalten wird, um eine Explosion unter Ausnutzung 
der vollen Sprengwirkung auszulösen. Das kann zum Beispiel passieren, wenn die Ladung an 
spaltbarem Material zu gering ist, die zum Zwecke der Kompression benützten konventionellen 
Sprengstoffe nicht korrekt zünden, oder die Neutronenquelle nicht korrekt arbeitet. (Die erzielte 
Sprengwirkung liegt unterhalb der Auslegungs-Sprengwirkung, aber noch über der Sprengladung 
der verwendeten chemischen Explosivstoffe.)

Gas und Dampfkraftwerk

Moderner Kraftwerkstyp, in dem Wärmekraftmaschinen mit verschiedenen thermodynamischen 
Kreisläufen - im Konkreten eine Gasturbine und eine Dampfturbine kaskadierend betrieben wer-
den und auf diese Weise pro eingesetzter Primärenergieeinheit ein höherer thermodynamischer 
bzw. in weitere Folge elektrischer Gesamtwirkungsgrad erzielt wird.

Grundlast

Während einer Zeitspanne (Tag, Woche, Monat oder Jahr) gleichbleibender Teil der Last.

Haubitze

Historisch sind Haubitzen Artillerie-Geschütze mit einem kurzen Lauf (Steilfeuer-Geschütze). In 
moderner Zeit ist die Unterscheidung zwischen Haubitze und Kanone fließend, ebenso wie die 
Abgrenzung mit noch kürzerem Rohr zum Mörser. Haubitzen existieren als gezogene Ausfüh-
rung oder auf (gepanzerter) Selbstfahrlafette (z.B. M109 Panzerhaubitze mit 155 mm Kaliber). 
„Recoilless“(rückstoßfreie)-Haubitzen von geringerem Kaliber werden auch auf LKW- Ladeflä-
chen bzw. in Flugzeugen montiert.

Homozygot

Der Begriff Reinerbigkeit (Homozygotie) stammt aus der Genetik. Gibt es für ein Körpermerkmal 
mehrere verschiedene Ausprägungen (Allele) eines Gens (z.B. verschiedene Haarfarben, Blut-
gruppen usw.), dann ist das Erbgut reinerbig, wenn für das Körpermerkmal auf dem immer dop-
pelt vorhandenen Chromosomensatz zweimal die gleiche, identische Erbinformation zu finden 
ist - wenn also beide Elternteile die gleiche Gen-Ausprägung weitergegeben haben. Ist das nicht 
der Fall, spricht man von gemischterbiger, also heterozygoter Anlage. Die Eigenschaft rein- oder 
mischerbig ist Teil des Genotyps.

Hydrokracken

Kracken - von englisch to crack: „spalten“, ist ein Verfahren der Erdöl-Verarbeitung, wobei Koh-
lenwasserstoffe hoher Kettenlänge in Kohlenwasserstoffe niedriger Kettenlänge gespalten wer-
den. Ursache dafür ist, dass der Markt mehr kurzkettige Kohlenwasserstoffe (Benzin, Diesel, 
leichtes Heizöl) fordert, als im Erdöl enthalten ist.
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Karzinogen

Karzinogen (auch carcinogen, kanzerogen oder cancerogen) heißt Krebs erzeugend und setzt 
sich aus Karzinom und Genese zusammen. Ein Karzinogen ist folglich eine Krebs fördernde 
Substanz oder Strahlung. Karzinogene kann man in zwei Gruppen unterteilen: Initiierende Karzi-
nogene sind Stoffe, die Krebs erzeugen können; Promovierende Karzinogene hingegen fördern 
die (Weiter-)Entwicklung des Krebses.

Kohlenstoff-Sequestrierung

Als CO2-Sequestrierung oder CO2-Speicherung (im Englischen: carbon capture (CC) oder auch 
carbon capture and storage (CCS) werden chemische, physikalische und biologische Verfahren 
bezeichnet, mit denen das Treibhausgas Kohlenstoffdioxid (CO2) aus den Emissionen bei der 
Verbrennung fossiler Energieträger abgetrennt und danach eingelagert werden soll, um nicht 
in die Atmosphäre zu gelangen. Grund für diese Bemühungen sind der Treibhauseffekt und die 
daraus resultierende globale Erwärmung.

Kohlenwasserstoffe

Die Kohlenwasserstoffe (CnHm) sind eine Stoffgruppe von Verbindungen, die aus Kohlenstoff 
und Wasserstoff bestehen. Die Stoffgruppe ist die einfachste der organischen Chemie. Die Koh-
lenwasserstoffe haben, vor allem durch ihre riesigen Vorkommen als fossile Brennstoffe, auch 
in vielen weiteren Bereichen, wie der organischen Synthese, eine große technische Bedeutung 
erlangt. Das Methan, ein Alkan, ist der einfachste Vertreter der Kohlenwasserstoffe und Haupt-
bestandteil des Erdgases.

Kolloide

Kolloide - zu griechisch kólla „Leim“ - sind Teilchen in einer Suspension, die groß genug sind, 
um keine Quanteneigenschaften mehr aufzuweisen, aber klein genug, damit ihre Bewegung 
von der Thermodynamik dominiert wird. Typischerweise haben sie einen Radius von etwa 
0,1 - 10 Mikrometer. Kolloide können fest, flüssig oder gasförmig in einem anderen Stoff 
(dem Dispersionsmittel) verteilt sein, zum Beispiel in Seifenlaugen und Lacken.

Kontradiktorisches Verfahren

Das Recht auf ein faires Verfahren erfordert ein kontradiktorisch (adversatorisch) ausgestaltetes 
Verfahren. Es bedeutet, dass sowohl der Anklage als auch der Verteidigung die Gelegenheit 
gegeben werden muss, von den Verfahrensbeiträgen der Gegenseite Kenntnis zu erhalten und 
diese zu kommentieren.

Last

An einer angegebenen Stelle in Anspruch genommene Leistung.
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Least developed countries

Least Developed Countries (LDCs oder vierte Welt Länder) sind jene Länder, die gemäß Klassi-
fikation der Vereinten Nationen die niedrigsten Indikatoren sozioökonomischer Entwicklung mit 
den niedrigsten „Human Development Index Ratings“ der Staaten der Welt aufweisen.

Leichtwasserreaktor

Der Leichtwasserreaktor (LWR) ist ein Reaktortyp, bei dem so genanntes leichtes Wasser als 
Kühlmittel und Moderator verwendet wird. „Leichtes Wasser“ bezeichnet dabei gewöhnliches 
Wasser, dessen Wasserstoffatome überwiegend als Protium, dem leichtesten Wasserstoffiso-
top, vorliegen.

Leukämie

Die Leukämie (griechisch λευχαιμία, von λευκό, lefkó - das weiße und αίμα, äma - das Blut), genau 
betrachtet nur eine Unterart des so genannten Blutkrebses, aber häufig mit diesem synonym 
benutzt, ist eine Erkrankung des blutbildenden Systems.

MOX

Ein Mischoxid (kurz MOX) ist ein Stoff, der sich aus mehreren Oxiden zusammensetzt. Ein Bei-
spiel aus der Kerntechnik sind die MOX-Brennelemente, die aus Urandioxid UO2 und Plutonium-
dioxid PuO2 bestehen (siehe Brennstab). Sie werden heute in verschiedenen Ländern (vor allem 
Frankreich und Deutschland, aber auch in der Schweiz und Belgien) in Kernreaktoren eingesetzt, 
um das bei der Wiederaufarbeitung abgetrennte Plutonium zu verwerten und es gleichzeitig für 
Kernwaffen weitgehend unbrauchbar zu machen.

Mutagen

Mutagene sind äußere Einwirkungen, die Mutationen oder Chromosomenaberrationen auslösen. 
Dazu zählen Strahlung (Röntgen-, ionisierende und UV-Strahlung), Nitrosamine, Basenanaloga 
und Teerstoffe, aber auch abnorm hohe Temperaturen, um einige Vertreter der physikalischen 
Mutagene zu nennen. Die normale Mutationsrate (Häufigkeit, mit der sich ein Gen verändert) bei 
höheren Organismen liegt bei 10 −5 – 10 −9 pro Gen und Generation. Ein Anstieg der Mutationsrate 
ist durch Mutagene möglich.

Nachhaltigkeit

Nachhaltige Entwicklung - eine Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt ohne 
dabei die Fähigkeit zukünftiger Generationen, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen, einzu-
schränken.

Negajoules

Negajoules stehen für Energiemengen, die wegen verbesserter Energieeffizienz nicht verbraucht 
werden.
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Nukleare Wiederaufarbeitung

Die Wiederaufarbeitung von Kernbrennstoffen, gelegentlich auch „Wiederaufbereitung von 
Kernbrennstoffen“ genannt, wurde ursprünglich aus militärischen Gründen entwickelt. Im zivilen 
Bereich enthalten abgebrannte Brennelemente aus zivilen Leistungsreaktoren noch rund 96 % 
unverbrauchtes Uran und 1 % Plutonium. Beides sind Stoffe, die im Prinzip zu neuen Brennele-
menten verarbeitet werden können. Die restlichen 3 % sind Spaltprodukte und höhere Aktinide, 
die den eigentlichen radioaktiven Abfall ausmachen. Die Wiederaufarbeitung ist ein technischer 
Vorgang, mit dessen Hilfe das spaltbare Material von den übrigen Bestandteilen separiert wer-
den kann.

Ölsand

Ölsande, im Englischen auch als „tar sands“ also Teersande bzw „bituminous sands“ bezeich-
net, sind eine Kombination von Lehm, Sand, Wasser und Bitumen. Technisch gesehen ist das 
Bitumen weder Öl noch Teer, aber eine halbfeste, degradierte Form von Öl, die wegen ihrer Zäh-
flüssigkeit nicht über normale Bohrlöcher förderbar ist, was die Produktion schwierig und teuer 
macht. Ölsande werden abgebaut, um anschließend das ölähnliche Bitumen extrahieren zu kön-
nen, das in weiterer Folge in synthetisches Rohöl umgewandelt oder mittels spezieller Raffinerien 
direkt in Erdölprodukte raffiniert wird. Ölsande werden im Tagbau abgebaut oder mittels Dampf 
bzw. Lösungsmitteln und Reduktion der Viskosität „ausgetrieben“.

Opportunitätskosten

Unter Opportunitätskosten (selten auch Alternativkosten oder Verzichtskosten) versteht man in 
der Wirtschaftswissenschaft Kosten, die dadurch entstehen, dass Möglichkeiten (Opportunitä-
ten) zur Nutzung von Ressourcen nicht wahrgenommen wurden. Allgemeiner: Opportunitäts-
kosten sind der Nutzenentgang, der bei zwei Alternativen durch die Entscheidung für die eine 
und gegen die andere Möglichkeit entsteht. Gelegentlich wird für Opportunitätskosten die Be-
zeichnung Schattenpreis verwendet.

OSPAR Kommission

Entscheidungsorgan im Rahmen des OSPAR Übereinkommens: Abkommen mit dem Ziel der 
Verhütung und Beseitigung der Verschmutzung sowie Schutz des Meeres gegen schädliche 
Auswirkungen menschlicher Tätigkeiten.

Paradigma

Nach dem Wissenschaftstheoretiker Kuhn ein vorherrschendes Denkmuster in einer bestimmten 
Zeit. Paradigmen spiegeln einen gewissen allgemein anerkannten Konsens über Annahmen und Vor-
stellungen wider, die es ermöglichen, für eine Vielzahl von Fragestellungen Lösungen zu bieten.

Paradigmenwechsel

Als Paradigmenwechsel wird eine (oft radikale) Änderung des Blickwinkels auf ein wissenschaft-
liches Feld, auf dessen Paradigma, bezeichnet und dabei die Grundlage für eine Weiterentwick-
lung gegeben. Festgestellt wird dieser Wechsel von der betreffenden „Wissenschaftsgemeinde“.
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Phänologie

Die Phänologie befasst sich mit dem im Jahresablauf periodisch wiederkehrenden Entwick-
lungserscheinungen in der Natur. Das Wort stammt aus dem Griechischen und bedeutet wörtlich 
übersetzt „Lehre von den Erscheinungen“. Die Phänologie beschäftigt sich hauptsächlich mit 
biologischen Prozessen im Kontext der Ökologie und Biogeographie. Die Eintrittszeiten cha-
rakteristischer Erscheinungen werden in einem phänologischen Kalender festgehalten. Dieser 
unterteilt das Phänologische Jahr in physiologisch-biologisch begründete zehn Jahreszeiten und 
orientiert sich an charakteristischen Entwicklungsstadien typischer mitteleuropäischer Pflanzen 
(Phänologische Zeigerpflanzen).

Proliferation

Proliferation ist im Rüstungsbereich die Bezeichnung für die Weiterverbreitung bzw. die Weiter-
gabe von Massenvernichtungswaffen und ihren Trägersystemen von Staaten, die über derartige 
Technologien verfügen, an andere Staaten, die noch nicht darüber verfügen.

PUREX-Prozess

Der PUREX-Prozess ist ein physikalisch-chemisches Verfahren, das bei der Wiederaufarbeitung 
abgebrannter Brennelemente zur Trennung der darin enthaltenen Spaltstoffe Uran und Plutoni-
um von den nicht mehr verwendbaren radioaktiven Abfallstoffen eingesetzt wird. Die Abkürzung 
PUREX steht für „Plutonium-Uranium Recovery by Extraction“.

Radiolyse

Unter Radiolyse versteht man die Zerlegung einer chemischen Bindung unter Einwirkung ionisie-
render Strahlung. Meist wird mit dem Begriff die Radiolyse von Wasser angesprochen.

Radiotoxizität

Ein Maß, das angibt, wie sich ein Radionuklid negativ auf die Gesundheit auswirkt. Die Art und 
der Energiegehalt von Strahlung, die Absorption in einem Organismus, die Verweildauer im Kör-
per beeinflussen unter anderem den Grad der Radiotoxizität eines Radionuklides.

RODOS

Ein Softwareprogramm. Im Falle eines nuklearen Unfalles in Europa liefert das „Real-time On-line 
Decision Support System for off-site Emergency Management in Europe“ (RODOS) konsistente 
Information über die gegenwärtige und zukünftige radiologische Situation, die Vor- und Nachteile 
bestimmter Noteinsätze und Gegenmaßnahmen, sowie methodologische Unterstützung in der Ent-
scheidungsfindung über strategische Notfallplanung. Die Hauptanwender des Systems sind Verant-
wortliche für Katastrophenschutz auf lokaler, regionaler, nationaler und internationaler Ebene.

RPG

Eine (engl.) rocket propelled grenade (RPG) ist eine unscharfe Bezeichnung für tragbare schulter-
gestützte Panzerabwehrwaffen, die in der Lage sind eine ungelenkte Rakete mit einem Explosiv-
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sprengkopf abzufeuern - im Deutschen am Besten mit Panzerabwehrrohr umschrieben. RPG ist 
eigentlich die russische Abkürzung für „Ruchnoy Protivotankovy Granatomyot“ korrekt übersetzt 
ins englische als „handheld antitank grenade-launcher“. Der verbreitete Begriff „rocket-propelled 
grenade“ ist aus einer Fehlübersetzung als Nachbildung der Abkürzung RPG entstanden, folgt 
aber nicht den korrekten Namenskonventionen die von englischsprachigen Militärs zur Beschrei-
bung dieser Waffen verwendet werden.

Schneller Brüter

Ein Brutreaktor ist ein Kernreaktor, der nicht nur zur Energiegewinnung, sondern gleichzeitig zur 
Erzeugung von weiterem spaltbarem Material dient. Der Betrieb mit schnellen Neutronen macht 
den Brutreaktor zum „schnellen Brüter“.

Seller`s Market

Jargon-Bezeichnung für ein Umfeld das generell Käufer bevorzugt. Ein solcher Markt existiert, 
wenn die Nachfrage der qualifizierten Käufer generell das vorhandene Warenangebot übersteigt. 
Im Spiel von Angebot und Nachfrage ist dies eine Situation, in der das Angebot an Gütern mit der 
Nachfrage nicht mehr Schritt halten kann.

Siedewasserreaktor

Der Siedewasserreaktor (kurz SWR) ist ein Atomreaktor, der dem Druckwasserreaktor in Vielem 
ähnelt. Er gehört, wie der Druckwasserreaktor, zu den Leichtwasserreaktoren. Im Gegensatz 
zum Druckwasserreaktor gibt es aber nur einen Wasser/Dampfkreislauf.

Sievert

Das Sievert ist die Einheit der Äquivalentdosis. Die Angabe erfolgt üblicherweise in mSv (milli-
Sievert). Verschiedene Strahlungsarten erzeugen unterschiedliche biologische Wirkungen. Dem 
wird im Strahlenschutz durch einen normativ festgelegten Strahlungs-Wichtungsfaktor wR, frü-
her Qualitätsfaktor Q, Rechnung getragen, über den die Energiedosis in die Äquivalentdosis 
überführt wird.
Einheitenzeichen: Sv
Formelzeichen: H (Harm: englisch Schaden)
Benannt ist die Einheit nach dem schwedischen Mediziner und Physiker Rolf Sievert (1896-1966). 
Vor dem 31. Dezember 1985 hieß die Einheit der Äquivalentdosis Rem (rem). 1 rem = 0,01 Sv.
Die Äquivalentdosis ist ein spezieller Dosisbegriff aus dem Strahlenschutz. Sie dient zur Ermitt-
lung der Strahlenbelastung auf den Menschen. Ähnlich wie die Organdosis berücksichtigt sie 
durch die Strahlungs-Wichtungsfaktoren die unterschiedliche Wirkung der verschiedenen Strah-
lungsarten auf das menschliche Gewebe. Im Unterschied zur Organdosis ist die Äquivalentdosis 
jedoch ein abstrakterer, mehr allgemeiner Begriff. Sie beinhaltet die Energiedosis (die absorbier-
ten Dosis) im so genannten ICRU-Weichteilgewebe, einem standardisierten Phantom-Gewebe 
fester Zusammensetzung. Die Organdosis berücksichtigt dahingegen die mittlere Energiedosis 
in einem einzelnen (realen) Organ, Gewebe oder Körperteil.
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Stickoxide oder NOx

Stickoxide oder Stickstoffoxide ist eine Sammelbezeichnung für die gasförmigen Oxide des 
Stickstoffs. Sie werden auch mit NOx abgekürzt, da es auf Grund der vielen Oxidationsstufen 
des Stickstoffs mehrere Stickstoff-Sauerstoff-Verbindungen gibt. Manchmal wird die Abkürzung 
NOx auch für die sogenannten Nitrosen Gase (siehe unten) verwendet.

Tamper

Im Design von Nuklearwaffen eine Hülle, die den Kern an spaltbarem Material umgibt und das 
Nuklearmaterial während der Explosion für eine längere Zeitspanne zusammenhält und so die 
Sprengkraft signifikant anheben kann.

Tonnen Öläquivalent

Auch Tonnen Öleinheiten (Abkürzung engl. toe) - eine Maßeinheit für Energie. 1 toe ergibt um-
gerechnet 10 Gcalth oder 41.868 GJ, oder 11,63 MWh. Sie entspricht der Energiemenge, die bei 
der Verbrennung einer metrischen Tonne Rohöl freigesetzt wird. Nachdem die chemischen Eigen-
schaften von Rohöl Schwankungen unterliegen, ist der genaue Wert durch Konvention festgelegt.

Toxizität

Die Toxizität (von griechisch τοξικότητα, aus toxikón (phármakon) - Pfeil(gift) aus toxa - Pfeil und 
Bogen) bedeutet die Giftigkeit. Die Toxizität einer Substanz wird mit Hilfe verschiedener Verfah-
ren bestimmt. Die wohl bekannteste Messgröße für Toxizität ist der LD50 Wert.
Radiotoxizität, Chemotoxizität.

Transaktionskosten

Transaktionskosten sind diejenigen Kosten, die durch die Benutzung des Marktes (market trans-
action costs), also im Zusammenhang mit der Transaktion von Verfügungsrechten (z.B. Kauf, 
Verkauf, Miete), oder einer innerbetrieblichen Hierarchie (managerial transaction costs) entste-
hen. Die Transaktionskostentheorie besagt, dass bei jeder Transaktion auch Transaktionsko-
sten entstehen. Die Transaktionskostentheorie ist ein elementarer Bestandteil der Neuen Insti-
tutionenökonomik. Transaktionskosten sind die Folge der begrenzten Rationalität der Akteure in 
Kombination mit Opportunismus, Komplexität der Umwelt und Spezifität der Investitionen.

Transmutation

In der Kerntechnik steht der Begriff Transmutation für ein Verfahren zur Umwandlung langlebiger, 
stark toxischer Radionuklide (Plutonium und andere Aktiniden) aus dem Betrieb von Kernkraft-
werken in kurzlebigere, weniger toxische Nuklide.

Treibhausgase

Treibhausgase sind gasförmige Komponenten der Atmosphäre, die zum sogenannten „Treib-
hauseffekt“ beitragen. Einige Treibhausgase kommen natürlich in der Atmosphäre vor, während 
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andere ausschließlich das Resultat menschlicher Aktivitäten sind. Natürlich vorkommende 
Treibhausgase inkludieren Wasserdampf, Kohlendioxid, Methan, Stickoxide und Ozon. Be-
stimmte menschliche Aktivitäten erhöhen den Anteil dieser natürlich vorkommenden Gase in 
der Atmosphäre.

UNFCCC

Die United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC or FCCC) Ist ein inter-
nationales Abkommen, erstellt auf der „United Nations Conference on Environment and Deve-
lopment (UNCED)”, die in Rio de Janeiro 1992 abgehalten wurde. Das Abkommen zielt auf eine 
Emissionsreduktion von Treibhausgasen zur Bekämpfung der globalen Erwärmung ab.

Uranhexafluorid

Uranhexafluorid, UF6, ist eine leicht flüchtige, äußerst giftige, radioaktive und korrosive Verbin-
dung aus Uran und Fluor, die in der Uran-Anreicherung eingesetzt wird.

Uran-Konzentrat (Yellow Cake)

Yellowcake (dt. gelber Kuchen) ist eine pulverförmige Form des Urans, das aufgrund seiner Far-
be so benannt wurde. Aus zwei Tonnen abgebautem Erz wird in Uranmühlen ungefähr ein Kilo-
gramm Yellowcake gewonnen. Es besteht zu 70 bis 80 % aus Uran-Verbindungen (wie Uranoxid 
(U3O8)) - hinzu kommen Ammonium- oder Magnesiumdiuranat.

Weltenergierat

Der Weltenergierat (engl.: World Energy Council, WEC) ist eine weltweite Organisation mit Mit-
gliedsausschüssen in über 90 Ländern. Seinen Mitgliedern (Energieproduzenten, -ver braucher, 
-händler, Umweltschutzorganisationen, Forschungsorganisationen, Regierungs organe) bietet er 
verschiedene Dienstleistungen, darunter Forschung, Analysen und Strategieempfehlungen, wel-
che sich auf viele Energieträger beziehen (Kohle, Öl, Gas, erneuerbare Energien). Sitz des WEC 
ist London.

WHO

Die Weltgesundheitsorganisation (engl. World Health Organization, WHO) ist eine UN-Spezial-
organisation, die ihren Hauptsitz in Genf (Schweiz) hat. Sie wurde am 7. April 1948 gegründet 
und zählt 192 Mitgliedstaaten. Sie ist die Koordinationsbehörde der Vereinten Nationen für das 
internationale öffentliche Gesundheitswesen.
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1  Zeitliche Entwicklung der mittleren 
Temperatur auf der Nordhemisphäre in 
den letzten 1000 Jahren [IPCC 2001]

2  Erdölförderraten, Entwicklung der Welt-
bevölkerung und Verfügbarkeit von Erdöl 
pro Kopf im Zeitraum 1950 bis ca. 2100; 
Fördermaximum um 2010 [Kromp-Kolb 
und Formayer 2006]

3  Warnschild in der Tschernobyl Sperrzone 
[Photo: Kromp-Kolb]

4  Sarkopharg über dem verunglückten Block 4 
des Kernkraftwerkes Tschernobyl 
[Photo: Kromp-Kolb]

5  Strahlenschutzübung des Institutes für 
Risikoforschung der Universität Wien 
in der 30-km-Sperrzone um das KKW 
Tschernobyl 2005 [Photo: Kromp-Kolb]

6  Verteilung des nuklearen Risikos durch 
kommerzielle Reaktoren in Europa nach 
Modellberechnungen des Projektes 
„Risk-map“ 1999

  [http://www.umweltbundesamt.at/
 umwelt/kernenergie/akw/riskmap/?wai=1]
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